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1 Einleitung  

Nutzungsansprüche an Landschaften1 nehmen u.a. durch den Zuwachs des globalen Handels 

und dem damit verbundenen Wandel von Angebots- und Nachfrageströmen in der Weltwirt-

schaft zu. Vermehrte Landnutzungskonflikte wie z.B. zwischen Nahrungsmittel produzieren-

den Unternehmen und Naturschutzverbänden sind die Folge (Vitousek 1994; Walker und Stef-

fen 1997). Die begrenzende Ressource für die unterschiedlichen Nutzungsansprüche ist meist 

das verfügbare landwirtschaftlich nutzbare Land. Besonders durch Intensivierung und Um-

strukturierung von Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten kam und kommt es zum 

Rückgang von Arten und Habitaten2 in Agrarökosystemen (BMU 2010; Geiger et al. 2010; 

Duelli 1997; Duelli und Obrist 2003; Rizzo et al. 2013; Di Falco und Perrings 2005; Hadley 

und Betts 2012; Mitchell et al. 2013; BMU 2014, 2010; Batáry et al. 2017). Aufgrund der hohen 

Komplexität der belebten Umwelt sind Analysen der Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwi-

schen landwirtschaftlicher Nutzung und der biologischen Vielfalt allerdings sehr schwierig (Gi-

mona und van der Horst, Dan 2007). 

 

Dem Schutz der biologischen Vielfalt3 als eine begrenzte Ressource wird neuerdings eine sehr 

hohe Priorität eingeräumt. Auf Grundlage überregionaler politischer Rahmenverträge (Über-

einkommen über die biologische Vielfalt (CBD) der Vereinten Nationen, Europäische Bio-

diversitätsstrategie) sind lokale/regionale politische Reaktionen notwendig, um ablaufende Ha-

bitatverschlechterungen und Artenrückgänge aufzuhalten. In diesem Prozess ist die agrarwis-

senschaftliche Forschung also nicht nur aufgefordert, eine Steigerung der Produktion zu forcie-

ren, sondern auch für genannte ökologische Herausforderungen Lösungsmöglichkeiten zu er-

                                                           
1 Landschaften bestehen aus einer räumlich expliziten Mischung von Ökosystemen und Landnutzungs-

typen. Diese Elemente, decken die kurzfristigen Verbreitungsbereiche der meisten (nicht wandernde) 

Organismen ab. Die Landschaft wird als System betrachtet, in dem Landwirte mit natürlichen und sozi-

alen Ressourcen, durch das Management ihrer Felder und der damit verbundenen Feldrändern und den 

naturnahen Lebensräumen interagieren (Benoît et al. 2012).  
 
2 Der Begriff ''Habitat'' wird für alle Standorte verwendet, die durch bestimmte abiotische und biotische 

Faktoren Ressourcen für das Überleben eines Organismus zur Verfügung stellen. Dabei ist der  Lebens-

raum größtenteils artspezifisch (Lindenmayer und Fischer 2006).  
 
3 ĂUnter biologischer Vielfalt bzw. Biodiversität ist die die Variabilität unter lebenden Organismen 

jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und 

die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und 

zwischen den Arten und die Vielfalt der ¥kosystemeñ (UNEP 1992) 
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arbeiten (z.B. zum Schutz der natürlichen Ressourcen). Im landwirtschaftlichen Produktions-

system betrachtet der Produzent die knappe Ressource Ăbiologische Vielfaltñ nicht als Gut und 

Produktionsinput, weil er sie aus Sicht von Umweltschutzorganisationen zum Preis von Null 

nutzen und verschmutzen kann. Damit kommt es zu negativen externen Effekten der Produk-

tion, welche die biologische Vielfalt oder die Steigerung des Erholungswertes einer Region 

beeinträchtigen. Die Bereitstellung der Güter bzw. die Schaffung der Voraussetzung für ihre 

Bereitstellung wird zurzeit nicht über den Marktmechanismus honoriert.  

 

Um vermehrt positive externe Effekte der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung hinsichtlich 

der Ăbiologischen Vielfaltñ zu erzeugen, wurden beispielsweise durch die Gemeinsamen Ag-

rarpolitik (GAP) der Europäischen Union (EU) im Rahmen des Europäischen Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) Märkte für Agrarumweltleistungen 

geschaffen. Auf diesen tritt der Staat durch ökonomische Anreize als Nachfrager auf und ent-

lohnt Landwirte4, die durch freiwillige Extensivierungen Ertragsverluste erlitten haben (EU-

VO 1305 / 2013). Beispiele für diese freiwilligen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen können 

z.B. die Aussaat von Zwischenfrüchten oder von speziellen Pflanzen zur Steigerung des 

Blühpflanzenangebotes in der Agrarlandschaft sein. Im Grünland kann dies z.B. ein veränderter 

Mahdzeitpunkt sein.  

 

Jedoch ist bisher durch die Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen noch keine 

ausreichende Entspannung der Umweltproblemlage eingetreten (Feindt et al. 2017). Viele Ar-

beiten zur ökonomischen und ökologischen Effizienz von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

kritisieren die nicht zielgerichtete räumliche Umsetzung  der Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men (Pe'er et al. 2014; Kirschke et al. 2014; Oppermann und Luick 2012; Europäischer Rech-

nungshof 2011; Schmidt et al. 2014; Weingarten et al. 2015) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männli-

che Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts. 
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1.1 Problemstellung 

Die Erfahrung mit aktuellen Agrarumweltprogrammen zeigt, dass die angesprochenen Interes-

senkonflikte und Koordinierungsprobleme mit herkömmlichen Methoden wie Managementauf-

lagen oder Prämien oft nur unzureichend gelöst werden können (Europäischer Rechnungshof 

2011). Um den bürokratischen Aufwand und die mit den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

anfallenden Transaktionskosten minimal zu halten, fokussiert die Politik bisher auf einige we-

nige ökologische Gesichtspunkte (Mettepenningen et al. 2013; Weber 2013, 2014). Dabei wer-

den vor allem solche Maßnahmen von Landwirten bevorzugt umgesetzt, die ökonomische Ef-

fizienzgewinne bei der Umsetzung im jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb erwarten lassen 

(Mills und Short 2012; Emery und Franks 2012; Cong et al. 2014). Die finanziellen Mittel aus 

dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums werden z.B. 

hauptsächlich für die Bereitstellung von spezifischen (öffentlichen) Gütern, wie den Erhalt von 

sauberem Trinkwasser und die Einrichtung von Schutzgebieten, ausgegeben (Europäischer 

Rechnungshof 2011). Diese Investitionen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die 

Entwicklung des ländlichen Raums generieren Leistungen, die kleinräumlich Effekte zeigen 

und z.B. Lebewesen mit kleinen Bewegungsradien unterstützen sowie Grundwasserprobleme 

bekämpfen.  

 

Bei der Entwicklung von Maßnahmenplänen muss aber beachtet werden, dass schützenswerte 

Arten oftmals einen betriebsflächenüberschreitenden Aktionsradius haben oder großräumige 

Lebensraummosaike benötigen, die auf einem landschaftsplanerischen Konzept basieren und 

aufgebaut werden müssten (Franks und Mc Gloin 2007). Jedoch wird ein übergreifendes Le-

bensraummanagement durch die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen auf Landschaftsebene 

im Moment stark vernachlässigt  (Nassauer und Opdam 2008; Rizzo et al. 2013).  

 

Wissenschaftliche Arbeiten weisen darauf hin, dass regionale Strategien über Zielkonkretisie-

rung und die Fokussierung der Maßnahmen auf definierte Zielgebiete eine höhere ökologische 

Effizienz der Biodiversität fördernden Maßnahmen erreichen können (Kňdziora 2010; Kňdziora 

et al. 2011). Diese Strategien beziehen gezielt Maßnahmen in den jeweiligen Landschaftskon-

text mit ein und leisten so einen größeren Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt (Lutze 

et al. 2007; Wawrzyniak et al. 2007). Insbesondere können lokale Lösungen zu komplexen 

regionalen Ansätzen führen, bei denen nicht nur die Vielfalt der Landnutzungsformen berück-

sichtigt, sondern auch deren Ursache-Wirkung-Zusammenhänge mit einbezogen werden müs-

sen (Franks und Emery 2013).  
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Der Wunsch nach mehr Dezentralisierung und Partizipation in der Agrarpolitik ist nicht allein 

Kennzeichen von sich ändernden Wertvorstellungen in der Gesellschaft (Weingarten et al. 

2015), er ist vielmehr die logische Konsequenz einer spezifischen Problemsituation. Diese er-

fordert Zusammenarbeit und Absprachen der lokalen Akteure (z.B. Landwirte, Umweltschutz-

verbände, Wasserzweckverbände), um die Ökosystemfunktionen eines Landschaftsraumes zu 

stabilisieren. Ein die Kulturlandschaft erhaltendes Gesamtkonzept z.B. im Sinne einer Diversi-

fizierung der Landnutzung wie es von (Haber 1972, 1979, 1989, 1998, 2014) erarbeitet wurde, 

bietet viele Möglichkeiten für die Anpassung an lokale Umwelt- bzw. Biodiversitätsziele. Al-

lerdings sieht die aktuelle europäische Agrarpolitik in den meisten Mitgliedsländern der Euro-

päischen Union bzw. die deutsche Politik nicht vor, Maßnahmen mit einem räumlich koordi-

nierenden Element umzusetzen. Ausnahmen sind hierbei jedoch Gebiete, die einem bestimmten 

Schutzstatus unterstehen wie z.B. Natura2000 oder die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 

79/409/EWG). 

 

Andererseits müssen neu eingeführte umwelt- bzw. biodiversitätsfreundliche Bewirtschaf-

tungssysteme vorrangig von den Landwirten angenommen werden, die direkt an der Umset-

zung beteiligt sind. Bei der Programmgestaltung sollte somit auch die Entscheidungsmaxime 

der Landwirte, die starken Einfluss auf die Annahmebereitschaft der Programme hat, beachtet 

werden. Nur so kann im Flächenmanagement durch ein Experimentieren mit kommunikativen 

und kooperativen Ansätzen eine stufenweise Abkehr vom Top-Down-Ansatz herkömmlicher 

Flächenplanung in der Landschaftspflege stattfinden (OECD 2013).  
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1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise 

Diese Arbeit befasst sich mit der praktischen Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen. In der Arbeit wird dargelegt, warum die bisherige Fokussierung der Maßnahmenge-

staltung und Entlohnung auf einzelne Betriebe bei Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zu 

kurz gegriffen haben. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie in den letzten Jahren in den wissen-

schaftlichen Diskussionen der landschaftsbezogene Ansatz bei der Umsetzung von Agrarum-

welt- und Klimamaßnahmen in den Vordergrund gerückt ist.  

 

Das Hauptziel, das mit der Durchführung der Forschungsarbeit erreicht werden soll, ist einen 

Forschungsbeitrag zum Thema kooperative Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men in der offenen Agrarlandschaft in Deutschland zu leisten. Die Maßnahmen, welche für die 

Erreichung des Zieles angewendet werden, gliedern sich in  

 

1. Darstellung des Status Quo Ăkooperativer Habitat- und Artenschutzñ in Europa, durch 

eine Sekundäranalyse. 

2. Erreichen eines umfassenden Verständnisses der Entstehung, der Dynamik und der Aus-

wirkungen der komplexen Beziehungen zwischen natürlichen Systemen (die genutzte 

Agrarlandschaft) und sozialen (Landwirte und Bevölkerung) oder technischen / institu-

tionellen Systemen (Agrar-Umwelt Programme). 

3. Erstellung eines Modellprojektes zum Aufbau einer Gruppe von Landnutzern, um öko-

logisch und ökonomisch effizient Maßnahmen zur Förderung des Habitat- und Arten-

schutzes als auch des Wasser-, Boden- und Klimaschutzes umzusetzen. 

In einem partizipativen Planungsprozess soll mit dieser Forschungsarbeit ein regionales Agra-

rumwelt- und Biodiversitätskonzept in der offenen Agrarlandschaft, wie in Abbildung 1 sche-

matisch dargestellt, entwickelt werden. 
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Abbildung 1: Einordnung der AUBI Fallstudie. 

Um Landwirte mit der Frage Ăwie sie die Habitat- und Artenvielfalt auf ihren Flächen fördern 

und gleichzeitig ihren Betrieb wettbewerbsfähig gestalten könnenñ zu unterstützen, soll dieses 

Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzept (AUBI) zur Vernetzung, Beratung und Umsetzung 

von Maßnahmen aufgebaut werden. Damit sollen gemeinsam in einer Gruppe von Landwirten 

(AUBI-Kooperation) betriebsindividuelle und innovative Lösungen für eine Modellregion ent-

wickelt werden.  

 

Aufgrund dieser Aufgabenstellung ist diese Arbeit der Forschungsrichtung der transdisziplinä-

ren Nachhaltigkeitsforschung zuzuordnen (siehe Abbildung 2). Die Kerneigenschaft der trans-

disziplinären Forschung ist der Anspruch, sowohl konkrete Lösungsansätze für ein definiertes 

Forschungsproblem zu erreichen als auch einen wissenschaftlichen Fortschritt zu erarbeiten 

(Pohl und Hirsch Hadorn 2008). Um dies zu erreichen, sind ausreichend Informationen über 
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eine Problemstellung notwendig, um ein Verständnis der Zusammenhänge von Ursache und 

Wirkung zwischen natürlichen und sozialen Systemen zu etablieren.  

 

Mit der transdisziplinären Forschung werden neue Konzepte oder Werkzeuge zur Problemana-

lyse und gesellschaftlichen Mehrwert anvisiert. Diese können als Grundlage zur Lösung kom-

plexer gesellschaftlicher Probleme dienen (BAFU 2008). Allerdings ist die Quantifizierbarkeit 

dieses Mehrwerts ein Problem (Burger und Zierhofer 2007). Ein messbarer Erfolg der transdis-

ziplinären Forschung kann z.B. ein Projekt als Startpunkt für lang anhaltende Kooperationen 

sein (Tötzer et al. 2011). Der Aufbau einer Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis 

kann bei einem transdisziplinären Projekt wichtiger sein als die Zielerreichung (Tötzer et al. 

2011). Das Miteinander und voneinander Lernen der beteiligten Akteure ist oftmals eine sehr 

wichtige Komponente transdisziplinärer Forschung (Boland 1998). 

 

 

Abbildung 2: Übersicht über die Forschungsstruktur der Arbeit 

Bei den Erhebungsmethoden wird eine Kombination verschiedener partizipativer Methoden 

eingesetzt. Diese wurde sowohl für das Management von sozial-ökologischen Systemen (Strin-

ger et al. 2006) als auch das Umweltmanagement (Lynam et al. 2007) empfohlen und bereits 

erfolgreich angewendet (Jessel und Jacobs 2005; Pereira et al. 2005). Da bislang wenig Erfah-

rungen und dementsprechend Ergebnisse bei der kollektiven Umsetzung von Habitat- und Ar-

tenschutzvorhaben in Deutschland vorhanden sind, wurde bei dieser Arbeit mit der reflexiven 

Forschungsmethode (van Mierlo et al. 2010) und der Aktionsforschung (siehe Abbildung 2) ein 

offener Forschungszugang als angemessen befunden (Almekinders et al. 2009; van Paassen et 
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al. 2011). Der Schwerpunkt dieses Ansatzes liegt auf Akteursinteraktionen und Entscheidungs-

prozessen sowie auf den biophysikalischen und sozioökonomischen Kontexten der Landwirt-

schaft (Rizzo et al. 2013). Dabei wird die Koordination zwischen Landwirten, anderen Land-

nutzern, Bürgern und Gebietskörperschaften analysiert (Benoît et al. 2012).  

 

Aufgrund des Fallstudiencharakters dieser Forschungsarbeit sind das genaue Forschungsdesign 

und die Methoden der Datenerhebung nicht im Voraus festgelegt (Yin 2013). Fallstudien wer-

den oft als pragmatisches Forschungswerkzeug verwendet, um die Komplexität eines Problems 

genau wiederzugeben. Je komplexer die Objekte der Forschung sind, desto wertvoller kann der 

Fallstudienansatz angesehen werden (Yin 2013).  

 

Im weiteren Verlauf der Forschungsarbeit kommen die Konzepte des ĂRapid Appraisal of Ag-

ricultural Knowledge Systemsò (RAAKS) und des Community Based Management (CBM) 

zum Einsatz. Das Konzept des ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemsò ist eine 

Form der partizipativen Aktionsforschung, die verschiedene Interessengruppen einbezieht mit 

dem Schwerpunkt, Innovationsprozesse zu initiieren oder zu unterstützen. Das Besondere an 

dieser Art der Forschung ist u.a. der Grundgedanke, dass die direkt Betroffenen ĂExpertenwis-

senñ ¿ber ihre Lebenssituation besitzen. Dann soll durch die Integration dieser lokalen Akteure 

in den Forschungsprozess dieses ĂExpertenwissenñ in den Forschungsprozess integriert werden 

(Wiesmann et al. 2008; Aeberhard und Rist 2009; Zimmermann 1997). Dabei werden die teil-

nehmenden Akteure nicht nur als reine Informationsquelle gesehen, sondern der Fokus liegt auf 

der Problemdiagnose durch die Akteure. Die Akteure übernehmen eine aktive Rolle in der Prob-

lemanalyse und der Planung von gemeinsamen Aktivitäten zur Problemlösung (Engel 1997).  

 

Da es bei der Umsetzung von kollektiven Habitat- und Artenschutzvorhaben in Deutschland 

darum geht, eine Gemeinschaft von Landnutzern zur Zusammenarbeit zu bewegen, wird neben 

dem ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemsò das Community Based Manage-

ment als Konzept in dieser Forschungsarbeit eingeführt. Das Konzept des Community Based 

Managements beruht darauf, die vorhandenen vielfältigen Strukturen der Gemeinschaft im 

Zielgebiet der Fallstudie zu mobilisieren und in der Gemeinschaft, die durch das ĂRapid Ap-

praisal of Agricultural Knowledge Systemsò erarbeiteten Innovationen, umzusetzen. Bei der 

Umsetzung der Ergebnisse kann das Vorhandensein einer Vielfalt von Interessengruppen den 

Prozess erleichtern, weil sich die verschiedenen Akteure durch die Teilnahme engagieren kön-

nen und beginnen, an das Projekt zu glauben (Reed 2008). 
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Dieser Forschungsansatz dient dazu, Muster und Strukturen zu entdecken, die das betrachtete 

Handlungsfeld der kollektiven Umsetzung von Habitat- und Artenschutzvorhaben in Deutsch-

land genau beschreiben. Globale Aussagen und Schlussfolgerungen sind in der Regel durch 

einen qualitativen Prozess auf der Grundlage experimenteller Verständnisse und eines mehr 

oder weniger formenden Syntheseverfahrens abgeleitet. Der Prozess der Synthese verläuft zyk-

lisch iterativ zwischen der Umsetzung, der Analyse und der Entwicklung von neuen Lösungen 

(Pohl 2010). Das Besondere an der Betrachtung ist, dass die Ergebnisse des Gesamtprozesses 

im Ergebnisteil als Ganzes analysiert werden. Zur Durchführung der Studie wurden neben einer 

Literaturrecherche qualitative Forschungsmethoden, wie Workshops, halbstrukturierte Inter-

views, Experteninterviews und Gruppendiskussionen zur Datensammlung eingesetzt. 

 

Insgesamt ist die Untersuchung auf die Beantwortung folgender Forschungsfragen gerichtet: 

 

1. `Wie können einzelne Landwirte/die Gemeinschaft von Landwirten motiviert wer-

den bzw. wie werden sie gehindert, ihr Verhalten in Bezug auf den Verlust der 

biologischen Vielfalt in ihrer Region zu verändern? 

 

2. `Mit welchen konzeptionellen Ansätzen und mit welcher planerischen Instanz 

kann ein Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzept (AUBI), welches auf theoreti-

schen, ökologischen Idealvorstellungen beruht und die unterschiedlichen Einzelin-

teressen verschiedener Landnutzer berücksichtigt, auf lokaler Ebene umgesetzt 

werden?´  
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1.3 Aufbau der Arbeit   

Die Forschungsarbeit gliedert sich folgendermaßen: im zweiten nun folgenden Kapitel, wird 

die Problemdefinition und Systemidentifikation des Forschungsthemas dargelegt. Es wird be-

schrieben, wie sich die Landnutzung auf die biologische Vielfalt der Kulturlandschaften aus-

wirkt, welche Anforderungen an Habitate für Flora und Fauna gestellt werden und welche ge-

setzlichen Bestimmungen zum Schutz der biologischen Vielfalt vorliegen. Außerdem wird der 

Aufbau der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik beschrieben sowie deren Umsetzung dis-

kutiert. Zusätzlich wird erörtert, wie in den letzten Jahren im wissenschaftlichen Diskurs der 

landschaftsbezogene Ansatz in der Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen in 

den Vordergrund gerückt ist (siehe Tabelle 1 - Ausgangssituation).  

 

Daran anschließend wird eine Sekundäranalyse, die den Status quo der Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen mit kooperativen Komponenten vorgestellt. Mit der Sekundäranalyse werden 

Erfolgsfaktoren bestehender Maßnahmen im kooperativen Naturschutz analysiert. Die Sekun-

däranalyse dient auch dazu, Hindernisse und Vorbehalte der Landwirte gegenüber der Teil-

nahme an kooperativen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zu ermitteln (siehe Tabelle 1- 

Problemdefinition und Systemidentifikation). 

 

Im dritten Kapitel werden die empirische Vorgehensweise und die angewandten Methoden des 

ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemsò (RAAKS) und des Community Based 

Managements beschrieben. Dabei dienen die einzelnen empirischen Schritte zur Projektweiter-

entwicklung.  

 

Das vierte Kapitel dient der Analyse der Netzwerkmuster und Kommunikationskanäle; es be-

ginnt mit der Identifizierung und Priorisierung von Interessengruppen zur Beteiligung dieser an 

einem Agrarumwelt und Biodiversitätskonzept in Hessen. Dazu wurden Experteninterviews 

mit Personen, die Schlüsselpositionen im Bereich des Habitat- und Artenschutzes in Hessen 

betreuen, geführt. Es wird außerdem dargestellt, wie eine Projektregion in Hessen für die 

Durchführung der Fallstudie ermittelt wurde (siehe Tabelle 1-Analyse der Netzwerkmuster und 

Kommunikationskanäle). 
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Ausgangssituation 

Intensive Nutzung von Ackerbaustandorten in der offenen Agrarlandschaft. Mit der Folge des Rückganges von Le-

bensräumen für z.B. Insekten, Rebhuhn, Grauammer und Feldlerche durch intensiven Ackerbau. Es besteht staatliches 

Interesse an Habitat - und Artenschutz Maßnahmen in der offenen Agrarlandschaft 

Situationsbeschreibung Konzeptionelle Schritte  Empirische Arbeits-

schritte 

Zeitraum  

Problemdefinition und Systemi-

dentifikation   

Identifikation von Erfolgsfaktoren bereits 

bestehender Maßnahmen im kooperati-

ven Naturschutz  

Sekundäranalyse 

 

November 

2013 bis 

März 2015 

Analyse der Netzwerkmuster 

und Kommunikationskanäle 

Interessierter Akteure zur Umset-

zung eines Agrarumwelt- und 

Biodiversitätskonzepts (AUBI) in 

Region in Hessen.   

 

Akteursanalyse im Bereich der Umset-

zung der Agrarumwelt- Klimamaßnah-

men in Hessen 

Identifikation potenzieller Projektregio-

nen 

Interessensanalyse der lokal Betroffenen 

Akteure 

Acht Experteninter-

views 

Acht Einzelinterviews 

mit Landwirten 

 

April 2015 

bis April 

2016 

Aktionsplanung für das Agra-

rumwelt- und Biodiversitätskon-

zept (AUBI)  

2016-2018 AUBI-Region                         

Groß-Umstadt und Otzberg 

2017-2018 AUBI-Region                              

Groß-Bieberau/Reinheim-

Ueberau 

Projekt Vorbereitungstreffen 

Erstellung eines umsetzungsorientierten 

AUBI Konzeptes  

Bildung von ĂRunden Tischenñ zur 

Situation der Artenvielfalt und den 

örtlichen Gegebenheiten unter 

Einbeziehung der Akteure vor Ort 

(Landwirtschaftsbetriebe, Behörden, 

Verbände) 

Beratung der Betriebe vor Ort, zur 

Umsetzung der Maßnahmen 

Zwei Gruppendiskussi-

onen 

Ableitung eines Mo-

dellkonzeptes aus den 

Ergebnissen. 

Zehn Gruppendiskussi-

onen   

Zwölf Einzelberatungs-

termine bei Landwirten 

 

Mai 2016 

bis März 

2018 

 

 

Ergebnisse 

Etablierung einer Gruppe beste-

hend aus kooperationsbereiten 

Landwirten und Institutionen. Die 

eine Intensive Nutzung von 

Ackerbaustandorten mit einem 

gezielten Habitat vernetzenden 

Produktionsansatz verbindet.  

Analyse ob mit dem Agrarumwelt- und 

Biodiversitätskonzept (AUBI) das For-

schungsziel erreicht wird.  

  

Analyse der Ergebnisse  April 2018 

bis April 

2019 

Tabelle 1: Zeitlich geordneter Ablauf der Forschungsarbeit. 

 

 

Das fünfte Kapitel, die Aktionsplanung, umfasst den Aufbau des Agrarumwelt- und Biodiver-

sitätskonzeptes, welches Gegenstand der vorliegenden empirischen Untersuchung ist. Im ersten 
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Schritt der Planungsphase geht es darum, wie in einer Projektregion Landwirte gewonnen wer-

den können, die bereit sind, über die Gestaltung und die Probleme des Habitat- und Artenschutz 

zu diskutieren und um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwerfen (siehe Tabelle 1 ïAktions-

planung). Aufbauend auf diversen Diskussionen mit den Landwirten und weiteren Akteuren 

der Projektregion werden die identifizierten Erfolgsfaktoren von bestehenden Maßnahmen im 

kooperativen Naturschutz diskutiert und aus den Ergebnissen ein Modellkonzept abgeleitet. 

 

Im weiteren Verlauf bei der Durchführung des Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzept 

(AUBI) , wird speziell die Organisation und Moderation von runden Tischen zum Thema Ăko-

operativer Habitat- und Artenschutzñ in Hessen, im Landkreis Darmstadt ï Dieburg betrachtet. 

Dies ist in Tabelle 1 unter dem Punkt Aktionsplanung dargestellt. Im Rahmen dieser runden 

Tische soll die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie sowie eines teilnehmerorientierten 

Moderationskonzeptes (hinsichtlich der Beratung im Bereich des Habitat- und Artenschutzes) 

erarbeitet werden. Dabei werden die Prozessabläufe und die erreichten Handlungsergebnisse 

analysiert und es findet eine Prozessanalyse und Bewertung der abgelaufenen Prozessteile 

(runde Tische und Einzelberatungen) aus den Blickwinkeln der verschiedenen am Prozess be-

teiligten Personen statt (siehe Tabelle 1 ïErgebnisse). 

 

Im sechsten Kapitel werden die Aussagen der teilnehmenden Akteure, die im Laufe des AUBI-

Projektes getroffen wurden, mit Bezug zu den Forschungsfragen der Studie ausgewertet. Dabei 

werden alle Ergebnisse über die Dauer der Projektstudie aggregiert dargestellt. Im siebten Ka-

pitel werden mithilfe der ausgewerteten Ergebnisse die aufgestellten Forschungsfragen beant-

wortet und die Arbeit abschließend diskutiert.  
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2 Habitat - und Artenschutz in der deutschen Kulturlandschaft   

2.1 Auswirkungen der Umsetzung der Gesetzliche Bestimmungen zum Schutz der 

biologischen Vielfalt  

Im Bereich des Naturschutzes ist es politisch angestrebt, eine flächendeckende Kombination 

aus nachhaltiger Landwirtschaft sowie Habitat- und Artenschutz zu realisieren (BMU 2010; 

Geiger et al. 2010; Duelli 1997). Die europäische Biodiversitätsstrategie verpflichtet die Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union Maßnahmen zu treffen, um die sechs vorgegebenen Ziele 

zu erreichen. Diese sind eine verbesserte Umsetzung des Naturschutzrechts, die Wiederherstel-

lung von Ökosystemen und das Schaffen einer grünen Infrastruktur, die nachhaltige Land-; 

Forst- und Fischereiwirtschaft, die Bekämpfung gebietsfremder invasiver Arten und die Leis-

tung eines Beitrages zur Abwendung des globalen Biodiversitätsverlustes. 

 

Die Biodiversitätsstrategie beruht dabei auf dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

der Vereinten Nationen (UNEP 1992). Dieses betont Ădie Erhaltung von ¥kosystemen und na-

türlichen Lebensräumen sowie die Bewahrung und Wiederherstellung lebensfähiger Populati-

onen von Arten in ihrer natürlichen Umgebung und im Falle von domestizierten und kultivier-

ten Arten in der Umgebung, in denen sie ihre besonderen Eigenschaften entwickelt habenñ 

(UNEP 1992). Die im Bereich der Agrobiodiversität angewandten Strategien erfordern im Falle 

von domestizierten und kultivierten Arten eine Umsetzung, die den Naturschutz mit der Exis-

tenzgrundlage der Landwirte verbindet (De Boef et al. 2012). Im Rahmen nationaler und inter-

nationaler Umweltpolitik wird die Landwirtschaft aufgefordert, Aspekte der biologischen Viel-

falt zu berücksichtigen.  

 

Der gesetzliche Rahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt ist nach §1 Abs.3 des Bundesna-

turschutzgesetzes (BNatSchG) definiert. Der Schutz der biologischen Vielfalt erscheint als ein 

ausgeweiteter Artenschutz, der zu einer intensiven Bestandsaufnahme von Arten in Planungen 

führen sollte (§6 BNatSchG). Das Artenschutzprogramm definiert in §38 BNatSchG allge-

meine Vorschriften für die Lebensstätten und den Biotopschutz, welche zur Vorbereitung und 

Durchführung der Aufgaben des Artenschutzes einzuhalten sind (Louis 2010).  

2.1.1 Entwicklung der Habitat - und Artenvielfalt in der deutschen Kulturlandschaft 

Verschiedene Naturschutzorganisationen und andere Gruppen der Gesellschaft fordern eine 

ausgewogenere Mischung von ökologischen Leistungen, die durch Landwirtschaft bereitge-
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stellt werden (Jongeneel et al. 2008). Diese Forderung spiegeln auch Umfragewerte in der deut-

schen Bevölkerung wider. Hier werden Umweltprobleme als eines der größten Probleme unse-

rer Gesellschaft angegeben (Rückert-John et al. 2012). Landnutzer missachten bei Ihrer Ent-

scheidungsfindung oftmals die Verpflichtung, nicht nur solche Ressourcen zu schützen, die di-

rekt ihre eigene Produktion unterstützen, sondern auch Auswirkungen auf andere Naturgüter zu 

minimieren (Lockie und Tennent 2010). Dabei geht von der Marktfruchtproduktion ein nicht 

reguliertes Bedrohungspotenzial in Form von externen Effekten aus (Rizzo et al. 2013; Di Falco 

und Perrings 2005). 

 

Das Ökosystem Boden wird zum Beispiel durch den Bodenabtrag durch Erosion (LfL 2013), 

die Bodenverdichtung durch schwere landwirtschaftliche Geräte (Prager et al. 2011; Lal 2013; 

van Capelle et al. 2012) und Humusschwund durch eingeschränkte Fruchtfolgen (Di Falco und 

Perrings 2005; Schneider 2007; Barrios 2007; McDaniel et al. 2014) bedroht. Durch die Aus-

träge von  Pflanzenschutzmitteln, Stickstoff und Phosphor in Binnengewässer und Grundwas-

serkörper ist die Stabilität dieser aquatischer Ökosysteme bedroht (Henderson et al. 2009; 

Spiertz 2010). Mit einer vom Umweltbundesamt beauftragten Metastudie, die die Auswirkun-

gen von Pflanzenschutzmitteln auf Feldvögel analysiert, liegt eine aktuelle Situationsanalyse 

für Deutschland vor (Hötker et al. 2013). Laut der Studie ist die zunehmende Einschränkung 

der Verfügbarkeit an Nahrungs- und Bruthabitaten in Ackerlebensräumen ein Hauptbedro-

hungspotenzial für viele Feldvogelarten, deren Bestand dadurch gefährdet ist. Ein relevanter 

Einflussfaktor ist insbesondere der Einsatz von Breitbandherbiziden und  

-insektiziden (Hötker et al. 2013; Deutscher Bundestag 2017a).  

 

Darüber hinaus ist für viele bedrohte Arten, nicht nur der absolute Verlust von Habitaten, son-

dern auch die Habitatfragmentierung eine Hauptursache des Rückgangs der Tierzahlen (Saun-

ders et al. 1991; Fahrig 2002). Vögel, die auf Äckern, Wiesen und Weiden brüten, gehen dabei 

besonders stark im Bestand zurück (EBCC 2012; Hallmann et al. 2017). Besonders die Vogel-

arten der offenen Agrarlandschaften, wie z.B. Kornweihe, Ortolan, Grauammer, Rebhuhn oder 

Wachtel sind betroffen (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3:  Bestandsentwicklung der Feldvogelarten Deutschlands (Sudfeldt et al. 2012) 

Kritisch ist dabei die Entwicklung der als besonders robust geltenden Arten der offenen Agrar-

landschaft, wie Goldammer, Feldlerche, Baumpieper, Feldsperling, Bluthänfling und Stieglitz 

zu sehen, welche ebenso in ihren Beständen stark abnehmen (NABU 2004; Wahl et al. 2017); 

(Gottschalk et al. 2010). Für die hessischen Brutvogelarten wurden die Analysen über die Er-

haltungszustände der Vogelarten in Abbildung 4 zusammengefasst. Dort nimmt der Anteil hei-

mischer Vogelarten mit einem ungünstigen Erhaltungszustand und/oder Rote-Liste-Status wei-

ter zu. 

 

Abbildung 4: Erhaltungszustände der Vogelarten 2014 in Hessen (Angaben in Klammer Vergleichswerte von 2008) 

(HMUKLV 2014)  

Besonders im Offenland sind bei den Vogelarten hohe Anteile ungünstiger Erhaltungszustände 

zu verzeichnen. Wiesenvögel, Ackervögel und Vögel, die auf Sonderstandorte (z.B. Sand- oder 

Rohböden) angewiesen sind, sind am stärksten bedroht (HMUKLV 2014). Weitere Faktoren 
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für die Rückgänge der Vogelbestände sind die Verringerung des Nahrungsangebotes, insbeson-

dere Rückgang der Insektenbiomasse und der kontinuierliche Rückgang der Ackerwildkräuter  

(Deutscher Bundestag 2017a). Die Rote Liste der gefährdeten Pflanzenarten in Deutschland 

identifiziert Ackerwildkräuter als die meist bedrohte Arten-Gruppe (Geisbauer und Hampicke 

2012). Eine Vielzahl von Ackerwildkräutern wie Kornblume, Kamille, Klatschmohn und Korn-

rade bzw. Pflanzenarten der Feuchtwiesen ist stark bedroht (Gregor et al. 2016; Geisbauer und 

Hampicke 2012; van Elsen et al. 2006). Die Ackerwildkräuter sind wiederum die Lebensgrund-

lage vieler Offenlandtierarten, wie z.B. viele Insektenarten, Weichtiere und die unterschied-

lichsten Bodenorganismen (Westphal und Tscharntke 2011). Verschiedene Forschungsergeb-

nisse bestätigen, dass der Insektenverlust ein überregionales Problem ist, mit starken Rückgän-

gen der Insektenbiomasse deutschlandweit (Habel et al. 2016). Laut einer Stellungnahme der 

Bundesregierung, im Rahmen einer kleinen Anfrage der Opposition, gibt es an Versuchsstand-

orten dramatische Rückgänge der Insektenbiomasse von bis zu 80 Prozent im Zeitraum 1982 

bis 2017 (Deutscher Bundestag 2017b). In einigen Regionen wurden Rückgänge von bis zu 90 

Prozent von speziellen Insektenarten aufgezeichnet (Habel et al. 2016; Haaland et al. 2011; 

Schwenninger und Scheuchl 2016). 

2.1.2 Einfluss des Landmanagements und die Habitat- und Artenvielfalt  

Zu verstehen, wie lokale Prozesse mit räumlichen Dynamiken interagieren und deren Wechsel-

wirkungen die regionale Koexistenz von Arten beeinflussen, ist ein anspruchsvolles theoreti-

sches und empirisches Problem (Tscharntke et al. 2012, S. 666). Das  Problem enthält oft mehr 

als ein Ziel und die Entscheidungsträger werden oft gefordert, verschiedene Lösungen nach 

multiplen Kriterien und ihren Vorlieben zu bewerten (Zhang und Armstrong 2008). Neben 

funktionellen Landnutzungstypen und Habitaten ist die Bedeutung der räumlichen und zeitli-

chen Heterogenität auf Landschaftsebene hervorzuheben. Es soll ein Mosaik von natürlichen 

Ökosystemen und aus landwirtschaftlichen Ökosystemen für die assoziierte Artenvielfalt erhal-

ten werden. Außerdem bieten Verbindungen und sogenannte Trittsteine zwischen den unter-

schiedlichen Lebensraumtypen für Arten Migrationsmöglichkeiten (Benton et al. 2003; Tsch-

arntke et al. 2005).  
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Die Heterogenität5 der Landschaft mit ihrem jeweiligen Mosaik aus verschiedenen Landnut-

zungen (siehe Abbildung 5 als Beispiel für eine heterogene Landschaft) ist ein ausschlaggeben-

der Punkt der Habitateignung für eine bestimmte Artengruppe (Tscharntke et al. 2012). Die 

räumliche Trennung einzelner Habitatelemente in Kulturlandschaften fordert von vielen Arten 

die Nutzung mehrerer getrennter Habitatstücke, die über die Landschaft verteilt sind (Futter, 

Brut etc.).  

 

Abbildung 5: Landschaftsaufnahme bei Hersbruck in Mittelfranken (Heißenhuber 1996) 

Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie die Landschaftsstruktur (d.h. Landschaftskomposition 

und Konfiguration) die Artengemeinschaften beeinflusst (Tscharntke et al. 2012, S. 663). Die 

Bewegung über Habitate hinweg ist ein weit verbreitetes Phänomen vieler Arten, um räumlich 

voneinander getrennte  Ressourcen zu nutzen  (Bianchi et al. 2006; Rand et al. 2006; Blitzer et 

al. 2012). Solch eine Landschaftskomplementierung (Dunning et al. 1992) wird häufig bereits 

für Wirbeltiere (Tubelis et al. 2004; Ethier und Fahrig 2011) dokumentiert, aber ist gerade für 

wirbellose Tiere wie Schmetterlinge entscheidend (Tscharntke et al. 2012, S. 663). Die Stabi-

lität vieler Metapopulationen benötigt eine regelmäßige Einwanderung in die lokale Population. 

Strukturarme Lebensräume, Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit durch physikalische o-

der durch die von den Tieren wahrgenommenen Barrieren können die Geschwindigkeit des 

lokalen Artensterbens erhöhen (Gustafson und Parker 1994). Viele wichtige Prozesse beruhen 

also auf räumlichen Wechselwirkungen zwischen Standorten. Der ökologische Wert eines na-

türlichen Lebensraums steigt in der Regel, wenn andere natürliche Lebensräume in der Nähe 

sind (Hartig und Drechsler 2010). In Abbildung 6 ist dargestellt wie komplex strukturierte 

Landschaften (heterogenere Landschaften) generell mehr Arten unterstützen als einfach struk-

turierte Landschaften.  

                                                           
5 Eine heterogenere Landschaft ist eine Landschaft mit einer großen Anzahl von verschiedenen Land-

nutzungstypen (Heterogenität der Zusammensetzung) oder einer komplexen räumlichen Struktur von 

ihnen (Konfigurations-Heterogenität) Fahrig und Nuttle 2005.  
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Abbildung 6: Die Wirkung von Agrarumwelt - und Klimamaßnahmen ist abhängig vom Landschaftskontext und dem 

Landnutzungstyp (verändert nach (Batary et al. 2011; Westphal und Tscharntke 2011) 

Lebensraumeinheiten in komplex strukturierten Landschaften beherbergen somit eine höhere 

Vielfalt möglicher Arten aus dem Gesamtartenpool als es Flächen von vergleichbarer Größe 

und Qualität in weniger komplexen Landschaften tun. Einfach strukturierte Landschaften sind 

meist durch einen hohen Anteil an gleichförmiger, landwirtschaftlicher Landnutzung und durch 

weit zerstreute Organismenzahlen gekennzeichnet. Die Etablierung von naturbetonten 

Strukturelementen wie artenreiche Feldränder oder Hecken in einfach strukturierten 

Landschaften hat einen größeren Effekt auf die biologische Vielfalt als in strukturreichen 

Landschaften (Tscharntke et al. 2005).  

 

Dies bedeutet, dass Managementpraktiken in diesen Fällen in Landschaften geringer 

Komplexität wirksamer zu sein scheinen als in strukturell komplexen Landschaften (Tscharntke 

et al. 2005). Wie in Abbildung 6 dargestellt, sollten somit Landmanagementansätze in einfach 

strukturierten Landschaften am wirksamsten bezüglich des Schutzes der Biodiversität sein 

(Tscharntke et al. 2005; Bengtsson 2010). Für viele bodenbrütende Ackervögel ist zum Beispiel 

der Zugriff auf freien Boden in Verbindung mit einer gewissen Vegetation als Schutz wesent-

lich als Lebensraum. Der Schutz kann dabei durch verschiedene Kulturen (z.B. Grünland, Mais, 

Getreide) zur Verfügung gestellt werden. Neben der sichtbaren Struktur der Landnutzungstypen 

spielt darüber hinaus das Landmanagement eine wesentliche Rolle für die Habitatqualität. Prak-

tiken wie die Ausbringung von Pestiziden, die Düngung, das Bodenmanagement und die 

Fruchtfolge lassen sich zwar nicht direkt in der Habitatstruktur erkennen, besitzen jedoch große 

Auswirkungen auf die Lebensraumqualität von Habitaten.  

 

Zum Beispiel wirkt sich das Feldmanagement auf die Pflanzenvielfalt in den Feldrändern aus, 

welche wiederum die Habitatqualität für viele Insekten definiert (Le Coeur et al. 2002; Vickery 
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et al. 2009). Außerdem wirft die Anwendung des Grundsatzes der Landschaftsheterogenität 

wichtige Fragen über den optimalen Mix der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Fläche 

relativ zu vergleichsweise naturnahen Ökosystemen in einer Landschaft auf (Lockie und Car-

penter 2010). Ein wichtiger Punkt hinsichtlich der angestrebten Diversitätserhöhung in den Ag-

rarbereichen besteht darin, dass deutlich zwischen den Bedürfnissen der Spezialisten und dem 

übrigen Artenspektrum, den Generalisten, unterschieden werden muss. Auch deshalb ist es nö-

tig für Strategien zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur Förderung einer nachhaltigen 

Landnutzung eine verbesserte Kenntnis des Landschaftsabhängigen Biodiversitätsmusters und 

dessen Prozesse zu haben (Tscharntke et al. 2012, S. 663).  

 

Einige Autoren weisen darauf hin, dass die Rolle der räumlichen Anordnung der ökologisch 

aufzuwertenden Felder in der Landschaft bei der Entwicklung von Maßnahmenplänen kaum 

berücksichtigt werden (Veldkamp und Lambin 2001; Benoît et al. 2012); (Whittaker et al. 

2017). Eine zielgenaue, freiwillig koordinierte Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen stützt sich auf die Umsetzung von Maßnahmen innerhalb eines abgegrenzten Zielge-

bietes und der Identifizierung bestimmter Ziele (Neema et al. 2013). Räumliche Maßzahlen, die 

die Umgebung eines Standortes berücksichtigen, sind verfügbar und werden häufig für die sys-

tematische Standortwahl der Naturschutzmaßnahmen verwendet (van Teeffelen et al. 2006; 

Moilanen et al. 2005, 2005; van Teeffelen et al. 2006). Doch die bloße Übertragung von räum-

lichen Maßzahlen aus der Naturschutzplanung auf Anreize für Grundbesitzer (Raumanreize) 

wäre zu kurzsichtig. Maßzahlen der Naturschutzplanung zur Bewertung und Optimierung des 

ökologischen Wertes eines Habitat Netzwerkes, das die ganze Landschaft erfasst, werden aus 

landschaftsplanerischer Sicht als sinnvoll erachtet (Batary et al. 2011).  

 

Deshalb ist für einen effektiven Habitat- und Artenschutz eine größere Planungsskala als die 

Betriebsebene nötig (Wynne-Jones 2013). Populationen oder Ökosysteme können Schwellen-

werte für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen sein, was bedeutet, dass eine lokale Maß-

nahme unwirksam sein kann, wenn sie nicht durch andere Maßnahmen begleitet wird (Hanski 

et al. 1996; Scheffer et al. 2001). Daher können mit Bewertungsgrundlagen, die Habitate nur 

lokal auswerten, falsche Anreize gesetzt werden, weil sie nicht auf den realen Wert eines erhal-

tenen Ortes eingehen (Hartig und Drechsler 2009, S. 780).  
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2.2 Gemeinsame Europäischen Agrarpolitik  

Die Struktur der Landnutzung wird neben den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der bi-

ologischen Vielfalt, den natürlichen Standortbedingungen, den Märkten für Agrar- und Ener-

gieprodukten auch durch die Einflüsse der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik vorgege-

ben. Die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik definierte bereits im Vertrag von Rom (1957, 

Art 39) die Ziele der Produktivitätserhöhung durch die Förderung des technischen Fortschritts, 

den bestmöglichen Einsatz der Produktionsfaktoren, die Marktstabilisierung und die Sicherstel-

lung der Lebensmittelversorgung. In den 1990er Jahren wurden die Ziele der Gemeinsamen 

Europäischen Agrarpolitik dahingehend erweitert, dass die Erfordernisse des Umweltschutzes 

bei der Festlegung und Durchführung der Politik und der Maßnahmen der Union mit einbezo-

gen werden müssen. Zur Finanzierung der Zielerreichung sind Teile des Budgets der Gemein-

samen Europäischen Agrarpolitik in der ersten Säule durch das Greening und in der zwei-

ten Säule im Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums vor-

gesehen.  

 

In der ersten Säule der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik erhalten Landwirte in der För-

derperiode 2014-2020 eine Basisprämie (häufig auch Direktzahlungen genannt) der Europäi-

schen Union, die auf Grundlage der beihilfefähigen Fläche berechnet wird. Das Greening ist 

ein Steuerungsinstrument, das entwickelt wurde, um die Gemeinsame Agrarpolitik der Europä-

ischen Union ökologischer zu gestalten und um mit den Basisprämien mehr öffentliche Güter 

zu produzieren wie z.B. durch bestimmte Landbewirtschaftungsmethoden den Klima- und Um-

weltschutz zu unterstützen, das Erosionsrisiko zu verringern oder Vorrangflächen für Extensi-

vierungen zu fördern. Bedenken an der Ergebnisorientiertheit des Greening entstanden bereits 

kurz nach der Einführung. Landwirte melden oft solche Flächen als ökologische Vorrangflä-

chen, die bereits relativ extensiv bewirtschaftet wurden, um die entgangenen Gewinne relativ 

gering zu halten. Aufgrund der betrieblichen Kalkulation werden nicht somit solche Flächen 

gemeldet, die von größten ökologischem Wert sind (Nitsch et al. 2016; Zinngrebe et al. 2017).  

 

Der Europäische Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ist 

eines der Programme des europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI) und repräsentiert 

den anderen wichtigen Komplex von Politikinstrumenten innerhalb der Gemeinsamen Agrar-

politik der Europäischen Union. Der Europäische Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des 

ländlichen Raums ist auch als sogenannte Zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik der Eu-

ropäischen Union bekannt. Die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen spielen innerhalb der 
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zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union in der Politik der länd-

lichen Entwicklung eine zentrale Rolle.  

 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen wurden erstmals während der Mac Sharry-Reform 1992 

in die Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik eingeführt, um Landwirten einen Anreiz zu 

bieten, auf ihren Flächen umweltschonend zu wirtschaften. Durch die in der EU-Verordnung 

1305/2013 im Artikel 28 definierten Maßnahmen werden solche landwirtschaftlichen Praktiken 

gefördert, die sich positiv auf die Umwelt und das Klima auswirken. Sie ermöglichen Zahlun-

gen an Landwirte im Gegenzug für Umweltverpflichtungen, die über die gute landwirtschaftli-

che Praxis hinausgehen (EU-VO 1305 / 2013). In Deutschland werden die einzelnen Agrarum-

welt- und Klimamaßnahmen aufgrund der föderalen Struktur auf Länderebene konzipiert und 

somit in insgesamt dreizehn verschiedenen Einzelprogrammen ausgeführt. Umgesetzt werden 

die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen durch den Abschluss von Bewirtschaftungsverträgen, 

die zwischen Landwirt und Landwirtschaftsbehörde geschlossen werden (RDP Factsheet Ger-

many 2016).  

2.2.1 Die Kompensation des Landwirtes bei der Umsetzung der Agrarumweltpolitik 

Grundsätzlich liegt die Entscheidung über die Verwendung des Produktionsfaktors Boden beim 

Landwirt (Rørstad et al. 2007). Durch die gegebene Eigentums- bzw. Nutzungsrechtstruktur ist 

die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen planerisch schwer steuerbar, da der Landwirt seine 

betrieblichen Entscheidungen frei treffen kann. So kontrolliert eine kleine Anzahl von Anbie-

tern (Landnutzern) die nicht substituierbare Ware der ökologischen Güter wie z.B. Boden und 

Grundwasserneubildung (Sattler und Matzdorf 2013). Die Akteure, hier die Landwirte, verän-

dern ihre jeweiligen Präferenzen und Vorlieben als Folge von exogenen Ereignissen wie Roh-

stoffpreisänderungen oder mit dem Erhalten von neuen Informationen. Als Folge zeigen Land-

wirte ein bestimmtes Verhalten bei Entscheidungsprozessen wie der Annahme einer neuen Po-

litik oder Technik (Bosshard et al. 2010).  

 

Da das landwirtschaftliche Einkommen fast ausschließlich auf der intensiven Produktion von 

Marktfrüchten basiert, sind die Überlegungen bei Managemententscheidungen eng mit der Er-

höhung der Ertragsausbeute pro Produktionseinheit verbunden (Duke et al. 2013). Diese haben 

langfristige Auswirkungen wie den Verlust von biologischen Vielfalt, die Verschlechterung der 

Wasserqualität und die Degradierung der Böden (Lockie und Carpenter 2010). Zu jedem gege-

benen Zeitpunkt gibt es für jeden Akteur nur jeweils eine einzige Präferenzordnung, die sich in 
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Kaufabsichten und Managemententscheidungen äußert. Dabei zeigen einige Landwirte eine 

größere Sorgfaltspflicht für öffentliche Güter als andere und bieten öffentliche Güter zu gerin-

geren Kosten an (Lockie und Tennent 2010; Snoo et al. 2013).  

 

Das gesellschaftliche Ziel, die landwirtschaftlichen Nutzflächen so zu nutzen, dass die gesell-

schaftlich geforderte Mischung von Funktionen erfüllt werden kann, ist ambitioniert (Jongeneel 

et al. 2008). Die aktuelle Förderstruktur bietet wenig Anreiz für Landwirte, sich aktiv an den 

verfolgten Umweltzielen zu beteiligen oder die Umsetzung mit zu gestalten (Holm-Müller et 

al. 2006). Um ökologische Parameter einer Landschaft zu verändern, bedarf es der Überzeu-

gung der Landnutzer (Landwirt)6 (Heinsohn und Steiger 2002). Die Europäische Kommission 

stimmt zu, dass der Erfolg von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen entscheidend von der ak-

tiven Einbeziehung der Landwirte abhängt (Europäischer Rechnungshof 2011, S. 73).  

 

Eine zentrale Frage ist in diesem Zusammenhang also die angemessene Kompensation für die 

Bereitstellung von Umweltleistungen (Baudoux et al. 1997; Groth 2007a). Es kann selbstver-

ständlich nicht davon ausgegangen werden, dass Landwirte freiwillig die Nutzung ihrer Flächen 

extensivieren, wenn dadurch Mehrkosten entstehen bzw. der Ertrag sinkt und sich auf diese Art 

der Deckungsbeitrag erheblich verringert (Holm-Müller et al. 2006; Knauer 1991; Wilson und 

Hart 2012). Eine Schwierigkeit bei der Quantifizierung der jeweiligen Umweltleistungen für 

die Gesellschaft besteht in der Definition dessen, was  als öffentliches Gut subventioniert wer-

den sollte und was im Rahmen der Sorgfaltspflicht des Ressourcenzugriffsrechtes zugeordnet 

freiwillig zu schützen sein sollte (Cocklin et al. 2006).  

 

Das angesprochene Problem führt zu einem Auspreisen von Ressourcen unter ihren vollen öko-

logischen und ökonomischen Kosten. Hier ist es Aufgabe der Politik Anreize zu schaffen, wel-

che die vollen wirtschaftlichen und ökologischen Kosten der Ressourcennutzung reflektieren 

(Hampicke 2013). Diese Kosten müssen dabei die Besonderheiten auf Betriebsebene, der um-

gebenen Landschaft und des Marktes berücksichtigen (Omer et al. 2010; Hanley et al. 2012). 

Da die Grenzkostenkurven der Betriebe unterschiedlich sind und nicht genau von der Prämie 

abgebildet werden können, resultieren daraus Überkompensations- und Mitnahmeeffekte 

                                                           
6 Der Landwirt ist der Inhaber der Eigentumsrechte oder Nutzungsrechte von Grund und Boden, die ihm den 

Zugang zu seinem Land geben, um seine Früchte zu ernten, um es zu verwalten, um andere potenzielle Nutzer 

auszuschließen, um es zu verkaufen oder den Eigentumstitel zu belasten, indem Hypotheken aufgenommen wer-

den (Ostrom und Schlager 1996; Heinsohn und Steiger 2002). 
 



 

23 
 

(Claassen et al. 2008; Vatn 2010). Eine Überkompensation führt immer zu unerwünschten Al-

lokationseffekten, wobei gewisse Überkompensationen bei Pauschalzahlungen (ĂFlatrateñ) 

nicht vollständig vermieden werden können. (Armsworth et al. 2012).  

2.2.2 Probleme bei der Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

Für Zahlungen von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen aus Mitteln der Zweiten Säule der 

Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union wurden deutschlandweit im Jahr 2013 ins-

gesamt Auszahlungen in Höhe von rund 610 Mio. Euro für 5,3 Mio. Hektar Förderfläche getä-

tigt (Grajewski und Schmidt 2015). Ökologische Zustandsindikatoren in Deutschland zeigen, 

trotz hoher Investitionen aus Mitteln der Zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik der Eu-

ropäischen Union in den Habitat- und Artenschutz, keine positiven Veränderungen (Halada et 

al. 2011; Henle et al. 2008; BMU 2010, 2014). Kritiker der Gemeinsamen Agrarpolitik der 

Europäischen Union bezeichnen die Effekte der intensiven Landwirtschaft auf die Ökosystem-

funktionen der Agrarlandschaft als erheblich. Dabei kritisieren sie die Gemeinsamen Agrarpo-

litik der Europäischen Union, dass diese der Sorgfaltspflicht für die Umwelt nicht nachkommt 

(Pe'er et al. 2014). Durch politische Entscheidungen, die unzureichend die Wichtigkeit der Öko-

systemfunktionen bewerten, werden somit kontinuierlich Marktversagen ausgelöst (Gerber et 

al. 2009). Dem Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen Programm der Europäischen Union wer-

den von wissenschaftlicher Seite einige Schwächen im Design vorgehalten, die nach Meinung 

der Experten dessen ökologische Effektivität sowie ökonomische Effizienz mindern (Arms-

worth et al. 2012; Hanley et al. 2012).  

 

In vielen Fällen liefern die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen keine nachweisbaren Effekte 

für die biologische Vielfalt (Davey et al. 2010). Die geringe ökologische Wirksamkeit ist auch 

dadurch zu begründen, dass Landwirte besonders solche Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

umsetzen, bei denen die Einhaltung der Bewirtschaftungsvorgaben kaum einzelbetriebliche 

Anpassungen erfordern (Oppermann und Luick 2012). Durch die oftmals handlungsorientierten 

Förderprogramme werden vor allem solche Maßnahmen gefördert, die die Durchführung (z.B. 

feste Mahdtermine im Grünland) oder nicht Durchführung (z.B. keine Pflanzenschutzmittel 

einzusetzen) einer Handlung honorieren (Uthes und Matzdorf 2013). Dies bedeutet oftmals, 

dass Landwirte einfach vorgegebene Auflagen hinsichtlich der Bewirtschaftung einhalten, ohne 

im speziellen darauf zu achten, welche ökologische Effekte ihr Handeln hat (Hodge 2001; Han-

ley et al. 2012). Derzeit überwiegen einfache Managementanweisungen wie z.B. eine erweiterte 
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Fruchtfolge oder der Zwischenfruchtanbau, die einen relativ geringen Aufwand benötigen. Sol-

chen Ăhellgr¿nenñ Agrarumwelt- und KlimamaÇnahmen lassen sich Ădunkelgr¿neñ gegen¿ber-

stellen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, bei denen ein wesentlich höherer Aufwand be-

trieben werden muss. Dies sind z.B. bei Grünlandflächen spätere Schnittzeitpunkte, zur Scho-

nung von wiesenbrütenden Vogelbeständen oder das Anlegen von Blühflächen als Habitat für 

Insekten in ausgeräumten Landschaften (BMEL 2015b, 2014).  

 

Ein zentrales Problem vieler AUM-Programme in Deutschland und der EU ist ein Mangel an 

Zielgenauigkeit (Armsworth et al. 2012). Durch die Vereinfachung ihres Designs und das ver-

wendete ĂGieÇkannenprinzipñ, gehen groÇe Teile des mºglichen positiven Nutzens f¿r die Bio-

diversität verloren. So zeigen Analysen über die Wirkung der eingesetzten finanziellen Mittel 

eine geringe Kosten-Nutzen-Effektivität bezüglich des Umweltschutzes auf (Armsworth et al. 

2012). Das angewandte Zahlungsschema wird weder der Heterogenität der Landnutzer noch 

der der Landeigenschaften gerecht (Hanley et al. 2012). Außerdem werden Transaktionskosten 

bei der Berechnung der Zahlungshöhe nur unzureichend mit einbezogen (Mettepenningen et al. 

2009). Daraus lässt sich ableiten, dass mit den verfügbaren finanziellen Mitteln mehr im Sinne 

der Umwelt zu erreichen wäre und ein Spielraum besteht, komplexere Designs mit höheren 

Transaktionskosten zu implementieren.  

 

Ein weiterer Grund der geringen ökologischen Effekte der Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men ist, dass die Maßnahmen in der Regel auf der Feldskala entwickelt wurden und dass somit 

die umliegenden Landschaft mit ihrem Muster an Landnutzungen und der entsprechenden He-

terogenität nicht beachtet wird (Concepción et al. 2007; Tscharntke et al. 2005). Die Stagnation 

der ökologischen Zustandsindikatoren wird u.a. auch darauf zurückgeführt, dass eine instituti-

onelle Koordination der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen fehlt, welche den landschafts-

spezifischen Eigenheiten und Erfordernissen gerecht wird (Hartig und Drechsler 2010). Jedoch 

ist wohl auch bei der Annahme von umfassender Information und unbegrenzten intellektuellen 

Fähigkeiten eine optimale Landnutzungsentscheidung des Grundbesitzers anhand von kompli-

zierten räumlichen Bewertungsregeln nicht möglich (Hartig und Drechsler 2009). Es existieren 

also keine allgemeingültigen, für jede Region und jede Situation zutreffenden ökonomischen 

Konzepte zur Erhaltung einer multifunktionalen Landwirtschaft als Teil der Kulturlandschaft.  

 

Hinsichtlich der Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen wird auch kritisiert, dass 

mit den bestehenden Maßnahmen intensive Ackerbauregionen nicht erreicht werden (Uthes und 
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Matzdorf 2013). So müsste zum Beispiel bei intensiv wirtschaftenden Betrieben mit Spezial- 

und Sonderkulturen sowie Gemüse- und Obstbau, bei denen vermutlich hohe positive Umwelt-

wirkungen erzielt werden könnten, die Prämie aufgrund hoher Opportunitätskosten relativ hoch 

angesetzt werden (Dickel et al. 2010). Die Zielgenauigkeit der Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen ist gering, da die Landwirte die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen besonders auf 

marginalen Standorten umsetzen, weil die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen dort ökono-

misch interessante Anbaualternativen für die Landwirte darstellen (Hampicke 2009). In vielen 

Fällen sind so für den Landwirt relevante Einkommenseffekte durch die Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen zu erzielen (Wilhelm 1999), aber kaum ökologische Wirkungen zu verzeich-

nen (Pe'er et al. 2014). Außerdem bieten Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen keinen Anreiz, 

landwirtschaftliche Praktiken langfristig zu ändern (geringe Permanenz) (Matzdorf & Lorenz 

2010). Gegen den langfristigen Erfolg vieler Maßnahmen spricht auch der kurzfristige Pla-

nungshorizont einer Maßnahmenperiode von meistens fünf Jahren  (Mettepenningen et al. 

2013). 

2.3 Herausforderung der Agrarumweltpolitikgestaltung 

Die Herausforderung der Politikgestaltung liegt nun darin, praktische Möglichkeiten zur Mini-

mierung des externen Effektes der Landwirtschaft und zur Förderung der biologischen Vielfalt 

in verschiedenen Landschaftstypen aufzubauen. Die sonst möglicherweise widersprüchlichen 

Umwelt- und Produktionsziele sollen so mit der langfristigen Sicherung der natürlichen Res-

sourcen vereinbart werden (Lockie und Carpenter 2010). Sodann sind Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen als eine wirtschaftlich sinnvolle Antwort auf die sozial schädlichen Nebenwir-

kungen der Landwirtschaft zu betrachten (Davey et al. 2010). Es wird versucht, Fehlanreize für 

Landwirte zu korrigieren und dadurch vorteilhafte Managementpraktiken zu propagieren 

(Kleijn und Sutherland 2003; Davey et al. 2010). Solche Anreize, die durch die Agrarumwelt- 

und Klimamaßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustandes einer Region beitragen, 

stehen jedoch im Wettbewerb (konkurrieren) mit der traditionellen Agrarpolitik. Diese betrifft 

vor allem die Politikbereiche, die die Stabilisierung der landwirtschaftlichen Einkommen und 

die Förderung der Produktion zum Ziel haben (Lubowski, Vesterby et al. 2006).  

 

Die Gründe des Marktversagens beim Schutz der biologischen Vielfalt durch die Umsetzung  

von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sind komplex und werden nicht allein durch die Zu-

teilung von begrenzten staatlichen Finanzmitteln durch marktorientierte Instrumente gelöst 
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werden können (Lockie und Tennent 2010). Die angebotenen Maßnahmen sind starr und offe-

rieren den Landwirten eine zu geringe Flexibilitªt (Ătake-it-or-leave-itñ) (Mettepenningen et al. 

2009). Die Bewältigung dieses komplexen Problems ist nicht allein durch die Aufstellung von 

festen Verpflichtungen zu regeln, sondern erfordert innovative Konzepte (Hampicke 2013; Ho-

dge 2001). Die Maßnahmenprogramme müssen so gestaltet sein, dass sie zu keinen unnötigen 

Konflikten mit anderen sozialen Zielen führen (West et al. 2006).  

 

(Boulton et al. 2013) stellten fest, dass ein Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen-System, das 

auf freiwillige Bewerbungen von Landwirten für die Durchführung von Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen wartet, es nicht schafft, öffentliche Leistungen auf der Skala einer Landschafts-

einheit bereit zu stellen. Dies wird u.a. auch darauf zurückgeführt, dass eine Koordination fehlt, 

die landschaftsspezifische Erfordernisse in einem flächigen und diversen Umfeld mit sich 

bringt (Concepción et al. 2007).  

 

2.3.1 Zielegenaue Ausrichtung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

Da der Landwirt Inhaber der Nutzungsrechte von Grund und Boden ist, müssen neu eingeführte 

umwelt- bzw. biodiversitätsfreundliche Bewirtschaftungssysteme vor allen von den Landwirten 

angenommen werden, die direkt an deren Umsetzung beteiligt sind. Bei der Programmgestal-

tung muss somit auch die Entscheidungsmaxime der Landwirte, die starken Einfluss auf die 

Annahmebereitschaft der Programme hat, beachtet werden (Colen et al. 2015; Lütz und Bastian 

2002). Es ist dabei notwendig, Auswahlkriterien für Agrarumweltzahlungen heranzuziehen, da-

mit diese so verausgabt werden, dass ein Höchstmaß an Effizienz und Wirksamkeit garantiert 

ist.  

 

Der Ansatz des ĂTargetingsñ versucht, durch eine zielgenauere Verteilung der verf¿gbaren fi-

nanziellen Mittel, die Kosteneffizienz bzw. den ökologischen Nutzen der AUM zu maximieren 

(Segerson 2013). Die Hintergrundannahme ist, dass durch die heterogenen Bedingungen der 

Ökosysteme und ihrer Bewirtschafter bestimmte Gebiete bzw. Landwirte besser geeignet sein 

können, eine Leistung zu produzieren, als andere (Hanley et al. 2012; Khanna und Ando 2009). 

Dabei können prinzipiell folgende Varianten zum Einsatz kommen (Armsworth et al. 2012; 

Hanley et al. 2012). 

 

¶ ĂBenefit-Targetingñ: die Konzentration der Mittel in Gebieten oder bei Landwirten, die 

am ehesten einen ökologischen Effekt produzieren können (hoher erwarteter Nutzen) 
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¶ ĂCost-Targetingñ: die Konzentration der Mittel in Gebieten oder bei Landwirten, die 

möglichst kostengünstig eine Leistung bereitstellen können (geringe erwartete Kosten) 

¶ ĂCost-Benefit-Targetingñ: die Konzentration der Mittel in Gebieten oder bei Landwir-

ten, die ein möglichst günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der Bereitstellung einer 

Leistung aufweisen (gesellschaftlich erwünschte Balance der Kosten und des Nutzens) 

 

Um die Entscheidungen der Landwirte bezüglich biodiversitätsfördernder Maßnahmen zu be-

einflussen, versuchen verschiedene ökonomisch basierte Maßnahmen das Verhalten der Land-

wirte zu stimulieren (Stone und Wu 2010). Der Landwirt, in diesem Fall der Anbieter von Öko-

systemdienstleistungen, kann so über marktbasierte Instrumente seine Kosten selbst berechnen 

und ein entsprechendes Angebot abgeben (Lockie und Tennent 2010). Jedoch setzt eine erfor-

derliche Gleichberechtigung der Angebote voraus, dass die Anbieter ihren Bewertungen die 

gleiche Verteilungsfunktion zu Grunde legen. Jedoch ist dies bei Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen nicht unbedingt der Fall. So unterscheiden sich beispielsweise die natürlichen Stand-

ortbedingungen (z.B. Bodenqualität) grundsätzlich, was zu systematischen Unterschieden be-

züglich entgangener Gewinne und entsprechender ökologischen Verbesserungspotenzialen 

führt.  

 

Die Theorie legt nahe, dass im Falle von asymmetrischen Anbietern das Auktionssystem hilf-

reich ist, um denjenigen Bieter auszuwählen, welcher das niedrigste Angebot abgibt (Myerson 

1981). Im Falle von Naturschutzverträgen ist es jedoch zweifelhaft, mit diesem Auktionsdesign 

bestmögliche Ziele zu erreichen. Da Extensivierungen an verschiedenen Standorten unter-

schiedliche Grenzkostenverläufe der Betriebe mit sich bringen und diese dazu führen das Be-

triebe für Flächen mit einem geringeren Ertragspotenzial niedrigere Geldeinheiten bieten kön-

nen, wohingegen die ökologische Wertigkeit der unterschiedlichen Flächen bei der Bewertung 

des Gebots keine Berücksichtigung findet (Groth 2007b). Schließlich begünstigt es die niedrig 

bietenden Anbieter, deren Angebot möglicherweise ein schlechtes Verhältnis von Umweltleis-

tung pro Geldeinheit gegenüber höheren Anbietern aufweist. Dieses Problem entsteht, weil die 

Ökosystemdienstleistungen durch Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen schwer definierbare 

Produkte sind (Latacz-Lohmann und Van der Hamsvoort, Carel 1997). Andere wissenschaftlich 

erarbeitete Ansätze schlagen aus diesem Grund vor, die Zahlungen für Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen ergebnisbasiert auszuzahlen (Russi et al. 2016); (Burton und Schwarz 2013; 

Henle et al. 2008); (Klimek et al. 2008; Klimek et al. 2014).  
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Allgemein soll die Herangehensweise eine leistungsgerechte, kostenorientierte Prämienzahlung 

ermöglichen, die sich an dem jeweiligen Deckungsbeitrag orientiert und auf einer Gewinn- und 

Verlustrechnung unter Einbeziehung von sozialem Wertschätzungen aufbaut (Marggraf et al. 

2005). Jedoch ist zu berücksichtigen, dass output-orientierte Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men häufig viele Jahre umgesetzt werden müssen, bevor der gewünschte Effekt eintritt z.B. bis 

sich eine seltene Blumenart an einem bestimmten Ort wieder ansiedelt  (Hampicke 2013). Für 

den Landwirt bedeutet ein derartiger Ansatz dementsprechend ein großes Risiko und eine 

enorme Hemmschwelle. Die Frage, die sich für den Landwirt stellt ist: Soll er einen solchen 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen-Vertrag umsetzen, wenn die Ergebnisse unsicher sind 

(Ruto und Garrod 2009; Ando und Chen 2011)?  

 

Ein weiteres Konzept zur Steigerung der Kosteneffizienz ist die Zahlungsdifferenzierung. Hier 

wird versucht, den Landwirten einen Betrag auszuzahlen, der ihren tatsächlichen Bereitstel-

lungskosten entspricht oder geringfügig darüber liegt. Durch die Differenzierung der Zahlungen 

ist der Staat in der Lage, ĂHigh-cost Providernñ entsprechend hºhere Zahlungen zu gewªhren, 

sollte deren ökologischer Beitrag dies rechtfertigen. Damit kann unter Umständen auch eine 

höhere Akzeptanz der Maßnahmen in Intensivgebieten erreicht werden. Eine aktuelle Metaana-

lyse zur Wirksamkeit von PES-Programmen kommt zu dem Schluss, dass eine Zahlungsdiffe-

renzierung eng mit der ökologischen Effektivität der Programme korreliert ist (Ezzine-de-Blas 

et al. 2016). Ein Problem bei der Umsetzung stellt jedoch die Tatsache dar, dass der Staat meist 

nicht genau bestimmen kann, wie hoch die Bereitstellungskosten einzelner Landwirte genau 

sind. Diese ĂHidden Informationñ wird auch als Informationsasymmetrie bezeichnet (Hanley 

et al. 2012). 

 

Ein weiteres Argument in der Debatte um AUM ist, die geringe ökologische Effektivität hänge 

mit der Tatsache zusammen, dass einzelne Landwirte einzelne Maßnahmen ergreifen und somit 

nur fragmentiert Erfolge erzielt werden können (Smits et al. 2008; Concepción et al. 2007). Es 

mangele an einer Steuerung und Abstimmung der Aktionen unter den Landwirten. Aus diesem 

Grunde gibt es Überlegungen, die AUM mit kooperativen Ansätzen zu verbinden. Die Idee 

dahinter ist simpel: statt wie bisher mit einzelnen Landwirten Verträge zu schließen, sollen die 

Vereinbarungen mit Gruppen oder Zusammenschlüssen von Landnutzern abgeschlossen wer-

den.  
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2.3.2 Planerische Assistenz bei der Durchführung von Agrarumweltpolitik  

Durch eine koordinierte Ausgestaltung von wechselwirkenden Ökosystemdienstleistungen 

kann eine Steigerung der Ökosystemdienstleistungen einer Region erreicht werden (White et 

al. 2012). Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen müssten dann, um räumlich in die Umgebung 

eingepasst zu sein, möglichst geringe Verschiebungseffekte in der Landnutzung verursachen. 

Solch ein Verbundkonzept kann durch einen planerischen Dienstleister der auch koordinierende 

Aufgaben übernimmt und in Kooperation mit den Landwirten vor Ort angelegt werden (Wynne-

Jones 2013; Whittaker et al. 2017). Erste Ergebnisse lieferten die Erfahrungen aus dem 2009 

eingeführten neuen Agrar-Umweltprogramm in Wales (Welsh Glastir Scheme). Dort wurde mit 

einzelbetrieblichen Agrar-Umweltmanagement-Plänen gearbeitet (Wynne-Jones 2013). Die 

Gegenwart von regional verorteten Schlüsselpersonen, die sowohl ökologische Expertise als 

auch Bezug zu und das Vertrauen von den Landwirten haben, wird als ein Erfolgsgarant für die 

regionale Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen beschrieben (OECD 2013). 

Für diese Schlüsselpersonen wiederum ist es wichtig zu erkennen, welche für ein Landmanage-

ment entscheidenden Flächen seitens der Landwirte zur Verfügung stehen. (Nassauer und 

Opdam 2008; Rizzo et al. 2013).  

 

Abbildung 7: Kleine-Welt-Netzwerk mit Gemeinschafts-Struktur verändert nach (Girvan und Newman 2002) 

So können regionale oder auch überregionale Vernetzungen von Gebieten mit Schutzstatus 

leichter geplant und umgesetzt werden.  
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Wie in Abbildung 7 dargestellt, ist nicht nur die Kommunikation in einer Gruppe, z.B. Gruppe 

als ein Dorf, wichtig. Eine derartige alternative, großräumliche Koordinierung erfordert die Zu-

sammenarbeit vieler Akteure. Berater innerhalb einer Gruppe können dann den Landwirten 

professionelle Unterstützung bieten. So kann laut (Meyer et al. 2015) das Verständnis für die 

ökologischen Zusammenhänge nachhaltiger vermittelt werden, was wiederum ein angepasstes 

Management möglich macht. Darüber hinaus kann die umfassende Unterstützung von Vermitt-

lern und Koordinatoren (z.B. NGOs, Regierungsbehörden, Forschungszentren) kollektiven 

Maßnahmen durch eine Unterstützung bei der Informationsgewinnung hinsichtlich der politi-

schen Rahmenbedingungen helfen (Prager 2015). Die effektive Zusammenarbeit zwischen lo-

kalen und zentralen Verwaltungsstellen der Regierung ist sehr wichtig, um kollektive Maßnah-

men zu fördern, da lokale Verwaltungsstellen in der Regel eine bessere Kenntnis der lokalen 

Themen haben (Schroeder et al. 2013).  

3 Gemeinschaftliche Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men 

Der Erfolg von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen scheint von dem Vorhandensein eines 

Komplexes von günstigen Faktoren abzuhängen. So ist es entscheidend für den Erfolg von Ag-

rarumwelt- und Klimamaßnahmen neben der Kontinuität der Maßnahmen (Mettepenningen et 

al. 2013) eine möglichst zielgenaue Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zu 

garantieren (Cong et al. 2014). Dafür ist eine genügend große Variabilität bei der Auswahl der 

geeigneten Nutzflächen entscheidend. Diese kann erreicht werden, indem alle interessierten 

Landnutzer einer definierten Region (z.B. Gemeinde) gemeinsam miteinander in Gruppen oder 

Organisationen arbeiten (Prager 2015). In den letzten Jahrzehnten haben viele Forscher argu-

mentiert, dass lokale Gemeinschaften bei der Verwaltung der lokalen Umwelt beteiligt werden 

sollten (Gunderson und Holling 1995; Folke et al. 2000).  

 

Zudem weisen Studien darauf hin, dass die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Res-

sourcen nicht ohne die Beteiligung erreicht werden kann (Ribot 2002; Ribot et al. 2006). Lokale 

Gruppen bestehen vor allem aus Landwirten, aber auch aus Anwohnern, Naturschützern, Jä-

gern, Förstern und anderen Interessengruppen, die sich treffen, miteinander austauschen und 

zusammenarbeiten (Prager 2015, S. 61). Für das Entstehen einer kollektiven Bewegung ist es 

für die Teilnehmer notwendig, vorab Kenntnis über die genauen Ziele und die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen und Mittel der Gemeinschaft zu haben (OECD 2013). Wissenschaftliche 

Arbeiten und politische Entscheidungsträger stützen den Ansatz, dass für einen erfolgreichen 
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Habitat- und Artenschutz lokale Akteure die Folgen ihrer Handlungen verstehen und die Werte 

des natürliche Ressourcenschutzes übernehmen müssen (Newig 2007; Newig et al. 2011; Ter-

meer et al. 2013a).  

 

Bei solchen gemeinsamen Ansätzen im Bereich der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen ist 

die Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf die untere Politikebene nicht allein die 

Bedingung für eine erfolgreiche Politikumsetzung (Laschewski et al. 2004). Es gilt darüber 

hinaus, kooperative Problemlösungen anzustreben, die unter Beteiligung aller betroffenen Ak-

teure getroffen werden (Hagedorn 2002). An gemeinschaftlichen Umweltschutzprogrammen 

beteiligte Personen oder Gemeinschaften beschreiben für sich als wichtig, dass ein Konsens 

zwischen den Akteuren erreicht wird und eine gemeinsame Vision von der Zukunft entwickelt 

wird (Baker et al. 2004). Außerdem wird auch explizit der Wunsch nach einer Erhöhung der 

Wirksamkeit von Umweltmanagementprojekten von den Beteiligten ausgesprochen (Reed 

2008). Um die Teilnehmer zu motivieren und die Gruppenaktivitäten entsprechend lebendig zu 

halten, müssen außerdem sichtbare positive Ergebnisse und klare Vorteile aus der Beteiligung 

vermittelt werden (OECD 2013).  

 

Kollektive Maßnahmen sollten auf geografische Grenzen bestimmter Umweltressourcen wie 

z.B. natürliche Lebensräume oder Wassereinzugsgebiete und nicht auf regionale Zuständig-

keitsgrenzen basieren (OECD 2013). Dadurch können leichter lokale Besonderheiten berück-

sichtigt werden, die auf lokalem Wissen und Erfahrungen basieren. Die Gruppe oder Gemein-

schaft kann durch direktere  Informationswege  Anpassungen der Naturschutzmaßnahmen vor-

nehmen (Omer et al. 2010). Einzelne Länder haben die Vorteile der landschaftsbezogenen Ag-

rarumweltpolitik bereits erkannt. So haben beispielsweise die Schweiz und die Niederlande zu-

sätzliche Förderprogramme für kooperationsbereite Landwirte in einer klar abgegrenzten Re-

gion aufgebaut (Mann 2010; Terwan et al. 2016). 

3.1 Landschaftspflege in einer Gruppe  

Kollektive Maßnahmen sollten auf geografische Grenzen gezielter Umweltressourcen wie z.B. 

natürliche Lebensräume und nicht auf regionale Zuständigkeitsgrenzen basieren. Die Gruppen 

sollten dabei ihre lokalen Management-Regeln selbst entwickeln, dies ist entscheidend für er-

folgreiche kollektive Maßnahmen, weil der "one-size-fits-all"-Ansatz fehlschlagen kann, um 

die Landwirte für kollektives Handeln zu engagieren (Prager 2015). Passende Governance-Re-
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gelungen sind wichtig für kollektive Maßnahmen, vor allem, wenn die Gruppengröße eine An-

zahl von 10 Personen überschreitet (Prager 2015). Manchmal kann ein formaler Rechtsstatus 

der Gruppe helfen, starke Institutionen aufzubauen und die finanzielle Basis stärken. In stark 

regulierten Ländern wird insbesondere die Selbstverwaltung unweigerlich in Konflikt mit den 

Regeln und Werte der Institutionen treten, die vorwiegend auf hierarchische Governance-For-

men basieren (Termeer et al. 2013b).  

 

(Folke 2006) unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung menschlicher Handlungen, ein-

schließlich ihrer Auswirkungen auf Ökosystemdienstleistungen im Rahmen des sozial-ökolo-

gischen Systems. Um zur Verbesserung der Robustheit der lokalen sozial-ökologische Systeme 

und des Umweltmanagements Probleme zu lösen, kann es notwendig sein, politische Instru-

mente und Management-Programme umzusetzen, die lokale Werte erkennen und lokales Wis-

sen und Know-how zum Handeln zu befähigen (Folke 2006; Janssen und Anderies 2007). Da 

sozial-ökologische Systeme explizit durch die Regionalpolitiken, die lokale, soziale und öko-

logische Dynamiken nicht erkennen beeinträchtigt werden können (Anderies et al. 2004; Jans-

sen und Anderies 2007). Vom theoretischen Standpunkt aus gibt es verschiedene Gründe, wa-

rum ein komplexes System von miteinander verknüpften Regeln Stabilität bereitstellen kann. 

In der Wirtschaftswissenschaft und auch in anderen Sozialwissenschaften, vor allem in den 

Politikwissenschaften, ist die Idee, dass verschiedene potenziell instabile Systeme zusammen 

stabilisiert werden können gut etabliert (Lohmann 1997; Mohr und Thomas 1998).  

 

Um kollektives Handeln zu fördern, ist es wichtig, das Bewusstsein für die Bedeutung solcher 

Maßnahmen zu erhöhen und solide wissenschaftliche Beweise aufzuzeigen, die den potenziel-

len Wert der kollektiven Maßnahmen den Landwirten veranschaulicht (OECD 2013). Für das 

Entstehen einer kollektiven Bewegung ist für Interessierte vorab die genaue Kenntnis über die 

Ziele und die Ressourcen und Mittel der Gemeinschaft, um diese Ziele zu erreichen, notwendig. 

Außerdem müssen sichtbare positive Ergebnisse und klare Vorteile aus der Tätigkeit vermittelt 

werden, um die Teilnehmer zu motivieren und um die Aktivitäten lebendig zu halten (Prager 

2015). Außerdem können die Forschung und Entwicklung, die neue Technologien und Innova-

tionen fördern das Interesse der Landwirte stärken. Die effektive Zusammenarbeit zwischen 

lokalen und zentralen Verwaltungsstellen der Regierung ist sehr wichtig, um kollektive Maß-

nahmen zu fördern, da lokale Verwaltungsstellen in der Regel eine bessere Kenntnis der lokalen 

Themen haben (OECD 2013). 
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3.2 Ökonomische Dimension von kooperativen Ansätzen 

In einem landwirtschaftlichen Betrieb, der neben den betrieblichen Ur-Interessen, die Planungs-

größe Habitat- und Artenschutz zu etablieren verfolgt, fordert es große Anstrengungen der 

Landwirte beides zu koordinieren. Deshalb ist es schwierig, für ein gemeinschaftliches Land-

managementsystem an zentrale Flächen mit Trittstellen oder Vernetzungsfunktionen heranzu-

kommen, wenn diese von Landwirten mit hohen Opportunitätskosten (meist intensiv) bewirt-

schaftet werden. Das behindert umso mehr den Erfolg, als dass kaum Anreize für Landwirte 

zur Einbeziehung des Handelns einer Gruppe oder Gemeinschaft in der Landschaft vorliegen 

(Falconer 2002). Dabei ist erwiesen, dass eine räumliche Ausrichtung der Zahlungen für Agra-

rumwelt-Aktivitäten, mit denen die lokale Anpassung von Verwaltungsvorschriften verbessert 

wird, die Wirtschaftlichkeit der Zahlungssysteme verbessern kann (Mills et al.; Mills und Short 

2012; Mills et al. 2011; Mills et al. 2008).  

 

Es sollten geeignete Anreize geboten werden, die die Landwirte ermutigen, in Partnerschaft 

miteinander zu arbeiten (Omer et al. 2010). Landwirte gehen davon aus, individuell effektiver 

und effizienter ihre Betriebsentwicklung voranzutreiben. Daher muss ein potenzieller Zusam-

menschluss einen spürbaren ökonomischen Vorteil für die Landwirte mit sich bringen. Diese 

Anreizkomponente für Landwirte ist deshalb wichtig, weil geschützte Gebiete nicht überdauern 

können, wenn die Menschen vor Ort Schutzgebiete nicht unterstützen (Hodge und Adams 

2012). 

 

In Bezug auf wirtschaftliche Vorteile haben (Cong et al. 2014) festgestellt, dass ein Manage-

mentansatz, der sich auf ĂLandschaftñ fokussiert, die Effektivitªt in der Durchf¿hrung steigert. 

Solch ein Landmanagement-Konzept erlaubt es, einzelnen Landwirten Ressourcen und land-

wirtschaftliche Praktiken über einen geografisch und ökologisch geeigneten Maßstab zu mana-

gen. Über rechtliche und administrative Grenzen hinweg sollte geplant werden. Somit können 

verschiedene öffentliche Güter der Agrarumwelt zur Verfügung gestellt werden. Diese Zusam-

menarbeit bietet Skaleneffekte und Verbundvorteile, die die Kosten für die Bereitstellung von 

öffentlichen Gütern der Agrarumwelt gegenüber einzeln unkoordiniert erbrachten Maßnahmen 

verringern können. Es kann auch zu einer Reduzierung der Kosten für die Änderung von land-

wirtschaftlichen Praktiken führen, wenn vor Ort angepasste Ansätze damit gefördert werden 

(Prager 2015, S. 62). 
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Die Kosten von Gruppenansätze des Landmanagements sind abhängig von der Größe und der 

Dauer der Zusammenarbeit der Gruppe (Mills et al. 2011). Es ist mit höheren Anfangskosten 

für Gruppensysteme im Vergleich zu Einzelverträgen zu rechnen. Die hohen Transaktionskos-

ten von Kollektivmaßnahmen (z.B. Kosten für die Identifizierung relevanter Teilnehmer oder 

der Aushandlung von Abkommen) können auch verhindern, dass kollektive Maßnahmen un-

ternommen werden (Mills et al. 2011). Von besonderer Bedeutung ist die Anfangsphase einer 

Gruppentätigkeit. Da in dieser Phase in der Regel höhere Transaktionskosten im Vergleich zu 

einzelbetrieblichen Maßnahmen anfallen (Ostrom 2009), gilt es diese zu berücksichtigen. Um 

kollektives Handeln funktionsfähig zu machen, müssen die Mitglieder von den kollektiven 

Maßnahmen profitieren, d.h. die Kosten, die durch die Aktion entstehen, müssen gedeckt wer-

den. Außerdem ist bei der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen Politikbildung die Senkung 

der Transaktionskosten von zentraler Bedeutung (Scherr et al. 2010).  

 

Schließlich kann die Unsicherheit des politischen Umfeldes sich auch negativ auf die Bereit-

schaft der Landwirte zur Teilnahme an einer kollektiven Maßnahme auswirken. Eine Analyse 

besagt, dass die von Landwirten geführten Initiativen die Überwachungs- und Durchsetzungs-

kosten reduzieren, wodurch sie kostengünstiger sind als Ansätze, die den gesetzlichen Anfor-

derungen folgen (Penker et al. 2013). Dabei ist eine finanzielle Unterstützung von Regierungen 

und Nicht-Regierungs-Organisationen wichtig für kollektives Handeln. Genauso wie eine 

nicht-finanzielle Unterstützung durch Beratung von Kommunen dazu beitragen kann, potenzi-

elle Parteien zur Teilnahme an kollektive Maßnahmen zu bewegen (Ostrom 2009). Im weiteren 

Verlauf sind die Kosten geringer, da mit weniger staatlichem Verwaltungsaufwand, aufgrund 

deutlich weniger Einzelvertragsverhandlungen zu rechnen ist. Auch (Emery und Franks 2012) 

stellten fest, dass Kollektivverträge bei Maßnahmen des Umweltschutzes wahrscheinlich die 

Transaktionskosten langfristig reduzieren ï sowohl für den Staat als auch die einzelnen Land-

wirte. Was in der Beobachtung außerdem zu höheren Teilnahmequoten führte als einzelbetrieb-

liche Agrar-Umweltmaßnahmen (Emery und Franks 2012). Wichtig zu beachten ist die Grup-

pengröße: eine relativ kleine Gruppe kann schnelles Vertrauen schaffen und kollektive Maß-

nahmen erleichtern. Dagegen können große funktionelle Gruppen sehr viel effektiver arbeiten 

und Kosten sparen, da sie größere Skaleneffekte und einen größeren Umfang ausweisen (OECD 

2013).  
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Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Verwendung der zielgenauen Umsetzung (Whittaker 

et al. 2017). Die Tatsache, dass der Wert einer Fläche von den Nachbarflächen abhängt, bedeu-

tet, dass Landnutzungsentscheidungen Kosten oder Nutzen für die Nachbargrundbesitzer schaf-

fen können. In der Wirtschaft werden solche Kosten oder Nutzen als Externalitäten bezeichnet. 

Es ist bekannt, dass die Märkte möglicherweise nicht für eine optimale Verteilung der Land-

nutzung in Gegenwart solcher Externalitäten sorgen (Mills et al. 2008). Gegenseitige Abhän-

gigkeit tritt auf, wenn die Wahl eines Akteures (z.B. ein Landwirt), die Wahl eines anderen 

beeinflusst. Voneinander abhängige Akteure können nicht gleichzeitig ihre unvereinbaren In-

teressen bei knappen Umweltressourcen realisieren (Paavola und Adger 2005).  

3.3 Soziale Aspekte der Zusammenarbeit 

Das Verständnis für das Verhalten der Landwirte ist wichtig, da Gruppenaktivitäten auf Ver-

trauen und Zusammenarbeit beruhen (OECD 2013). Wie in Abbildung 8 dargestellt, hat jeder 

Landnutzer (Agent A und Agent B) eine individuelle Wahrnehmung von der Umwelt und seiner 

Art der Landnutzung. Diese führt bedingt durch Ausbildung und Erfahrung des jeweiligen 

Landnutzers zu einer Handlung (Action), die gewisse Auswirkungen auf die Umwelt hat.  

 

Abbildung 8: Direkte und indirekte Interaktionen zwischen Agenten ((Janssen und Ostrom 2001)  

Wird den einzelnen Landnutzern die Möglichkeit der direkten Interaktion (Abbildung 8) zu 

einem gewissen Thema in Form von z.B. Schulungen in der Gemeinschaft oder individuellen 

Trainings über die Agrarumweltbeziehungen angeboten, kann ein Wissensaustausch zwischen 

Experten und Anwendern stattfinden (Roux et al. 2006). Mit dieser Methodik kann eine Ver-

änderung der Wahrnehmung von Landnutzern auf die schützenswerten Habitate einer Region 
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stattfinden (Méndez-Contreras et al. 2008). Besonders wichtig für die Teilnahme von mehreren 

Landnutzern am Umweltmanagement sind die Demokratisierung des Managements (Elster 

1998) und die Einbeziehung der Teilnehmer (Tippett et al. 2007). Es gibt auch Hinweise, dass 

kollaborierende Gruppen zu der sozial-ökologischen Belastbarkeit der Landschaft beitragen 

(Prager 2015, S. 62). Um die Landwirte zum kollektiven Handeln zu bewegen ist entscheidend, 

dass die Management-Regeln selbst entwickelt werden. 

 

Die kollaborierende Arbeit im Bereich der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen kann eine Ent-

wicklung des Sozialkapitals in den Gruppen mit sich bringen. Dies führt zu erhöhten sozialen 

Interaktion und einem ĂGefühl der Zugehörigkeitñ. Damit einher geht eine erhöhte Bereitschaft, 

Beratung und gegenseitige Unterstützung für andere zur Verfügung zu stellen (Prager 2015, S. 

62). Mit positiven Signalwirkungen aus dem Entstehen von neuen Gruppen von Landwirten, 

Grundeigentümern, Naturschutzgruppen und lokalen Behörden können weitere dazu bewegt 

werden, in einer Gruppe zusammen zu arbeiten (OECD 2013). Bei der Etablierung von koope-

rativen Systemen sind Konflikte zwischen den verschiedenen Akteuren zu überwinden, die ein 

aufeinander Zugehen und die Entwicklung zeitgemäßer Problemlösungen durch die beteiligten 

Akteure verlangen. In Bezug auf das Konfliktmanagement müssen Entscheidungen getroffen 

werden und akzeptable Kompromisse vereinbart und erreicht werden (Henle et al. 2008; Nie-

melä et al. 2005).   

3.3.1 Die Logik kollektiven Handelns 

Die traditionelle Theorie der Gruppenverhalten, geht implizit davon aus, dass private Gruppen 

und Verbände nach Prinzipien arbeiten, die völlig verschieden von denen sind, die die Bezie-

hungen zwischen den Unternehmen auf dem Markt oder zwischen Steuerzahler und dem Staat 

regieren (Bentley 1908; Cattell 1948). In ihrer kausalen Form ist die traditionelle Ansicht, dass 

private Organisationen und Gruppen allgegenwärtig sind, und dass diese Allgegenwart die 

grundlegende Menschenneigung des Ausbildens und der Teilnahme an einer Assoziation för-

dert. Obwohl alle Mitglieder der Gruppe ein gemeinsames Interesse an dem kollektiven Nutzen 

haben, haben sie kein gemeinsames Interesse an der Übernahme der Kosten für die Bereitstel-

lung des kollektiven Gutes.  

 

Jeder würde es vorziehen, dass die anderen die gesamten Kosten zahlen und sie normalerweise 

einen Nutzen zur Verfügung gestellt bekommen, ob sie einen Teil der Kosten getragen haben 

oder nicht. Mancur Olson (Olson 1965) demonstriert, wie unwahrscheinlich die Beteiligungen 
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des Einzelnen an kollektivem Handeln sind, selbst dann wenn das Ergebnis den dafür erforder-

lichen Aufwand übertrifft. Ursache dafür ist die berühmte Erscheinung des Trittbrettfahrens. 

Das Ergebnis des erfolgreichen kollektiven Handelns ist ein öffentliches Gut, d.h. es kommt 

allen, ungeachtet der Frage, ob sie sich an seiner Erstellung beteiligt haben, gleichermaßen zu-

gute und daher ist der Einzelne versucht, seinen Beitrag in der Erwartung zurück zu halten, dass 

andere sich schon darum mühen werden, was dann auch ihm zugutekommen würde. Folglich 

wartet jeder darauf, dass der andere den ersten Schritt macht und es geschieht gar nichts. Tritt-

brettfahren kann ein großes Problem für Gruppen sein, einigen Mitglieder der Gruppe kann es 

möglich sein, ohne an Gruppenaktivitäten teilzunehmen, von den Arbeiten anderer Mitglieder, 

ohne einen Beitrag zu profitieren. Es ist aber auch zu beachten, dass Landwirte eher bereit, sind 

sich an Kollektivmaßnahmen zu beteiligen, als es die Theorien, die ein reines Eigeninteresse 

unterstellen, annehmen (OECD 2013). Die Landwirte sind oftmals für eine Zusammenarbeit 

mit ihren Nachbarn bereit. Wie man die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen 

ihnen erleichtern kann ist eine zentrale Herausforderung, die es zu überwinden gilt (OECD 

2013).  

 

Kollektives Handeln kann auch durch externe Agenturen (NGOs, Regierungen, etc.) initiiert 

werden, die Landwirte organisiert (in der Regel in dem gleichen geographischen Gebiet), um 

gemeinsam für einen gemeinsamen Zweck zu handeln. In diesem Fall übernehmen die externen 

Agenturen die Initiative und arbeiten mit den Landwirten zusammen. Gemeinsames Handeln 

kann auch zwischen Landwirten mit anderen Landwirten (und Nicht-Landwirten) entstehen, 

ohne eine unabhängige Organisation zu bilden. Diese Gruppe benötigt keine strengen Regeln 

und starke Struktur, da die Zusammenarbeit in der Regel auf ein starkes soziales Kapital und 

die tägliche Kommunikation gründet. Für alle drei Arten ist externe Unterstützung, die vom 

landwirtschaftlichen Berufsstand, NGOs, Wissenschaftlern bereitgestellt werden kann, sehr 

wichtig (OECD 2013). Trotz dieser vermuteten Vorteile ist der Aufbau von vielen Selbst 

Governance-Initiativen in der Realität schwer, vor allem, wenn sie mit den etablierten Regeln 

und Institutionen in Konflikt geraten (Termeer et al. 2013b).  

 

Solch ein Konzept erlaubt es einzeln Landwirten Ressourcen und landwirtschaftliche Praktiken 

über einem geografisch und ökologisch geeigneten Maßstab zu verwalten, der über rechtliche 

und administrative Grenzen hinweg gehen kann. Somit können verschiedene öffentliche Güter 

der Agrarumwelt zur Verfügung gestellt werden. Diese Zusammenarbeit bietet Skaleneffekte 
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und Verbundvorteile, die die Kosten für die Bereitstellung von öffentlichen Gütern der Agra-

rumwelt gegenüber einzeln unkoordiniert erbrachten Maßnahmen verringern kann. Es kann 

auch zu einer Verringerung der Kosten für die Änderung von landwirtschaftlichen Praktiken 

führen, wenn vor Ort angepasste Ansätze damit gefördert werden. Solche kollektiven Ansätze 

können außerdem den Wissensaustausch unter den Mitgliedern fördern und damit ihre techni-

schen Kapazitäten erhöhen. Schließlich können auch lokale Probleme, die nicht unbedingt 

durch zentrale Behörden oder Einzelpersonen angegangen werden, durch die flexiblen Formen 

und vielfältigen Mitglieder mit unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten gelöst werden.  

 

Solche Zusammenschlüsse können kritische Punkte identifizieren, die von zentraler Bedeutung 

für verschiedene Umweltziele sind. Mit diesen Signalwirkungen für Gruppen von Landwirten, 

Grundeigentümern, Naturschutzgruppen und lokalen Behörden können weitere dazu bewegt 

werden, in einer gemeinsamen Gruppe zusammen zu arbeiten (OECD 2013). Darüber hinaus 

kann kollaboratives Management die Harmonisierung mehrere Ziele, den Austausch und die 

Mobilisierung von Ressourcen unterstützen. Solch ein Ansatz ermöglicht flexible, lokal rele-

vante Antworten und den Aufbau von Kapazitäten, um zukünftige Änderungen bewältigen zu 

können (Prager 2015, S. 62).  

3.3.2 Regeln und Strukturen einer Gemeinschaft 

Eine Organisation aus einer Gruppe von bekannten Landwirten, die beispielsweise in einem 

Dorf leben, benötigen oftmals keine Regeln und Strukturen, da die Zusammenarbeit in der Re-

gel auf einem starken sozialen Kapital und der täglichen Kommunikation gründet. Wird die 

Gruppe jedoch größer gefasst, sodass die Teilnehmerzahl bzw. Aktionsradius das Dorf oder die 

Gemeinde überschreitet, sind diese Vorteile nicht mehr zu erwarten und der Aufbau von sol-

chen Selbstverwalteten-Initiativen in der Realität sehr schwer. Dies zeigt sich vor allem, wenn 

die Gruppierungen mit Institutionen in Konflikt geraten (Termeer et al. 2013b).  

 

Ein formaler Rechtsstatus, wie die Gründung eines Vereins oder einer Gemeinschaft bürgerli-

chen Rechts, kann der Gruppe helfen, eine starke Institution aufzubauen und die finanzielle 

Basis zu stärken. In stark regulierten Ländern wie z.B. Deutschland wird insbesondere die 

Selbstverwaltung unweigerlich in Konflikt mit Institutionen treten, die vorwiegend auf hierar-

chischen Governance-Formen basieren (Termeer et al. 2013b). Elenor (Ostrom 2009) wendet 

sich gegen die dominierende Argumentation, in kooperativen Institutionen müssten die Rechte 

der Benutzer geregelt sein, um die Zerstörung der natürlichen Ressourcen zu verhindern. Sie 
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argumentiert, dass Gruppen sich selbst steuern können, wenn die Rahmenbedingungen stim-

men. Allerdings gilt es für die Gruppe zu beachten, dass obwohl alle Mitglieder der Gruppe ein 

gemeinsames Interesse an dem kollektiven Nutzen haben, sie nicht zwingend ein gemeinsames 

Interesse an der Übernahme der Kosten für die Bereitstellung des kollektiven Gutes teilen.  

 

Das Problem ist häufig, dass, obwohl ein Individuum aus der gegenseitigen Zusammenarbeit 

profitieren kann, jeder Einzelne versucht, durch die Ausbeutung der gemeinschaftlichen Bemü-

hungen der anderen, sich noch besser zu stellen. Über einen bestimmten Zeitraum können die 

gleichen Personen immer wieder zusammenwirken, sodass komplexe Muster von strategischen 

Interaktionen entstehen (Axelrod und Hamilton 1981). Jeder würde es vorziehen, dass die an-

deren die Kosten übernehmen oder er selbst einen besonders großen Nutzen zur Verfügung 

gestellt bekommt (Olson 1965). Aus diesem Grund sind eine Überwachung und ein Sanktions-

katalog in der Regel notwendig (OECD 2013).  

3.3.2.1 Norm 

In dem Prozess der Gruppenbildung entstehen soziale Normen und diese sind oft sehr leistungs-

fähige Mittel zur Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit. Die Entstehung von Normen7 sind 

Lösungen für Dilemmata des kollektiven Handelns, wie Verschmutzung und Übernutzung von 

Ressourcen. Ein Weg, um solche Dilemmas im Modell darzustellen ist die Erweiterung der 

zwei Personen Gefangenendilemma zu den Mehr-Personen Gefangenen-Dilemma (Axelrod 

und Hamilton 1981). In diesen Situationen hat jeder einen Anreiz, egoistisch zu sein. Auf der 

anderen Seite, wenn jeder selbstsüchtig ist, ist jeder schlechter dran, als wenn alle die gemein-

schaftliche Wahl getroffen hätten. Eine interessante Reihe von ökologischen Herausforderun-

gen wird durch die Tatsache bereitgestellt, dass viele der Vorteile, die von Menschen erhofft 

werden, unverhältnismäßig den kooperierenden Gruppen zur Verfügung gestellt werden.  

 

Das Problem ist, dass, obwohl ein Individuum aus der gegenseitigen Zusammenarbeit profitie-

ren kann, jeder Einzelne durch die Ausbeutung der gemeinschaftlichen Bemühungen der ande-

ren sich noch besserstellen. Über einen bestimmten Zeitraum können die gleichen Personen 

                                                           
7 ĂEine Norm besteht in einem gegebenen sozialen Umfeld in dem Maße, dass Individuen in 

einer bestimmten Weise in der Regel handeln und oft bestraft werden, wenn sie dabei gesehen 

werden, nicht in dieser Weise zu handeln Scott 1971ñ.  
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immer wieder zusammenwirken, sodass komplexe Muster von strategischen Interaktionen ent-

stehen. In den Theorien sind Individuen bereit, zu handeln, wenn genügend andere als Erste 

handeln. Unter bestimmten Umständen tritt eine geringfügige Änderung in der Bereitschaft von 

ein paar Leuten zuerst zu handeln auf, diese kann den Ball ins Rollen bringen. Mit anderen 

Worten, die Aussicht auf Sanktionen, von der breiten Öffentlichkeit verursacht, das Eingehen 

von Risiko. Heute regieren Normen noch viel über unser politisches und gesellschaftliches Le-

ben. Eine große Zahl von Einzelpersonen und sogar Nationen zeigen oft ein hohes Maß an 

abgestimmten Verhaltensweisen, das diesen Konflikt zu regeln dient. Wenn dieses koordinierte 

Verhalten ohne Eingriff einer zentralen Behörde erfolgt, um das Verhalten zu überwachen, nei-

gen wir dazu, dieses koordinierte Verhalten und der daraus resultierenden Regulation von Kon-

flikten auf die Existenz von Normen zuzuschreiben. Eine Norm stammt wahrscheinlich aus 

einer Art von Verhalten, dass Dinge über Personen signalisiert, die andere dazu führen wird, 

sie zu belohnen (Axelrod 1997). 

3.3.2.2 Ansehen 

Ein wichtiger und oft dominanter Grund dafür, eine Norm zu achten ist, dass, wenn eine Person 

sie verletzen würde, würde dies ein Signal über diese Person zur Verfügung stellen. Ein Verstoß 

gegen eine Norm ist nicht nur der Teil eines Verhaltens mit Auszahlung für den gegen die Norm 

Verstoßenden, sondern für andere ist es auch ein Signal, das Informationen über das zukünftige 

Verhalten der Person in einer Vielzahl von Situationen enthält. Es gibt mehrere wichtige Im-

plikationen des Signalisierungsprinzip für den Ursprung und die Haltbarkeit einer Norm 

(Spence 1974; Akerlof 1980).  

3.3.2.3 Mitgliedschaft  

Ein weiterer Mechanismus zur Unterstützung von Normen ist die freiwillige Mitgliedschaft in 

einer Gruppe die gemeinsam für ein gemeinsames Ziel arbeitet. Verträge, Abkommen, Allian-

zen und Mitgliedschaften in sozialen Gruppen bringen alle in einer gewissen Macht mit sich, 

um Verpflichtungen an einzelne Personen zu verhängen. Die Macht der Mitgliedschaft arbeitet 

in dreierlei Hinsicht. Erstens: es wirkt sich unmittelbar auf die individuelle Nutzenfunktion aus, 

wodurch ein Abfall von den Normen weniger attraktiv ist, weil gegen ein freiwillig angenom-

menes Engagement zu handeln, würde das eigene Selbstwertgefühl senken. Zweitens erlaubt 

die Gruppenmitgliedschaft Gleichgesinnten miteinander zu interagieren und diese Selbstaus-

wahl neigt dazu, es viel einfacher für die Mitglieder, die Norm implizit mit Zustimmung in der 

Gruppe zu bilden oder eine neue Gruppe zu formen. Die Vereinbarung einer Gruppe hilft bei 
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der Definition, was von den Teilnehmern erwartet, wodurch geklärt wäre, wenn eine Missach-

tung auftritt und wenn eine Strafe verhängt wird (Axelrod 1997). Man könnte annehmen, dass 

es leicht für eine kluge einzelne Person sich mit der Gruppe zu verbinden, die sich in der Er-

wartung der gegenseitigen Einhaltung von Regeln versammelt hatten, um diese dann auszunut-

zen. Eigentlich wird dies in der Regel nicht passieren, weil die eben skizzierten Faktoren dazu 

neigen, dass sich ein Antagonist isoliert und es für die anderen, vor allem mithilfe von Metanor-

men, relativ einfach wird, den Anderen auszuschließen (Orbell et al. 1984). 

3.3.2.4 Gesetz 

Normen gehen oftmals Gesetze voran, werden dann durch Gesetze unterstützt und erweitert. 

Ein Gesetz unterstützt eine Norm in mehrfacher Hinsicht. Die Offensichtlichste ist, dass es pri-

vate Durchsetzungsmechanismen mit der Stärke des Staates ergänzt. Da die Durchsetzung teuer 

für den Einzelnen sein kann, kann dies ein großer Gewinn sein. In der Tat: nach dem Recht der 

Gemeinschaftsgüter wird das Problem der Durchsetzung vermieden, da selektive Anreize an 

spezialisierten Individuen (Kontrolleure Polizei, Richter é) gegeben werden, um VerstºÇe zu 

finden und zu ahnden. Selbst wenn die Durchsetzung möglich ist und versucht wird, ist die 

Stärke des Rechts beschränkt. In den meisten Fällen kann das Gesetz nur als Ergänzung (und 

nicht als Ersatz) für informelle Durchsetzung der Norm arbeiten. Neben der Durchsetzung und 

Achtung, ist ein dritter Vorteil des Gesetzes die Klarheit. Das Gesetz neigt dazu, Verpflichtun-

gen sehr viel deutlicher zu definieren, als dies informelle Normen tun. Allerdings fällt diese 

Klarheit zu Lasten des Hinweises, dass der Einklang mit dem Gesetz die Grenze der sozialen 

Verpflichtungen ist. Es sollte jedoch noch betont werden, dass ein Gesetz oft die Formalisierung 

dessen ist, was als soziale oder politische Norm schon Stärke erreicht hatte (Axelrod 1997). 
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3.3.2.5 Soziale Bewährtheit 

Ein wichtiges Prinzip aus der Sozialpsychologie ist die "Soziale Bewährtheit". Diese wird damit 

ausgedrückt, dass sich Personen häufig am Verhalten der anderen orientieren8 (Cialdini 1984). 

An den Reaktionen der Menschen um uns herum können wir vermeintlich ablesen, ob es sich 

für uns lohnt, etwas zu tun oder zu unterlassen. Das Verhalten der Anderen kann Hinweise 

darauf geben, was die natürlichste Aktion ist und somit vermeintlich am besten, auch wenn 

dann eine negative Reaktion entspringt. Die Handlungen der Anderen liefern Informationen 

darüber, wie die Bevölkerung sich einer bestimmten Umgebung anpassen würde und geben uns 

Informationen über moralische Vorstellungen. Häufig wird durch Anpassung impliziert, ein 

Teil einer Gruppe zu sein. 

 

Durch empirische Arbeiten ist das Auftreten einer sogenannten "Sogwirkung" in Gruppen do-

kumentiert. Landwirte treffen häufig ihre Entscheidungen auf Basis der Informationen, die 

ihnen von Berufskollegen vermittelt werden (Deffuant et al. 2000; Deffuant et al. 2002; Berger 

2001) oder unter dem Einfluss sozialer Normen (Chen et al. 2009). Sie imitieren bisweilen 

Landnutzungspraktiken und Handlungsweisen von ihren Kollegen (Gotts und Polhill 2009). 

Diese ĂSogwirkungñ kommt auch daher, dass die komplexe Beziehung zwischen Biodiversitªt 

und Landwirtschaft häufig nicht voll verstanden wird (Lockie und Tennent 2010).  

  

                                                           
8 ĂWir sehen ein Verhalten in einer bestimmten Situation in dem MaÇe als richtiger an, wenn 

wir sehen, dass andere es durchführen. Ob sich die Frage darum dreht, was wir mit einem 

leeren Popcornkarton in einem Kino tun, wie schnell wir auf einer bestimmten Strecke der 

Autobahn fahren oder wie man das Huhn bei einem Abendessen isst. Die Wirkung der Men-

schen um uns herum wird bei der Beantwortung wie wir uns Verhalten von Entscheidung seiñ 

(Cialdini 1984). 
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4 Design der Studie  

4.1  ñRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemsò 

Als Lºsungsansatz zur Beantwortung der Forschungsfragen liefert die Methode des ĂRapid Ap-

praisal of Agricultural Knowledge Systemsò eine strukturierte Vorgehensweise, nach der die 

Arbeit im Folgenden aufgebaut ist. Die Methode des ĂRapid Appraisal of Agricultural Know-

ledge Systemsò ist eine Form der partizipativen Aktionsforschung, die verschiedene Interessen-

gruppen einbezieht mit dem Schwerpunkt, Innovationsprozesse zu initiieren oder zu unterstüt-

zen. Eine Voraussetzung für partizipative Methoden ist die Beteiligung Interessierter an Pro-

zessen zur Entscheidungsfindung. Ebenso zählt eine Analyse der Probleme durch verschiedene 

Beteiligungsverfahren, die offene Herangehensweise an ein Projekt sowie die umfangreiche 

Recherche der regionalen Besonderheiten zu den wichtigen Elementen der partizipativen For-

schung.  

 

Im Falle dieser Arbeit soll die Methode dabei helfen, wie in einer Gemeinde oder Gemeinschaft 

durch bessere Informationswege freiwillige Anpassungsmaßnahmen des Naturschutzes zu er-

zielen sind (Omer et al. 2010). Der Dialog und Diskussion in diesem Prozess ist einer seiner 

Stärken, die hilft, um eine gemeinsame Vision der Zukunft und einen Zielerreichungsplan zu 

erstellen (Andersen und Jæger 1999). Um einen stabileren Zustand der Arten und der Habitate 

zu erreichen, sollten Interessengruppen einen Konsens über die aktuelle Situation und die Ziele 

für die Zukunft treffen, womit auch soziales Lernen ermöglicht wird (Rist et al. 2007).  

 

Die Methode des ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemsò ist eine Methode 

ªhnlich der Methode des ĂParticipatory Rural Appraisal (PRA)ò. PRA ist eine anerkannte Tech-

nik zur Generierung politischer Erkenntnisse aus Fallstudien. Sie basiert auf zwei wesentlichen 

Prinzipien: dem gemeinsamen Lernen und der Triangulation (Salomon und Engel 1997). Unter 

dem gemeinsamen Lernen versteht man den Ansatz, als Forscher in Partnerschaft mit der Ziel-

gruppe des Forschungsthemas zu arbeiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen, ihre 

Erfahrungen und Fähigkeiten zur Analyse ihrer eigenen Realitäten einzusetzen. Der Wissen-

schaftler wird durch Beobachtung und Miteinbeziehung Teil der im Prozess stattfindenden Ent-

wicklungen. Durch die Integration des Forschers in das Projekt und durch das Interagieren mit 

den Kooperationspartnern sollen Partnerschaften und ein vertrautes Arbeitsumfeld entstehen 

(Bergmann und Jahn 2008). Der Forscher greift nur unterstützend in den Prozess ein, er fungiert 

als Moderator, lernt von den Gruppenakteuren und bringt seine Sicht der Dinge ein (Boland 
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1998). Er stellt also keine fertigen Lösungsmöglichkeiten vor, sondern arbeitet zusammen mit 

den Akteuren an den Problemen (Schönhuth und Kievelitz 1993). Bei der Triangulation geht es 

um die Nutzung mehrerer Methoden und Informationsquellen, um jede Interpretation zu über-

prüfen und das Verständnis zu vertiefen (Paulus 1998). PRA ist ein Mix von Ansätzen, Metho-

den und Verhaltensnormen, um die Artikulation der Interessen und Prioritäten der ländlichen 

Bevölkerung zu ermöglichen (Korf 2016). 

 

Beim ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemsò geht es um einen lªngeren Pro-

zess, der von Forschern begleitet wird. Partizipation wird dabei so verstanden, dass die ver-

schiedenen Teilnehmer der Zielgruppe in einem Spektrum von passiv bis aktiv steuernd teilha-

ben. ĂHilfe zur Selbsthilfeñ oder ĂEmpowermentñ der Zielgruppe beschreiben die Ziele der 

Methoden. Es soll eine Zielgruppe nach dem ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Sys-

temsò in der Lage sein, die Realität ihrer Lebensbedingungen zu analysieren, ihre Handlungs-

abläufe zu planen, zu beobachten und auszuwerten (Chambers 1994). Für die Prozessgestaltung 

mit dem ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemò wird ein dreiphasiges Modell 

verwendet (Salomon und Engel 1997): 

 

¶ Problemdefinition und Systemidentifikation (siehe Kapitel 2; Seite 13) 

¶ Analyse der Netzwerkmuster und Kommunikationskanäle (siehe Kapitel 6.1; Seite 86; 

Kapitel 6.3; Seite 94 und Kapitel 6.4; Seite 98)  

¶ Aktionsplanung (siehe Kapitel 7; Seite 111) 

Die teilnehmenden Akteure sind so im Prozess nicht nur Informationsträger für die Wissen-

schaftler, sondern tragen durch eigene Problemdiagnosen aktiv zum Prozess bei. Die Akteure 

führen eine Problemanalyse durch und erarbeiten Pläne von gemeinsamen Aktivitäten zur Prob-

lemlösung. Dabei sind die Akteure für das Erreichen der Ergebnisse und die dazu notwendigen 

Aktivitªten selbst verantwortlich. Ein weiteres Ziel des ĂRapid Appraisal of Agricultural 

Knowledge Systemsò ist es im Problembereich der teilnehmenden Akteure flexible Kommuni-

kationskanäle aufzubauen, um so zwischen den verschiedenen Akteuren zur schnelleren Um-

setzung und Verbreitung von Wissen und dessen technischer Realisation beizutragen (Stahr 

1998). Aus der Netzwerkforschung zeigt sich, dass der Informationsfluss und die Bewertung 

der Information über persönliche Kontakte für den Erfolg einer Veränderung wichtig sind. Per-

sönliche Kontakte beschleunigen Innovationsumsetzung und ïverbreitung (Salomon und Engel 

1997).  
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Das auf Kooperation und auf Kommunikation aufgebaute System des ĂRapid Appraisal of Ag-

ricultural Knowledge Systemsò macht es mºglich, einen raschen Erfahrungsaustausch der Er-

stanwender (Landwirte) untereinander und die direkte Rückkopplung mit der Agrarumwelt- 

und Klimamaßnahmen programmierenden Planungsebene zu gewährleisten. Dieses Verfahren 

begünstigt eine Beschleunigung von Innovationen, in diesem Fall Anpassung der Programmie-

rung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (Engel 1997). Allerdings ist dabei das Ziel und 

damit auch welches Wissenssystem die beteiligten Akteure verfolgen sollen, schon vorgegeben. 

Hier findet hinsichtlich der Systemgrenzen eine einseitige Ausrichtung statt. Erst im zweiten 

Schritt der Methode werden dann die beteiligten Akteure ausgewählt. Diese Arbeit schenkt der 

aufkommenden Kritik am ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemò Beachtung, 

dass der Hauptfokus der Methode auf der Entwicklung von Innovationen ausgerichtet ist und 

dass die Problemanalyse zu kurz bearbeitet wird  (Stahr 1998; Korf 2016). 

4.1.1 Prozessgestaltung des ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemsò 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemò Pla-

nungsprozess in der offenen Agrarlandschaft entwickelt, um den Bereich des Habitat- und Ar-

tenschutzes zu adressieren. Dabei war es das Hauptziel, mit den Ergebnissen des ĂRapid Ap-

praisal of Agricultural Knowledge Systemsò einen Plan f¿r die Verwaltung einer intensiv Ag-

rarwirtschaftlich genutzten Region zu schaffen, in der Konflikte zwischen der ökonomischen 

Entwicklung und der Erhaltung Habitat- und Artenvielfalt bestehen. Nach folgender Grund-

struktur ist der Forschungsprozess innerhalb des ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge 

Systemsñ aufgebaut (Salomon und Engel 1997) 

¶ Was ist das Ziel? 

¶ Identifikation und Priorisierung von Interessengruppen;  

¶ Welche Erwartungen der Akteure sind vorhanden?  

¶ Eingrenzung der unterschiedlichen Interessen und Absichten sowie deren Po-

tenziale 

¶ Diagnose der natürlichen, ökonomischen, sozio-kulturellen Faktoren und endo-

genen Potenziale 

¶ Fokussierung auf die Problemsituation und die Relevanz einzelner Beteiligter 

(Stahr 1998; Engel 1997) 
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4.1.2 Erster Schritt des ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemsò 

Der erste Schritt beim Aufbau eines Wissenssystems durch ein ĂRapid Appraisal of Agricultu-

ral Knowledge Systemsò ist es das System klar abzugrenzen. Dies wurde durch die Arbeit im 

Kapitel 2 mit der Problemdefinition und Systemidentifikation dargestellt. Dabei hilft die genaue 

Problemdefinition eine Grenze zu setzen, welche Akteure mit dem Problem verbunden sind und 

bilden dadurch das ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemò Netzwerk. Es ist zu 

beachten, dass alle Beteiligten, die für die Diffusion von Innovationen passiv oder aktiv eine 

Rolle spielen, Teil des Netzwerkes sein können. Hierauf wird im Kapitel 6.1 (Seite 86), Kapitel 

6.3 (Seite 94) und Kapitel 6.4 (Seite 98) eingegangen. Mit den identifizierten Akteuren wird 

eine Vorklärung durchgeführt und das Problem nochmals aus Sicht der Akteure beschrieben. 

Diese Vorklärung findet durch halbstrukturierte Interviews und Analyse von Sekundärquellen 

statt. Zusätzlich wird eine Beobachtung von Personen/Organisationen und lokalen Normen zur 

Annäherung an den Handlungskontext durchgeführt. Gleichzeitig findet so auch eine Bewer-

tung des Kontextes in einem iterativen Prozess statt und die Systemgrenzen werden neugestal-

tet.  

4.1.3 Zweiter Schritt des ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemsò 

Im zweiten Schritt wird der Fokus auf unterschiedliche Herangehensweisen an Problem und 

Konflikte, den gemeinschaftlichen Umgang mit lokalem Wissen und die Sichtweisen der Be-

teiligten auf das Wissenssystem gelenkt (siehe Kapitel 7; Seite 111). Wichtigster und umfang-

reichster Punkt nach der Systemidentifikation und Problemdefinition ist dabei, die Analyse des 

Wissenssystems durch Gruppendiskussionen und die Initialisierung von Workshops zu be-

stimmten Themen. Folgende Kriterien werden schrittweise geklärt: 

¶ Welche Erwartungen der Akteure sind vorhanden? 

¶ Analyse der Interaktionen und der organisatorischen Verflechtungen;  

¶ Wer nimmt Probleme im System wahr und wie werden sie bearbeitet? 

¶ Was sollte von wem zur Erreichung der Innovation der Entwicklung eines Ag-

rarumwelt- und Biodiversitätskonzeptes (AUBI) getan werden? 

¶ Welche Organisationsstruktur soll geschaffen werden? 

¶ Diskussion über Veränderungen/Anpassungen des AUBI 

Ziel der Bearbeitung dieser Teilaspekte ist die stärkere Integration aller Beteiligten in das Sys-

tem. Im dritten Schritt wird aus den Erfahrungen und Ergebnissen der ersten beiden Schritte ein 

Aktionsplan erarbeitet. Die Akteure legen selbst Evaluierungsschritte und Zielerreichungskri-
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terien fest. Wichtig ist die Orientierung auf die Potenziale der einzelnen Akteure und Ressour-

cen. Motivation für die Teilnahme als Element im System ist die Aussicht, dass im gemeinsa-

men Diskurs Problemlösungsmöglichkeiten entstehen, welche die Teilnehmer auf der indivi-

duellen Ebene durch ihre begrenzten Ressourcen nicht realisieren können. Eine Aufgabenver-

teilung, die alle zufriedenstellt und eine effizienteren Habitat- und Artenschutz als zuvor her-

vorbringt, liegt im Mittelpunkt der Aktionsplanung. Umgesetzt wird diese durch strategische 

Verpflichtungen der Teilnehmer, die in den Gruppendiskussionen und Workshops aufgrund 

ihrer eigenen Potenziale festgelegt werden. 

4.1 ĂCommunity Based Managementñ 

Aufbauend auf die Methode des ĂRapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systemsò, die 

ihren Fokus auf die Übermittlung und die Verteilung von Innovationen im Agrarsektor legt, 

soll mit der Methode des ĂCommunity Based Managementñ betrachtet werden, inwieweit das 

Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzept kooperatives Verhalten der Akteure verändert. Ge-

nauer gesagt wird betrachtet, ob ein gemeinschaftlicher Bezug zum Thema Habitat- und Arten-

vielfalt in einer Projektgemeinde entsteht. Dabei soll beobachtet werden, ob das ĂCommunity 

Based Managementñ zur Schaffung gemeinsamer Visionen, zur Koproduktion von Wissen und 

zur Steigerung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren beitragen kann.  

 

Die Methode des ĂCommunity Based Managementñ ist ein Ansatz der einen Prozess begleitet 

und baut auf den Fähigkeiten und Möglichkeiten von Gemeinschaften und oft auf ihren beste-

henden Gemeinschaftsstrukturen auf (Subedi et al. 2005). Das ĂCommunity Based Manage-

mentñ ist ein partizipativer Ansatz mit dem Ziel, Gemeinschaftsorgane zu befªhigen, ihre Ver-

mögenswerte, hier im speziellen der Habitat- und Artenvielfalt zu erkennen und die damit ver-

bundenen Kenntnisse zu nutzen. Eingebettet in den Ansatz der ökonomischen Sicherung der 

Betriebseinkommen, wird so die Erhaltung und die Entwicklung von Zielen überbrückt, die 

lange als widersprüchlich galten (Subedi et al. 2005). Durch den Wechsel von der individuellen 

auf die kollektive Aggregationsebene beim ĂCommunity Based Managementñ kann es zu einer 

Vergrößerung der Handlungskompetenz und -fähigkeit für die Landwirte führen. Insofern ist 

die hier vorgestellte Methode ein Versuch der hierarchiearmen Steuerung von ländlichen Ent-

wicklungsprozessen. Jeder Akteur kann sich dabei freiwillig an Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen beteiligen und so zwischen dem eigenen Nutzen (potenzial finanzieller Vorteil) und 

dem Nutzen des Kollektivs bzw. der Allgemeinheit (z.B. ökologische Effekte) abwägen.  
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Ein solcher Ansatz ist häufig aufgrund lokaler Besitzverhältnisse des Bodens kompliziert auf-

zubauen (Subedi et al. 2006). Deshalb wird eine engagierte Organisation vor Ort, eine Regie-

rungsstelle oder eine Nichtregierungsorganisation benötigt, um Vertrauen aufzubauen und um 

als Mentor Entscheidungsprozesse zu erleichtern und die Stärkung lokaler Institutionen zu un-

terstützen (De Boef 2000). Die Gemeinschaftliche Entscheidungsfindung mit Hinblick auf die 

Erhaltung der Habitat- und Artenvielfalt trägt zur Stärkung der Gemeinschaft bei. Solche Grup-

penentscheidungen sind das Ziel, das auch erforderlich ist, um das ĂCommunity Based Ma-

nagementñ der Habitat- und Artenvielfalt zu realisieren. So haben die Landwirte die Fähigkeit, 

die Habitat- und Artenvielfalt selbst zu verwalten (Boef et al. 2012).  

 

Der Aufbau solch einer Organisation mit dem Ziel, ĂCommunity Based Managementñ Ent-

scheidungen umzusetzen, erfordert Kenntnisse, Fähigkeiten und Know-how, die für den Auf-

bau von sozialen Institutionen auf kommunaler Ebene erforderlich sind (Boef et al. 2012). Die 

Reihe von festgelegten Praktiken sind die Mittel, mit denen die Habitat- und Artenvielfalt ver-

stärkt, wiederhergestellt oder neu belebt werden kann (Boef et al. 2012). Als Maßstab des Er-

folges des ĂCommunity Based Managementñ werden die in den Einzel- bzw. Gruppengesprä-

chen erzielten Vereinbarungen bewertet.  

4.2 Methoden der empirischen Sozialforschung 

Für die qualitative Forschung spricht die ausdrückliche Subjektbezogenheit auf die betroffenen 

Akteure (Kruse 2015; Mayring 2010). Mit den verwendeten Forschungsinstrumenten Exper-

teninterview und Gruppendiskussionen können die Meinungen, Vorstellungen und Einstellun-

gen der betroffenen Akteure zum Forschungsgegenstand, den Einfluss- und Erfolgsfaktoren 

von kooperativen Systemen im Bereich des Habitat- und Artenschutzes aufgezeichnet werden.  

 

Um relevante Daten im Wissensbereich der Forschungsfragestellung zu erlangen, bildet der 

Aufbau einer Kommunikationsbeziehung zwischen dem Forscher und den im Bereich der For-

schungsfragestellung agierenden Akteuren die Grundlage der Forschungsarbeit (Kruse 2015). 

Die Datengewinnung findet dabei in einem Interaktionsprozess zwischen den beiden Kommu-

nikationspartnern statt (Mayring 2010). Dabei ist das Ziel, durch kommunikativ bzw. sehr offen 

gestaltete Gespräche, neue Erkenntnisse generieren zu können und nicht mit bekannten Defini-

tionen und Theorien den Untersuchungsfragestellungen zu begegnen (Bodenstedt et al. 1998). 

Der Unterschied der qualitativen zur quantitativen Analyse ist der, dass der Forscher das vor 
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der Studie angesammelte Wissen nicht in vorher ausgearbeitete Hypothesen strukturiert, son-

dern diese im Laufe der Studie entwickelt. Dies wird auch als Prinzip Offenheit bezeichnet 

(Mayring 2010). 

4.2.1 Akteursanalyse durch Experteninterviews 

Mithilfe einer Akteursanalyse sollte eine Identifikation und Priorisierung von Interessengrup-

pen in Hessen durchgeführt werden. Die erste Kontaktaufnahme wurde durch einen Anruf und 

eine Projektvorstellung vonseiten des Autors bei den Experten durchgeführt. Gesprächspartner 

aus der landwirtschaftlichen Verwaltung und Erzeugung zu gewinnen erwies sich als problem-

los. Im Rahmen der Akteursanalyse wurden vom Autor acht Interviews mit Experten aus den 

Bereichen Landwirtschaft und Landschaftspflege in Hessen durchgeführt. Als Interviewmetho-

dik wurde das teilstrukturierte, leitfadengestützte Interview gewählt. Ein Leitfaden (siehe Ka-

pitel 6.1; Seite 86) diente dazu, alle wichtigen und relevanten Punkte zu berücksichtigen.  

 

Alle Fragen wurden offen gestellt, um den Gesprächspartnern die Möglichkeit für freie eigen-

ständige Antworten zu geben. Dabei ist die Befragung nicht standardisiert, Fragen werden zum 

Beispiel nicht vorformuliert und auch die Reihenfolge der Fragen variiert, je nach Interviewsi-

tuation (Lamnek 1989). Diese Teilstrukturierung gewährleistete das oben aufgeführte Prinzip 

der Offenheit (Lamnek 1989). Außerdem war es so möglich, individuell auf den Gesprächs-

partner einzugehen, da dieser selbst den Inhalt und die Dauer des Gesprächs bestimmt. Die 

Interviews wurden begleitend protokolliert und durch sofortiges Nachfragen im Interview prä-

zisiert. Die ausführliche Protokollierung der Interviews erfolgte umgehend nach den Gesprä-

chen. 

4.2.2 Experteninterviews mit beteiligten Landwirten aus der Region9 

Zur Erfassung weiterer auswertbarer Daten zur ersten Forschungsleitfrage wurden Expertenin-

terviews mit Personen, die mit der Leitung und Bewirtschaftung eines Agrarbetriebs vertraut 

sind, geführt. Hierbei wurden vier männliche, hauptberufliche Landwirte im Alter von 37-56 

Jahren aus der Region Darmstadt ï Dieburg befragt. Außerdem wurden ebenfalls Interviews 

mit drei Mitarbeitern der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft 

durchgeführt, da diese selbst nebenberuflich in der Landwirtschaft tätig sind und durch ihre 

enge Zusammenarbeit mit den Landwirten über viel Fachwissen verfügen. Hier sollte das 

Thema Habitat- und Artenschutz und seine Kontaktpunkte zur Agrar- und Umweltpolitik aus 

                                                           
9 Die Gespräche wurden im Rahmen einer Bachelorarbeit von Robert Schurich-Dieter geführt. 
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Sicht der Befragten erörtert werden. Zu Beginn des Experteninterviews konnten sich die jewei-

lig Befragten mit den Fragen vertraut machen, um den thematischen Hintergrund ungefähr ab-

schätzen zu können. Im Anschluss daran wurde bei Einverständnis der Testperson das Aufnah-

megerät angeschaltet und das Interview gestartet. Als Basis für das Interview wurde folgender 

Fragenkatalog entwickelt:  

 

¶ Beobachten sie die Entwicklung von Vogelarten und Vögeln im Allgemeinen auf ihren 

Feldern?  

¶ Glauben sie, dass ihre Felder ein geeigneter Lebensraum für Vögel sind?  

¶ Haben sie bereits Schädigungen oder Nutzen durch Vogelpopulationen auf ihren Fel-

dern erlebt? Wenn ja, welche Maßnahmen haben sie ergriffen?  

¶ Finden Sie, dass es in ihrer Verantwortung liegt, Vögel zu schützen oder auf Anbauwei-

sen, welche Vögel gefährden, können Sie verzichten?  

¶ Haben Sie bereits Erfahrungen mit Umwelterhaltungsprogrammen speziell zum Vogel-

schutz gemacht oder sind Ihnen derartige Programme in ihrer Region bekannt?  

¶ Partizipieren Sie in einem aktuellen Vogelschutzprogramm?  

¶ Welche Rolle spielt der ökonomische Aspekt für Sie? Sind die momentanen Förderun-

gen zu gering?  

¶ Setzen Sie sich außerhalb von staatlichen Programmen für die Umwelterhaltung (Vo-

gelschutz) ein?  

¶ Finden Sie, dass die Durchführung aktueller Vogelschutzprogramme effektiv ist oder 

sollte die Politik ihre Programme neugestalten?   

4.2.3 Workshops mit Gruppendiskussionen 

Im Projektverlauf wurde außerdem die Methode der Gruppendiskussion eingesetzt. Die Grup-

pendiskussion bietet die Möglichkeit, Ăverstecktes Wissenñ der Gruppenteilnehmer heraus zu 

arbeiten und so als eine öffentliche Diskussionsplattform den gemeinsamen Lernprozess zu 

fördern (Korf 2016). Methodisch fungiert die Gruppendiskussionen hier als eine öffentliche 

Diskussionsplattform für eine Gruppe, durch die gemeinsame Lernprozesse der Beteiligten ge-

fördert werden (Korf 2016). Wechselseitiges Lernen in Gruppen begünstigt die Beurteilung der 

eigenen Situation. Auf dem so gelegten Fundament können durch gemeinsame Aktivitäten in-

novative Ansätze mobilisiert und damit relevantere, vollständigere sowie Zielgruppen bezo-

gene Ergebnisse erzielt werden. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Kommunikation der 

wichtigste Faktor im Prozess ist, sowohl bezüglich des Einsatzes zur Aktivierung der lokalen 
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Gruppe als auch als Baustein zur höheren Interaktion der Landwirte untereinander. Hinsichtlich 

der Partizipation bedeutet dies, dass die Kommunikationsstrukturen entsprechend offen zu ge-

stalten sind (Kruse 2015).  

 

Im Rahmen von handlungsfeldspezifischen Workshops wurden wie in Tabelle 2 dargestellt 

zwölf Gruppendiskussionen mit den örtlichen Landwirten und den regionalen Vertretern von 

Behörden und Verbänden durchgeführt.  

Untersuchungsschritte Methodik Zeitraum der entsprechen-

den Interviews 

Projekt Vorbereitungstreffen Zwei Gruppendiskussionen  Juli ï November 2015 

AUBI Durchführung - HALM A1 2016 - AUBI Groß-Um-

stadt und Otzberg  

Drei Gruppendiskussionen   Mai  ï November   2016 

HALM A2 2017 - AUBI Groß-Umstadt und Otzberg  Drei Gruppendiskussionen   März ï November 2017 

HALM A2 2017 ï AUBI Groß-Bieberau/Reinheim-

Ueberau 

Drei Gruppendiskussionen   März ï November 2017 

HALM A2 2017 ï AUBI Groß-Umstadt und Otzberg + 

AUBI Groß-Bieberau/Reinheim-Ueberau 

Eine Gruppendiskussion  März 2018 

Tabelle 2: Überblick über die durchgeführten Gruppendiskussionen 

Ein partizipativer Prozess, der sich über mehrere Gruppendiskussionen erstreckte, wurde ge-

nutzt, um die vorliegende Anwendung und künftige Entwicklung Agrarumwelt- und Klima-

maßnahmen und den Habitat- Artenschutz in der Region und die Konsequenzen für das 

menschliche Wohlbefinden durch Gespräche mit Beteiligten vor Ort zu analysieren. Um besser 

die Folgen der aktuellen Aktionen zu verstehen, wurden schließlich durch den partizipativen 

Ansatz eine Reihe von Management-Empfehlungen entwickelt, um so einen Weg für die Ver-

wirklichung einer gemeinsamen Vision zu illustrieren (Quist und Vergragt 2006, 2006; Quist 

2009).  

 

Vorgehen: 

¶ Inputvortrag: Zu Beginn der Gruppendiskussion wurde den Teilnehmer/innen jeweils 

ein Vortrag mit Bezug zur biologischen Vielfalt präsentiert.  

¶ Gruppendiskussion: Bei dem Treffen wurden die möglichen Agrarumwelt- und Klima-

maßnahmen zum Habitat- und Artenschutz diskutiert, präzisiert und konnten durch ei-

gene Vorschläge ergänzt werden.  
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¶ Nachbereitung: Die Nachbereitung der Gruppendiskussionen erfolgte dann durch die 

Projektleitung, teilweise unter Einbezug einzelner Landwirte.  

Um ein Vertrauensverhältnis zwischen Landwirten und Forschenden aufzubauen, wurden die 

ersten Workshops nicht aufgezeichnet. Im Vorfeld der anschließenden Gruppendiskussionen 

und Workshops ist jeweils das Einverständnis der Experten eingeholt worden, das Gespräch 

aufzuzeichnen. Die Datenaufnahme und -sicherung wurde mithilfe eines Audio-Aufnahmege-

rätes durchgeführt.  

4.2.4 Inhaltsanalyse und Auswertung 

Die vom Autor durchgeführten Interviews und Gruppendiskussionen wurden mithilfe des Pro-

grammes f4 transkribiert und mit dem Programm MAXQDA ausgewertet. Für die Transkrip-

tion wurden die Regeln des einfachen Transkripts verwendet. Hierbei wird auf genaue Details 

der Aussprache verzichtet, somit hat der Leser einen besseren Zugang zum Gesprächsinhalt 

(Dresing und Pehl 2011). Dabei tritt auch die befragte Person in den Hintergrund, da nicht sie 

selbst, sondern ihr Expertenwissen entscheidend ist (Meuser und Nagel 2002). Anschließend 

wurden die transkribierten Interviews anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

(Mayring 2010) ausgewertet. Hierbei werden die Antworten der Befragten in Bezug auf das 

Thema der Arbeit untersucht. Die Aussagen werden dann mithilfe des Interviewleitfadens oder 

anhand der Leitfragen der Gruppendiskussionen Kategorien zugeordnet, welche sich durch An-

kerbeispiele und Definitionen charakterisieren lassen (Mayring 2010). Insgesamt erfolgten so-

wohl die Inhaltsanalyse als auch die Auswertung der qualitativen Daten in mehreren Durchgän-

gen, in denen die Ergebnisse Schrittweise verfeinert wurden. Die Aussagen wurden nach den 

Leitfragen und dem Forschungsziel unterteilt. Es wurden Textstellen zusammengefasst. Das 

dabei entstandene Textmaterial wurde nochmals reduziert und strukturiert.  

 

Anschließend diente die Phase der generalisierenden Analyse dazu, Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede zu suchen, die über die einzelnen Interviews bzw. Gruppendiskussionen hinaus fest-

zustellen waren. Außerdem wurde nach Fragestellung kategorisiert und Antworten im Gesamt-

kontext der jeweiligen Leitfrage zugeordnet. Die Kontrollphase verlief analog zum Analyse-

schritt der ĂGegenkontrolle der ermittelten Textphrasen am Ausgangsmaterialñ. Die Textdoku-

mente wurden durch die Arbeit des Verfassers immer stärker reduziert und umstrukturiert. 

Dadurch war ein Abgleichen der ursprünglich aufgezeichneten Daten mit den Auswertungsda-

ten unbedingt notwendig. Die globalen Aussagen und Schlussfolgerungen sind in der Regel 
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durch einen qualitativen Prozess auf der Grundlage sowohl experimentellen Verständnisses als 

auch eines mehr oder weniger formenden Syntheseverfahrens abgeleitet. 

 

Durch folgende verschiedene Maßnahmen sollte eine Verallgemeinerung, der aus den For-

schungsprozess erarbeitenden Ergebnissen, gewährleistet werden (Kuckartz 2012). So wurde 

versucht, einen regelmäßigen Austausch mit kompetenten, dem Forschungsgebiet nahestehen-

den Personen aufzubauen. Außerdem wurden während des Forschungsprojektes Fachveranstal-

tungen zum Themenfeld besucht, um neue Entwicklungen für das Forschungsprojekt aufzuneh-

men. Außerdem fand eine Triangulation des erarbeiteten Wissens durch die unterschiedlichen 

Forschungsmethoden und dem ständigen Austausch mit einigen am Prozess beteiligten Akteu-

ren statt.  
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5 Aufbau eines theoretischen Agrarumwelt- und Biodiversität Modelles  

5.1 Status Quo Betrachtung bereits bestehender Maßnahmen im kooperativen 

Naturschutz 

Derzeit werden bereits in den Niederlanden, der Schweiz und in einigen Bundesländern in 

Deutschland gruppenorientierte Ansätze im Agrarumweltschutz angeboten. Zur Auswertung 

der vorliegenden gruppenorientierte Ansätze im Agrarumweltschutz wurde die Sekundärana-

lyse ausgewählt (Friedrichs 1990). Mit dieser wissenschaftlichen Methode kann vorhandenes 

Datenmaterial unabhängig von der Erstverwendung des Materials im neuen Bezugsrahmen die-

ses Forschungsprojektes nochmals ausgewertet werden. So ist es möglich, ohne großen Res-

sourcenaufwand (Zeit und Kosten) erste Erkenntnisse zu erarbeiten, um daraus eine Grundkon-

zeption für ein Agrarumwelt- und Biodiversität Konzept (AUBI) zu erstellen. 

5.1.1 Das Subventionssystem Natuur en Landschap in den Niederlanden 

Die Niederlande zählen 1.8 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und 70.000 Be-

triebe. Seit dem 01.01.2016 werden dort alle Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen durch soge-

nannte Landschaftspflegevereinigungen, deren Mitglieder Landwirte und andere landwirt-

schaftliche Flächennutzer sind, durchgeführt. Die einzelbetrieblichen Verträge aus dem Sub-

ventionssystem Natuur en Landschap wurden mit Beginn der neuen Regelung aufgehoben und 

durch Verträge mit Zusammenschlüssen von Landwirten ersetzt. Ein wesentlicher Grund für 

diese institutionelle Veränderung ist der intensive Charakter der niederländischen Landwirt-

schaft mit hohen Viehdichten und Hektarerträgen, Verbrauch an synthetischen Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln und entsprechenden Umweltproblemlagen (Ministerie van Economische 

Zaken 2014). Außerdem führen Populationsrückgänge von Vögeln in der offenen Agrarland-

schaft dazu, dass die Niederlande ihre Agrarumweltpolitik u.a. auf deren Erhaltung ausrichtet 

(Koffijberg et al. 2012).  

 

Eine im Jahr 2011 von der niederländischen Regierung beauftragte SWOT-Analyse (SWOT: 

Strength -Stärken, Weakness - Schwächen, Opportunities - Chancen, Threads - Risiken) (Mi-

nisterie van Economische Zaken 2014) zeigt, dass der Zustand von Natur und Landschaft ver-

bessert werden kann, wenn ein Instrument entwickelt wird, welche  die landwirtschaftliche Pro-

duktion stärker integriert. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit dem Bericht des (Europäischer 

Rechnungshof 2011), welcher einen kollektiven Ansatz als gute Chance identifiziert, eine nach-

haltige Förderung der biologischen Vielfalt durch integriertes Agrarumweltmanagement zu er-
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reichen. Ein Bericht des niederländischen Rat für Umwelt und Infrastruktur mit dem Titel "To-

ward a robust nature policy" (Council for Environment and Infrastructure 2013) geht einen 

Schritt weiter. Die Autoren argumentieren, dass die bisherigen einzelbetrieblichen Zahlungen 

für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen in den Niederlanden nicht ausreichend wirksam sind. 

Diese Auswertungen und zahlreiche weitere Publikationen (Emery und Franks 2012; Franks 

und Mc Gloin 2007) brachten die niederländische Regierung zu dem Beschluss, die Struktur  

des bisherigen Fördersystems zu überarbeiten. Mithilfe der neuen Agrarumwelt- und Klima-

maßnahmen soll außerdem versucht werden, Ackerstandorte aus der intensiven Produktion ge-

zielt in eine extensivere Bewirtschaftung zu überführen. Es wird vermutet, dass die extensivere 

landwirtschaftliche Bewirtschaftung einen positiven Beitrag zur Erhaltung von Feldvögeln, 

Hamstern, Fledermäusen, Libellen und Schmetterlingen leistet. Außerdem sollen die Maßnah-

men gezielt Lebensräume verbinden oder erhalten, um den Genaustausch von Arten zu ermög-

lichen und die genetische Vielfalt aufrecht zu erhalten (Terwan et al. 2016).  

 

Der niederländische Ansatz beruht auf den Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung 1305/2013 der 

Europäischen Union. Das neue kollektive System Natuur en Landschap soll durch den Fokus 

der Programmausrichtung auf definierte Zielgebiete billiger und effektiver gestaltet und umge-

setzt werden. Die Verbesserung der ökologischen Effizienz und Senkung der Transaktionskos-

ten sollen vor allem im Bereich der Koordination (Überwachung, Kontrolle und Evaluation) 

erzielt werden (Terwan et al. 2016). Außerdem soll das neue System zu einer niedrigeren Be-

lastung für die Antragsteller führen und die Kosten der Regierung, die bei der Durchführung 

dieser Agrarpolitik anfallen, senken. Die Teilnahme an dem Program Natuur en Landschap soll 

als ein attraktives Zusatzeinkommen für Landwirte wahrgenommen werden. Aufgrund der in-

tensiven Produktionsstruktur wurde die Auszahlungshöhe der Prämien an die Landnutzung an-

gepasst. Die Höhe der Beihilfe pro Hektar Ackerland beträgt zwischen 1833 Euro und 2200 

Euro, bei Grünland werden durchschnittlich 333 Euro ausgezahlt (Ministerie van Economische 

Zaken 2014).  

 

Dabei gehen die Gruppenbildungen von Landwirten, welche heute die Basis des neuen Geset-

zesbeschlusses darstellen, in den Niederlanden bereits auf die 1990er Jahre zurück. Damals 

schlossen sich Landwirte zusammen, um das gemeinsame Ziel zu verfolgen, die landwirtschaft-

liche Produktion stärker im Einklang mit der belebten und unbelebten Umwelt zu betreiben 

(Glasbergen 2000; Franks und Mc Gloin 2007; Lehmann et al. 2009). Die damalige Motivation 

zur Gründung der Gruppen ging aus der Unzufriedenheit der Landwirte mit den immer weiter 
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einschränkenden gesetzlichen Regulationen hervor. Die staatlichen Vorschriften wurden kriti-

siert, da sie sich zu stark auf wissenschaftliche Ergebnisse fokussierten, dabei jedoch die örtli-

chen Gegebenheiten und das Wissen und die Erfahrung der ansässigen Landwirte ignorierten 

(Termeer 2009). Diese Gruppen arbeiteten regional angepasste Konzepte aus, um Flächen für 

den Schutz der biologischen Vielfalt zur Verfügung zu stellen und die vorgeschriebenen Emis-

sionswerte zu erreichen. Außerdem sollte mittels der neu geformten Gruppen eine Kostende-

gression der ökologischen Dienstleistungen erreicht werden (Glasbergen 2000). Die kollektiven 

Ansätze in den Niederlanden hatten einen Fokus auf eine Vielzahl von ländlichen Entwick-

lungsaktivitäten wie Wassermanagement, ländlicher Tourismus und die Umweltbildung. Die 

Zielsetzung hatte dabei kurzfristig die Effizienzsteigerung von Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen im Kern und auf lange Sicht eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums mit 

einem gesunden Agrarsektor zum Ziel (Termeer et al. 2013a). 

5.1.1.1 Organisation des Subventionssystem Natuur en Landschap  

Bei dem Natuur en Landschap-Ansatz übernehmen die in Landschaftspflegevereinigungen ko-

operierenden Landwirte eine Schlüsselrolle. Die Landschaftspflegevereinigungen konzentrie-

ren sich auf eine verbesserte ökologische Wirksamkeit bei der Erhaltung von Arten und Le-

bensräumen. Dabei legen sie ein besonderes Augenmerk auf Lebensgemeinschaften, die auf-

grund ihrer großen Aktivitätsradien den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb überschreiten. 

Die Landschaftspflegevereinigungen von Landwirten haben meist den rechtlichen Status eines 

Verbandes, deren Mitglieder (Landwirte) als selbstständige Unternehmer mit Eigentumsrech-

ten an den landwirtschaftlich genutzten Flächen handeln. In den jeweiligen Landschaftspflege-

vereinigungen wird die Form der Mitgliedsverantwortlichkeiten, die zu erbringende Dienstleis-

tungen, die entsprechenden Maßnahmen und die Art und Weise des Stimmrechts genau defi-

niert. Teilweise übernehmen dabei die Verbände die Koordinierung der erforderlichen Aufga-

ben und halten mit der Regierung über neu geplante politische Maßnahmen Rücksprache (Ter-

meer et al. 2013a). Die Landwirte können, wie in Abbildung 9 dargestellt, durch die flexibleren 

Gestaltungsmöglichkeiten die Maßnahmen besser in das innerbetriebliche Konzept einbauen.  
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Abbildung 9: Das ñfront door ï back doorò Prinzip (verªndert nach (Rozendaal 2014) und (Terwan et al. 2016) 

Nach einer dreijährigen Testphase von 2011 bis 2013, in der mit vier Landwirtsgruppen regio-

nale Pilotprojekte nach dem geplanten Modell erfolgreich durchgeführt wurden, beschloss die 

niederländische Regierung, den neuen kollektiven Ansatz ab 01.01.2016 einzuführen. Von die-

sem Zeitpunkt an wurden circa 40 kooperative Landschaftspflegevereinigungen als lokale Ge-

bietskoordinatoren die alleinigen Endempfänger der ausgewiesenen Zahlungen nach Art. 28. 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen der EU-Verordnung (EU-VO 1305 / 2013). Die Land-

schaftspflegevereinigungen basieren auf freiwilliger Mitgliedschaft, wobei jedes Mitglied einen 

definierten Jahresbeitrag zahlt. Die Mitglieder bestimmen eine Satzung mit eigenen Regeln und 

Rechten und wählen eine Vorstandschaft. Die Landschaftspflegevereinigungen entwickeln Ak-

tionspläne, die alle Landwirte zur Teilnahme an der Verbesserung der Landschaftspflege und 

der Wasser- und Bodenqualitäten verpflichtet. Zur weiteren Ausarbeitung werden Workshops 

durchgeführt und Arbeitsgruppen mit speziellen Unterthemen (Biodiversität, Gewässerschutz) 

gegründet. Um mehr Erkenntnisse zu gewinnen, arbeiteten die Landwirte eng mit den Bürge-

rinnen und Bürgern aus der Region zusammen (Terwan et al. 2016).  

 

Je nach Größe der Verbände wurden Büros eingerichtet, in denen festangestellte Mitarbeiter 

die Aktivitäten der Landschaftspflegevereinigungen unterstützen. Die Landschaftspflegeverei-

nigung koordiniert die Interaktionen mit Behörden und Verwaltung. Für ihre Mitglieder über-

nehmen manche Verbandsverwaltungen dabei die Beantragung der Gelder im Rahmen der För-

derung durch den Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen 

Raums bei der niederländischen Regierung für die Maßnahmenumsetzung im Biodiversitäts-

schutz und Landschaftspflege (Terwan et al. 2016).  
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5.1.1.2 Praktische Umsetzung der Maßnahmen im Subventionssystem Natuur en Landschap 

Die Landschaftspflegevereinigungen müssen einen Umweltmanagementplan mit regional an-

gepassten Maßnahmen vorlegen, der den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen der EU VO 

1307/2013 entspricht und sechs Jahre umfasst. In diesem Planwerk muss die minimale und 

maximale Fläche festgeschrieben sein, die für die jeweilige Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men pro Jahr bereitgestellt wird. Für jede geplante Maßnahme muss eine klar ersichtliche Maß-

nahmenbeschreibung inklusive des entsprechenden Vergütungssatzes formuliert und ausgewie-

sen werden. Im Januar jeden Jahres muss der Landwirt, einen Lageplan bei der Landschafts-

pflegevereinigung einreichen, um aufzuzeigen, welche Maßnahme an welchem Ort durchge-

führt wird (Ministerie van Economische Zaken 2014).  

 

Abbildung 10: Institutioneller Ab lauf der Agrarumwelt - und Klimamaßnahmen in den Niederlanden ab 2015 (verän-

dert nach (Ministerie van Economische Zaken 2014) 

Dieser bildet die Grundlage für etwaige Kontrollen. Bis zum 15. Mai muss die genaue Lage der 

Parzellen festgelegt sein, im Herbst des Jahres erfolgen die Auszahlungen. Teile der Zahlungen 

werden Ex-post und Teile Ex-ante ausbezahlt (Terwan et al. 2016). Zur Beschleunigung der 

Zahlungsvorgänge besteht zwischen der staatlichen Zahlstelle und den Landschaftspflegever-

einigungen eine Echtzeit-Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Landschafts-

pflegevereinigungen richten, wie in Abbildung 10 dargestellt ist, teilweise eigene Untersu-

chungskommissionen ein, um zu überwachen, ob Landwirte sich mit ihrem Management an die 
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verpflichtenden, nationalen und regionalen vereinbarten Maßnahmen halten (Terwan et al. 

2016).  

 

Außerdem werden bei Betriebsbesuchen von Seiten der Landschaftspflegevereinigungen Vor-

schläge gemacht, wie Natur- und Landschaftspflege verbessert werden können. Im Rahmen 

dieser Besuche vergeben die Untersuchungskommissionen verbandsintern entwickelte Zertifi-

kate für Landwirte, wenn definierte Regeln eingehalten wurden. Trotz der Tatsache, dass die 

Landschaftspflegevereinigungen eigene Untersuchungskommissionen besitzen, sind Landwirte 

im Moment noch mit zusätzlichen staatlichen Kontrollen konfrontiert (Terwan et al. 2016). 

Diese doppelten Kontrollen werden von den Landwirten als nichtgerechtfertigte Bestrafung 

wahrgenommen, führen  dadurch immer wieder zu Unmut und lassen das Gefühl bei den Land-

wirten wachsen,  nicht ausreichend von der Natur- und Umweltpflege zu profitieren (Stuiver 

2008).  

5.1.1.3 Identifikation der Erfolgsfaktoren des Subventionssystem Natuur en Landschap in den 

Niederlanden 

Das in den Niederlanden neu eingeführte Subventionssystem Natuur en Landschap, das Zusam-

menschlüsse von Landwirten für Ökosystemleistungen kompensiert, beruht auf einer Methodik, 

die seit mehr als 30 Jahren naturschutzfachliche Beratung und den Aspekt der Zusammenarbeit 

in den Mittelpunkt stellt. Dies hat zur Folge, dass dort die Gruppenbildung im Hinblick auf 

Maßnahmenumsetzung zur Förderung der biologischen Vielfalt von den Landwirten sehr gut 

angenommen wird. Die Problemlagen um die Bedrohung der biologischen Vielfalt werden 

dadurch von den beteiligten Akteuren aus dem Agrarsektor stärker wahrgenommen. Die lang-

jährigen Erfahrungen in den Niederlanden zeigen, dass die Kooperationsmaßnahmen von vorn-

herein mit lokalen Initiativen beginnen sollten, um die Verwaltung und Organisation von Flur-

stücken überschreitenden Schutzansätzen zu erleichtern. Dabei werden die umgesetzten Agra-

rumweltleistungen der etablierten Landschaftspflegevereinigungen finanziell entschädigt und 

darüber hinaus die Transaktionskosten dieser Institution mit entlohnt. Die Kompensation der 

Transaktionskosten wird als wichtiger Erfolgsfaktor angesehen (Terwan et al. 2016). Aus dem 

niederländischen System wird außerdem der Fokus auf die kontinuierliche Zusammenarbeit 

und regelmäßige Diskussionen über die Erfahrungen mit den Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men und deren Auswirkungen als ein wichtiger Erfolgsindikator benannt. Die innerhalb der 

Landschaftspflegevereinigungen etablierte Erfolgskontrolle gilt außerdem als wichtiges Organ, 

um die Gruppenzahlungen nicht zu gefährden.   



 

60 
 

1. Leistungen der Landschaftspflegevereinigungen im Agrarumweltschutz werden nicht 

einzelbetrieblich, sondern als Gruppenleistung vergütet  

2. Die Transaktionskosten dieser Institution werden einkalkuliert 

3. Fokus auf Zusammenarbeit und regelmäßige Diskussionen der Landwirte und Akteure 

vor Ort  

4. Innerhalb der Landschaftspflegevereinigungen erfolgt eine Erfolgskontrolle 

Tabelle 3: Identifizierte Erfolgsfaktoren des Subventionssystem Natuur en Landschap in den Niederlanden 

5.1.2 Der ökologische Leistungsnachweis und die Ökoqualitätsverordnung in der 

Schweiz 

Mit dem Beispiel aus der Schweiz soll die Honorierung der Vernetzung von Habitaten ohne die 

in den Niederlanden angewandte kooperative Komponente, bei der Umsetzung von Agrarum-

welt- und Klimamaßnahmen betrachtet werden. Allgemeine Voraussetzung für die Ausrichtung 

von Direktzahlungen ist der ökologische Leistungsnachweis (ÖLN). Dieser verpflichtet die 

Landwirte, auf ihren Betrieben eine ausgeglichene Nährstoffbilanz (für Stickstoff und Phos-

phor) auszuweisen, alle zehn Jahre eine Bodenanalyse aller Parzellen durchzuführen und auf 

sieben Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologische Ausgleichsflächen, die sog. 

Biodiversitätsförderflächen (siehe Abbildung 11), anzulegen. Dabei besteht das Prinzip der 

Freiwilligkeit. Landwirte können also selbst entscheiden, welche Biodiversitätsförderflächen 

sie anlegen möchten (Bundesrat Schweiz 2016). 

 

Abbildung 11: Elemente des ökologischen Ausgleichs im Rahmen des ökologische Leistungsnachweis (Bundesrat 

Schweiz 2016) 

Neben dem ökologischen Leistungsnachweis ist die Ökoqualitätsverordnung im Jahr 2002 in 

der Schweiz mit einem starken Fokus auf ökologische Outputs und mit folgender Zielformulie-

rung im ersten Artikel in Kraft getreten. Damit soll der Forderung einer regional verorteten 
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Agrarpolitik nachgekommen werden. Dieser institutionelle Ansatz der 2001 verabschiedeten 

Ökoqualitätsverordnung war im internationalen Vergleich neu (Winter 2001).  So sollte der 

Landwirt für die Einschränkung eines Faktoreinsatzes (z.B. den Verzicht auf Mineraldünger) 

oder für angelegte Landschaftselemente (z.B. Blühstreifen) nicht wie üblich entschädigt wer-

den, sondern für die erreichte Leistung gefördert werden (Mann 2010). Mit verschiedenen Aus-

gleichszahlungen (Direktzahlungen, Qualitäts- und Vernetzungsbeiträgen) werden finanzielle 

Anreize gesetzt, um die Artenvielfalt zu erhalten bzw. zu fördern und um internationale Ab-

kommen wie die Biodiversitätskonvention zu erfüllen. Dabei werden die Kompensationen für 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen je nach Region gestaffelt ausgezahlt. So werden Äcker, 

die sich in der Talzone befinden beispielsweise für Brachen und Blühflächen höher entschädigt 

als Flächen in der Hangzone oder der Bergzone. Darüber hinaus ist eine Erhöhung der Auszah-

lung in jeder Zone möglich, falls die Fläche für den sogenannten Vernetzungsbeitrag empfangs-

würdig ist. Mit diesem Vernetzungsbeitrag versucht die Ökoqualitätsverordnung eine regional-

typische Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu erreichen. Dieser Beitrag gibt außerdem den Anreiz 

zur Durchführung von Projekten für den Aufbaue einer Vernetzung der ökologischen Aus-

gleichsflächen. Diese Projekte sind die Voraussetzung für den Erhalt von Vernetzungsbeiträ-

gen, da diese im Rahmen der Projekte ermittelt werden. 

5.1.2.1 Organisation der Vernetzungsprojekte 

In Vernetzungsprojekten ist es das Ziel, die ökologischen Ausgleichsflächen so zu platzieren 

und zu bewirtschaften, dass möglichst günstige ökologische Bedingungen für die Entwicklung 

und Verbreitung von Tieren und Pflanzen entstehen. Die Grundlage für ein Umsetzen eines 

regionalangepassten Vernetzungsprojektes bildet das bereits bestehende Netz an ökologisch 

wertvollen Flächen. Durch den Aufbau der Vernetzungsprojekte und mithilfe der etablierten 

Vernetzungsbeiträge soll die ökologisch sinnvollste Lage der ökologischen Ausgleichsflächen 

gefördert und belohnt werden. Wie beispielsweise in Abbildung 12 dargestellt, sind die violett 

hinterlegten Gebiete bereits für die Zielï und Leitarten der Region vernetzt. Die gelben Pfeile 

in Abbildung 12 sind Gebiete, in denen zukünftig der Vernetzungsbeitrag gewährt wird. So 

kann eine optimale Verteilung der ökologischen Ausgleichsflächen zur Verbindung der in der 

Region vorhandenen Habitate für schützenswerte Tier- und Pflanzenarten beitragen (Batary et 

al. 2011; Tscharntke et al. 2012).  
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Abbildung 12: Vernetzte Gebiete und zukünftig wichtige Vernetzungsstrukturen im VP Waldkirch (Bärenbold 2013) 

In der Umsetzung legt das kantonale Amt für Raumentwicklung Mindestanforderungen an die 

Vernetzungsprojekte fest. Die Auftraggeber des Vernetzungsprojektes müssen von einem 

Landschaftsplanungsbüro einen detaillierten Plan erstellen lassen, welcher den Ausgangszu-

stand und den angestrebten Sollzustand der Landschaft festlegt. Darin sind zusätzlich die Ziele 

bezüglich Pflanzen- und Tierarten und entsprechende Maßnahmen für deren Förderung zu er-

läutern. In einem detaillierten Umsetzungsplan sind des Weiteren Bereiche zu definieren, in-

nerhalb welcher ökologische Ausgleichsflächen angelegt werden sollen. Außerdem muss dar-

gelegt werden, wie die verschiedenen Interessensgruppen aus Land- und Forstwirtschaft und 

dem Naturschutz berücksichtigt sind. Nach Erstellung des Planes prüft und genehmigt das kan-

tonale Amt für Raumentwicklung die ausgearbeiteten Vernetzungsprojekte. Das kantonale Amt 

für Raumentwicklung und der Bundesamt für Umwelt (BUWAL) unterstützen die Erarbeitung 

von Vernetzungsprojekten finanziell unter der Bedingung, dass die Landwirte sich mit zehn 

Prozent der Projektkosten beteiligen (Spiess 2003, 2003). Nach jeweils drei und sechs Jahren 

ist ein schriftlicher Bericht über den Stand der Umsetzung für das Amt für Raumentwicklung 

zu verfassen, anhand dessen über die Weiterführung des Projektes entschieden wird (Graf et al. 

2010; Bosshard et al. 2010).  
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5.1.2.2 Praktische Umsetzung von Vernetzungsprojekten 

Die Abbildung 13 und die Abbildung 14 zeigen die Grundstrukturen verschiedener institutio-

neller Lösungen.  

 

Abbildung 13: Institutionelle Ausgestaltung der Ökoqualitätsverordnung in Appenzell Ausserrhoden (Mann 2010) 

Am Beispiel des Vernetzungsprojekts in Appenzell Ausserrhoden (siehe Abbildung 13) wird 

durch die kantonale Verwaltung das Management des Vernetzungsprojektes übernommen. Die 

Eidgenössische Forschungsanstalt wurde durch die kantonale Verwaltung beauftragt, eine Kon-

zeption für die Projektregion zu erstellen. Dieser klar gestaltete Ansatz kam nicht aufgrund der 

ökologischen Situation in dieser Region Zustande, sondern aufgrund der politischen Konstella-

tion (Mann 2010). Diese Herangehensweise, welche vergleichbar mit einem Top-down-Ansatz 

ist, hat für Landwirte zu Folge, dass die Landwirte die Vorgaben der Konzeption mitgeteilt 

bekommen und sich entscheiden können, an dem Konzept teilzunehmen oder nicht. Ähnlich 

einem Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen-Paket, nur auf eine Region angepasst, was wenig 

Mitsprachemöglichkeit der Betroffenen Landwirte mit sich bringt.  

 

Im Vergleich zum Vorherigen zeigt der weitaus komplexere Bottomïup-Ansatz des Vernet-

zungsprojektes in Solothurn (siehe Abbildung 14) die Freiheit und die Möglichkeiten der Kan-

tone auf, wie die Projekte umgesetzt werden können. In Solothurn trat eine regionale Träger-

schaft an die kantonale Verwaltung heran, um sich mit einem Konzeptpapier zu bewerben. 

Durch eine projektbegleitende Arbeitsgruppe wurde, wie in Abbildung 14 dargestellt, ein örtli-

ches Planungsbüro beauftragt, ein Konzeptpapier in Absprache mit der Arbeitsgruppe zu er-

stellen. Auffallend in Solothurn ist die herausragende Bedeutung des Planungsbüros, welche 

oftmals den Rahmen für ein verbessertes Flächenmanagement festlegen.  



 

64 
 

 

 

Abbildung 14: Institutionelle Ausgestaltung der Ökoqualitätsverordnung in Solothurn (Mann 2010) 

Was wiederum Konfliktpotenzial in der Diskussion mit den Landnutzern mit sich bringt.  Durch 

den Aufbau des Vernetzungsprojektes, wurde eine Konstellation geschaffen, in der private Un-

ternehmen (Planungsbüro) die Verausgabung für eine vorgegebene Summe bestimmen und die 

damit verbundene Bereitstellung von öffentlichen Gütern planen. Die Gefahr des Missbrauchs 

der öffentlichen Gelder wird allerdings dadurch relativiert, das die kantonale Verwaltung den 

Vertrag mit den Planungsbüros unterzeichnet (Mann 2010). Im Gegensatz zu dem kantonal 

verwalteten Projekt in Appenzell, gibt es für die umsetzenden Landwirte in dem Ökoqualitäts-

verordnungs-Ansatz in Solothurn die Möglichkeit, in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe 

mitzuwirken und so regionales Wissen einfließen zu lassen.   

5.1.2.3 Identifikation der Erfolgsfaktoren des ökologische Leistungsnachweis und der Öko-

qualitätsverordnung in der Schweiz 

In der Analyse bestehender Modelle hebt sich das schweizerische Agrarumwelt- und Klima-

maßnahmen Modell klar von den Ansätzen anderer Länder ab, da hier nicht die Kooperation 

der Landwirte im Vordergrund steht und diese auch nicht explizit gefördert wird, sondern der 

Fokus allein auf der räumlichen Vernetzung der einzelnen Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men liegt.  
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Der Ansatz, den Raum einer Projektregion genau zu analysieren und sich auf bestimmte Ver-

netzungsflächen zu konzentrieren, erweist sich aus ökologischer Sicht als zielführend. Diese 

Vernetzungskonzepte betrachten die ökologischen Zusammenhänge kleinräumig und versu-

chen so, gezielt die lokalen Umweltproblemlagen anzusprechen. Hier sind die extra ausbezahl-

ten Vernetzungsbeiträge für bestimmte Zielhabitate ein Beispiel dafür, wie ein steuerndes Ele-

ment in der Agrarumweltpolitik Anreize zur Teilnahme an Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men unter Landwirten setzen kann. Dass die Vernetzungskonzepte in der Schweiz von Land-

schaftsplanungsbüros erstellt und teilweise auch in der Umsetzung betreut werden, wird teil-

weise kritisch gesehen. Der Einfluss von solchen privatwirtschaftlichen Unternehmen kann 

aber auch förderlich sein, um Innovationen im Habitat- und Artenschutz zu entwickeln. Mit 

diesem Ansatz ist es ohne große zusätzliche Investitionen in Beratung und Administration mög-

lich, neue Vernetzungselemente in die Landschaft zu integrieren. Allerdings ist der ökologische 

Erfolg der Investitionen in Vernetzungsbeiträge begrenzt, da für den Aufbau einer kontinuier-

lichen Habitatvernetzung eine koordinierende Einheit die Absprachen unter den Landwirten 

ermöglicht, fehlt. 

5. Einzelbetriebliche Herangehensweise  

6. Die flächengenaue Betrachtung erweist sich aus ökologischer Sicht als zielführend  

7. Vernetzungsbeiträge für bestimmte Zielhabitate als steuerndes Element, wie in der Ag-

rarumweltpolitik Anreize zur Partizipation unter Landwirten gesetzt werden können 

Tabelle 4: Identifizierte Erfolgsfaktoren  des  ökologischen Leistungsnachweises und der Ökoqualitätsverordnung in 

der Schweiz 

 

5.1.3 Landschaftspflegeverbände in Deutschland 

Mit der Verabschiedung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie von 1992 und in Verbindung mit 

der früheren Vogelschutzrichtlinie von 1979 haben sich die EU-Mitgliedstaaten zum Schutz 

bestimmter bedrohter Arten und ihrer Lebensräume sowie zur Erhaltung von Schutzgebieten 

verpflichtet (Boller et al. 2013). Auf Basis der beiden Richtlinien wurden zahlreiche Schutzge-

biete ausgewiesen, welche das Natura2000 Netzwerk bilden. In Deutschland wird das Land-

schaftsmanagement häufig auf lokaler Ebene geplant, um die Maßnahmen und Strategien auf 

die jeweiligen lokalen Gegebenheiten anzupassen (Scherfose et al. 2015). Manche Bundeslän-

der haben kooperative Strategien bei der Managementplanung für Schutzgebiete entwickelt. 

Dabei werden häufig die Maßnahmen zum Schutz der Kulturlandschaft von Akteuren der Land-

schaftspflegeverbände durchgeführt. Die deutsche Dachorganisation dieser Landschaftspflege-

verbände ist der Deutsche Verband für Landschaftspflege (Metzner 2013).  

http://www.lpv.de/
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5.1.3.1 Organisation der Landschaftspflegeverbände 

In den Landschaftspflegeverbänden sind auf freiwilliger Basis Naturschutzverbände, Landwirte 

und Kommunalpolitiker zusammengeschlossen, um gemeinsam in der jeweiligen Region na-

turnahe Landschaftsräume zu erhalten oder neu zu schaffen. Im Vorstand der Landschaftspfle-

geverbände wirken die unterschiedlichen Gruppen gleichberechtigt zusammen und sind jeweils 

mit der gleichen Personenzahl vertreten. Das als sogenannte "Drittelparität" bezeichnete Kon-

trollkonstrukt aus Landwirtschaft, Politik und Naturschutz empfinden die Beteiligten als eine 

vertrauensschaffende Basis, die  den praktischen Erfolg der Zusammenarbeit fördert (Metzner 

2013).  

 

Dabei bildet die Umsetzung des Vertragsnaturschutzes den Kern der Arbeit der Landschafts-

pflegeverbände in Deutschland, unter denen circa 20.000 Landwirte in 140 Landschaftspflege-

verbänden oder ähnlichen Organisationen wie z.B. Landschaftserhaltungsverbände in Baden-

Württemberg, Biologische Stationen in Nordrhein-Westfalen oder Lokale Aktionen in Schles-

wig Holstein kooperieren (Boller et al. 2013). Die Landschaftspflegeverbände sind als selbst-

ständige und gemeinnützige Vereine organisiert und akquirieren die Gelder zur Finanzierung 

ihrer Tätigkeiten selbst, werden jedoch teilweise von den jeweiligen Landesregierungen unter-

stützt. In Schleswig-Holstein werden beispielsweise 25% der anfallenden Kosten vom Land 

getragen und 75% der Kosten vom Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des 

ländlichen Raums kofinanziert (Boller et al. 2013). In Nordrhein-Westfalen kommen die Mittel 

vom Land sowie den jeweiligen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten (Neiss 2001). 

 

Durch die gemeinsame Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen mit Land- und Forstwirtschaft 

und den Unteren Naturschutzbehörden, kann eine kontinuierliche Betreuung der Schutzgebiete 

gewährleistet werden. Die drei Hauptaufgabenbereiche sind dabei die Schutzgebietsbetreuung 

(Natura2000 Gebiete, Naturschutzgebiete), der Vertragsnaturschutz (Einwerben, Beratung und 

fachliche Betreuung) und die natur- und umweltbezogene Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit 

(Neiss 2001; Metzner 2013). Dabei ist es immer das Ziel, die Landwirte als Partner im Natur-

schutz zu gewinnen. 
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5.1.3.2 Praktische Umsetzung der Arbeit der Landschaftspflegeverbände 

Als gut informierte und intensiv involvierte Verbände vor Ort unterstützen die Landschaftspfle-

geverbände eine Vielzahl von Interessengruppen und Institutionen. Sie sollen mögliche Kon-

flikte lösen und die Umsetzung konkreter Maßnahmen koordinieren, um ein Gleichgewicht 

zwischen den Zielen des Naturschutzes und den anderen Nutzeransprüchen zu erzielen (Boller 

et al. 2013; Metzner 2013). Neben der Erhaltung und Entwicklung der Natura2000 Standorte 

sollen die Landschaftspflegeverbände eine zunehmende Akzeptanz für Belange des Umwelt-

schutzes bei den Landnutzern fördern. Die Landschaftspflegeverbände tragen nicht nur zur Pla-

nung von Managementansätzen bei, sie sind als kontinuierlich vor Ort ansprechbare Vertretung, 

ein wichtiger Bestandteil der ergebnisorientierten Managementplanung und Maßnahmenums-

etzung. Als Anreiz für eine an Naturschutzinteressen ausgerichtete Bewirtschaftung sollen die 

Landschaftspflegeverbände den landwirtschaftlichen Betrieben staatliche Fördergelder vermit-

teln. Das Managementkonzept wird in den entsprechenden Pflege- und Entwicklungsplänen 

zusammengefasst (Metzner et al. 2013). Diese werden u.a. von kommunalen Planungsträgern 

genutzt. Außerdem entwickeln die Landschaftspflegeverbände Empfehlungen für Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen, welche bei Baumaßnahmen zu leisten sind (Boller et al. 2013). 

 

Die Managementplanung mit lokalen Akteuren ist z.B. in Schleswig-Holstein ein verbreiteter 

Kooperationsansatz. Mit den sogenannten Lokalen Aktionen soll der Beteiligungsansatz für die 

lokalen Akteure noch weiter ausgedehnt werden (MELUR 2010). Um Frustration unter den 

Landnutzern aufgrund fehlender Informationen vorzubeugen, sind diese während der Planungs- 

und Umsetzungsphase auf Hilfe von außen angewiesen. In Schleswig-Holstein ist dies vor al-

lem im Bereich des Wiesenvogelschutzes etabliert. Dort wird im Zuge von großflächig ange-

legten Maßnahmen eine besondere Betonung auf Flächentausch und Ausgleichskonten gelegt 

(Helmecke et al. 2010; Jeromin und Evers 2016).  

 

Das Instrument wird von den Lokalen Aktionen unterstützt und ist ein Beispiel für den koope-

rativen Natur- und Artenschutz. Das bedeutet, dass Landwirte die Flächen in ökologischen Vor-

ranggebieten haben und weiter intensiv wirtschaften möchten, ihre Flächen austauschen. Die 

durchführenden Lokalen Aktionen nutzen die Flächen, an denen sie Nutzungsrechte haben und 

verteilen diese so, um den ökologisch größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Durch die Lokalen 

Aktionen ist außerdem eine neue Beratungsinstitution in Schleswig-Holstein etabliert worden, 
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die einen Katalog mit förderfähigen Managementmaßnahmen für die landwirtschaftlichen Be-

triebe bereithält. Innerhalb der Lokalen Aktionen wird aktuell versucht, Sammelanträge für 

Landschaftspflegemaßnahmen einzureichen, um damit die hohen Transaktionskosten der Ver-

waltung zu verringern (8. Interview Akteursanalyse 2015: 1 - 5). Dieser Zusammenschluss von 

Anträgen ermöglicht es, durch die entstehenden Transaktionskosten 30% mehr Förderung über 

den Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums einzufor-

dern. Das Bundesland kann so für jede Maßnahme bessere Förderbedingungen ermöglichen 

und reduziert die Anzahl der Anträge deutlich (9. Interview Akteursanalyse 2015: 1 - 6). Bei 

der Durchführung der Beantragung gibt es keine kollektive Planung. Die Bildung eines Zusam-

menschlusses von Landwirten ist rein formell, um die Möglichkeit zu erhalten, bürokratische 

Erleichterungen einzuführen und die Kompensationszahlungen für die Landwirte attraktiver zu 

machen.  

5.1.3.3 Identifikation der Erfolgsfaktoren der Landschaftspflegeverbände in Deutschland 

Die Landschaftspflegeverbände sind eine etablierte Institution im Vertragsnaturschutz in 

Deutschland. Durch die sogenannte "Drittelparität" aus Naturschutz, Landwirtschaft und Politik 

wird Vertrauen gebildet, was den praktischen Erfolg der Arbeit fördert.  

Durch den LPV in Deutschland ist eine Struktur von etablierten Verbänden vorhanden, die Na-

turschutzmaßnahmen zusammen mit Landwirten vor Ort durchführen. Der Fokus der Arbeit 

der LPV liegt auf den durch Natura2000 ausgewiesenen Flächen. Dadurch sind die LPV meist 

in Mittelgebirgsregionen und in Regionen mit einem hohen Grünlandanteil aktiv. Die in dieser 

Arbeit fokussierten Ackerbauregionen werden im Moment von den LPV nicht als ihre Kern-

aufgabe mit betreut. Die Struktur der LPV könnte genutzt und in ihren Befugnissen durch eine 

erweiterte politische Unterstützung befördert werden. Die genaue Betrachtung der regionalen 

Problemlagen, welche den Kern der Arbeit in den Niederlanden und den LPV in Deutschland 

bildet, soll in das Modell in Hessen überführt werden.  

8. Naturschutz, Landwirtschaft und Politik planen und arbeiten zusammen  

9. Etabliertes Netz von LPV Gruppen in Deutschland 

Tabelle 5: Identifizierte Erfolgsfaktoren  der Landschaftspflegeverbände in Deutschland 
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5.1.4 Wildlebensraumberater in Bayern  

Das Bundesland Bayern hat neben der sehr gut ausgebauten Struktur von Landschaftspflege-

verbänden eine Beratungsstelle der Wildlebensraumberater geschaffen. In sieben Ämtern für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern sind Fachzentren für Agrarökologie einge-

richtet. Ein Projektkoordinator und sieben Wildlebensraumberater bieten qualifizierte, praxis-

bezogene Beratung für die Umsetzung von wildlebensraumverbessernden Maßnahmen an und 

erstellen Umsetzungs- und Beratungskonzepte. Die Umsetzung der Beratungsempfehlung ist 

dabei freiwillig und die Maßnahmenberatung findet in Abstimmung mit den Landwirten statt. 

Ein Ziel des Ansatzes ist es, durch die Etablierung von Modellgebieten zu zeigen, wie agrarpo-

litische Rahmenbedingungen genutzt werden können, um in einer Gebietskulisse agrarökologi-

sche Maßnahmen durchzuführen (Janko et al. 2016).  

 

Durch die Berater wird versucht, besonders in Ackerbauregionen die Vernetzung von Wildle-

bensräumen durch Blühflächen, Hecken und Winterbegrünung gemeinsam mit Landwirten und 

Jägern zu steigern. Zum Beispiel sind im Wildlebensraum-Modellgebiet Bütthard in Unterfran-

ken auf privaten und kommunalen Flächen auf 20 Hektar neue Lebensräume für verschiedene 

Wildtiere entstanden (siehe Abbildung 15).  

 

Abbildung 15: Wildlebensraum-Modellgebiet Bütthard (Quelle: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) 

Die Maßnahmen sind dort in die landwirtschaftlichen Betriebsabläufe integriert, dass ein Be-

trieb die gesamten Pflege- oder Saatmaßnahmen für die Gruppe übernimmt. Durch die Einbin-

dung unterschiedlicher Interessensgruppen in eine lokale Planungsgruppe wird ein gemein-

schaftliches Management von Vertretern aus Landwirtschaft, Jagd, Naturschutz, Kommunalen 
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Vertretern und weiteren lokalen Verbänden, wie dem lokalen Landschaftspflege- und Imkerei-

verband, durchgeführt (Janko et al. 2016). Die Steuerung dieses Prozesses übernehmen dabei 

die bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), die Ämter für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten Würzburg und Karlstadt, Fachzentrum Agrarökologie. Diese Institutionen 

organisieren regelmäßige Treffen der Planungsgruppe, erarbeiten fachliche Vorschläge zum 

Planungsverfahren und führen die Einzelberatung der Landwirte durch (Janko et al. 2016). Zu-

sätzlich geben sie der Gemeinde und der Jägerschaft wertvolle Hinweise zu weiteren lebens-

raumverbessernden Maßnahmen. Unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten aus dem bayeri-

schen Kulturlandschaftsprogramm (KULAP), den Anforderungen für das Greening und Maß-

nahmen auf kommunaler Ebene kann in der Gebietskulisse eine ökologische Aufwertung des 

Agrarraumes stattfinden.  

 

Der Ansatz aus Bayern, einen Wildlebensraumberater in jedem Regierungsbezirk einzusetzen, 

versucht eine weiterführende Beratungsinstanz hinsichtlich des Habitat- und Artenschutzes auf-

zubauen. Die Umsetzungs- und Beratungskonzepte der Wildlebensraumberater in Bayern zei-

gen auf, wie die agrarpolitischen Rahmenbedingungen genutzt werden können, um eine ag-

rarökologische Raumplanung in einer Gebietskulisse durchzuführen. Diese Berater haben ihre 

Hauptaufgabe darin, einzelbetriebliche Habitat- und Artenschutzberatungen anzubieten. Im 

vorgestellten Modellprojekt in Bütthard, Unterfranken ist dargestellt, wie durch Unterstützung 

von anderen lokalen Verbänden und durch viele motivierte Landwirte auch der Aufbau eines 

Verbundkonzeptes möglich ist. Dabei ist vor allem die große Unterstützung der Mitarbeiter der 

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg und Karlstadt, Fachzentrum Ag-

rarökologie hervorzuheben. Ein Berater konnte u.a. durch persönliche Bekanntschaft mit Land-

wirten in der Region und durch den einhergehenden Vertrauensvorsprung eine gute Grundlage 

für so ein Modelvorhaben bilden. Außerdem war es hilfreich genau zu wissen, welcher Land-

wirt welche Flächen bewirtschaftet. So konnten die einzelnen Akteure gezielt persönlich ange-

sprochen werden und um Mithilfe gebeten werden, um den Biotopverbund erfolgreich zu er-

stellen (Gespräch mit der Wildlebensraumberaterin 19.09.2016).  

10. Einzelbetriebliche Beratung   

11. Umsetzung von freiwilligen, wildlebensraumverbessernden Maßnahmen  

12. Ziel ist die Etablierung von Modellgebieten  

Tabelle 6: Identifizierte Erfolgsfaktoren  Wildlebensraumberater in Bayern  
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5.1.5 Forschungsprojekt Agrar - Umwelt Forum in Brandenburg 

Zur Integration von Meinungen der betroffenen Landwirte und der anderen Landnutzer soll 

besonders das Projekt ĂAgrar-Umwelt Forumñ zur Modellbildung betrachtet werden. In dem 

groÇ angelegten Forschungsprojekt ĂBewertung ºkologischer Leistungenñ das von 1998-2003 

in mehreren Untersuchungsgebieten der Uckermark in den Gemeinden Prenzlau-West und 

Elbe-Elster durchgef¿hrt wurde, sollte im Teilprojekt ĂAgrar-Umwelt Forumñ der Aufbau einer 

Diskussionsplattform zum Thema Agrarumwelt näher beschrieben werden (Arzt et al. 2002). 

Beteiligte Akteure des Agrar-Umwelt Forums waren landwirtschaftliche Betriebsleiter sowie 

Vertreter aus Verwaltung, Naturschutz und Landschaftspflege. Das Projekt wurde mit dem Ziel 

umgesetzt, eine Flexibilisierung und lokale Standortanpassung der Agrarumweltprogramme an-

zustreben. Damit sollte eine Stärkung der Mitgestaltungsmöglichkeit, die Teilnahme- und Ko-

operationsbereitschaft regionaler Akteure bei der Ausgestaltung und Implementierung von Na-

turschutz- und Umweltqualitätszielen gefördert werden. Das Agrar-Umwelt Forum wurde als 

runder Tisch initiiert, mit der Intention, die Kommunikation zwischen den Beteiligten zu för-

dern und zu begleiten. Es sollte damit eine Institution zur Gestaltung und Bewertung von Um-

welt- und Naturschutzmaßnahmen erstellt werden. Entsprechende Regeln, Verfahren und Or-

ganisationsstrukturen für den internen Diskurs der Gruppe und ihrer externen Beziehungen soll-

ten entwickelt werden (Arzt et al. 2002).  

 

Zu Beginn des Projektes wurde eine problemorientierte Situations- und Regionalanalyse durch-

geführt. Gemeinsam mit den regionalen Akteuren wurden Planungsworkshops und Informati-

onsveranstaltungen abgehalten. Darüber hinaus wurden ökologische Indikatoren und Ansätze 

zur ökonomischen Wertermittlung zur Beurteilung und Gestaltung von Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen aufgestellt (Müller und Aenis 2002).  

5.1.5.1 Projektergebnisse 

Für die Durchführung hat sich eine neutrale Moderation als unabdingbar erwiesen, um den 

Vertrauensbildungsprozess zwischen den Teilnehmern zu fördern. Es erwies sich für die betei-

ligten Wissenschaftler als Herausforderung, einen möglichst neutralen und objektiven bzw. an-

hand wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgerichteten Standpunkt hinsichtlich der in den Foren 

bearbeiteten und häufig konträr diskutierten Problemen zu vertreten (Müller und Aenis 2002). 

Da die behandelten Themen eng mit der Lebens- und Arbeitswelt der Akteure (i.d.R. Landwir-

ten) und mit einem gemeinsam wahrgenommenen und hinreichend großen Problemlösungs-

druck verbunden waren, war eine hohe Motivation der Teilnehmer am Agrar-Umwelt Forum 
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vorhanden. Es stellte sich während der Durchführung des Projektes heraus, dass die gemein-

same Diskussion im weiteren Verlauf des Forums verstärkt als geeignetes Instrument wahrge-

nommen wurde, um zum einen durch Wissenstransfer ein gemeinsames Problemverständnis zu 

erreichen und des weiteren Problemlösungsansätze zu entwickeln (Müller und Aenis 2002). 

 

Das Agrar-Umwelt Forum wurde zunehmend als Organisationsforum verstanden, das z.B. auf 

der Landesebene wirksamer ï weil kollektiv ï auf die Probleme aufmerksam machen kann und 

darüber hinaus in der Lage ist, Teillösungen aus eigener Kraft zu entwickeln und umzusetzen. 

Allerdings wurde hier, immer dann, wenn Landnutzungsänderungen problemlösungsrelevant 

wurden, vonseiten der Landwirte die starke Abhängigkeit von agrarpolitischen Entscheidungen 

und Entwicklungen festgestellt. Die Einführung einer formalen und allgemein akzeptierten Re-

gelstruktur im Sinne einer Geschäftsordnung die Sanktionen vorsieht, die Handlungsbereit-

schaft der Akteure erhöhen (Müller und Aenis 2002). Ein in der Diskussion immer wieder auf-

gegriffenes Thema war für die Mehrzahl der Teilnehmer die ungenügende Einbindung in die 

regionale Interessenvertretung bei Entscheidungen der Landesebene im Agrar- (Umwelt) Be-

reich, die Unsicherheit über künftig sich verringernde Transferzahlungen sowie über aktuelle 

Planungen und Absichten der Landesregierung und die daraus resultierende unternehmerische 

Planungsunsicherheit (Müller und Aenis 2002; Arzt et al. 2002). Als ein Projektergebnis wurde 

ein regionales Agrarumweltprogramm für das Untersuchungsgebiet, das als Vorlage für die po-

litischen Entscheidungsträger dienen kann, ausgearbeitet und beim Ministerium für Ländliche 

Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg zur Prüfung und Finanzie-

rung eingereicht. Die modellhafte Einbindung des im Agrar-Umwelt Forum Prenzlau-West ent-

wickelten Ăregionalen Agrarumweltprogrammesñ in die Fºrderpolitik des Landes seitens der 

politischen, administrativen Entscheidungsträger wurde aus verwaltungstechnischen und Fair-

nessgründen als problematisch angesehen. Trotz einer von EU Seite bestätigten formalen Kom-

patibilität des Programms mit den entsprechenden EU-Anforderungen an derartige regionale 

Programme, wurde das entwickelte Programm nicht in das Agrarumweltprogramm des Landes 

Brandenburg aufgenommen (Müller und Aenis 2002; Arzt et al. 2002). 

5.1.5.2 Identifikation der Erfolgsfaktoren des Forschungsprojektes Agrar - Umwelt Forum in 

Brandenburg 

Das Projekt Agrar-Umwelt Forum zeigt auf, wie in Ackerbauregionen mit hohem Flächennut-

zungsdruck, durch eine klare Zielformulierung ein regional angepasstes Maßnahmenpaket zum 

Habitat- und Artenschutz definiert werden kann. Durch die Erfahrungen des Agrar-Umwelt 
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Forums können Teile der Vorgehensweise zur Gruppenbildung übernommen werden. Aller-

dings ist in diesem Projekt auch die Grenze von wissenschaftlichen Fallstudien zu erkennen. 

Bei dem Versuch, die Ergebnisse der Forschungsarbeit praktisch umzusetzen, fanden die Ak-

teure keine politische Legitimierung für ihr Anliegen. Das Ziel war es in Brandenburg für eine 

GAP Periode eine Modellregion aufbauend aus den Ergebnissen des Forschungsprojektes zu 

etablieren, um die Umsetzung der Ergebnisse zu verifizierten. Allerdings wurden die Entschei-

dungen hinsichtlich der zukünftigen Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen in 

internen Gremien der Landesregierung entgegen den Vorschlägen der Forschungsgruppe ge-

fällt.  

13. Problemorientierte Situations- und Regionalanalyse 

14. Eine klare Zielformulierung führt zum Aufbau eines regional angepassten Maßnahmen-

paketes zum Habitat- und Artenschutz 

15. Diskussionsplattform als Basis für ein neu erstelltes Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men Konzept mit stärkerer Mitgestaltungsmöglichkeit für Akteure der Region  

16. Die neutrale Moderation erwies sich als unabdingbar erwiesen, um den Vertrauensbil-

dungsprozess zwischen den Teilnehmern zu fördern 

Tabelle 7: Identifizierte Erfolgsfaktoren Forschungsprojekt Agrar - Umwelt Forum (AUF) in Brandenburg 

 

5.1.6 Biotopvernetzungskonzepte in Baden-Württemberg 

Die Biotopvernetzungskonzepte in Baden-Württemberg weisen eine große Ähnlichkeit zu den 

Vernetzungskonzepten in der Schweiz auf. Diese haben genauso eine landschaftsplanerische 

Grundlage und beinhalten außerdem die Komponente der Zusammenarbeit der Landwirte, wel-

che in den Niederlanden im Vordergrund steht. Für die Forschungsfragestellung dieser Arbeit 

und den Plan ein AUBI Modelprojekt mit dem expliziten Bezug zur offenen Agrarlandschaft 

zu gestalten, ist der Baden-Württemberger Ansatz sehr interessant.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Biotopvernetzungskonzepte in Kupferzell und Öhringen 

im Hohenloher Land, mit einem hohen Ackerflächenanteil betrachtet. Die Biotopvernetzungs-

konzepte in Baden-Württemberg sind Voraussetzung, um im Rahmen der Landschaftspflege-

richtlinie in Baden-Württemberg, für alle Mittel empfangsberechtigt zu sein. Die Biotopvernet-

zungskonzepte können mit einer 70-prozentige Förderung des Landes durch die Landschafts-

pflegerichtlinie erstellt und anschließend umgesetzt werden. Trägerinnen der Biotopvernetzung 

sind die Gemeinden. Die Gemeinde vergibt den Auftrag zur Erstellung eines Biotopvernet-

zungskonzeptes für ihre Gemarkung(en) in der Regel an ein Planungsbüro. Eine Biotopvernet-
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zungskonzeption wie sie in Baden-Württemberg durchgeführt wird, ist eine fachkundliche Pla-

nung, welche die Inventarausstattung eines Gebietes mit Lebensräumen und die Ermittlung von 

Lücken dieser Lebensräume erfasst. Da den Landwirten eine Doppelförderung untersagt ist, 

erhalten Landwirte in Baden-Württemberg eine Vergütung über die Landschaftspflegerichtli-

nie, einen Eingriffï Ausgleichsregelungsvertrag oder das Förderprogramm für Agrarumwelt, 

Klimaschutz und Tierwohl (FAKT).  

5.1.6.1 Eigene Interviews mit Beteiligten der Biotopvernetzungskonzepte in Baden-Württem-

berg 

Zur näheren Untersuchung des Projektes in Öhringen wurde ein Gruppengespräch mit dem 

Stadtbaumeister, zwei Landwirten, der Projektbetreuerin im Landratsamt und dem Geschäfts-

führer des beauftragten Planungsbüros geführt. Zur Analyse des Projektes in Kupferzell wurde 

ein Interview mit dem Bürgermeister als Antragsteller geführt. Außerdem wurde ein Landwirt 

zu seinen Erfahrungen mit dem Konzept befragt.  

Im Biotopvernetzungskonzept der Verwaltungsgemeinschaft Öhringen, Feddelbach, Zweiflin-

gen arbeiten seit 2008 unter der Begleitung der Stadt Öhringen circa 30 Landwirte zusammen. 

Die Stadt Öhringen hat im Jahr 2000 begonnen ein Öko-Konto aufzubauen, um Ausgleichspro-

jekte für Baugebiete vorzuhalten. Es wurden Feuchtbiotope und Gewässerrandstreifen angelegt. 

Das Biotopvernetzungskonzept sollte zur Verbindung der vielen einzelnen Projekte dienen. Die 

Etablierung des Konzeptes in der ausgeräumten intensiv genutzten Landschaft der Hohenloher 

Ebene war initiiert von der Gemeinde eng vom Landwirtschaftsamt begleitet.  

Die Erfahrung der Beteiligten bei der Umsetzung von Biotopvernetzungskonzepten durch die 

jeweilige Untere Naturschutzbehörde war bislang nicht gut gewesen. Viele Biotopvernetzungs-

konzepte seien erstellt und nicht weiterbearbeitet worden, so die Aussage von zwei Gesprächs-

teilnehmern. Dabei wurde vor allem der Top-down Ansatz der Naturschutzbehörden bei der 

Durchführung solcher Biotopvernetzungsprojekte kritisiert. Diese negative Erfahrung war der 

Grund für einen Ansatz, der alle Akteure von Beginn an integrieren sollte.  

Probleme der heutigen Landwirtschaft sind für einen Befragten Landwirt sehr stark von der 

historischen Entwicklung abhängig, aktuell gibt es sehr starke Veränderungen in der Produkti-

onsweise der Landwirte, welche auch zu Umweltproblemen führen. Der Landwirt erinnert aber 

auch daran, die Landwirtschaft nicht allein als Schuldigen an den Umweltproblemen zu stig-

matisieren (Interview Baden-Württemberg 3: Position: 144-147). 
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Deshalb hält er die Einbindung der Landwirte und Praktiker vor Ort für besonders wichtig und 

das Kupferzeller Projekt für einen guten Ansatz in dem ein Bürgermeister, ein Landschaftspla-

ner und ein Angestellter der Gemeinde die Buchung des Ökokontos übernehmen. Der Bürger-

meister und die Landwirte kennen sich und wissen somit, wer die Vertragspartner sind. Ein 

Vorteil sei seiner Meinung nach auch, dass ihr Bürgermeister zuvor im Flurneuordnungsamt 

gearbeitet hat. Somit wisse dieser, wovon er spricht. Außerdem seien relativ viele Landwirte 

im örtlichen Gemeinderat aktiv und binden sich selbst stark ein. Er sieht durch den kontinuier-

lichen Diskurs einen immensen Gewinn, da manche Probleme seiner Meinung so gar nicht erst 

entstehen (Interview Baden-Württemberg 3: Position: 269-273). 

Das Mitwirken des Landwirtschaftsamtes als Mittler zwischen Landwirten und anderen Behör-

den wurde als ein Erfolgsfaktor des Konzeptes in Öhringen benannt (Gruppengespräch Baden-

Württemberg 1: 28 - 30). Vor der Erstellung des Biotopverbundkonzeptes traf der Landschafts-

planer zehn Landwirte und arbeitete die planerischen Überlegungen der Landwirte in die Pläne 

mit ein. So wurde ein Konzept für die nächsten Jahre festgelegt, das die Interessen der Land-

nutzer mit den Naturschutzinteressen verbindet (Interview Baden-Württemberg1: 30 - 32).  

5.1.6.2 Management der Biotopvernetzungskonzepte in Baden-Württemberg 

Bei der Konzeptvorstellung wurden den Landwirten Maßnahmen, die im Rahmen vom Förder-

programm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl in Baden-Württemberg und der Land-

schaftspflegerichtlinie staatlich gefördert werden, vorgestellt und die Vergütungssätze erklärt. 

Nach einer im Biotopvernetzungskonzept vordefinierten förderfähigen Gebietskulisse wurden 

Landschaftspflegeverträge oder Verträge im Rahmen der EingriffsïAusgleichsregelung mit 

Landwirten geschlossen. Die Maßnahmen, die von der Stadt Öhringen im Rahmen des Öko-

Kontos finanziert werden (Anmerkung: Die Stadt Öhringen stellt dafür pro Jahr 25.000 Euro 

zu Verfügung (Gruppengespräch Baden-Württemberg1: 91 - 93), haben die Landwirte zusam-

men mit der Gemeinde und dem Landwirtschaftsamt selbst entwickelt. Diese wurden in Ar-

beitskreisen vorgestellt und diskutiert. Außerdem wurden auch verschiedene Modelle der Ho-

norierung erarbeitet.  

Auf die Auszahlungshöhe angesprochen, bestätigt der Befragte Bürgermeister, dass die Prä-

mien für Extensivierungen über das Ökokonto der Gemeinden höher sind als die Zahlungen der 

Landschaftspflegerichtlinie oder dem Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und 

Tierwohl in Baden-Württemberg (Interview Baden-Württemberg 2: Position: 97-100). Die Ver-

gütungssätze wurden in Absprache mit dem Landwirtschaftsamt erstellt. Der Befragte spricht 
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von Vergütungssätzen, welche tatsächliche Anreize bei den Landwirten setzen. Als Beispiel 

nennt er das Lerchenfenster. Hier sei der Verdienst eines Landwirtes seiner Aussage nach, fast 

doppelt so hoch wie wenn er das Feld mit Weizen selbst bewirtschaftet.  

ĂAlso alle MaÇnahmen lohnen sich f¿r den Landwirt. F¿r uns lohnt sich das Ganze 

auch. Weil die Bauplanungsabteilung (Anmerkung: Der Gemeinde) wie gesagt los-

springen und sagen kann, ich brauch jetzt dringend eine neue Fläche und will das 

Baugebiet X hier umsetzenñ (Interview Baden-Württemberg 2: Position: 33-35).  

Ein befragter Landwirt bekräftigt, dass attraktive Anreize für Maßnahmen des Biodiversitäts-

schutzes notwendig sind (Interview Baden-Württemberg 3: Position: 376-377). Die Umsetzung 

der Maßnahmen ist sehr kostspielig und kann nur durch eine stärkere Einbindung der Landwirte 

erreicht werden. Für die Landwirtschaft ist es problematisch, wenn nur ein negativer Deckungs-

beitrag bei Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen gegenüber dem Weizen als Vergleichsfrucht 

erzielt werden kann. Dann wird sich kein Landwirt finden, der Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen beantragt, so der Landwirt. Deshalb wird als Referenzwert für die Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen Kompensation mindestens der Deckungsbeitrag des Weizens benötigt (In-

terview Baden-Württemberg 3: Position: 148-156).  

 

Neben Überlegungen, Flächen mit niedrigem Ertragsniveau für Extensivierungsmaßnahmen zu 

nutzen, können seiner Meinung nach auch Flächen, bei denen der Bearbeitungsaufwand zu hoch 

ist, genutzt werden, z.B. zu nasse oder zu steile Parzellen (Interview Baden-Württemberg 3: 

Position: 421-429). Das Management muss seiner Meinung nach so aufgebaut sein, dass die 

Flächen mit guten Bodenqualitäten, erhalten bleiben (Interview Baden-Württemberg 3: Posi-

tion: 10-17). Für eine angemessene Entlohnung für ökologische Maßnahmen muss der Berufs-

stand seiner Meinung nach darum kämpfen, dass die Gesellschaft die erbrachten Leistungen 

auch honoriert (Interview Baden-Württemberg 3: Position: 183-186). 

 

Die Verwaltung der Maßnahmen wird nicht wie der gemeinsame Mehrfachantrag abgewickelt, 

sondern die Kommune verwaltet die Anträge und die Überwachung. Dies bedeutet einen deut-

lich geringeren Verwaltungsaufwand (Interview Baden-Württemberg 1: 13 - 14). Diese nicht 

verpflichtenden Maßnahmen haben laut den Beteiligten den Vorteil, dass keine Vorgaben an 

die Landwirte ausgesprochen werden. Jeder Landwirt kann sich nach seinen Möglichkeiten frei 
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entscheiden, ob er eine Maßnahme aus diesem Konzept aufgreifen und umsetzen möchte. Im 

Rahmen der Maßnahmen der Eingriffsausgleichsregelung ist auch eine zeitliche Flexibilität für 

die Landwirte gegeben. Dies bedeutet, dass sich Landwirte für bestimmte Maßnahmen wie die 

Feldlerchenfenster nicht langfristig binden müssen, sondern jährlich über Anlage oder nicht 

Anlage entscheiden können (Gruppengespräch Baden-Württemberg 1: 66 - 68). Der befragte 

Bürgermeister sieht klar die Konkurrenzsituation mit der Landschaftspflegerichtlinie oder dem 

Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl in Baden-Württemberg um die 

Extensivierungsflächen.  

ĂDas Fºrderprogramm f¿r Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl in Baden-

Württemberg und die ganzen Programme, das läuft ja alles über die EU. Das ist 

alles zu weit weg. Das können die (Anmerkung: die Landwirte) nicht greifen. Hier 

kann ich genau sagen, ich hab mein Ökokonto, meinen Zuwendungsvertrag, erle-

digt. Und da sagt jeder Stadtrat sofort, ah das klingt ja simpel. Und das ist ja auch 

simpel. Sie brauche nur einen Kümmerer. Der alles verschickt und der als Mittler 

dientñ (Interview Baden-Württemberg 2: Position: 378-382). 

Die Flexibilität, z.B. jährlich das Programm beenden zu können und keine auf einen Kalender-

tag festgelegten Fristen einhalten zu müssen, ist für die Gesprächsbeteiligten ein ganz wichtiges 

Kriterium, das dieses Biotopvernetzungsprogramm von vielen anderen Programmen unter-

scheidet. Ihrer Meinung nach ginge es in der Landschaftspflege meistens um Gebote und Ver-

bote. In der Umsetzung des Biotopvernetzungskonzeptes gehe es hingegen darum, freiwillig 

Maßnahmen aufzugreifen und zu realisieren (Gruppengespräch Baden-Württemberg 1: 68 ï 

70). 

 

Auf Nachfrage des Autors, wie verbreitet diese Ökokontobilanzierung in den Gemeinden in 

Baden-Württemberg ist, bestätigt der Interviewpartner, dass die meisten Gemeinden ein solches 

Konto haben. Es mangle aber an dem Wissen, wie man genau mit diesem Ökokonto umgehen 

muss. Weil, laut ihm, oftmals Ăkeiner mit Herzblut da istñ, der das Projekt in der Gemeinde 

vorantreibt und am besten praktischen Bezug zur Landwirtschaft hat, um Kommunikationshür-

den zu verringern (Interview Baden-Württemberg 2: Position: 392-398). Auf Rückfrage, ob das 

Management nicht auch vom ortsansässigen Landschaftserhaltungsverband übernehmen wer-

den könnte, sagt der Bürgermeister:  
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ĂDa gibt es keinen K¿mmerer. Das war mir gleich klar, dass so was mit groÇem 

Gedöns gegründet wird und jetzt haben wir einen Verband. Da kommt nichts rum 

dabei. Da macht man mal hier und da was aber das ist nichts Greifbares für eine 

Kommuneñ (Interview Baden-Württemberg 2: Position: 383-389). 

Mittlerweile werden in der Gemeinde 400 Lerchenfenster umgesetzt und auf über drei Hektar 

Fläche einjährige Blühmischungen angesät (Gruppengespräch Baden-Württemberg 1: 61 - 62). 

Die aktive Akquise der Stadt führt dazu, dass diese auf ein volles Konto an Ökopunkten aus der 

Biotopvernetzung zurückgreifen kann. Das Wichtigste an der Biotopvernetzung sei jedoch, so 

ein Beteiligter, der ökologisch und sozial vernetzende Ansatz: 

ĂDas Wesentliche der Biotopvernetzung ist, dass wir alle auch zusammenarbeiten 

wollen und werden. Und das steckt in dem Wort Biotopvernetzung drin. Nicht nur 

die Vernetzung von uns Menschen mit der Natur, sondern von uns Akteuren mitei-

nander. Dann entstehen solche tollen Ergebnisse wie man sie in den schönen Blüh-

streifen sieht. Miteinander reden, miteinander Dinge gestalten und uns nicht durch 

die schºne B¿rokratie verwalten lassenñ (Gruppengesprªch Baden-Württemberg 

1: 83 - 89). 

5.1.6.3 Identifikation der Erfolgsfaktoren der Biotop vernetzungskonzepte in Baden-Württem-

berg 

Die Einblicke aus den Biotopvernetzungskonzepten in Baden-Württemberg zeigen, dass in 

Deutschland ähnlich zu dem Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen Model aus der Schweiz auch 

bereits räumlich angepasste Vernetzungsprojekte etabliert sind. Diese werden, wie auch in der 

Schweiz, von Landschaftsplanungsbüros erstellt und teilweise auch in der Umsetzung betreut. 

Als Grundlage für ein räumlich explizites Umsetzen von Maßnahmen zur Förderung von Ziel 

oder Leitarten des Untersuchungsgebietes erwies sich dieser Ansatz theoretisch als sehr zielfo-

kussiert. Jedoch ist, wie es sich in den Gesprächen in Baden-Württemberg gezeigt hat, die par-

zellengenaue Umsetzung von planerischen Maßnahmen eine theoretische Modellvorstellung. 

Dem stehen die Einzelinteressen der Landwirte bzw. Landnutzer entgegen. Diese sind in den 

zwei betrachteten Regionen bereit zu extensivieren. Allerdings haben die Landwirte eine klare 

Vorstellung von dem Wert ihrer Flächen und handeln diesen bereitwillig mit Vertretern von 

Kommunen und Ämtern aus. Durch den Ökopunkte-Ansatz kann die Kompensation von jeder 

Gemeinde angepasst ausgehandelt werden und so die ökonomischen Ansprüche der Landwirte 

räumlich explizit berücksichtigt werden. Außerdem geben die Landwirte vor, welche Flächen 
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für eventuelle Extensivierungen in Frage kämen und lassen die theoretischen Modelle der Bio-

topvernetzungskonzepte unbeachtet.  

17. Landschaftsplanerische Grundlage zur Erstellung räumlich genauer Vernetzungspro-

jekte  

18. Zusammenarbeit mit Landwirten wurde in Form von Runden Tischen etabliert 

19. Ökonomische Ansprüche der Landwirte werden berücksichtigt, in dem über den Öko-

punkte Ansatz die Kompensation von jeder Gemeinde angepasst ausgehandelt wird 

Tabelle 8: Identifizierte E rfolgsfaktoren Biotopvernetzungskonzepte in Baden-Württemberg  

5.2 Theoretisches Agrarumwelt- und Biodiversität Modell 

Kooperativ aufgebaute bzw. regional angelegte Ansätze für Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men in den Niederlanden und der Schweiz zeigen positive Effekte auf Habitat- und Artenschutz 

in Regionen mit einem hohen Anteil an Ackerland auf (Emery und Franks 2012; Bosshard et 

al. 2010). Abgeleitet aus dem schweizerischen und niederländischen Agrarumweltmaßnahmen-

Konzept (siehe Kapitel 5.1.1 und 5.1.2) wurde ein theoretisches Agrarumwelt- und Biodiversi-

tät Modell für eine Region in Deutschland erstellt (Müller 2017). 

 

Abbildung 16: Modellhafte Darstellung der Ausgangssituation und der Vorgehensweise zur Konzepterstellung 

Wie bei den Vernetzungsprojekten der Schweiz wird im Agrarumwelt- und Biodiversität Mo-

dell zu Beginn eine auf dem ökologischen Ausgangszustand einer Region basierende Problem-

analyse und die Analyse der Landschaftssituation durchgeführt (siehe Abbildung 16). Diese 

Analysen sollen die Grundlage für ein Konzept zur Erreichung der ökologischen Ziele bilden. 

Das Konzept soll die beabsichtigte Wirkung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen auf die 

Landschaft im Hinblick auf die Förderung der Habitat- und Artenvielfalt und die gewünschte 

Wirkung in Bezug auf Ziel- und Indikatorarten miteinschließen. Anhand der entwickelten Ziele 

wird die angestrebte räumliche Anordnung dargestellt und beschrieben (vgl. Abbildung 17). 
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Abbildung 17: Vernetzte Gebiete und zukünftig wichtige Vernetzungsstrukturen im VP Waldkirch (Bärenbold 2013) 

Mit dem Konzept werden optimale Bereiche für neue Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

festgelegt, wie Pufferzonen entlang der Waldränder, Gewässer oder Korridore für die Vernet-

zung einzelner Objekte oder für die Entwicklung von Migrationskorridoren für Tiere (vgl. dazu 

die gelben Pfeile in Abbildung 17). Durch die genaue Analyse ist es das Ziel, die ökologischen 

Ausgleichsflächen so zu platzieren und zu bewirtschaften, dass möglichst günstige ökologische 

Bedingungen für die Entwicklung und Verbreitung von Tieren und Pflanzen entstehen.  

 

Der im Agrarsektor stattfindende Strukturwandel, mit dem eine zunehmende Veränderung der 

Ökosysteme der Agrarlandschaft und der Ressourcen wie Boden oder Trinkwasser einhergeht, 

verändert auch die Diskussionsstrukturen im landwirtschaftlich geprägten Raum. Neue Orga-

nisationen und Institutionen wie Nichtregierungsorganisationen melden ihr Interesse an den 

Ressourcen im ländlichen Raum an. Für neue Entwicklungen im Bereich der Politiken im länd-

lichen Raum gilt es deshalb im Sinne der Partizipation nicht nur die Gruppe der Landwirte zu 

betrachten, sondern auch die anderen Gesellschaftsteilnehmer in die landwirtschaftliche Dis-

kussion mit einzubeziehen.  

 

In einem weiteren Schritt wird der Entwurf des Planes der räumlich explizit vorgeschlagenen 

Maßnahmenräume in Sitzung mit Akteursgruppen im Projektgebiet erörtert. Die Planung und 

Organisation der Umsetzung der Maßnahmen soll in engem Kontakt durch Gespräche zwischen 

den Teilnehmern entwickelt werden. Ein Zusammenschluss von Akteuren kann gezielt auf die 

lokalen Bedingungen eingehen und die Aktionen basierend auf dem vorhandenen Wissen und 
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den Erfahrungen der Akteure vor Ort durchführen. Zur Erarbeitung eines Agrarumwelt- und 

Biodiversitätskonzeptes scheint es also notwendig zu sein, die Landnutzer bei der Gestaltung 

der Agrarumweltpolitik zu beteiligen. Wie das im niederländischen Modell der Agrarumwelt- 

und Klimamaßnahmen vgl. Abbildung 18 umgesetzt wird. 

 

Abbildung 18: Das ñfront door ï back doorò Prinzip (verªndert nach (Rozendaal 2014) und (Terwan et al. 2016) 

In den letzten Jahrzehnten haben viele Forscher argumentiert, dass man lokale Gemeinschaften 

bei der Verwaltung der lokalen Umwelt beteiligen sollte (Gunderson und Holling 1995; Berkes 

2004). Hier kann der Aufbau von Netzwerken mit personellen oder organisationalen Beziehun-

gen (im Beispiel in Abbildung 18 sind das die SNL-Vereinigungen) und damit verbunden die 

eventuelle Gestaltung und Entwicklung von Strategien zum Umgang mit den neuen Bedingun-

gen eine Hilfe für im landwirtschaftlichen Kontext tätige Personen sein.  

 

Zum Beispiel können durch Veränderungen in den Erhaltungsstrategien für bestimmte Habi-

tate- oder Arten, die einem Top-down-Ansatz folgen und lokale Praktiken oder Interessen aus-

geschlossen werden, Konflikte zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und den Schutzgü-

tern einer Region entstehen (West et al. 2006). Obwohl das Konzept der Steuerung und der 

Kontrolle kurzfristig erfolgreich sein kann, gilt es dieses Konzept für den Schutz der Natur zu 

überwinden (Holling und Meffe 1996; Ludwig 2001). Die verschiedenen Landnutzer einer de-

finierten Region können durch eine neugeründete Institution, die im Folgenden als lokale Initi-

ativgruppe bezeichnet wird (siehe Abbildung 19), als Vertragsnehmer Aufgaben vom 

Bund/Land übertragen bekommen.  
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Abbildung 19: Modellentwicklung des organisatorischen Rahmens des AUBI ï Landmanagementmodelles 

Die lokale Initiativgruppe müsste durch eine Akkreditierungsstelle des Bundes/Landes bewil-

ligt und die Administration und die finanziellen Vorgänge regelmäßig überprüft werden. Die 

ökologische Planung erfolgt dabei rein fachlich durch die lokale Initiativgruppe, die fachliche 

Unterstützung im Bereich der Ökologie nachweisen muss. Zur Überführung des modellhaften 

Konzeptes in eine Region in Hessen, soll das AUBI Projekt mit den Akteuren vor Ort weiter 

entwickelt und dessen Verlauf dokumentiert werden.  

 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit sollen die in Abbildung 19 gelb dargestellten Bereiche des 

Modelles in einer Fallstudie dargestellt werden. Es sollen explizit mit dem Agrarumwelt- und 

Biodiversitätskonzept Strukturen geschaffen werden, die es ermöglichen, durch Partizipation 

bei einer großen Akteursgruppe große Akzeptanz für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zu 

schaffen. Dieses kooperative und innovative Forschungsvorhaben von Landwirten, Wissen-

schaftlern, Verbänden und staatlichen Institutionen soll sich vor allem mit organisatorischen 

Fragen des Aufbaus, der Anreizgestaltung und Umsetzung einer gemeinschaftlichen Umset-

zung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen in einer definierten Region befassen.  
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6 Ermittlung einer lokalen Initiativgruppe bzw. eines Untersuchungsge-

bietes 

Das geplante Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzept in Hessen beruht u.a. auf der Grundlage 

der Halbzeitbewertung des Entwicklungsplanes für den ländlichen Raum des Landes Hessen 

von 2014-2020 (EPLR), welche eine logische Verknüpfung von identifizierten Schwächen und 

Risiken im ländlichen Raum mit den maßnahmenbasierten Handlungsoptionen bemängelt 

(Grajewski 2010). Im Evaluationsbericht wird besonders die geringe Teilnahme an dem Hessi-

schen Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM ) C.3. Maß-

nahmen hervorgehoben (Grajewski 2010). Dies sind Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen auf 

Ackerstandorten in landwirtschaftlichen Gunstlagen (siehe Abbildung 20). Mit den HALM C.3. 

Maßnahmen soll vor allem der Erosions-, Boden- und Gewässerschutz und die Biodiversität 

gefördert werden.  
 

C.3.1.  Einjährige Blühstreifen/-flächen 

      Kein Umbruch vor dem 15. September     600 EUR/ha/Jahr 

      Kein Umbruch vor dem 31. Januar            750 EUR/ha/Jahr 

C.3.2.  Mehrjährige Blühstreifen/-flächen     600 EUR/ha/Jahr 

C.3.3.  Gewässer-/Erosionsschutzstreifen      760 EUR/ha/Jahr 

C.3.4.  Ackerrandstreifen                           660 EUR/ha/Jahr 

C.3.5.  Ackerwildkrautflächen                     800 EUR/ha/Jahr 

Abbildung 20: Übersicht über die HALM ï C.3. Maßnahmen und Prämiensätze  

Im Jahr 2017 wurden in Hessen auf 2.574 Hektar HALM C.3.-Maßnahmen umgesetzt 

(Klinghammer 2018). Bei Betrachtung des prozentualen Anteils der Maßnahmenflächen am 

gesamten Ackerland ist der Werra-Meißner-Kreis sowohl absolut mit 508 Hektar als auch 

relativ mit über drei Prozent Anteil Maßnahmenfläche an der Ackerfläche der Kreis mit der 

höchsten Teilnahme an den C.3.-Maßnahmen (Klinghammer 2018). Mit 967 Hektar befinden 

sich 37,5% der gesamten Maßnahmenflächen in zwei Landkreisen in Nord- und Mittelhessen, 

in Marburg-Biedenkopf und dem Werra-Meißner-Kreis (siehe Abbildung 21).  



 

84 
 

 

Abbildung 21: Verteilung der gesamten C.3.-Maßnahmenflächen in Hessen in Hektar (Klinghammer 2018) 

Dagegen zeigt sich vor allem im Mittelhessen eine geringe Teilnahme. Hier sollen die 

identifizierten Schwächen des Entwicklungsplanes für den ländlichen Raum des Bundeslandes 

Hessen durch das AUBI in einer Modellregion reduziert werden (Grajewski 2010).   

 

Das Bundesland Hessen in Deutschland wurde für den Aufbau eines Agrarumwelt- und Bio-

diversität Konzeptes (AUBI) ausgewählt, da sich das relevante Ministerium einverstanden er-

klärte, den geplanten Forschungsprozess des Autors im Rahmen des HALM  zu unterstützen. 
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Das HALM Programm ist Teil der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäi-

schen Union und basiert auf der freiwilligen Teilnahme der landwirtschaftlichen Betriebe. Ent-

sprechend geleistete Maßnahmen werden vom Land Hessen unter Beteiligung der 

Europäischen Union und des Bundes finanziell gefördert (HMUKLV 2015, 2015).   

 

Neue Förderinstrumente, die die Entwicklung und die Umsetzung und Überwachung von Grup-

penansätzen im ländlichen Raum unterstützen, werden in Deutschland speziell durch die Ge-

meinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert. Diese 

fördert die Erarbeitung von Konzepten zur Zusammenarbeit für eine markt- und standortange-

passte Landbewirtschaftung  (MSL-Konzepte) und die Umsetzung und Begleitung von Kon-

zepten zur Zusammenarbeit für eine markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL 

- Management) (BMEL 2015a). Diese Konzepte der markt- und standortangepassten Landbe-

wirtschaftung (MSL - Konzepte) werden in Deutschland ab 2015 nur in den Bundesländern 

Brandenburg und in Hessen als Förderinstrumente HALM A1 und HALM A2 umgesetzt. Die 

Förderung speziell von Aspekten der Zusammenarbeit im Hinblick auf die Umsetzung von Ag-

rarumwelt- und Klimamaßnahmen ist damit in Hessen im Jahr 2015 einmalig gewesen. Somit 

bildet dies eine Möglichkeit mit dem AUBI, deutschlandweit die ersten Erfahrungen hinsicht-

lich der Eignung der Förderinstrumente im Habitat- und Artenschutz in der offenen Agrarland-

schaft zu sammeln.  

 

Das HALM Modul A1 (siehe Abbildung 22) fördert dabei speziell die Erarbeitung von Kon-

zepten zur Zusammenarbeit von Landwirten mit relevanten Akteuren im ländlichen Raum zur-

verbesserten Umsetzung von Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen. Konzeptent-

wicklung gemäß HALM A1. Das HALM Modul A2 (siehe Abbildung 22) fördert die Umset-

zung und Begleitung der Konzepte aus HALM A1. Förderfähig sind u.a. das Management, die 

Beratung und die Aktivierung der Beteiligten und die Umsetzung des Arbeits- und Zeitplans 

von partizipativen Verfahren und Umsetzungen. Für Ackerbauregionen sollen die erfolgreichen 

Ansätze bestehender Maßnahmen im kooperativen Naturschutz mithilfe den neuen Fördermo-

dalitäten gebündelt werden und mit Geldern aus den Programmen HALM A1 und A2 umgesetzt 

werden.  
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Abbildung 22: Fördermodul HALM A1 und Fö rdermodul HALM A2  

 

6.1 Akteursanalyse durch Expertenintervies 

Mithilfe einer Akteursanalyse wurde eine Identifikation und Priorisierung von Gruppen in Hes-

sen durchgeführt, die an einer aktiven Umsetzung des Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzep-

tes in Hessen interessiert sind. Um einen Überblick über die Politik des ländlichen Raumes in 

Hessen zu gewinnen und um eventuell Kooperationspartner zu ermitteln, wurden vom Autor 

acht Experteninterviews geführt.  

 

Im Mittelpunkt des Interesses standen hierbei Personen, die Schlüsselpositionen im Bereich des 

Habitat- und Artenschutzes betreuen. Darunter waren jeweils ein Vertreter des Landesjagdver-

bandes, des Bauernverbandes, des Landesbetriebes Landwirtschaft (LLH), der Landwirtschaft-

lichen Verwaltung, ein Mitarbeiter eines Landschaftspflegeverbandes und ein Landschaftsöko-

loge. Als Interviewmethodik wurde das teilstrukturierte, leitfadengestützte Interview gewählt. 

Ein Leitfaden diente dazu, alle wichtigen und relevanten Punkte zu berücksichtigen.  
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Die Akteursanalyse wurde auf Grundlage der folgenden zwei Leitfragen durchgeführt. 

 

¶ Welche Akteure sind zu beteiligen, wenn eine höhere Effizienz von Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen in einer Ackerbauregion erreicht werden soll?  

¶ Welche Gruppen sind daran interessiert, dass die Produktion von qualitativ hochwerti-

gen Umweltgütern erweitert wird und wie wirken diese Gruppen oder Personen auf das 

Themenfeld ein?  

Der Gesprächsleitfaden bestand aus den aus der Hintergrundanalyse der Forschungsarbeit ab-

geleiteten Punkten: 

 

¶ Wenn Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen durch regionale Zusammenschlüsse von 

Landwirten in die Landnutzungssysteme integriert werden, kann dies die Effizienz des 

Habitat- und Artenschutzes steigern? 

¶ Skeptische Haltungen gegenüber kollektiven Maßnahmen wie z.B. Individualismus und 

Trägheit, können Hindernisse für kollektives Handeln sein. 

¶ Ein regionales Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzept kann nur dann gelingen, wenn 

Menschen miteinander daran arbeiten. Allerdings können Landwirte individuell effek-

tiver und effizienter ihre Betriebsentwicklung vorantreiben. 

6.1.1 Auswertung der Experteninterviews 

Ein Interviewpartner war davon überzeugt, dass ein stärkerer Fokus auf den Ackerbau die An-

nahme von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmenverträgen steigern kann. Seiner Meinung nach 

gäbe es vor allem im Bereich des Habitat- und Artenschutzes im Grünland bereits genügend 

Angebote und Maßnahmen für Landwirte und die Ausrichtung auf Ackerbau wäre seiner Mei-

nung nach eine nötige Erweiterung (2. Interview Akteursanalyse 2015: 10 ï 11). Ein weiterer 

Befragter, Leiter eines Landschaftspflegeverbandes, setzt bislang vorrangig Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen um, welche zum Ziel den Erhalt von Grünland oder das Pflegen von Hecken 

haben. In seiner Region gäbe es bisher keinen Ansatz im Ackerland (3. Interview Akteursana-

lyse 2015: 1 - 3).  

 

Das Problem der Umsetzung des Habitat- und Artenschutzes auf Ackerstandorten hängt für 

einen Befragten (Leiter eines Landwirtschaftsamtes) von verschiedenen Faktoren ab. Aus sei-

ner Sicht ist der ĂInstrumentenbaukasten f¿r die Landwirteñ, wie er es nennt, vollständig. Seiner 
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Meinung nach gäbe es durch die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und das Greening genug 

Möglichkeiten zur Extensivierung.  

Durch die freiwillige Teilnahme an Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen werde ebenfalls sei-

ner Meinung nach in hochproduktiven Ackerbaugebieten, die für einen wirkungsvollen Arten-

schutz erforderliche Konzentration und Vielfalt von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen in 

der Fläche nicht erreicht (5. Interview Akteursanalyse 2015: 32). Diese Annahme wurde auch 

durch den Bericht zur Halbzeitbewertung des Entwicklungsplanes für den ländlichen Raum des 

Bundeslandes Hessen bestätigt (Grajewski 2010).  

Förderrichtlinien, die einen hohen Verwaltungsaufwand im landwirtschaftlichen Betrieb und 

bei der Kontrolle erfordern, werden als Hauptgrund für die Nichtteilnahme an Agrarumwelt- 

und Klimamaßnahmen von einem Landschaftsökologen und Jäger genannt (4. Interview Ak-

teursanalyse 2015). In einem Gespräch werden Defizite im Naturschutz angesprochen. Für den 

Interviewten sind nicht der Rückgang der Arten und das Management der Lebensräume das 

Hauptproblem. Seiner Meinung nach sind die größten Probleme menschlicher Natur (4. Inter-

view Akteursanalyse 2015: 3 - 4). Um Lösungen in dem Bereich des Habitat- und Artenschutzes 

in der offenen Agrarlandschaft zu entwickeln sieht ein Interviewpartner den wichtigsten An-

satzpunkt darin, dass Landwirte den Habitat- und Artenschutz als ihr eigenes Thema entdecken 

müssen (1. Interview Akteursanalyse 2015: 16 - 17).  

Um die persönliche Ebene der Landwirte zu erreichen, sei es ihm wichtig, allen beteiligten 

Personen Offenheit entgegenzubringen. So beschreibt ein landwirtschaftlicher Berater sein 

Vorgehen. Er stelle bei seiner Arbeit viele Synergieeffekte der landwirtschaftlichen Fachbera-

tung und der Biodiversitätsberatung fest und weist darauf hin, dass man im Bereich der Land-

schaftspflege und Landwirtschaft niemanden ausgliedern dürfe, da alle Landnutzer potenzielle 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen Dienstleister seien (1. Interview Akteursanalyse 2015: 

32 ï 33).   

Ein Gesprächspartner sieht generell ein Defizit darin, dass derzeit keine kooperativen Ansätze 

zur Nutzung von Synergieeffekten zwischen einzelnen Betrieben und weiteren Akteuren des 

Naturschutzes verfolgt oder gefördert würden (5. Interview Akteursanalyse 2015: 21 - 22). Laut 

des Gesprächspartners sollten die eingeleiteten Maßnahmen umsetzungsrelevant und praxisnah 

sein. Er bestätigt ein hohes Wissensniveau bei vielen Beteiligten, nur fehlt es seiner Meinung 

nach an der Umsetzung. Besondere Bedeutung käme der Nutzung von Synergieeffekten zu, 
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durch die sich die jeweiligen Einzelmaßnahmen der Betriebe in einer Anbauregion (Gemar-

kung, Gemeinde, ĂProjektgebietñ, etc.) sinnvoll ergªnzen w¿rden. Hierf¿r sei ein kooperativer 

Ansatz seiner Meinung nach unverzichtbar.  

Zur Förderung des Dialoges beschreibt ein Gesprächspartner eine Idee, dass in den Kommunen 

vor Ort z.B. moderierte ĂRunde Tischeñ zum Thema Biodiversitªt ausgeschrieben werden 

könnten. Bei diesen Diskussionsrunden gehe es ganz praktisch darum, wie vor Ort der Habitat- 

und Artenschutz besser umgesetzt werden kann (5. Interview Akteursanalyse 2015: 30 - 31). 

Solche Möglichkeiten des Austausches würden neben Vertrauen auch Wissen hinsichtlich des 

Habitat- und Artenschutzes aufbauen. Anknüpfend dazu kam in einem weiteren Gespräch zum 

Ausdruck, dass eine ausreichende Artenkenntnis der Landwirte sehr wichtig für Schutzmaß-

nahmen sei (4. Interview Akteursanalyse 2015).  

Ein Befragter ist überzeugt, dass die Handlungsspielräume im Habitat- und Artenschutz 

organisatorisch und fachlich am effektivsten auf lokaler Ebene in abgegrenzten 

Maßnahmengebieten auf der Basis partizipativer und moderierter Umsetzungsprojekte 

erschlossen werden können. Es sollten daher regelmäßige gebietsbezogene 

Koordinationstermine zwischen Landwirtschaft, kommunalen Behörden und den Ämtern für 

ländlichen Raum stattfinden, ggf. auch unter Einbeziehung der Naturschutzverbände. Im 

Einzelfall kann hierfür die Gründung von Landschaftspflegeverbänden sinnvoll sein (5. 

Interview Akteursanalyse 2015: 19 - 23). Auf diese Weise kann das Potenzial von Agrarum-

welt- und Klimamaßnahmen und Greening effektiv ausgeschöpft und unter Berücksichtigung 

einzelbetrieblicher Belange umgesetzt werden. Moderierte Prozesse sind seiner Meinung nach 

generell zu begrüßen und finanzielle Mittel stehen laut ihm im HALM A1 und A2 zur 

Verfügung. Für den Landschaftsplaner stellt sich die Frage der Wirksamkeit der theoretischen 

Konzepte (z.B. regionales Landschaftspflegekonzept und kommunale Landschaftspläne), wenn 

diese dann praktisch nicht umsetzbar sind (3. Interview Akteursanalyse 2015: 22). 

In den Befragungen wurde auch über Projekterfahrungen im ländlichen Raum gesprochen. Eine 

Initiative setzt sich für den Erhalt prägender Tierarten der Kulturlandschaft ein. Dieser koope-

rative Ansatz beruht auf Initiative der Jägerschaft. Sie erhofft sich, ein bis zwei Prozent 

Wildäsungsflächen in Ihrer Gemarkung als Nahrungsgrundlage für Rebhuhn, Fasan und Feld-

hase zur Verfügung zu bekommen (Hettich und Hohmann 2014). Erreicht werden sollte dies 

durch eine Neubegrünung von Graswegen und die Umwandlung von Brachen in blühende 

Wildäsungsflächen. Ziel wäre es, in Absprache mit den Landwirten, auf mit Wildkräutern neu 

eingesäten Wegen Deckung und Äsung entlang der großen Äcker herzustellen. Ein derartiges 
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Projekt könnte erfolgreich durchgeführt werden, wenn es verwaltungstechnisch keine großen 

Änderungen anfallen ließe und alle Teilnehmer sich lange kennen und sich gegeneinander ver-

trauen.  

6.1.2 Möglichkeiten, Problemstellungen und Hindernisse aus der Akteursanalyse 

Die gesammelten Meinungen und Einschätzungen aus den Expertengesprächen zeigten Mög-

lichkeiten, Problemstellungen und Hindernisse bei der Entwicklung eines regionalen AUBI in 

Hessen auf. 

Möglichkeiten Problemstellungen Hindernisse 

Stärkerer Fokus auf den Ackerbau ist notwen-

dig (2. Interview Akteursanalyse 2015: 10 ï 

11). 

Nur Grenzertragsstandorte werden extensi-

viert. 

Hohe Verdienstmöglichkeiten der Landwirte durch 

Erhalt des Status Quo in der Produktion (Standard 

Fruchtfolge). 

Extensivierungsangebote sind genug vorhan-

den (5. Interview Akteursanalyse 2015: 32). 

In hochproduktiven Ackerbaugebieten er-

reicht man die Landwirte nicht.  

Freiwillige Teilnahme an Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen ist nicht ausreichend.  

Flexiblere und praktikablere Programme für 

den umsetzenden Landwirt können den Zu-

gang zu Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

erleichtern z.B. Sanktionsfreien Ausstieg aus 

den Programmen ermöglichen (5. Interview 

Akteursanalyse 2015: 36 - 37). 

Zu bürokratisch und kompliziert konzi-

pierte Förderrichtlinien, die einen hohen 

Verwaltungsaufwand im landwirtschaftli-

chen Betrieb und bei der Kontrolle erfor-

dern (5. Interview Akteursanalyse 2015: 36 

- 37). 

Für die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen um-

setzenden Landwirte besteht die Gefahr, bei kleinen 

Verstößen gegen die Richtlinien nicht nur die Prä-

mie für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zu-

rückzahlen zu müssen, sondern darüber hinaus auch 

mit Sanktionen belegt zu werden (5. Interview Ak-

teursanalyse 2015: 39). 

Eine Beratung, welche HALM und Greening 

kombiniert, könne ein Ansatzpunkt für eine 

Eindämmung des Habitat- und Artenverlustes 

sein (5. Interview Akteursanalyse 2015: 34 - 

35). 

Viele Synergieeffekte der landwirtschaftli-

chen Fachberatung und der Biodiversitäts-

beratung werden nicht genutzt (1. Inter-

view Akteursanalyse 2015: 32 ï 33). 

Trennung der Aufgabenbereiche oder zu wenig Er-

fahrungen der einzelnen Berater in den jeweils an-

deren Schwerpunkten. 

Landwirte müssen den Habitat- und Arten-

schutz als ihr eigenes Thema entdecken (1. In-

terview Akteursanalyse 2015: 16 - 17). 

Nicht der Rückgang der Arten und das Ma-

nagement der Lebensräume das Haupt-

problem. Die größten Probleme sind 

menschlicher Natur. (4. Interview Ak-

teursanalyse 2015: 3 - 4). 

Fehlendes ĂOwnershipñ Verhalten der Landwirte 

gegenüber dem Habitat- und Artenschutz. Eine aus-

reichende Artenkenntnis der Landwirte ist sehr 

wichtig für Schutzmaßnahmen (4. Interview Ak-

teursanalyse 2015). 

Die eingeleiteten Maßnahmen müssen umset-

zungsrelevant und praxisnah sein (5. Inter-

view Akteursanalyse 2015: 21 - 22). 

Ein hohes Wissensniveau im Bereich des 

Habitat- und Artenschutzes ist bei vielen 

Beteiligten vorhanden, nur fehlt es seiner 

Meinung nach an der Umsetzung (5. Inter-

view Akteursanalyse 2015: 21 - 22). 

Besondere Bedeutung käme der Nutzung von Sy-

nergieeffekten zu, durch die sich die jeweiligen Ein-

zelmaßnahmen der Betriebe in einer Anbauregion 

(Gemarkung, Gemeinde, ĂProjektgebietñ, etc.) 

sinnvoll ergänzen würden (5. Interview Ak-

teursanalyse 2015: 21 - 22). 

Habitat- und Artenschutz können organisato-

risch und fachlich am effektivsten auf lokaler 

Ebene in abgegrenzten Maßnahmengebieten 

auf der Basis partizipativer und moderierter 

Förderung des Dialoges in den Kommunen 

durch z.B. moderierte ĂRunde Tischeñ zum 

Thema Habitat- und Artenschutz. Wie 

Derzeit werden keine kooperativen Ansätze zur 

Nutzung von Synergieeffekten zwischen einzelnen 

Betrieben und Akteuren des Naturschutzes verfolgt 
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Umsetzungsprojekte erschlossen werden (5. 

Interview Akteursanalyse 2015: 19 - 23). 

kann dieser durchgeführt werden (5. Inter-

view Akteursanalyse 2015: 30 - 31). 

oder gefördert (5. Interview Akteursanalyse 2015: 

21 - 22). 

Vor Projektbeginn wurde eine Vordenker-

gruppe aufgebaut, die über die Probleme und 

Mºglichkeiten mehrere ĂBrainstorming - 

Treffenñ durchf¿hrten (1. Interview Ak-

teursanalyse 2015: 8 - 9). 

Vor Beginn eines Habitat- und Artenschutz-

projektes sollte man die Produktionsverfahren 

der Landwirte genauer betrachten (3. Inter-

view Akteursanalyse 2015: 39). 

Dabei ist genau auszuarbeiten was für Ha-

bitat- und Artenschutz förderlich ist, um 

dann in Gesprächen zu prüfen, wie die 

Landwirte dazu stehen (3. Interview Ak-

teursanalyse 2015: 39). 

Sobald dann Habitat- und Artenschutzmaßnahmen 

festgelegt sind, brauchen die jeweiligen ĂUmset-

zerñ (Landwirte oder Jªger) eine Bedienungsanlei-

tung, so die Aussage eines Gesprächspartners (4. 

Interview Akteursanalyse 2015: 61). 

Für die teilnehmenden Landwirte muss ein 

klarer Mehrwert erkennbar sein, wenn diese 

sich mehrere Abende für ein Projekt freineh-

men (2. Interview Akteursanalyse 2015: 4 - 

5). 

Ein Problem sei die Schwierigkeit, Land-

wirte zu motivieren zu den Terminen zu 

kommen (2. Interview Akteursanalyse 

2015: 4 - 5). 

Projektteilnehmer sehen keinen direkten Mehrwert 

des Projektes und bauen keine Bindung oder Ver-

trauen zum Projekt auf.  

Eigeninitiativen zum Habitat- und Arten-

schutz von Akteuren im ländlichen Raum 

(z.B. Jäger) können auch ohne Förderzusagen 

von Bundes- oder EU-Mitteln umgesetzt wer-

den (3. Interview Akteursanalyse 2015: 24 - 

26).  

Durch unsachgemäße Bodenbearbeitung 

wird Lebensraum an stillgelegten Feldwe-

gen oder Feldrändern genommen. Wenn 

Landwirte von den Problemen nicht direkt 

betroffen sind, interessiert es sie nicht (4. 

Interview Akteursanalyse 2015: 5 - 7). 

Teilweise keine politische Unterstützung für Habi-

tat- und Artenvielfalt fördernde Ideen (4. Interview 

Akteursanalyse 2015: 27). 

6.1.3 Schlussfolgerungen aus der Akteursanalyse 

Im Rahmen der Akteursanalyse wurde erarbeitet, wie die organisatorischen Verflechtungen 

sind, z.B. ĂWer mit wem Wissen austauscht und welche Qualitªt von Verbindungen bestehenñ. 

Beachtung fand auch der Punkt, wo Probleme im bestehenden System wahrgenommen werden 

und wie diese bearbeitet werden. Es wurde diskutiert, welche Organisationsstruktur zur Ent-

wicklung eines Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzeptes (AUBI) am besten geeignet sein 

könnte.  

In den Expertengesprächen hat sich zudem herauskristallisiert, dass die zuständigen landwirt-

schaftlichen Behörden der Landkreise eine zentrale Kontaktstellung in die jeweiligen Regionen 

übernehmen können. In den Gesprächen wurde immer wieder die entscheidende Rolle der Be-

hörden für den ländlichen Raum erwähnt, welche außerdem über eine breite und weite Vernet-

zungsstruktur im jeweiligen Kreis verfügen. Aufgrund dieser Aussagen wurden, die landwirt-

schlichen Behörden der Landkreise für das AUBI-Projekt als zentrale Ansprechpartner für den 

Erstkontakt in die verschiedenen Regionen gewählt. 
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Die Gespräche lenkten die Aufmerksamkeit immer wieder auf zusätzliche Aspekte (z.B. Ver-

änderungen der Jagdverordnung) und zeigten große Hürden bei der Umsetzung von Vernet-

zungsprojekten im ländlichen Raum auf. Alle Gesprächspartner beschreiben die Flächenfin-

dung als das schwierigste Problem, wobei für sie Vereine und Gruppen die größte Hilfe für die 

Initiierung solcher Projekte seien. Auf die Frage, wie man Projekte institutionalisieren kann, 

wurde der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses oftmals als wichtiger Erfolgsfaktor genannt. 

In den Interviews mit den Leitern verschiedener Institutionen in Hessen wurde die Aufmerk-

samkeit auch auf die Dauer des Engagements gelegt. Vernetzungsprojekte im ländlichen Raum 

sollten in längeren Zeiträumen und auch in anderen Dimensionen, wie alleinig aus der Sicht des 

Landwirtes, gedacht werden. Es könnte z.B. die Kompensation von Bauprojekten mit Ökopunk-

ten regional wichtig sein. Außerdem sind auch Flurneuordnungsverfahren für einen Biotopver-

bund wichtig. Dort, wo Flurneuordnungsverfahren anstehen, sollte Habitat- und Artenvielfalt 

auch verstärkt mitgedacht werden. 

Die befragten Experten haben generell ein sehr großes Interesse an der Thematik. Eine Idee zur 

Projektzusammenarbeit könne aber nicht entwickelt werden, da die Arbeitsbelastung der ange-

sprochenen Verwaltungsbeamten bereits zu hoch sei. Aufgrund von verschiedenen Projektbe-

teiligungen waren während der Zeit der Umfrage (Juni 2015) wenig freie Zeitressourcen in den 

Institutionen vorhanden. Von den Einrichtungen wurde jedoch Unterstützung in deren jeweili-

gen Fachbereichen angeboten und es wurden neue Kontakte vermittelt. Die Einschätzungen 

von Praktikern der Landschaftspflege bzw. landwirtschaftlichen Verwaltung verbunden mit 

dem theoretischen Ansatz der großräumigen Habitatplanung wurden als Grundlage für die wei-

tere Arbeit herangezogen.  

6.2 Aufbau des AUBI -Netzwerkes im Landkreis Darmstadt-Dieburg 

Das in Absatz 5.2 vorgestellte theoretische Agrarumwelt- und Biodiversität-Modell für eine 

Region in Deutschland (Müller 2017) wurde den potenzellen Projektlandkreisen 

Hochtaunuskreis, Wetterau und Darmstadt-Dieburg vom Autor vorgestellt, da die Agrarstruktur 

dieser Landkreise durch einen hohen Anteil an sehr fruchtbaren Lößböden gekennzeichnet ist. 

Durch die aktuell intensive Flächennutzung sind Teile dieser Gebiete vergleichsweise arm an 

Strukturen wie Feldrainen, Hecken und Streuobstbereichen. Die Gesprächspartner des 

Landkreises Wetterau zeigten sich an der vorgestellten Projektskizze interessiert, signalisierten 

allerdings, dass sie im Moment an ihrer Belastungsgrenze arbeiten und keine weiteren Projekte 

miteinplanen können. Der Hochtaunuskreis bereitete sich seinerseits auf ein Projekt mit dem 
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Landesjagdverband vor. Im Nachgang des Gespräches konkretisierte sich keine weitere 

Zusammenarbeit.  

 

Im Falle des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde zu den Zuständigen des Fachgebietes 

Naturschutz und Landschaftspflege Kontakt (im Rahmen eines Treffens des Arbeitskreises 

regionales Agrarumweltkonzept und Biodiversitätsstrategie am 22. April 2015 in Darmstadt) 

aufgenommen. In einem gesonderten Gespräch mit den Verantwortlichen des Fachgebietes 

Naturschutz und Landschaftspflege des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde vom 

Abteilungsleiter zugestimmt, als Partnerregion für das geplante Projekt zur Verfügung zu 

stehen.  

 

Die Stärken der ausgewählten Modellregion Landkreis Darmstadt-Dieburg sind ein vielfältiger 

Naturraum mit großflächigen Schutzgebieten. Das spiegelt sich in einem hohen Anteil an Na-

tura 2000 Flächen, großflächigen Naturschutzgebieten und entwicklungsfähigen Auen- und 

Seenflächen wider. In der Region gibt es eine vielfältige Erfahrung mit Naturschutz- und Land-

schaftspflegemaßnahmen in Kooperation mit der Landwirtschaft im Bereich des Grünlandes 

und ein umfangreiches Jahresprogramm der Naturschutzverbände.  

 

Als Schwächen wurden identifiziert, das man in einzelnen Gemarkungen eine stark ausge-

räumte Landschaft findet, z.B. durch stellenweise fehlende Landschaftsstrukturelemente (z B. 

Feldholzinseln, Heckenzüge). Die landwirtschaftliche Produktion wird zudem durch den Ver-

lust an landwirtschaftlichen Flächen durch Infrastrukturvorhaben belastet (d.h. direkt durch Flä-

cheninanspruchnahme sowie indirekt durch Ausgleichsmaßnahmen). In der Region herrschen 

teilweise ein hoher Zersiedelungs- und Zerschneidungsgrad der Landschaft sowie eine hohe 

Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr mit einem geringen Freiflächenanteil 

(RAK 2008). Hinsichtlich der Ökosysteme ist ein hohes Belastungsrisiko für Boden, Gewässer 

und Luft wegen der Stickstoffüberschüsse eine Schwäche der Region. Dort konnten bereits Er-

fahrungen mit Bewirtschaftungsplanungen zur Senkung der Nitratbelastungen durch eine Ko-

operation zwischen Wasserschutz und Landwirtschaft gesammelt werden (RAK 2008). Nach 

Einschätzungen gemäß der Wasserrahmenrichtlinie besteht Handlungsbedarf im Bereich der 

Fließgewässer im gesamten Gebiet und eine mittlere Handlungspriorität im Bereich des Grund-

wassers. Im Bereich des Grundwasserschutzes entstehen Konflikte und Risiken, vor allem 

durch ein mangelndes Problembewusstsein und eine ungenügende Akzeptanz bei der Umset-

zung der Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie. Darüber hinaus führt der hohe Bedarf an 
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Eingriffs- und Kompensationsflächen für künftige Verkehrsinfrastrukturvorhaben zu einer 

Doppelbelastung für die Landwirtschaft (RAK 2008).  

 

Die Hauptansprechpartner für den Autor waren die Mitarbeiter/innen des Fachgebietes 

Landschaftspflege, dessen Kernarbeitsbereich es ist, im Rahmen der Biodiversitätsstrategie des 

Landes Hessen Maßnahmen zu ergreifen. Ziel ist dem Rückgang der biologischen Vielfalt 

Einhalt zu gebieten. Hierfür ist das Fachgebiet Landschaftspflege, speziell die 

Bewilligungsstelle für die Agrarumwelt und Klimamaßnahmen Hessens. Es betreut lokale 

Projekte des Kreises und der Kommunen, bei denen Flächen im Rahmen von 

Flurbereinigungsverfahren bereitgestellt oder Maßnahmen auf der Grundlage der 

Kompensationsverordnung durchgeführt werden. 

6.3 Erstes AUBI-Vorbereitungstreffen 

Durch das Fachgebiet Naturschutz und Landschaftspflege des Landratsamtes Darmstadt-

Dieburg wurde ein vorbereitendes Treffen am 15. Juli 2015 organisiert, zu dem die Untere 

Naturschutzbehörde des Landkreises, die Mitarbeitenden der Arbeitsgemeinschaft 

Gewässerschutz und Landwirtschaft (AGGL) und die Beteiligten der Justus-Liebig-Universität 

Gießen eingeladen wurden. Jeder Beteiligte stellte kurz seine Kernarbeitspunkte vor. Die 

Beteiligten der Justus-Liebig-Universität Gießen berichteten von der konzeptionellen Idee des 

in Absatz 5.2 vorgestellten theoretischen Agrarumwelt- und Biodiversität-Modelles für eine 

Region in Deutschland (Müller 2017). Das Fachgebiet Landschaftspflege beschrieb ihre 

Erfahrungen bei HALM-Maßnahmen im Offenland bei den Landwirten. 

 

Die Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft hielten ein 

regionales Landschaftspflegekonzept nur für durchführbar, wenn es praxisorientiert ist. Dies 

sei ihrer Meinung nach die Hauptbedingung für die Teilnahme der Landwirte. Das Fachgebiet 

Abteilung Landschaftspflege des Landkreises Darmstadt Dieburg gab zu Bedenken, dass es für 

einen Landwirt, der in den intensiven Regionen wirtschaftet, ein großer Schritt ist, den 

Ackerbau zu extensivieren (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 23 - 24). Für 

die Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft waren die instabilen politischen 

Rahmenbedingungen ein Grund für die geringe Teilnahme an Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen. Extensivierung sei in so einer intensiven Ackerbauregion an der Grenze der 

gesellschaftlichen Akzeptanz. Dies würde sich aber nach der Meinung eines Teilnehmers 
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ändern, wenn die Landwirte wissen, welche ökologischen Auswirkungen ihre umgestzten 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen haben. Die Gruppe dachte hierbei an die Wertigkeit und 

die Vermarktung des Habitat- und Artenschutzes. Sie führte aus, dass Habitate als marktfähiges 

Produkt für die Landwirte attraktiver wäre (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 

30 - 32). 

 

Für eine Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft war das 

Ăleidendeñ Ansehen der Landwirte ein Problem. Sie deutete es als ĂGesichtsverlustñ der Land-

wirte in der Region. Die stellt einen weiteren Punkt dar, der gegen Extensivierung spräche (1. 

AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 26). Als Beispiel erzählte sie von einem 

Landbesitzer, der auf seine an einen anderen Landwirt verpachtete Fläche gefahren war und 

diese gemulcht hatte. Er habe die ĂUnordnungñ (Anmerkung: eine HALM Bl¿hflªche) nicht 

mehr mit ansehen können (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 27 - 29).  

 

Weiter führte sie an, dass sie überzeugt ist, dass Landwirte kleine Flächen bereitstellen würden, 

wenn sie um den Nutzen wüssten. Dafür müsste, Ihrer Meinung nach, an der Identifikation mit 

den zu schützenden Habitaten und Arten gearbeitet werden und die Anreize für Landwirte er-

höht werden (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 34 ï 34). Darüber hinaus war 

es nötig, die Prozesse vermehrt zu vermitteln, welche in der Landschaft ablaufen. Die komple-

xen Zusammenhänge müssten vereinfacht werden (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-

Umstadt: 36 - 36).  

 

Ein Vertreter der Landschaftspflegeabteilung reagierte auf den Verweis auf die niedrigen 

HALM -Fördersätze (Hessisches Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maß-

nahmen) besonders in ackerbaulichen Gunstlagen. Er erläutert, dass diese an Wettbewerbsrecht 

der Europäischen Union gebunden seien. Dies besagt, dass keine Anreizkomponente für Exten-

sivierungen angeboten werden darf. Für die Extensivierungen dürfen nur die entstandenen Kos-

ten kompensiert werden. Er sah auch ein, dass in Ackerbauregionen mit guten Böden wie im 

Landkreis Darmstadt-Dieburg höhere Erträge möglich sind und betonte die Notwendigkeit ei-

ner künftig rationaleren Förderung. Ausgangspunkt hierfür könnten Landwirte sein, die zusam-

men eine Interessengemeinschaft für ein Spezialprojekt im Habitat- und Artenschutz in inten-

siven Ackerbauregionen gründen. Diese Interessengemeinschaft könnte dann an der 
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Schnittstelle von mehreren Themenfeldern arbeiten: dem Wasserschutz, der Biotopvernetzung, 

dem Naturschutz und der Landwirtschaft. Dafür müssten Zielkonflikte zwischen Naturschutz 

und Artenschutz beseitigt werden. Hierfür wäre ein Übereinkommen mehrerer Programme und 

bestimmter Fördersätze für solche Interessengemeinschaften notwendig (1. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 37 - 42). 

 

Der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft bestätigte in dieser 

Diskussion die positiven Erfahrungen mit erreichbaren Zielen. Er nannte als Beispiel einige 

Schlüsselarten wie dem Hamster oder dem Kiebitz, die mit Leuchtturmprojekten 

gemeinschaftlich gefördert werden (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 35 - 

35). Darauf reagierend berichtet der Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde von einem 

weiteren positiven Beispiel: Die Bürgerinitiative Klinger Storch (Nieder- und Oberklingen) 

baute in einer gemeinschaftlichen Aktion einen Nistplatz für ein Storchenpaar und ein Jahr 

später brütete dort ein Storch. Für diese Gruppenaktion war der frühe Bruterfolg ein 

Riesenerfolg. Dieser Erfolg fördert seitdem das kooperative Verhalten im Habitatï und 

Artenschutz innerhalb der Gemeinde (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 42 - 

43). Deshalb hielt er es für nötig, schnell einen Projektbegriff zu schaffen. Die Modellregion 

müsse seiner Meinung nach genau eingegrenzt werden und die Vorgehensbeschreibung sei 

noch genauer zu definieren (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 43 - 44). 

 

Eine Frage der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft war zudem, welche 

Zielarten überhaupt fokussiert werden sollen (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß- Um-

stadt: 15 ï 16). Der Vertreter der UNB stellte klar, dass der Fokus auf alle Arten gelegt werden 

solle, die auf Ackerland angewiesen sind. Die Arbeit des Habitat- und Artenschutzes in Acker-

bauregionen diene allen Arten, die von Samen leben. Hier nannte er als Beispiel die Kornblume 

als Nahrungsgrundlage des Stieglitzes (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß- Umstadt: 17 

- 18). Er berichtete weiterhin, dass in einem anderen Projektraum in Pfungstadt die Arbeit auf 

den Feldhamster und den Kiebitz konzentriert sei. Er merkte an, dass es in der Modellregion 

einige interessante Arten gäbe, die allerdings sehr anfällig für Störungen sind, da sie in isolier-

ten Populationen leben und somit einen beschränkten Genpool haben würden. Für diese Arten 

seien habitatvernetzende Ansätze sehr gut (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 
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19 - 21). Um die Frage der Zielarten zu konkretisieren, schlägt der Vertreter der UNB die Grün-

dung von Foren vor, die bestimmte Zielarten definieren könnten (1. AUBI Vorbereitungstreffen 

2015 Groß-Umstadt: 22 - 22). 

 

Für die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft zeigten sich in 

dieser ersten Runde die Projektdefinition und die Formulierung der jeweiligen Erwartungen 

von großer Bedeutung. Die AGGL hat als Auftraggeber kommunale Wasserversorgungsunter-

nehmen und wird über eine Einwohnerumlage finanziert. Das Ziel der Arbeitsgemeinschaft 

Gewässerschutz und Landwirtschaft ist es, Synergien in vielen Bereichen herauszuarbeiten und 

diese zu fördern. Die Vertreter betonten, dass die Bürgermeister als Auftraggeber der 

Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft offen seien für die Idee des theoreti-

schen Agrarumwelt- und Biodiversität-Modelles und dass sie ebenfalls Synergien stärken 

möchten. Diese seien für sie vor allem die HALM Förderkomponenten C 3.3. Gewässer-/Ero-

sionsschutzstreifen und C 3.4. Ackerrandstreifen. Für die Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz 

und Landwirtschaft sei es wichtig, dass die faunistischen und floristischen Ziel- und Leitarten 

in Kombination mit ĂSynergieeffekten f¿r den Wasserschutzñ formuliert werden. Dabei sei bei 

der neuen Projektidee das verbindende Element der Boden für das Wasser und für die Habitat- 

und Artenvielfalt. Die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft 

wandten zudem noch ein, dass die Gruppe bei ihrer Herangehensweise nicht zu komplex den-

ken solle. (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 45 - 53) 

6.3.1 Auswahl der Projektgemeinden 

Um die Durchführbarkeit eines Projektes in diesem Maßstab zu realisieren, wurde von der 

Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft eine Region vorgeschlagen, in der sie 

ein großes Potenzial an kooperationsbereiten Landwirten sieht: Das Reinheimer Hügelland ist 

eine intensiv bewirtschaftete, offene Agrarlandschaft mit einigen trennenden geologischen 

Verwerfungen. Entsprechende Biotope könnte man mit einem regionalen Konzept gut 

vernetzen (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 13 - 13). Auch die anderen 

Teilnehmer bestätigen die Eignung der Großregion für das Vorhaben. Ihrer Meinung nach sollte 

möglichst schnell ein Projektraum definiert werden und als Auftakt eine kleine Gruppe aktiver 

Landwirte eingeladen werden (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 54 - 54). Es 

wurde eine Gruppe von Landwirten in Roßdorf vorgeschlagen, die bereits in der Vergangenheit 

geschlossen und kooperativ gegenüber der AGGL aufgetreten waren. Außerdem sei, laut der 

Aussage eines Teilnehmers, der Aufbau einer Gruppe in Groß-Umstadt sinnvoll, da dort die 
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Landschaft bereits stark ausgeräumt sei. Hier lastet bereits ein großer öffentlicher Druck auf 

den Landwirten aufgrund der nicht zufriedenstellenden Grundwasserqualität. Eine dritte 

Gruppe wäre, so die Meinung der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft, in 

Groß-Bieberau zu gründen. Dort liegen große Teile des Gebietes in der Schutzzone II der 

Wasserrahmenrichtlinie und es ist bereits ein Grabennetzwerk etabliert, das die Verwendung 

von Pflanzenschutz- und Düngemittel im Abstand von zehn Meternzu Gräben und offenen 

Gewässern verbietet. 

6.3.2 Fazit des ersten AUBI-Vorbereitungstreffen 

Das Vorbereitungstreffen wurde mit dem Beschluss beendet, dass die drei vorgeschlagenen 

Projekträume von Seiten der Fachabteilung Landschaftspflege und der Arbeitsgemeinschaft 

Gewässerschutz und Landwirtschaft durch Vorgespräche mit einzelnen Landwirten in der 

Region geprüft würden. Basierend auf diesen Gesprächen soll aus diesen eine Zielregion 

definiert werden. Im Oktober 2015 sollte so dann der Kontakt mit einer Gruppe von Landwirten 

hergestellt werden. Mit ihnen sollte geprüft werden, ob von Seite der Landwirte Interesse 

bestehe an der Entwicklung eines regionalen AUBI Projektes und ob sie teilnehmen. Außerdem 

wurde das Ziel definiert, einen Förderantrag für HALM A1 und A2 zum Aufbau eines Wissens- 

und Innovationssystem beim HALM-Landesausschuss im Herbst 2015 zu stellen. Im 

Förderantrag sollte es speziell um den Aufbau einer Gruppe gehen, die an der kooperativen 

Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und ökologischen Vorrangflächen 

interessiert ist. 

6.4 Zweites AUBI-Vorbereitungstreffen 

Um für den Aufbau einer Gruppe von Landwirten, die am Agrarumwelt- und Biodiversitäts-

konzept (AUBI) teilnehmen, Partner zu finden, wurde im Anschluss an das Vorbereitungstref-

fen Kontakt zu verschiedenen Landwirten speziell aus den drei Gemeinden der Region aufge-

nommen. Eine Gruppe von Landwirten aus der Gemarkung Otzberg und Groß-Umstadt (Land-

kreis Darmstadt-Dieburg) zeigte besonderes Interesse an der von der Arbeitsgemeinschaft 

Gewässerschutz und Landwirtschaft vorgestellten AUBI Idee.  

6.4.1 Projektgebiet 

Im Rahmen des Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzeptes (AUBI) wurden die beiden Ge-

meinden Groß-Umstadt und Otzberg im Landkreis Darmstadt-Dieburg im Süden Hessens als 

Projektkulisse gewählt. Die Fläche des Projektgebiets beträgt etwa 12.868 Hektar. Davon sind 
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circa 8.465 Hektar (65.8%) landwirtschaftliche Nutzfläche. Die ausgewählten Gemeinden eig-

neten sich besonders gut, da es sich um eine intensiv genutzte Agrarlandschaft in vornehmlich 

agrarischer Gunstlage handelte und sie somit einen typischen Ausschnitt großer Teile der land-

wirtschaftlich genutzten Flächen Deutschlands repräsentierten. Aufgrund des geringen Anteils 

an umgesetzten HALM-Maßnahmen bei der Integration naturbetonter Strukturelemente der 

Feldflur, sollte die Region im Rahmen des AUBI verstärkt Zielgebiet für Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen sein. Ein weiterer entscheidender Aspekt bei der Auswahl des Projektgebie-

tes war die verstärkte Fokussierung auf Naturschutzmaßnahmen durch den Landkreis, u.a. auf-

grund von vorangegangenen Imageproblemen der Landwirtschaft (Darmstädter Echo Zeitung 

vom 23.10. 2015). Außerdem bestand bereits eine gute Zusammenarbeit zwischen den Land-

wirten und der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft (AGGL) im Bereich 

der grundwasserschonenden Landbewirtschaftung in Wasserschutzgebieten. Diese Vernetzung 

konnte sowohl zur ersten Kontaktaufnahme als auch für einen fortlaufenden Austausch mit den 

Landwirten genutzt werden und verdeutlichte die Bereitschaft und Motivation der Landwirte, 

an (ähnlichen) Programmen teilzunehmen.  

 

 

Abbildung 23: AUBI Projektregion  

In Abbildung 23 wird die Lage des Landkreises Darmstadt-Dieburg in Hessen bzw. die einzel-

nen Gemeinden im Landkreis dargestellt. Das AUBI Projektgebiet erstreckt sich im Jahr 2016 

über die Gemeinden Groß-Umstadt und Otzberg. Im Jahr 2017 wurde das AUBI Gebiet um die 

Gemeinden Reinheim-Ueberau und Groß-Bieberau erweitert.  

http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt-dieburg/kreis-darmstadt-dieburg/landwirte-hadern-mit-ihrem-schlechten-image_16310984.htm
http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt-dieburg/kreis-darmstadt-dieburg/landwirte-hadern-mit-ihrem-schlechten-image_16310984.htm
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6.4.2 Umsetzung eines Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzeptes in der Region 

Fragen vorab waren u.a.: ĂWelche Informationen die Landwirte brauchen?ñ und ĂWas der ei-

gentliche Nutzen f¿r die Landwirte ist?ñ sowie ĂOb das HALM ein Marketing und/oder Image-

pflegeinstrument für die Landwirte sein könne?ñ Zudem stellte sich die Frage, wie man Beden-

ken bei den Landwirten ausräumen könne und die intrinsische Motivation der Landwirte zum 

Habitat- und Artenschutz fördern könne. Es sollte genau analysiert werden, ob neben den 

HALM -Maßnahmen auch Greening-Maßnahmen mit eingebaut werden sollten und wie weitere 

Auflagen für die Landwirte vermieden werden könnten. Das Fachgebiet Landschaftspflege des 

Landratsamtes Darmstadt und Dieburg kontaktierte sieben Landwirte aus den beiden Gemein-

den und lud sie zur Gruppendiskussion über das geplante AUBI am 27.11.2015 ein. Alle sieben 

eingeladenen Landwirte erschienen zu der Veranstaltung, insgesamt waren zwölf Teilnehmer 

bei der Gruppendiskussion anwesend.  

 

Zur Themenklärung gab es vom Autor und von einem Mitarbeiter der Fachabteilung 

Landschaftspflege zwei Impulsvorträge. Mit diesen wurden die Landwirte hinsichtlich des Ar-

tenschutzes in landwirtschaftlichen Gunstlagen, und auf den starken Rückgang bestimmter 

Tier- und Pflanzenarten aufmerksam gemacht. Das Ziel war es, mit den ortsansässigen Land-

wirten zu besprechen, wo sie Ansatzpunkte für die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und 

Greening Programme sehen und wo es in ihrem Betrieb möglich wäre, Maßnahmen umzuset-

zen. Es ging zudem darum, mit der gezielten Anlage von Blühflächen in der Gemarkung einen 

Biotopverbund für mobile Tierarten zu schaffen, die über Betriebsgrenzen hinweg speziell ein 

Nisthabitat, ein Nahrungshabitat und ein Fortpflanzungshabitat zu bekommen. Alternativ 

wurde gefragt, ob über Betriebsgrenzen bzw. Gemarkungen hinweg Austausch mit anderen Fa-

milien oder artverwandten Tieren zu suchen sei. Der Aufbau eines Biotopverbundes ist ein 

Grund, warum der Gruppenansatz gewählt wurde. Ein einzelbetrieblicher Beratungsansatz ist 

hierbei nicht zielführend Der Ansatz soll abgestimmt mit mehreren Betrieben in der Region 

geplant und umgesetzt werden.  

 

In dem Gespräch wurden u.a. die Chancen erläutert, die durch das Projekt eröffnet werden und 

Fragen beantwortet. Es wurde erläutert, dass mit dem Projekt der Erhalt der Kulturlandschaft, 

der Erhalt von gewissen Zielpflanzen- und Tierarten und gleichzeitig der Erhalt der ökonomi-

schen Betriebsgrundlage der Betriebe gesichert werden sollen. Mit erhöhter Beratung sollen 

Konzeptansätze des Habitat- und Artenschutzes, die in Deutschland schon bearbeitet werden 
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oder im HALM schon etabliert sind, verstärkt in der Modellregion umgesetzt werden. Außer-

dem wurde geklärt, was ein Landwirt tun muss, um an dem HALM-Förderprogramm teilzu-

nehmen und welches Risiko er dabei als landwirtschaftlicher Betrieb trägt (z.B. die Einschrän-

kung der Produktionsfläche, der erhöhte Verwaltungsaufwand und ein erhöhtes Sanktionsri-

siko). Diskutiert wurden weiterhin der Zusatzaufwand für Landwirte ohne wirtschaftlichen Nut-

zen und der Schadensersatz für Produktionsausfall. Es wurde grundsätzlich darüber aufgeklärt, 

dass die Teilnehmer mit der Teilnahme am AUBI keinerlei Verpflichtungen für ihren Betrieb 

eingehen. Sie verpflichten sich erst in dem Moment, in dem sie sich entscheiden, Flächen in 

einem Förderverfahren z.B. HALM zu beantragen. 

 

Im weiteren Verlauf wurde den Landwirten vom Autor aufgezeigt, dass es die Möglichkeit gibt, 

ein Konzept nach HALM A1 zu beantragen und dies gefördert zu bekommen. Dieses Konzept 

zeigt Zielräume auf, in denen bevorzugt ökologische Maßnahmen durchzuführen sind. Es 

sollten 42.000 Euro Förderung für die Konzepterstellung, für eine Beratung und Betreuung der 

Landwirtschaftsbetriebe beantragt werden, die komplett gefördert werden.  

 

Dabei soll ähnlich vorgegangen werden, wie bei der in der Region ansässigen 

Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft, die Beratung im Grundwasserschutz 

anbietet. Eine Gruppe von Landwirten soll sich mit dem Thema Habitat- und Artenschutz 

verstärkt auseinandersetzen und mit immer wiederkehrenden Treffen und Exkursionen als 

Multiplikatoren ins Projekt integriert werden. Für den Austausch sollten vor allem auf die 

vielfältigen Erfahrungen verschiedener Praktiker zurückgegriffen werden, darunter sowohl 

Landwirte als auch Ökologen und Berater. 

 

Das Projekt soll über fünf Jahre in der Region die Landwirte begleiten. Eine Person, die Ak-

quise betreibt und Information und Beratung zur Verfügung stellt, soll über den ganzen Zeit-

raum als Ansprechpartner für die Region zur Verfügung stehen. Dabei ist diese Beratungs-

dienstleitung nicht nur auf den Kreis der anfänglich teilnehmenden Landwirte beschränkt, son-

dern offen für jeden Landwirt in der Region, der an dem Konzept teilnehmen will. In der An-

fangsphase soll mit wenigen Leitbetrieben gearbeitet werden, die intensiver beraten werden. 

Dies soll den Aufbau des Projektes erleichtern und helfen, Fehler und Erfolge zu dokumentie-
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ren, um eine spätere Übertragung dieses modellhaften Projektes auf andere Kreise oder Regio-

nen in Hessen zu erleichtern. Die Landwirte können sich am erstellten Projektplan orientieren 

und stellen, wie beschrieben, einzelbetrieblich ihren HALM Antrag für z.B. Blühstreifen.  

6.4.3 Diskussion über die Konzeptidee 

Nach der theoretischen Vorstellung der Konzeptidee wurde diese zur Diskussion freigegeben.  

 

Abbildung 24: Gruppendiskussion über das geplante AUBI am 27.11.2015 (E. Sandhäger) 

Ein Landwirt stellte sofort eine Frage zur Erläuterung des geplanten Projektablaufes:  

ĂAlso wie w¿rde das dann vorgehen. Wir machen das alle in dieser Gruppe, Sie 

würden dann über die Region einen Plan legen, würden sagen, das wäre gut für 

Füchse oder Hasen und hier könnte man was machen. Sie würden einen 

Vorschlag machen und den würden Sie uns vorstellen und wir könnten dann 

sagen: Da sind wir mit einverstanden oder wir würden versuchen irgendwie 

Wege zu finden" (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 128-130). 

Grundsätzlich wurde dieser Kommentar so akzeptiert, da er den Ablauf in vereinfachter Form 

gut wiedergegeben hatte. Allerdings ist es nicht die Gruppe, die dem Plan zustimmt, sondern 

jeder Betrieb für sich gibt zu dem Konzept seine einzelbetriebliche Zustimmung (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 131-133). In der Runde wurde bestätigt, dass das 

Projekt fachlich in dieser Region seine Berechtigung hat. Ein Teilnehmer fügt an, dass es erst 

aufgebaut werden müsse und dass man anschließend weitere Akquise bei den umliegenden 

Landwirten betreiben könne. Er selbst gab an, dass gewisse freiwillige Maßnahmen, die von 
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einzelnen Landwirten umgesetzt würden, nicht übertragbar seien, sondern dass so ein Ansatz 

Zeit brauche, um sich zu entwickeln (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 349-

351). Ein anderer Landwirt kritisierte die landwirtschaftliche Praxis und sah die Landwirte auch 

in der Pflicht zu handeln. Er sei sich sicher, dass die Landwirte auch einen Teil zum Rückgang 

der Artenvielfalt beitragen würden (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 569). 

In der Diskussion wird dem Landwirt entgegnet, dass die Schuld nicht allein bei den Landwirten 

zu suchen ist. Der wortführende Landwirt berichtete von Ergebnissen, die besagten, dass es 

nicht genau erforscht sei, welchen Einfluss neben der Landwirtschaft andere Faktoren auf den 

Arten Rückgang haben. Er sähe sich deshalb als Landwirt nicht in der unbedingten 

Handlungspflicht (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 573).  

 

Diese Diskussion zeigte nicht kongruierenden Wahrnehmungen, ins besondere hier zwischen 

der Landwirtschaft und Naturschutz. Ein Beteiligter aus der Beratung berichtete von einem 

Wandel bei den Landwirten. Dabei ginge es laut seiner Aussage nicht darum, dass gewisse 

Landwirte einen Antrag stellen, sondern dass die Landwirte zum Handeln übergehen und 

anfangen würden, etwas für den Habitat- und Artenschutz zu unternehmen. Seiner Ansicht nach 

brauche solch eine Gruppe Zeit, um das ĂPflªnzchenñ (Anmerkung: des Habitat- und 

Artenschutzes) reifen zu lassen. Dann ist er davon überzeugt, dass nach einer gewissen Zeit 

immer mehr Landwirte Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen stellen würden (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 362). 

 ĂWenn wir dieses Konzept nur so anlegen, dass das HALM eine Optimierung f¿r 

einen einzelnen Betrieb ist, bzw. wir eine Optimierung nur für das HALM betreiben, 

dass wir aus diesem Konzept so viel wie möglich neue HALM-Flächen generieren 

können. Dann ist es das nicht. Es soll auch einfach eine Untersuchung für die 

Zukunft sein" (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 318-320). 

Der Ablauf wäre dann, dass eine Person beauftragt und bezahlt wird, das HALM A1 Konzept 

hier vor Ort zu planen. Sobald das Projekt vorgestellt und genehmigt wurde, ist es das Ziel, die 

Arbeit an die Personen zu übergeben, die das Konzept erarbeiten. Das heißt entweder wird ein 

Landschaftsplanungsbüro oder eine Einzelperson damit beauftragt, für 42.000 Euro das 

Konzept zu erstellen. Oder es wird eine Lösung über die Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz 

und Landwirtschaft gefunden (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 247-272):  

ĂDie Frage ist, wo kann man die Person hinsetzen, kºnnte man die hier an die 

Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft setzen. Die wird eben aus 
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diesem HALM bezahlt, ist an das HALM geknüpft. Nur so als Denkidee" (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 295-296). 

Die Idee, die Person mit der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft zu 

verknüpfen, wurde als effizient und sinnvoll begrüßt. Der veranschlagte Rahmen von 42.000 

Euro pro Jahr macht deutlich, dass keine volle Arbeitskraft eingestellt werden kann, sondern 

nur eine Teilzeitstelle: 

ĂDas heiÇt, ja z.B. der Herr XXX kommt 2 Mal die Woche und hat hier ein Büro 

oder ein Schreibtisch bei der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und 

Landwirtschaft und macht das dann. Um hier ein konkretes Bild mal zu malenñ  (2. 

AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 297-302). 

Mit einem Einwand mahnte ein Landwirt, vorsichtig zu sein. Er habe Angst, dass durch die 

geschaffene Stelle im Projekt auf der kontrollierenden Seite auch eine neue Stelle geschaffen 

werden muss:  

ĂIn der Europªischen Union sitzt dann wieder einer, der guckt, ob die Gelder alle 

richtig ausgegeben werden. Also manchmal hab ich das Gefühl, wir tun uns da 

selbst durch zu viel Bürokratie, so viele Dinge aufbauen. Diese Idee, dass man sich 

zusammensetzt und sagt, ok wir sind hier Landwirte, wir haben die Verantwortung 

für die Fläche, wir wollen, dass wir eine große Biodiversität haben und wir wollen 

das ordentlich, mit gutem Gewissen zu produzieren. Und da setzen wir uns mal 

zusammen und so ein Netzwerk zu bilden, das finde ich total gut" (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 321-325). 

Die Angst wurde in der Runde geteilt, gleichzeitig wurde jedoch versucht klarzustellen, dass 

diese Gruppenbildung im Rahmen des AUBI auch versucht, Bürokratieabbau zu leisten:  

ĂDie andere Seite ist das, was von der Europªischen Union ¿ber den Bund 

runterkommt, was das Land umzusetzen hat im Rahmen des Entwicklungsplanes für 

den ländlichen Raum des Bundeslandes Hessen und wir wollen hier versuchen das 

zusammen zu bringen, dass das in zukünftigen Förderkonzepten, zukünftigen 

Richtlinien in zukünftigen Perioden optimiert wird, praxisangepasster wird" (2. 

AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 326-328). 

Die Teilnehmer an dieser Konzeptidee sollen nicht nur auf den anwesenden Personenkreis 

beschränkt bleiben, sondern es sollen alle interessierten Landwirte wie auch Organisationen in 

den Gemeinden daran teilhaben können. Das bedeutet, dass Landwirte, die vielleicht nicht im 
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ersten Gespräch dabei waren, von den Projektbeteiligten angesprochen werden sollen. Die 

Person, die das Konzept erstellt, soll auch schon auf potenzell interessierte Parteien zugehen (2. 

AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 441-447).  

6.4.4 Einordnung der Diskussion 

Die Landwirte sehen sich als Berufsgruppe damit als entscheidender Teil eines solchen 

Projektes. Da die praktizierenden Landwirte durch Ihre Arbeit auf dem Feld Erfahrung haben 

und Wissen, welche Wildtierarten sich am Ackerschlag aufhalten, wollen Sie beim AUBI 

mitmachen. Die wissenschaftliche Betreuung und das dadurch garantierte analytische 

Vorgehen macht den Landwirten Mut, das neue Konzept auszuprobieren. Auch bei eventuellem 

Misserfolg des Projektes müsse der Fehler bestimmt und ein neuer Weg in Angriff genommen 

werden. Unter solchen Vorraussetzungen, erklärte ein Landwirt, würde er gern bei einem 

solchen Konzept mitarbeiten (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 574-578).  

6.4.5 Schritte zur Umsetzung der Konzeptidee 

Die weiteren Schritte sind, dass der Antrag, sobald er vollständig erstellt ist, dem HALM-

Landesausschuss zur Entscheidung übersandt wird. Der früheste Termin für die Abstimmung 

im HALM Landesausschuss war der 18. November 2015, ein planmäßiger Beginn wäre dann 

theoretisch Anfang des folgenden Jahres möglich gewesen. Diese Skizze würde im Weiteren 

mit dem Ministerium abgestimmt werden. Der HALM Landesausschuss entscheidet dann über 

eine Förderung:  

ĂDie groÇe Verpflichtung geht dann die Person ein, oder falls es eine 

Personengruppe ist, die sich dann als GbR gründet, die gehen die Verpflichtung 

ein, dass dieses Konzept dann auch, mit diesen Zielen die definiert sind, so 

umgesetzt wird. Aber es bezieht sich nicht darauf, dass da quasi irgendeine Fläche 

da am Ende rausspringen muss. Das ist natürlich das Ziel, das ein bisschen mehr 

Blühfläche da ist und Randstreifen und so was. Aber das ist quasi keine 

Verpflichtung, wenn ich das jetzt mach und dann muss ich am Ende ein Viertel 

meines Betriebs da einbringen. Das ist es nicht. Und es kann aber jeder mitmachen, 

auch alle Leute, alle Landwirtschaftsbetriebe hier aus der Region, die können an 

diesen Arbeitsgruppen teilnehmen, können daraus profitieren und können dann 

ihren HALM-Antrag stellenñ (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 

416-440). 
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Es wurde noch mal erwähnt, dass das Konzept nicht zur Umsetzung zwingt, sondern dass durch 

das Konzept Leitlinien für eine erfolgreiche Umsetzung vorgegeben werden. Die Erstellung des 

Konzeptes ist der erste Schritt und der zweite Schritt wäre die freiwillige Teilnahme eines 

Landwirts am HALM. Es wurden weiterhin die nächsten Schritte der Gruppe besprochen, die 

folgen würden, wenn sich alle Anwesenden über ein solches Konzept einiges: 

Ich hab hier das Wort GbR gehºrt?ñ (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-

Umstadt: 447) ĂDas ist eigentlich jetzt einer der nªchsten Schritte, dass die Runde 

sich hier einigen muss, in welcher Form oder von welcher Person oder 

Personenkreis der Antrag gestellt wird. Ob ein Landwirt sagt, ich stelle als 

Landwirt den Antrag, das Geld kommt auf mein Konto und ich bezahle die Person, 

die das Konzept erstellt. Oder die Landwirte, die hier sind, einige mehr oder einige 

weniger sagen wir machen uns zu einer GbR zusammen, die eine 

Landwirtschaftsnummer bekommt, und die stellt den Antragñ (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 448-456). 

In Hessen wurden bereits drei Konzepte gebilligt, von denen zwei von einer 

Naturschutzorganisation, somit einem Verband als Träger, gemanagt werden. Im dritten 

Projektraum hat ein Landwirt in Zusammenarbeit mit dem Kreisausschuss und den Verbänden 

die Verantwortung übernommen. Formal muss ein Antragsteller einen landwirtschaftlichen 

Personenident10 vorweisen können. Da die Alternative, eine GbR zu gründen, aufgrund des 

Verwaltungsaufwandes von der Runde weitestgehend ausgeschlossen wurde, stellte sich die 

Frage, welche Vereine oder Verbände in der Region in Frage kämen. Es wurde die 

Kontaktaufnahme mit dem NABU Groß-Umstadt vereinbart. Es sollte die Anfrage gestellt 

werden, ob sich der NABU vorstellen kann, die Antragsstellung mit zu unterstützen und 

gegebenenfalls die Projektverwaltung als Trägerinstitution zu übernehmen. Zum Abschluss des 

Gesprächs wurde noch einmal versichert, dass das Projekt ganz eng vom Ministerium begleitet 

wird. Falls sich ein einzelner Betriebsleiter bereit erklären würde, die Projektverantwortung zu 

übernhemen, wurden auch für den Fall die Konditionen besprochen: 

ĂIch meine ehrenamtlich muss das keiner machen, und auch irgendeine andere 

Stelle müsste ja dann in den Finanzplan auch miteingearbeitet sein (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 506 -511). 

                                                           
10 Einen landwirtschaftlichen Personenident bekommt der, der einen Hektar Land und die Nutzungsbe-

rechtigung darüber besitzt. 
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Es wurde bestätigt, dass die Vertreter des Ministeriums in die gleiche Richtung denken und 

hinter diesen Konzepten stehen. Es wurde auch offen darüber gesprochen, dass bei solchen 

Projekten immer etwas passieren kann und man nie genau den Ausgang vorher sehen kann:  

ĂAm Anfang verspricht man sich alles und am Ende sind alle enttªuscht. Da muss 

man drüber reden. Die Risiken sind da, aber die Akteure die an entscheidenden 

Stellen sitzen wir kennen die ja auch schon viele Jahre, die sind sehr zuverlässig 

und die werden alles dran setzen,... das es eben keine finanziellen Schäden gibt für 

die Leute, die das angeleiert haben (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-

Umstadt: 515-526). 

6.4.6 Fazit des zweiten AUBI-Vorbereitungstreffen 

Das weitere Vorgehen wurde in der Gruppe abgestimmt und es bildete sich ein Konsens über 

die nächsten Schritte:  

 ĂIch meine, so wie die Stimmungslage ist, ist es glaub ich, schon interessierte 

Aufgeschlossenheit, sag ich einfach mal, mehr kann man heute sicherlich nicht 

erwartenñ (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 GroÇ-Umstadt: 394-397).  

Die Landwirte gaben abschließend noch Statements, dabei bekundeten sie Einigkeit, dass man 

mit dem AUBI in dieser Art weiter verfahren könne (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-

Umstadt: 441-447). Nochmals wird die Vorgehensweise bestätigt. Das Ziel vom AUBI sei es, 

Maßnahmen auf die Fläche zu bekommen. Das AUBI ist nicht das Ziel, sondern das AUBI ist 

das Hilfsmittel zur Erreichnung des Ziels. Um das AUBI auf die Fläche zu bekommen, würden 

Betriebe benötigt (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 588-589). Darauf 

ergänzte ein Landwirt, dass es für ihn bedeutet, so schnell wie möglich anzufangen und die 

konzeptionelle Begleitung aufzubauen. Nur so sei es möglich, nach zwei bis drei Jahren 

Schlüsse darüber zu ziehen, was funktioniert hat und was nicht (2. AUBI Vorbereitungstreffen 

2015 Groß-Umstadt: 590 ï 591).  

 

Zum Abschluss betont ein Landwirt zur Absicherung nochmal, dass es nicht das Ziel der 

Landwirte sei, massiv aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auszutreten (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 606-607). Das, so fügte er an, sei für ihn ein 

Kernanliegen, das es zu Berücksichtigen gelte. Das ausformulierte Ziel der 

Veranstaltungsplanung ĂWir bewerben uns zusammen um das Fºrderprojekt HALM A1, f¿r 

die Erhaltung und die Verbesserung des Habitat- und Artenzustandes in der Gemarkung 
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Otzberg und Groß-Umstadtñ wurde erreicht. Die nächsten Schritte auf dem Weg zur 

Bewerbung um Fördergelder wurden zum Abschluss der Veranstaltung innerhalb einer 

Maßnahmenplanung festgelegt. 

6.5 Projektbeteiligte 

Die Projektbeteiligten waren dann zehn landwirtschaftliche Betriebe im Maßnahmenraum, der 

Fachbereich für Agrar- und Umweltpolitik der Justus-Liebig-Universität Gießen und das Fach-

gebiet Landschaftspflege des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Weitere Unterstützung erfolgt 

durch die Obere Naturschutzbehörde (Regierungspräsidium), die Untere Naturschutzbehörde 

des Landkreises Darmstadt-Dieburg, die Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und 

Landwirtschaft. Die Projektleitung sollte durch das Fachgebiet Landschaftspflege, der Justus-

Liebig-Universität sowie der zu beauftragenden Projektmanager erfolgen. Die Struktur der am 

AUBI zum Zeitpunkt der Bewerbung um Fördergelder Beteiligten Akteure wird in Abbildung 

25 dargestellt. 

  

Abbildung 25: Schematische Darstellung der am AUBI Beteiligten Akteure 

Da die Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft im Bereich des 

Grundwasserschutzes als Beratungsinstitution schon seit 15 Jahren in der Region etabliert ist 

und ein Vertrauensverhältnis zu vielen Landwirten aufgebaut hat, wurde sie ein wichtiger 

Gesprächspartner zu Beginn des AUBI Projektes.  

Durch vertraglich definierte Extensivierungen, wie dem erwähnten Verzicht auf 

Pflanzenschutz- und Düngemittel in Gewässernähe, werden Maßnahmen des 

Grundwasserschutzes in einer Region von Landwirten durchgeführt. Der Ertragsausfall der 

Landwirte wird über die Wildschadentabelle vergütet. Berater der Arbeitsgemeinschaft 

Gewässerschutz und Landwirtschaft sprechen gezielt Landwirte an, schlagen ihnen 

Maßnahmen vor und erläutern die Vergütung. Im Falle einer Vertragsunterzeichnung führen 
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die Landwirte die Maßnahmen durch. Während des Jahres führt die Arbeitsgemeinschaft 

Gewässerschutz und Landwirtschaft Zwischenkontrollen durch. Am Ende des Jahres gibt es die 

Auszahlungen für die erbrachten Leistungen (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-

Umstadt: 56 - 62). Die Landwirte zeigen sich sehr zufrieden mit der Arbeit der 

Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft vor Ort. Hingegen betonen sie 

gegenüber den Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft, dass 

ihnen die HALM-Anträge zu aufwendig seien. (1. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-

Umstadt: 63 - 64). Die Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft stellte klar, 

dass sie als Ansprechpartner und zur weiteren Vernetzung zur Verfügung steht (2. AUBI Vor-

bereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 303-306). Allerdings wurde betont, dass der Habitat- 

und Artenschutz nicht die Kernkompetenz der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und 

Landwirtschaft ist (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 285-294). 

 

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) sollte als offizielle Beratungsinstitution auf-

genommen werden. Vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) wurde nach Kontakt-

aufnahme im Jahr 2015 angekündigt, dass eine neue Stelle im Bereich der Biodiversitätsbera-

tung 2016 geschaffen werden soll (Gespräch 18.07.2015 ï Landesbetrieb Landwirtschaft 

Hessen). Diese Stelle hätte zum Ziel gehabt, geeignete Maßnahmen des Biodiversitätsschutzes 

in der Landwirtschaft noch besser zu kommunizieren und zu etablieren. Mit Beginn der Tätig-

keit der Mitarbeiterin, die für die Biodiversitätsberatung verantwortlich ist, wurde der Kontakt 

aufgebaut und durch einen regelmäßigen Austausch wird dieser Kontakt gefestigt. Für die Fach-

kraft des Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen erweist sich die AUBI Projektregion als unter-

stützend, da sie in Kassel beschäftigt und aufgrund ihrer begrenzten Arbeitszeit nicht häufig in 

Südhessen vertreten sein kann.  

 

Das AUBI Projekt wurde im Rahmen einer Sitzung des Naturschutzbeirates am 23.02.2016 

durch den Autor in Darmstadt vorgestellt. Der Naturschutzbeirat ist ein ehrenamtliches Gre-

mium, er unterstützt und berät den Landkreise Darmstadt-Dieburg in allen Angelegenheiten des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege. Im Rahmen der Diskussion wurden vor allem die 

Erfahrungen der Naturschutzverbände über die Situation der Landwirte ausgetauscht und mit-

geteilt, wo Probleme bei der Kooperation entstehen könnten (3. AUBI Projektvorstellung: 1 ï 

10). Im Rahmen einer Sitzung des Gebietsagrarausschusses wurde das AUBI Projekt am 
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26.02.2016 durch den Autor vorgestellt und mit den Teilnehmern diskutiert. Der Gebietsagrar-

ausschuss ist ein Kreisausschuss, der gebildet wurde, um die vom Gesetzgeber zugewiesenen 

Verwaltungsaufgaben im Bereich Landwirtschaft zu erfüllen. Die Vertreter der beiden Gremien 

signalisierten gegenüber den Projektvertretern Kooperationsbereitschaft. Darüber hinaus wurde 

das Projekt durch Vorstellungen bei den regionalen Gruppen des NABU (Naturschutzbund), 

des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) und im Arbeitskreis "Ökologi-

scher Landbau" der lokalen Agenda Gruppe Otzberg und Groß-Umstadt vorgestellt. Das Pro-

jekt entspricht der Zielrichtung Gruppen des ehrenamtlichen Naturschutzes. Die Vertreter der 

genannten Gruppen werden über geplante Veranstaltungen informiert. Durch diese 

Vorstellungen des Projektes in der Region, sollten evtl. vorhandene Erfahrungen in der Region 

im Habitatï und Artenschutz gesammelt und der Bekanntheitsgrad erhöht werden.  
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7 Design der Studie 

7.1 Erarbeitungsprozess eines Handlungsablaufs bei der Durchführung des AUBI 

Abgeleitet aus dem schweizerischen und niederländischen Agrarumweltmaßnahmen-Konzept 

(siehe Kapitel 5.1.1 und 5.1.2) wurde ein theoretisches Agrarumwelt- und Biodiversität-Modell 

für eine Region in Deutschland erstellt (Müller 2017). Ergänzend dazu wurden die vom Autor 

identifizierten Erfolgsfaktoren bereits bestehender Maßnahmen im kooperativen Naturschutz 

(aus der im Kapitel 5.1, Seite 43, vorangegangenen Analyse) mit Partnern der Modellregion 

diskutiert. Ziel war es, eine abgestimmte Modellstruktur für das geplante Agrarumwelt- und 

Biodiversität-Konzept (AUBI) in Hessen zu erstellen. Zur weiteren Erarbeitung des AUBI wur-

den die mit rot markierten Programmteile aus der Tabelle 9 übernommen.  
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Identifizierte Erfolgsfaktoren  Übernahme der identifizierten Erfolgsfaktoren 

in das AUBI  

5.1.1 Das Subventionssystem Natuur en Landschap in den Niederlanden 

1. Leistungen der Landschaftspflegevereinigungen im Agrarumwelt-

schutz werden nicht einzelbetrieblich, sondern als Gruppenleistung 

vergütet  

2. Die Transaktionskosten dieser Institution werden einkalkuliert 

3. Fokus auf Zusammenarbeit und regelmäßige Diskussionen der 

Landwirte und Akteure vor Ort  

4. Innerhalb der Landschaftspflegevereinigungen erfolgt eine Erfolgs-

kontrolle 

 

1. Aufgrund der HALM Förderrichtlinie können nur die Be-

ratungskosten kompensiert werden   
2. Aufgrund der HALM Förderrichtlinie können nur die Be-

ratungskosten kompensiert werden   

3. Wird in das AUBI übernommen  
4. Aufgrund der HALM Förderrichtlinie können nur die Be-

ratungskosten kompensiert werden   

5.1.2 Der ökologische Leistungsnachweis und die Ökoqualitätsverordnung in der Schweiz 

5. Einzelbetriebliche Herangehensweise  

6. Die flächengenaue Betrachtung erweist sich aus ökologischer Sicht 

als sehr zielführend  

7. Vernetzungsbeiträge für bestimmte Zielhabitate als steuerndes Ele-

ment, wie in der Agrarumweltpolitik Anreize zur Partizipation unter 

Landwirten gesetzt werden können 

 

5. Wird in das AUBI übernommen  
6. Wird in das AUBI übernommen  

7. Aufgrund der HALM Förderrichtlinie können nur die Be-

ratungskosten kompensiert werden   

5.1.3 Landschaftspflegeverbände Deutschland 

8. Naturschutz, Landwirtschaft und Politik planen und arbeiten zusam-

men  

9. Etabliertes Netz von LPV Gruppen in Deutschland 

 

8. Wird in das AUBI übernommen  

9. Im AUBI wird mit der Arbeitsgemeinschaft Gewässer-
schutz und Landwirtschaft als langjährig etablierte Orga-

nisation in der Beratung im Wasserschutz gearbeitet 

0 Wildlebensraumberater in Bayern 

10. Einzelbetriebliche Beratung   

11. Umsetzung von freiwilligen, wildlebensraumverbessernden Maß-

nahmen  

12. Ziel ist die Etablierung von Modellgebieten  

 

10. Wird in das AUBI übernommen  

11. Wird in das AUBI übernommen  

12. Wird in das AUBI übernommen 

5.1.5 Forschungsprojekt Agrar- Umwelt Forum in Brandenburg 

13. Problemorientierte Situations- und Regionalanalyse 

14. Eine klare Zielformulierung führt zum Aufbau eines regional ange-

passten Maßnahmenpaketes zum Habitat- und Artenschutz 

15. Diskussionsplattform als Basis für ein neu erstelltes Agrarumwelt- 

und Klimamaßnahmen - Konzept mit stärkerer Mitgestaltungsmög-

lichkeit für Akteure der Region  

16. Die neutrale Moderation erwies sich als unabdingbar erwiesen, um 

den Vertrauensbildungsprozess zwischen den Teilnehmern zu för-

dern 

 

13. Wird in das AUBI übernommen 

14. Wird in das AUBI übernommen  
15. Wird in das AUBI übernommen  

16. Wird in das AUBI übernommen  
 

5.1.6 Biotopvernetzungskonzepte in Baden-Württemberg  

17. Landschaftsplanerische Grundlage zur Erstellung räumlich genauer 

Vernetzungsprojekte  

18. Zusammenarbeit mit Landwirten wurde in Form von Runden Ti-

schen etabliert 

19. Ökonomische Ansprüche der Landwirte werden berücksichtigt, in 

dem über den Ökopunkte Ansatz die Kompensation von jeder Ge-

meinde angepasst ausgehandelt wird 

17. Wird in das AUBI übernommen  

18. Wird in das AUBI übernommen  

19. Aufgrund der HALM Förderrichtlinie können nur die Be-
ratungskosten kompensiert werden   

 

Tabelle 9: Identifizierte Erfolgsfaktoren bereits bestehender Maßnahmen des kooperativen Naturschutzes mit Über-

sicht, welche Teile in das AUBI übernommen werden (eigene Darstellung) 
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7.2 Handlungsablauf der AUBI Projektarbeit  

Zur Umsetzung des AUBI in Gemeinden wurde aus den identifizierten Erfolgsfaktoren mit den 

Projektpartnern des Agarumwelt- und Biodiversitätskonzeptes ein AUBI Durchführungsplan 

und ein erster Handlungsablauf im Rahemn dieser Dissertation erstellt. Dieser bezieht sich 

konkret auf die HALM C.3-Maßnahmen (Siehe Abbildung 20; Seite 83) in intensiv genutzten 

Ackerbauregionen, kann aber leicht abgewandelt auch auf andere Zielräume angewendet 

werden. Im Folgenden wird der in der Gruppe erarbeitete Handlungsablauf beschrieben und in 

Abbildung 26 dargestellt: 

 

Abbildung 26: Handlungsablauf der AUBI Projektarbeit  (eigene Darstellung) 
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Zentral bei der Durchführung ist die Analyse der naturräumlichen Ausstattung durch einen 

Ökologen. Diese hat u.a. Einfluss auf die Auswahl der Ziel- und Leitarten. Neben der 

zielgerichtete Maßnahmenplanung dienen Ziel- und Leitarten  auch als mögliche 

Erfolgsindikatoren und können so die Akzeptanz von Maßnahmen erhöhen. Zudem kann eine 

Einteilung in unterschiedliche Landschaftseinheiten zielführend sein, wenn die lokalen 

Gegebenheiten im Projektgebiet stark variieren.  

Daneben gilt es, potenzelle Zielkonflikte  vorab zu klären, wie z.B. welche Faktoren im 

Projektverlauf der Zielerreichung im Wege stehen könnten und wie diesen Faktoren begegnet 

werden könnte. Außerdem sollten ökologische Barrieren bzw. Störungen und wertvolle 

ökologische Vernetzungsstrukturen ermittelt werden. Dabei gilt es, jeweils Suchräume zu 

ermitteln und nicht um eine flächenpräzise Identifikation. Somit können betroffenen Landwirte 

selbst lösungsorientiert tätig werden und Vorschläge einbringen. Daraus können dann 

Strukturen abgeleitet werden, bei denen die Anlage von Pufferräumen insbesonders nötig sind. 

Diese Pufferräume helfen, angrenzende Biotope vor zusätzlichem Eintrag an Nährstoffen und 

Pflanzenschutzmitteln zu schützen und tragen entsprechend zu deren Erhalt bei.  

Bei dem Projekt in Hessen ist es bei einigen Maßnahmen notwendig, die HALM-Kulisse zu 

berücksichtigen, da einzelne Maßnahmen nur innerhalb dieser Räume im Sinne der HALM-

Förderung bewilligungsfähig sind (z.B. bei der Umsetzung von Ackerwildkrautflächen). Die 

Sammlung von Informationen und Daten zur naturräumlichen Ausstattung schließt die 

Begutachtung potenzeller Flächen mit Fotodokumentation ein. Durch die lokale Situation 

werden mögliche Zielsetzungen für das Projektgebiet ausgesprochen.  

Nach Erstellung der Karten und des Textteils (siehe Anhang Seite 11 - 207) werden 

Landwirte und weiteren lokale Akteure wie z B. die örtlichen Naturschutzverbände, Imker, 

betroffene Behörden, usw. zu Runden Tischen eingeladen. Dabei ist die jahreszeitliche 

Einbindung der Landwirte im Betrieb zu berücksichtigen, um eine möglichst hohe 

Teilnehmerzahl erreichen zu können. Bei den Runden Tischen wird neben der Vermittlung von 

Wissen zum Thema Biodiversität (Bedeutung, Nutzen, Folgen des Biodiversitätsverlustes) das 

AUBI-Projekt mit seinen Zielen vorgestellt.  

Darüber hinaus ist das gegenseitige Kennenlernen und die Vertrauensbildung entscheidend. Im 

Rahmen der Runden Tische werden Planungskarten des Projektgebietes mit potenzellen 

Suchräumen als Entscheidungshilfe zur Umsetzung von HALM C.3-Maßnahmen sowie deren 

möglichen Effekten auf Ziel- und Leitarten dargestellt. Darüber hinaus sollten 
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Handlungsanleitungen zur Umsetzung konkreter HALM-C.3-Maßnahmen mit vorbereitenden 

Tätigkeiten erstellt werden.  

Im weiteren Projektverlauf ist gegebenenfalls die Priorisierung von anerkannten Landwirten 

mit Vorreitercharakter von Vorteil. Mit diesen kann die einzelbetriebliche Beratung begonnen 

werden (erst sinnvoll, wenn erste Diskussionsgrundlagen und Suchräume bestehen). Vor Ort 

sollten im Rahmen der einzelbetrieblichen Beratung zunächst die aktuellen Ergebnisse 

vorgestellt und anhand von Planungskarten unter Einbeziehung der betriebseigenen Flächen 

veranschaulicht und diskutiert werden.  

Entscheidend für den weiteren Verlauf ist die fortlaufende Anpassung des AUBI-Konzeptes 

beipielsweise bei der Diskussion, um die zu bestimmenden Ziel- und Leitarten in der 

Agrarlandschaft oder bei Änderungen von politischen Rahmenbedingungen. Durch gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit  der Projektergebnisse und Maßnahmenumsetzungen kann, je nach 

Adressatenbezug, das Projekt an Bekanntheit gewinnen und eine Vertrauensbasis aufgebaut 

werden. 

Der im AUBI Projektteam erarbeitete Handlungsablauf wurde nach der Gruppendiskussion am 

27.11.2015 in Abstimmung mit den Hauptbeteiligten des Projektes in enger Abstimmung mit 

der Abteilung Agrarpolitik der hessischen Landesregierung in Wiesbaden formuliert und auf 

die Förderfähigkeit geprüft. Um eine HALM A Projektförderung zu erhalten, musste bis zum 

01. Dezember 2015 eine Konzeptskizze für eine Bewerbung um Fördergelder an das HALM 

Landesgremium geschickt werden. Die Projektskizze beinhaltete die modellhafte Erarbeitung 

eines Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzeptes (AUBI) als Handlungsgrundlage zum Aufbau 

einer Gruppe von Landnutzern (AUBI-Kooperation). Das AUBI Projekt wurde im Jahr 2016 

als ein HALM A1 Projekt gefördert. Für die Jahre 2017 ï 2021 standen und stehen Fördermittel 

aus dem HALM A2 Programm zur Verfügung.  
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7.3 AUBI-Projektdurchführung  

Im nun folgenden Kapitel wird der Ablauf der AUBI Umsetzung ab dem Zeitpunkt der Bewil-

ligung im Jahr 2016 und das Jahr 2017 im Programm HALM A1 und HALM A2 beschrieben. 

Anschließend werden die Interviews und Gruppendiskussionen hinsichtlich ihres Bezuges zu 

den Forschungsfragen ausgewertet.  

7.3.1 Startveranstaltung + HALM A1 2016 - AUBI Groß-Umstadt und Otzberg  

Nach der rechtskräftigen Erteilung des HALM A1 Förderbescheids wurde das Landschaftspla-

nungsb¿ro ĂPlanungsgruppe Natur & Umweltñ (PGNU) aus Frankfurt zur Durchführung der 

ĂKonzeption des Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzeptes (AUBI) im Landkreis Darmstadtï

Dieburg im Rahmen des Förderverfahrens HALM A1 beauftragt. Nach dem Zuwendungsbe-

scheid der HALM A1 Fördermittel vom zuständigen Ministerium zur Förderung über das 

HALM A1 und der Entscheidung für das Planungsbüro PGNU, wurde der Ablaufplan für das 

Jahr 2016 festgelegt. Es wurden drei Runde Tische geplant und es waren finanzielle Mittel 

vorhanden, um sechs Einzelberatungen durchzuführen.   

 

Zum Auftakt des Projektes wurde ein erster Runder Tisch am 09.05.2016 mit 15 Teilnehmern 

veranstaltet. Darunter waren Landwirte, Vertreter des Amtes für den Ländlichen Raum, des 

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, des Bauernverbandes, der lokalen Agenda Gruppe und 

vom Naturschutzbund. Die Angestellten des beauftragten Landschaftsplanungsbüros Planungs-

gruppe Natur und Umwelt (PGNU) betonen, dass die PGNU kein starres Konzept entwickeln 

wird, sondern einen dynamischen Prozess mit allen beteiligten Akteuren gestalten möchte. Es 

soll ein praxisnahes Konzept entstehen, das u.a. auf Ziel- und Leitarten aufbaut, die in der Bio-

diversitätsstrategie des Landes Hessen definiert sind. Dabei sieht sich die PGNU als Impulsge-

ber, die ein grobes Grundkonzept entwickelt, welches dann mit der Gruppe von Landwirt-

schaftsbetrieben oder den einzelnen Landwirtschaftsbetrieben konkretisiert wird. Durch den 

Austausch mit den Landwirtschaftsbetrieben aus der Region will man herausfinden, wer welche 

Flächen bewirtschaftet und wer Nachbarflächen besitzt, auf denen man eventuell Maßnahmen 

im Folgejahr anknüpfen kann, um eine räumliche Vernetzung zu schaffen (1. Runder Tisch 

Groß-Umstadt 2016: 2-7). Dabei ist es ein Ziel, den Austausch auf Fragen zu lenken, wie zum 

Beispiel die Frage, was Biodiversität bedeutet und was man davon hat. Die PGNU sieht Ihre 

Rolle u.a. darin, Vorschläge zu machen und diese dann mit den Beteiligten zu diskutieren. Da-

bei hofft die PGNU auf einen starken Austausch untereinander. Ein besonderer Wert soll auf 
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die detaillierten Aussagen der Landwirte gelegt werden. Diese sehen vorhandene Bestände an 

Tierpopulationen öfter und können dadurch Wissen mit einbringen, in welchen Bereichen Maß-

nahmen sinnvoller zu etablieren sind (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 219-222). 

 

In der Diskussionsrunde wurden Informationen zur Entwicklung der biologischen Vielfalt und 

der örtlichen Gegebenheiten im Projektgebiet ausgetauscht. Außerdem präsentierte die neu 

eingestellte Biodiversitätsberaterin des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen das Konzept 

zur Integration der Biodiversitätsberatung. Ein Landwirt begann die Diskussion mit der Aus-

sage, dass er es sich gut vorstellen kann, dass die Gruppe als langfristiges Forum dienen könne. 

Die HALM-Maßnahmen können seiner Meinung nach als ĂAufhängerñ dienen, jedoch solle der 

Austausch nicht darauf (Anmerkung: allein auf das HALM Programm) beschränkt sein. Ver-

träge, Fristen und Verpflichtungen im HALM seien, so der Landwirt, meist eher abschreckend 

als motivierend. Die Gruppe sollte als Raum für den Erfahrungsaustausch genutzt werden, um 

über verschiedene Aspekte des Naturschutzes auf Ackerstandorten zu sprechen. Die Gruppe 

kann seiner Meinung nach helfen, Synergien im Habitat- und Artenschutz zu schaffen (1. Run-

der Tisch Groß-Umstadt 2016: 78-80).  

 

Aus dem Kreis der Landwirtschaftsbetriebe wurde die Bildung der Gruppe als sehr gut 

empfunden. Der Hauptfokus auf die HALM C.3. Maßnahmen wurde akzeptiert, jedoch auch 

angefügt, dass die Umsetzung der Maßnahmen nicht das alleinige Ziel sein sollte. Die ̀ Politik 

der kleinen Schritté kann zum Motto des AUBI werden, denn kleine Erfolge sind viel Wert, so 

eine zusammenfassende Aussage aus der Gruppe. Die nächsten Schritte müssen gemeinsam mit 

den interessierten Landwirtschaftsbetrieben gegangen werden. Es wird angeregt, mit einer 

möglichst großen Gruppe von Landwirten zu sprechen, wie sie die Situation der Habitat- und 

Artenvielfalt auf ihren bewirtschafteten Ackerschlägen einschätzen und welche 

Erwartungshaltung vorhanden ist. Da die anwesenden Landwirte es gewohnt sind, sich an 

anderen Landwirten zu orientieren, wird angeregt, einen ĂVorreiter-Betriebñ zu finden.  

 

Am 20.06.2016 fand ein zweites Treffen statt, bei dem die ersten Ergebnisse der 

Planungsgruppe Natur und Umwelt (PGNU) aus Frankfurt am Main präsentiert wurden. Am 

Treffen nahmen neun Vertetungen von Behörden und Verbänden und zwölf Landwirte teil. Aus 

den Beiträgen der Landwirte und weiteren Fachinformationen, hat die Projektmanagerin der 

PGNU erste Umsetzungsvorschläge erarbeitet (siehe Anhang Seite 6 -10). Es wurden die 
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Begriffe Ziel- und Leitarten definiert und deren Anwendung bei Biotopkonzepten kurz 

erläutert. Anschließend wurden die Kriterien für die Auswahl der Ziel- und Leitarten vorgestellt 

und anschließend jene Arten aufgezählt, die als Vorschläge für das Projektgebiet ausgewählt 

wurden. Dabei kommen vor allem die Vogelarten Grauammer, Neuntöter, Feldlerche, 

Rebhuhn, Steinkauz und Wachtel in Betracht. Weitere Artengruppen werden auch von den 

umgesetzten Maßnahmen profitieren, wie beispielsweise Wildbienen und Tagfalter. Sie werden 

jedoch auch aufgrund von aufwendigen Monitoringverfahren und geringerer 

Öffentlichkeitswirksamkeit nicht als Ziel- oder Leitarten hinzugezogen (siehe Anhang Seite 6 

-10; Böhm und Küchler 2016).  

 

Die PGNU stellt als ein wesentliches Ziel heraus, die Bedeutung der Biodiversität und die 

Erwartungshaltung der Landwirte bei der Maßnahmenumsetzung für die Landwirte  im Rahmen 

der Beratungsgespäche zu erfassen (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 72-73). 

Anschließend wurden Planungskarten vorgestellt, in denen mögliche Umsetzungsräume 

einschließlich der zu beachtenden Barrieren und Störungsquellen (Straßen, Bahnlinien, 

Siedlungsräume etc.) differenziert dargestellt werden (siehe Abbildung 27 und Abbildung 28). 

Des Weiteren werden kartographisch Bereiche vorgeschlagen, welche für die einzelnen HALM 

Förderverfahren (Blühflächen, Gewässer-/Erosionsschutzstreifen, Ackerrandstreifen) 

besonders entscheident sind. Diese Landschaftsbereiche stellen die gewünschten Zielgebiete 

für die genannten HALM Förderverfahren dar.   
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Abbildung 27: Darstellung des 100 m-Puffers (grün) um wertvolle ökologische Elemente im Projektgebiet (rot umran-

det) mit darunterliegendem Luftbild  (Böhm und Küchler 2016) 

 
 

Abbildung 28: Beispielhafte Darstellung eines Ausschnittes im Projektgebiet mit Hinweisen auf nötige Vernetzungs-

elemente und bereits bestehende oder geplante mehrjährige Maßnahmen (Böhm und Küchler 2016) 
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Die Vertreter der PGNU betonen nochmals, dass ein Verbundsystem anzustreben sei, in 

welchem die einzelnen Landwirte zusammenarbeiten und Flächen gemeinsam im räumlichen 

Zusammenhang beplant werden sollen. Der Vertreter des Landkreis Darmstadt-Dieburg, 

Fachbereich Landschaftspflege sieht es optimitstisch, ein Wechselspiel von ruhigen Bereichen, 

in welchem Artenschutzmaßnahmen gezielt umgesetzt werden und verkehrsbelasteten 

Bereichen zu kombinieren. Er ist der Meinung, dass die AUBI Planung in unterschiedlicher 

Priorität an die Störungsbereiche herangehen muss und dabei immer mit der Bevölkerung in 

Kontakt bleiben sollte (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 196-197). Für die PGNU ist dabei 

das Miteinander das entscheidende Kriterium (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 198-198).  

Neben Diskussionen über den Planungsentwurf wurde auch der AUBI Projektfortschritt 

besprochen. Die Landwirte stellten heraus, das die kritischen Anmerkungen ihrer Meinung nach 

sehr wichtig sind und sie zufrieden mit dem bisherigen AUBI Verlauf sind (2. Runder Tisch 

Groß-Umstadt 2016: 140-142). 

 

Am 11.11.2016 erfolgte die Übergabe des Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzepts (AUBI) 

von der Planungsgruppe PGNU an den auftraggebenden Landwirtschaftsbetrieb, stellvertretend 

für die teilnehmenden Landwirtschaftsbetriebe (siehe Anhang Seite 11 - 90). Das hessenweit 

erste Projekt, das direkt über HALM A1 gefördert wurde, konnte an diesem Termin 

abgeschlossen werden. Die Konzepterstellung und die Projektdurchführung wurde von Mai bis 

November 2016 durch die Planungsgruppe Natur und Umwelt (PGNU) aus Frankfurt am Main 

begleitet. 32 Personen erschienen zur Übergabe des AUBI-Konzeptes, darunter waren 19 

beteiligte Landwirte aus der Region (siehe Abbildung 29).  
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Abbildung 29: Akteure beim AUBI: (von links) Carlotta Böhm (Planungsgruppe Natur und Umwelt), Richard Lohnes 

(Landwirt und Antragsteller für HALM A)  in Nieder -Klingen), Angela Homm-Bälzer (Gewässerschutz und Landwirt-

schaft), sowie Peter Pohlmann (Fachgebiet Landschaftspflege, Kreis Darmstadt-Dieburg) Foto: Guido Schieck 

Das Projektgebiet bot aufgrund bestehender Kommunikationsstrukturen und einem gewissen 

Problemdruck gute Voraussetzungen, um Landwirte für das AUBI-Projekt zu gewinnen. Ein 

Landwirt bezog dazu folgende Stellung:  

ĂWir produzieren nicht im luftleeren Raum, sondern in und mit der Umwelt. 

Gemeinsam etwas Planen und Umsetzen, das ist das Ziel des AUBI und ich möchte 

dafür werben das die anderen Landwirte das wahrnehmenñ (3. Runder Tisch 2016 

: 2 - 3). 

Der bedeutende Anteil an Gunstlagen in der agrarisch genutzten Landschaft stellt zudem eine 

Kulisse dar, welche bisher wenig durch Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen aufgewertet 

wurde. Ziel war es zum einen, örtliche Akteure, insbesondere Landwirte, für das Projekt zu 

gewinnen und in die Erstellung des AUBI einzubeziehen. Ein Hauptanliegen ist es, die 

vorgefundene Einstellung hinsichtlich der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen in der Region 

zu verändern (3. Runder Tisch 2016 : 4). 

Mithilfe des AUBI sollte genau diese Problematik angegangen werden (3. Runder Tisch 2016 

: 5 - 6). Das erstellte AUBI basierte auf Daten und Anregungen der Landwirte und bietet 

entsprechend gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Realisierung und Weiterentwicklung. 
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Der Erfolg des Konzeptes wird sich jedoch erst in den nächsten Jahren zeigen, da das 

entstandene Netzwerk weiter aufgebaut und sowohl die Einzelberatungstermine als auch 

Runden Tische intensiviert weitergeführt werden sollen. Eine Entwicklung des 

Problembewusstseins und der Akzeptanz der Maßnahmen braucht Zeit.  

7.3.2 Einzelberatungstermine bei Landwirten - AUBI Groß -Umstadt und Otzberg 

Die für die Betriebe kostenlose und unverbindliche Einzelberatung der Landwirte fand 

gemeinsam mit einem Vertreter des Fachgebietes Landschaftspflege des Landkreises 

Darmstadt-Dieburg auf dem jeweiligen Betrieb statt. Zu Beginn der Beratung wurde nochmals 

kurz das Konzept mit dem Ziel der Biodiversitätsförderung durch Umsetzung von HALM -

Maßnahmen dargestellt. Anhand von vorbereiteten Planungskarten konnte die Lage der 

betriebseigenen und bewirtschafteten Flächen im Konzept nachvollzogen werden. 

Anschließend wurden gemeinsam potenzielle Maßnahmenflächen diskutiert. Einen besonderen 

Wert wurde dabei auf den Vernetzungsaspekt gelegt und ggf. angeregt, den Austausch mit 

Eigentümern der benachbarten Flächen zu suchen. Ausgewählte Flächen wurden im Anschluss 

im Gelände besichtigt. Ein Entschluss, ob ein HALM Vertrag unterzeichnet wird, wurde vor 

Ort meist nicht getroffen, dem Landwirt jedoch zeitnah eine Karte zur Verfügung gestellt, 

welche als Entscheidungshilfe dienen sollte (siehe Abbildung 30). 

 

Abbildung 30: Entwurf e ines Einzelbetrieblichen Beratungspapieres (PGNU)  



 

123 
 

Neben einer Darstellung der potenziellen Flächen und ihrer Lage im Projektraum, wurden 

flächenspezifisch Vorschläge zur möglichen Umsetzung von HALM-Maßnahmen genannt und 

kurz deren Bedeutung für die Ziele des Konzeptes aufgezählt. Die Karten enthalten den jeweils 

damalig aktuellen Stand des Konzeptes. Zusätzlich wurden den Landwirten im Rahmen der 

Einzelberatung Informationen zu den Ziel- und Leitarten sowie zur Vorbereitung der Flächen 

und weitere Literaturempfehlungen zur Verfügung gestellt.  

Einzelberatungsbeispiel:  

Die Ackerschläge des Beispielbetriebes sind über vier Ortschaften stark räumlich verteilt. Als 

weiterer Anbauzweig baut der Betrieb biologisch zertifizierte Tafeltrauben als Sonderkultur an, 

die er direkt ab Hof verkauft. Er setzt Dauerbegrünung in den Fahrgassen durch eine 

Kleemischung ein. Hier versucht der Betriebsleiter bessere Mischungen zu finden, dabei wird 

er vom Amt für Bodenmanagement unterstützt.  

In Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden einmal größere Flächen mit 

Lerchenfenstern angelegt, jedoch mit sehr geringer Vergütung und nachhaltiger Belastung 

durch Unkraut. An dieser Agrarumweltmaßnahme wurde mehr aus Solidarität als aus 

Wirtschaftlichkeit teilgenommen. Bisher ist ein Blühstreifen am Biogasmais als Greeningfläche 

eingetragen. Das Saatgut wird von der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und 

Landwirtschaft gezahlt. Die restliche Greeningfläche wird vom Landwirt als Mitnahmeeffekt 

bezeichnet, da er dort Winterzwischenfrucht anbaut (Senf vor Zuckerrüben und Mais). Darauf 

folgen Besichtigungen einjähriger Blühstreifen, die an einem stärker von Fußgängern genutzten 

Weg liegen. Diese sind von Schmetterlingen und anderen Bestäubern gut besucht.  

Anschließend folgt die Besichtigung eines Schlages, der in eine HALM Maßnahme kommen 

könnte. Der Ackerschlag hat wenige Bodenpunkte, liegt sehr schattig in Waldrandnähe und 

wirft normalerweise nicht lohnenden Ertrag ab. Weitere Ackerschläge werden beurteilt. Von 

der PGNU werden die Daten aufgenommen und im Nachgang an den Betriebsbesuch 

Planungskarten des Betriebes mit Extensivierungsempfehlungen zugesandt. 

In der Projektlaufzeit von Anfang Mai bis November 2016 nutzten zwei Landwirte das 

Beratungsangebot. Insbesondere die Überschneidung der Projektlaufzeit mit der Bearbeitungs- 

und Erntezeit kann als entscheidender Grund für die zunächst geringe Nachfrage an den 

Einzelberatungsterminen gesehen werden. Weiter begrenzte die HALM-Antragsfrist (01. 

Oktober 2016) mögliche Beratungstermine im Herbst. Erfreulich war, dass beide Landwirte im 
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Anschluss Flächen ins HALM-Programm aufnahmen und zudem von Landwirt zu Landwirt 

Kontakt geknüpft wurde. 

7.3.3 HALM A2 2017 - AUBI Groß-Umstadt und Otzberg  

Am 17.03.2017 fand ein weiterer Runder Tisch, für die Projektregion Groß Umstadt/Otzberg, 

in Otzberg statt, an dem insgesamt 14 Personen (davon neun Landwirte) teilnahmen. Da sich 

einige Landwirte bisher noch nicht näher mit dem AUBI-Projekt beschäftigt hatten, wurde die 

Projektidee und Konzepterarbeitung zunächst noch einmal kurz vorgestellt. Ein Schwerpunkt 

dieses Treffens bildete die Präsentation der Habitatansprüche des Rebhuhns (Perdix perdix), 

welches als Zielart im Projektgebiet ausgewählt wurde. Es wurde hierbei der starke Rückgang 

der einst häufig vorkommenden Art hervorgehoben und die Lebensraumansprüche erläutert. 

Zudem wird der Nutzen der HALM C.3-Maßnahmen für das Rebhuhn und deren Ausgestaltung 

vorgestellt. Vorliegende Nachweise des Rebhuhns im Projektgebiet werden gezeigt und von 

teilnehmenden Landwirten aus eigenen Beobachtungen auf ausgedruckten Karten ergänzt.  

 

In der Gruppe werden Maßnahmen diskutiert, die in Ergänzung zum HALM gut in den 

Betriebsablauf integriert werden könnten und nur geringe finanzielle Einbußen mit sich 

bringen. Hier werden Lerchenfenster genannt, aber auch die Möglichkeit, höhere 

Stoppelstreifen von circa 10 Meter Breite bei der Ernte stehen zu lassen. Diese Maßnahmen 

seien leicht umzusetzen. Wichtig sei es, über dieses Vorgehen zu sprechen und Akzeptanz auch 

bei anderen Landwirten zu schaffen. Zum Teil sei das Verständnis für solche Maßnahmen nicht 

oder nur gering vorhanden und es werde von ĂFehlernñ beim Ernten oder Sªen ausgegangen. 

Insgesamt wurde großes Interesse an einem Geländerundgang im Projektgebiet geäußert. 

Dieser soll dazu genutzt werden, bestehende Blühstreifen/-flächen aufzusuchen und vor Ort 

Erfahrungen auszutauschen. Abschließend ermutigt die Vertreterin der PGNU alle 

teilnehmenden Landwirte, sich bei Fragen zum Projekt oder bei Interesse für eine 

unverbindliche Einzelberatung bei ihr oder dem Fachgebiet Landschaftspflege zu melden.  

 

Am 28.09.2017 fand nahe Heubach (Groß-Umstadt) mit acht örtlichen Landwirten ein 

Geländetermin statt. Im Rahmen dieses Treffens war es möglich, Erfahrungen zu 

Blühmischungen sowie zur Anlage von Blühflächen auszutauschen. Zudem wurde vonseiten 

der Landwirte die Notwendigkeit der Sensibilisierung von Verpächtern und 

Erholungssuchenden für den Nutzen entsprechender Maßnahmen z.B. durch gezielte 
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Presseartikel geäußert. Wichtig hierbei wäre eine Information der Bevölkerung zum Wert von 

Blühflächen auch im Winter, wenn keine Blüten mehr vorhanden sind.  

 

Abbildung 31: Geländetermin mit örtlichen Landwirten nordöstlich von Heubach (Foto: PGNU) 

Im Jahr 2017 erfolgten sieben Einzelberatungstermine mit örtlichen Landwirten. Die Termine 

fanden vor Ort zumeist gemeinsam mit einer Vertretung der Landschaftspflege statt. Zudem 

wurde auf Wunsch eines Landwirtes ein gemeinsamer Beratungstermin mit der Landesbetrieb 

Landwirtschaft Hessen Biodiversitätsberatung organisiert. Den Landwirten wurden im Rahmen 

dieser Termine weitere Informationen (z.B. Steckbriefe zu den Ziel- und Leitarten, 

Empfehlungen zur Ansaat von HALM -Blühflächen sowie (personalisierte) Schilder für 

HALM -Blühflächen und Gewässer-/Erosionsschutzstreifen) zur Verfügung gestellt. Im 

Anschluss an die Beratungsgespräche wurden, wenn gewünscht, Planungskarten mit den 

gemeinsam ausgewählten potenziellen Flächen erarbeitet und an die Landwirte als 

Entscheidungshilfe weitergeleitet. Die Beratungstermine konnten außerdem dafür genutzt 

werden, Informationen zur ggf. notwendigen Anpassung des Konzeptes zu sammeln. Zum Ende 

des Projektjahres wurde von der PGNU an einem gesonderten Termin der Jahresbericht, des 

AUBI vorgestellt (siehe Anhang Seite 90 - 96).  
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7.3.4 HALM A2 2017 - Erweiterung der A UBI  Konzeption auf Nachbar-Gemeinden 

und Gemarkungen 

Analog zur Konzeption für Groß-Umstadt und Otzberg erfolgte nun eine Erweiterung auf die 

neue Projektregion Reinheim-Ueberau und Groß-Bieberau. Ziel waren dabei 

umsetzungsorientierte Maßnahmenvorschläge für Groß-Bieberau und Reinheim-Ueberau. Da 

ein Großteil der Datengrundlagen über das AUBI Konzept von 2016 schon vorlag, war der 

Aufwand zur Erarbeitung deutlich geringer. Der Auftrag an die PGNU beinhaltet eine 

Konzeption analog des ersten Konzeptes (Groß-Umstadt/Otzberg), wobei der größte Teil des 

Textteils direkt zu übernehmen waren. 

 

Weite Teile der ersten Konzeption wurden mit leichten Anpassungen übernommen, um den 

planerischen Aufwand möglichst gering zu halten. Wichtig war auch in diesen beiden 

Gemarkungen, die lokale Bestandssituation der planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten 

aufzunehmen und die Akteure vor Ort (wie z.B. Landwirtschaftsbetriebe, Behörden, Verbände, 

Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft) miteinzubeziehen. Aus den 

Planungsgrundlagen wurden Umsetzungsvorschläge mit Maßnahmenräumen erarbeitet, die für 

die Umsetzung von HALM C.3. Maßnahmen (Blühflächen, Gewässer-/ Erosionsschutzstreifen, 

Ackerrandstreifen) besonders passend wären. Parallel zur Konzepterstellung erfolgt auch im 

Erweiterungsgebiet die Beratung in Form von Gruppenveranstaltungen und intensiven 

Einzelberatungen. 

 

Im neuen Projektgebiet ĂGroß-Bieberau/Reinheim-Ueberauñ wurde an einem 

Informationsabend am 17.03.2017 durch einen Vertreter des Landkreis Darmstadt-Dieburg, 

Fachbereich Landschaftspflege Hintergrundinformationen, das Projektgebiet sowie Ziele und 

der Ablauf des Projektes erläutert. Zudem wurden die betrachteten Maßnahmen aus dem 

HALM -Programm vorgestellt. Eine Vertreterin der PGNU erläuterte anhand einer Präsentation 

die Aufgaben der PGNU im Projekt. Einem Landwirt war es sehr wichtig, bei Geländegängen 

im Sommer die praktizierenden Landwirte miteinzubinden (1. Runder Tisch 2017 Groß-Bie-

berau:  63-64). 

 

Im Laufe der Diskussion konnten erste Hinweise auf relevante Artenvorkommen und 

interesseirte Kontaktpersonen gesammelt werden. So sprach ein Landwirt die Flurbereinigung 

in Reinheim an, in deren Zusammenhang ein Biotopverbundsplan durch ein Planungsbüro in 
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Brensbach erfolgt sei. In diesem Rahmen seien auch Vorkommen der Feldlerche kartiert 

worden. Bezüglich der Artvorkommen wird ergänzt, dass die Jagdpächter aus Reinheim-

Ueberau und aus Groß-Bieberau sicherlich hilfreiche Bestandsdaten liefern könnten. Zudem 

trugen die teilnehmenden Landwirte in eine ausgedruckte Karte des Projektgebietes vorhandene 

Stilllegungsflächen sowie weitere relevante Maßnahmen auf Ackerflächen ein.  

 

Abbildung 32: AUBI Groß ï Bieberau / Reinheim-Ueberau ï 1. Runder Tisch am 17.03.2017 

Das zweite Gruppentreffen zur Vorstellung des Zwischenberichtes fand am 20.06.2017 statt 

(siehe Anahng Seite 96 -144). Dem Wunsch der Landwirte folgend, wurde am 26.09.2017 ein 

Geländetermin organisiert. Nach einer kurzen Einführung in das Projekt konnten vorhandene 

Blühflächen besichtigt und deren naturschutzfachlicher Wert sowie die Vereinbarkeit mit 

moderner Landwirtschaft besprochen werden. Bei der Diskussion war auch der Bürgermeister 

aus Groß-Bieberau anwesend. 
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Abbildung 33: Gelªndebegehung nahe ĂHundertmorgenñ zur Besichtigung von Bl¿hflªchen (Foto: PGNU) 

Am 08.11.2017, mit Ablauf des ersten Projektjahres 2017 erfolgte die Übergabe des 

Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzepts (AUBI) von der Planungsgruppe PGNU an den 

auftraggebenden Landwirtschaftsbetrieb, stellvertretend für die teilnehmenden 

Landwirtschaftsbetriebe (siehe Anhang Seite 144 - 207). Im ersten Projektjahr der neuen 

Projektregion nutzten zwei Landwirte das Beratungsangebot. Der Schwerpunkt dieser Phase 

des Projektes lag zunächst auf der Erarbeitung eines aussagekräftigen Konzeptes, sodass ab 

September eine zielführende Beratung möglich war. Beide Landwirte beantragten im Anschluss 

an die Beratung, Flächen im HALM-Programm umsetzen zu wollen.  
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7.3.5 HALM A2 - 2018 - AUBI Groß-Umstadt und Otzberg sowie für Groß-Bieberau 

und Reinheim-Ueberau 

Am 21.03.2018 wurden alle Landwirte der AUBI Gebiete Groß-Umstadt und Otzberg sowie 

Groß-Bieberau und Reinheim-Ueberau nach Groß-Umstadt eingeladen. Der für den HALM A 

Antrag verantwortliche Landwirt ging zum 31.12.2017 in den Ruhestand. Ein benachbarter 

Landwirt übernahm den Förderbescheid für das HALM A Projekt. Die PGNU verkündet 

ebenfalls zum neuen Projektjahr einen Personalwechsel. Die bisherige Projektmanagerin 

wechselte den Arbeitsplatz, sodass eine neue Projektmanagerin seitens der PGNU mit der 

Aufgabe betraut wurde. 

 

Die Vertreter der PGNU stellen im Zuge der AUBI Konzeptvorstellung die biologische Vielfalt 

in ihren Grundzügen vor und gehen auf den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und 

biologischer Vielfalt ein. Daraufhin werden die Zielarten Feldlerche und Rebhuhn und ihre 

Anforderungen an die Landschaft vorgestellt (1. Gemeinsamer Runder Tisch 2018: 38 - 40). 

Ein Landwirt berichtet über die Probleme mit den Flächeneigentümern, wenn es um HALM-

Maßnahmen geht. Hierbei wünscht er sich mehr Unterstützung vom Fachgebiet 

Landschaftspflege bei der Öffentlichkeitsarbeit, die auf die Bedeutung von Blühflächen 

hinweist. Eine Verlinkung der Projekthomepage bei den Kommunen und Gemeinden wäre ein 

weiterer Schritt, um das AUBI-Projekt und die Maßnahmen besser in die Öffentlichkeit zu 

tragen (1. Gemeinsamer Runder Tisch 2018: 65 - 69). Ein Landwirt schlägt vor, einen Runden 

Tisch zum Thema ĂRichtige Aussaat der Bl¿hmischungñ zu veranstalten. Der Vorschlag wird 

bef¿rwortet und eine Ausarbeitung zum Thema ĂAussaatmºglichkeiten f¿r Bl¿hmischungenñ 

und ein Treffen um  Erfahrungen auszutauschen soll geplant werden (1. Gemeinsamer Runder 

Tisch 2018: 103 - 106).  

7.4 Weitere Projektplanung  

Für die Jahre 2017 ï 2021 standen und stehen Fördermittel aus dem HALM A2 Programm zur 

Verfügung. Dies bedeutet, dass die Förderung in den Jahren 2018 ï 2021 genutzt werden soll, 

um in den bestehenden Gruppen weiterhin Runde Tische zu organisieren. Für 2018 wurde 

festgelegt, die beiden Projektregionen zu gemeinsamen Treffen einzuladen. Bei freien 

Kapazitäten steht eine weitere Ausweitung der Projektregion in Aussicht.   
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8 Ergebnisse der Einzel- und Gruppengespräche  

Im folgenden Kapitel der Arbeit werden die Aussagen der teilnehmenden Akteure, die im Laufe 

des AUBI-Projektes getroffen wurden, mit Bezug zu den Forschungszielen der Studie ausge-

wertet. Dabei werden alle Ergebnisse der Projektstudie aggregiert dargestellt. Folgende Krite-

rien wurden im Rahmen der Ergebnisanalyse schrittweise geklärt: 

¶ Welche Erwartungen der Akteure sind vorhanden? 

¶ Analyse der Interaktionen und der organisatorischen Verflechtungen;  

¶ Wer nimmt Probleme im System wahr und wie werden sie bearbeitet? 

¶ Was sollte von wem zur Erreichung der Innovation der Entwicklung eines Ag-

rarumwelt- und Biodiversitätskonzeptes (AUBI) getan werden? 

¶ Welche Organisationsstruktur soll geschaffen werden? 

¶ Diskussion über Veränderungen/Anpassungen des AUBI 

Insgesamt ist die Untersuchung auf die Beantwortung folgender Forschungsfragen gerichtet: 

 

1. Wie können einzelne Landwirte/die Gemeinschaft von Landwirten motiviert wer-

den bzw. wie werden Sie gehindert, ihr Verhalten in Bezug auf den Verlust der 

biologischen Vielfalt in ihrer Region zu verändern? 

 

2. Mit welchen konzeptionellen Ansätzen und mit welcher planerischen Instanz kann 

ein Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzept (AUBI), welches auf theoretischen, 

ökologischen Idealvorstellungen beruht und die unterschiedlichen Einzelinteres-

sen verschiedener Landnutzer berücksichtigt, auf lokaler Ebene umgesetzt wer-

den?  
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8.1 Ergebnisse mit Bezug zur ersten Forschungsfrage:  

Wie können einzelne Landwirte/die Gemeinschaft von Landwirten motiviert werden bzw. wie 

werden Sie gehindert, ihr Verhalten in Bezug auf den Verlust der biologischen Vielfalt in ihrer 

Region zu verändern? 

8.1.1 Wirkungsweise der Art der Landnutzung auf den Habitat- und Artenschutz 

In den Augen der Landwirte ist das Nutzen der Landschaft Teil einer Kulturlandschaft-Bereit-

stellung. Für sie bedeutet das, dass die Fläche über Generationen hinweg von der Landwirt-

schaft kultiviert wurde, weiter genutzt, aber dabei auch geschont wird: 

ĂWir sind alle bereit und auch gewillt, das was wir von unseren Eltern erhalten an 

Boden und Nachhaltigkeit der Bodenfruchtbarkeit weiter zu geben. Das sind Ziele, 

die heute auch noch feststehenñ (1. Runder Tisch GroÇ-Umstadt 2016: 167-171). 

Ein Diskussionsteilnehmer eines Runden Tisches, der bei einer Naturschutzorganisation 

arbeitet und auch Landwirt ist, fand, dass es zunächst wichtig sei, die Landwirte zu fragen, wie 

sie selbst die Habitat- und Artenvielfalt auf ihren Flächen einschätzen und was sie sich von 

eventuellen Maßnahmen versprächen. Elementar sei seiner Meinung nach die Kommunikation 

mit den Landwirten, nicht über sie hinweg von oben herab (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 

2016: 65-70). Die ausgeräumte Landschaft in ihrer Heimat sei über viele Generationen 

entstanden. Ein Landwirt konnte sich erinnern, dass zum Beispiel in den letzten 30 Jahren viele 

Hecken aus der Landschaft entfernt wurden (1. Interview Landwirt 2015: 131 - 136). Die 

Landwirte halten ihre Felder für geeignete Lebensräume von Vögeln, Amphibien und Insekten 

(2. Interview Landwirt 2015: 31 ï 34); sie weisen aber auch klar auf die verschiedenen 

Ansprüche der Vögel, Amphibien und Insekten hin (1. Interview Landwirt 2015: 15 - 17). Die 

Landschaftsstruktur in der Region sei ganz unterschiedlich, in dieser Steppenlandschaft, wie 

sie ein Landwirt bezeichnet, gibt es auch Tiere, die diese offenen Strukturen suchen. Die 

Landwirte nehmen den aktuellen Zustand und Veränderungen besonders bei einigen speziellen 

Vogelpopulationen genau wahr (2. Interview Landwirt 2015: 6 - 10). Die direkten 

Zusammenhänge zwischen der Produktionsweise und dem Habitat- und Artenschutz führen 

nach der Ansicht von mehreren Landwirten in der Wirkungskette zu einer verschlechterten 

Lebenssituation für verschiedene Vogelarten (2. Interview Landwirt 2015: 17 - 19). 

ĂDie (Anmerkung: Die Rebh¿hner) leben ja nicht von den Getreidekörnern, son-

dern vom Unkraut und das Unkraut wird bekämpft. Da müssen sie eher zu unseren 

Nachbarn dahinten, den Biobauern. Da ist mehr Futter für die Vögel da als bei mir. 
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Da ist weniger zum Verkaufen da, aber mehr Futter für die Vögel, wenn sie an die 

Ernte gehenñ (4. Interview Landwirt 2015: 11 - 14). 

Nachgefragt, ob seiner Meinung nach durch die Biolandwirtschaft eine größere 

Nahrungsgrundlage für Vögel, Amphibien und Insekten geschaffen wird, erklärte der Landwirt, 

dass er es nicht leugnen kann, dass die ökologische Wirtschaftsweise des Nachbarn für die 

Vögel, Amphibien und Insekten besser sei (4. Interview Landwirt 2015: 14 ï 22). Die 

Motivation z.B. verschiedene Pflanzenschutzmaßnahmen in der Produktion einzusetzen, 

welche einen großen Einfluss auf die Ackerwildkräuter haben, beschreibt ein Landwirt 

folgendermaßen:  

ĂIch will meine  cker sauber haben und ich will einen guten Ertrag von meinen 

Äckern runterfahren, indem ich auch wirtschaftlich arbeite. Und die Wirtschaft-

lichkeit geht einher damit, dass ich die Flächen ordnungsgemäß bewirtschafte. Ent-

sprechend Herbizid-; Fungizid- und InsektizidmaÇnahmen treffeñ (7. Interview 

Landwirt 2015: 29 ï 31). 

In einer anderen Diskussion ergänzte ein Landwirt, dass er der Ansicht sei, dass zunächst unter 

den Landwirten ein Umdenken stattfinden müsse. Dazu müsse zum Beispiel das Unkraut als 

Beikraut betrachtet werden und die Eindämmung dessen könnte mechanisch geregelt werden. 

Dies sei aufgrund der heutigen Technik möglich und sollte genutzt werden (1. Runder Tisch 

Groß-Umstadt 2016: 147 - 148). Ein konventionell wirtschaftender Landwirt gab an, dass er 

und seine Berufskollegen ein intensives Agrarmanagement betreiben. Bei der Ausübung dieser 

Managementart sei der Wunsch oftmals da, mehr für den Habitat- und Artenschutz leisten zu 

können, z.B. mehr Rückzugsräume für gewisse Tierarten anzubieten (1. Interview Landwirt 

2015: 17 - 20). Aber ein Landwirt sah das Problem des Habitat- und Artenverlustes von der 

Landwirtschaft nicht ausreichend bearbeitet, weil er für sich den Eindruck hatte, dass durch die 

Landwirte die Schuld immer gerne den Anderen zugewiesen wird (2. Interview Landwirt 2015: 

20 - 21). 

8.1.2 Wirkungsweise der technischen / institutionellen Systeme (Agrar-Umwelt Pro-

gramme) auf den Habitat - und Artenschutz  

8.1.2.1 Politische Rahmenbedingungen bei der Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen 

Viele Landwirte beschrieben den bürokratischen Aufwand für die Beantragung von HALM-

Maßnahmen als sehr aufwendig. Dagegen waren sie mit den Maßnahmen, die von der 
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Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft angeboten werden, die 

Verwaltungstechnisch sehr viel leichter durchzuführen, sehr zufrieden (2. Interview Landwirt 

2015: 111 - 114). Es wurde von früheren Zeiten berichtet, als für die Landschaftspflegemaß-

nahmen keine Anträge gestellt werden mussten und die Maßnahmen vom Landwirtschaftsamt 

selbstständig aufgenommen wurden. Neben einem Vertrag für die Maßnahme, der zu unter-

zeichnen war, hatte das Amt viel mehr der Zeit für Beratungsdienstleistungen (7. Interview 

Landwirt 2015: 140 - 145). 

 

Die Verfahren der Prämienbeantragung und -auszahlung seien für manche Landwirte zu kom-

plex, da Landwirte zum Teil keine Zeit hätten, um sich mit den gesetzlichen Neuerungen zu 

beschäftigen. Es wurde beschrieben, dass eine ĂVerklausulierungñ der Programme am Konzept 

der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen störend sei und ein Grund für eine Nichtteilnahme an 

bestehenden Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen Programmen sei. Ein Landwirt erklärte wei-

ter, dass seiner Meinung nach Ăviel zu viel Energie verbraten wirdñ mit Bürokratie und der 

flächenmäßig korrekten Anlage einer Agrarumwelt- und Klimamaßnahme, Ăbevor man irgend-

was macht.ñ (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 329-339). Neben den büro-

kratischen Hindernissen erschwerten gesetzliche Bestimmungen von Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen, wie verpflichtende Termine zur Aussaat und zum Umbruch den Landwirten 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen in ihr Management mit einzuplanen (2. Interview Land-

wirt 2015: 135 - 147). Landwirte seien durch ihre Tätigkeiten sehr wetterabhängig und jeder 

gesetzlich vorgegebene Termin im Bewirtschaftungsjahr erschwere für Landwirte die Planung. 

Außerdem schreckt die 5-jährige Bindung an die HALM-Maßnahmen viele Landwirte ab (3. 

Interview Landwirt 2015: 108 - 114). Aufgrund dieser Rahmenbedingungen sinke die Teilnah-

mebereitschaft der Landwirte an einzelnen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (3. Interview 

Landwirt 2015: 82 ï 85). Hinzu kam eine große Angst vor Sanktionierung durch die Europäi-

sche Union. Die Landwirte seien auf ihre Prämien von der Europäischen Union, die sie über 

die fristgerechte Einreichung des gemeinsamen Antrages erhalten, angewiesen:  

ĂDie Zeit ist das eine, aber die Angst einen Fehler zu machen ist da. Dann lass ich 

es lieber. Bevor dann der große Prüfer der Europäischen Union kommt und sagt, 

hier Landwirt X, da haben sie was falsch gemacht und jetzt ziehen wir mal 3000 

Euro ab, da ist einfach diese Angst, weil dann auch Leute kommen, die streng nach 

Gesetz vorgehen und das ist dann schon schwierigñ (1. Interview Landwirt 2015: 

99 - 103). 
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Auch die Probleme bei der Kontrolle der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen wurden als hin-

dernd für Landwirte dargestellt. Viele Betriebe haben das Problem, dass bei einer Kontrolle die 

Quadratmeter-Zahl des Feldes mit einer Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen nicht korrekt ist 

(3. AUBI Projektvorstellung: 8 - 9). Bei einem anderen Landwirten trat das Problem auf, dass 

der neue Antrag gekommen ist und alle Landschaftselemente gelöscht waren. Nach 

Rückversicherung hieß es, er solle diese wieder einzeichnen:  

ĂIch habe f¿r mein Ding alles richtig gemacht und nachher krieg ich die Rechnung 

weil es heißt hier und dort vermessen, dann habe ich alles verkehrt gemacht. Wir 

müssen schon Leistung bringen, wo wir noch gar nicht wissen, wie viel es nachher 

wert ist, das ist auch nicht ganz richtig" (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 184-

187). 

Ein häufig auftretendes Problem sei, dass der Landwirt, die Vorortkontrolle und das Amt 

unterschiedliche Auffassungen von Flächengrößen haben, sodass es zu Sanktionen und 

Missverständnissen kam. Dies führt zum Verlust von am HALM partizipierenden Landwirten. 

Hier wird darauf hingewiesen, dass bei der Flächenangabe die Landwirte sehr genau beraten 

werden müssen, um die Flächen im integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem-System 

(InVeKoS) einzupflegen. Zur Lagegenauigkeit gibt die Regelung der Europäischen Union 

Schwankungsbreiten bei Flächenwechsel vor und nur ein Ausgleich von kleineren 

Flächenabweichungen ist möglich. Ein Problem in den Ämtern sind veraltete Schlagkarteien 

und keine Orientierungspunkte (Bäume etc.) bei der Vermessung am Computer. Ein Landwirt 

beschreibt, dass er seine mehrjährigen Blühflächen beim Agrarantrag genau angeben muss, wo 

diese angelegt sind:  

ĂJetzt ist man aber vielleicht 20 Zentimeter zu weit rechts und dann stimmt es dann 

bei der Vorortkontrolle nicht mehr. Ich trage da das ganze Risiko und muss das 

ganzes Jahr zittern ob es ja auch noch richtig war, was ich angegeben habe. Das 

verdoppelt mein Risiko mit der Aussaat und der Angabe beim Antrag" (2. Runder 

Tisch Groß-Umstadt 2016: 163-165). 

Das Landwirtschaftsamt in Darmstadt bestätigte, das eine behördeninterne Kulanz bei 

eventuellen Mängeln bei der Vorortkontrolle vorhanden ist. Ein Vertreter des Landkreises 

Darmstadt-Dieburg, Fachbereich Landschaftspflege bestätigte, dass es genau in der Richtlinie 

steht, wie mit diesen Blühstreifen umgegangen werden müsse. Die Vorortkontrolle geht vor Ort 

an die Flächen und vermisst dort nur das, was sie tatsächlich zu dem Zeitpunkt sieht:  
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ĂDas finde ich, ist ein wichtiges Signal für die Landwirtschaft, dass Maßnahmen 

gemeinsam angegangen werden. Weil das wäre dann der Punkt, wo ich auch nichts 

mehr machen würde, wenn ich wegen einer gewissen Ungenauigkeit dann 

sanktioniert werden würde" (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 167-169). 

Eventuell ist der Schlag zu teilen und so könne von einer Sanktionierung abgesehen werden:  

ĂDie fachliche Weiterentwicklung, die wird bei uns im Amt gemacht und das geht 

bei uns auch über den Tisch" (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 170-174). 

Für einen Landwirt war es beruhigend, dass bevor die Sanktionen ausgesprochen werden, noch 

einmal die Kontrolle im Amt in Darmstadt stattfindet. Er schlug vor, dass zwischen dem Amt 

und den Landwirten guter Kontakt bestehen solle. Er hat mehrjährige Blühstreifen angemeldet 

und alles genau am Computer vorab berechnet und ausgemessen (2. Runder Tisch Groß-

Umstadt 2016: 175 - 176). Für den Landwirt wäre eine Kooperation mit den Ämtern in dem 

Fall hilfreich. Er würde sich über ein Angebot der Ämter freuen, dass die Flächen zuerst 

eingesät werden und anschließend ausgemessen werden. So könnte seiner Meinung nach im 

Dialog zwischen Ämtern und Landwirten die Gefahr gebannt werden, bei einem schwierigen 

Acker Gefahr zu laufen, Sanktionen zu erhalten. (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 177-

179). 

8.1.2.2 Ökonomische Betrachtung zur Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

Die gesellschaftliche Beteiligung oder das gesellschaftliche Interesse am Habitat- und Arten-

schutz wurde von den Landwirten in Form der Höhe der Auszahlungen für Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen im HALM Programm wahrgenommen. Dass die Landwirte ökonomische 

Aspekte in den Vordergrund stellen müssten, da der Lebensunterhalt von der landwirtschaftli-

chen Produktion erzielt werden muss, war für die Landwirte selbstverständlich. Deshalb for-

derte ein Landwirt für jede über die gesetzlich vorgeschriebene Leistung eine angemessene 

Beteiligung der Gesellschaft (1. Interview Landwirt 2015: 41 - 45). Ein Teilnehmer erinnerte 

an das Pachtpreis-Niveau von 500 Euro und fügte an, dass er auch Geld verdienen muss (1. 

Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 238-241).  

 

Ein Interviewpartner war sich sicher, dass die HALM-Blühflächenvariante teilweise von den 

Landwirten nicht angenommen würde, weil das den Landwirten zu wenig Geld sei, was sie 

ausgezahlt bekämen (7. Interview Landwirt 2015: 268 - 273):  
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ĂOhne einen angemessenen Zuschuss kºnnen wir in der Agrarsteppe nichts bewe-

gen, hier ist halt die intensive Landwirtschaft vorrangigñ (1. Runder Tisch GroÇ-

Umstadt 2016:  124-125). 

Ein weiterer Befragter drückte es so aus, dass der Blühstreifen in der Gunstlage rentabel ist (2. 

AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 153-154). Der Landwirt war überzeugt, dass 

man Veränderungen in der Nachfrage für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen nur über den 

finanziellen Aspekt erreichen könne (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 353-

355).  

 

Gleichzeitig warnten andere Landwirte aber auch davor, dass Umweltprogramme so program-

miert werden, dass klassische Mitnahmeeffekte entstünden. Wie zum Beispiel im Grünlandma-

nagement, wo einige Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen einen festen Schnittzeitpunkt vor-

geben:  

ĂDaf¿r muss nichts extra im Arbeitsablauf umgestellt werden, das wird alles ge-

macht wie bisher und hat den Vorteil, dass es, da irgendwie noch 80 Euro (Anmer-

kung: pro Hektar Grünland) mehr gibt. Da ist jetzt der vordergründige Gedanke 

ein Mitnahmeeffekt und der Umweltgedanke ist da hintendran gestelltñ (3. Inter-

view Landwirt 2015: 85 - 91). 

Ein Landwirt erklärte, dass die Entscheidung für eine Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen bei 

einer landwirtschaftlich nicht so ertragreichen Fläche leicht sei und man als Landwirt bereit-

willig die 600 Euro Ausgleichszahlung annähme (7. Interview Landwirt 2015: 203 ï 212). Er 

persönlich arbeitete auch daran, in Gebieten mit schlechteren Böden einen Verbund von Blüh-

flächen und Feldgehölzen zu schaffen. Aber in den Gebieten mit besseren Böden, in denen er 

die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen für am sinnvollsten hielt, bekomme man Veränderung 

seiner Meinung nach nur über einen höheren finanziellen Ausgleich hin (2. AUBI Vorberei-

tungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 355-358).  

 

Dies bestätigte eine andere Aussage: laut einer Beobachtung werden vor allem landwirtschaft-

lich unrentable Flächen zur Teilnahme am HALM gemeldet wurden. Für ihn sei die ökonomi-

sche Dimension ein ganz wichtiger Punkt, an dem man innerhalb des HALM Programmes 

Überlegungen machen sollte, um auch in Gunstlagen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

etablieren zu können (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 164-165). Laut ei-

nem Landwirt geht es vielen Landwirten allerdings nur darum, wie man innerhalb des HALM 
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Programmes z.B. seine Einnahmen optimieren könne (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 

Groß-Umstadt: 314-316).  

 

Erschwerte Managementbedingungen schreckten viele Landwirte von der Teilnahme an 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen ab (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016:  134 ï 136). So 

bestünde die Gefahr, dass sich neben den gewünschten Pflanzen der Blühmischungen, teilweise 

auch Problemunkräuter auf Blühflächen, die in einer HALM-Förderung der Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen ausgesät werden, etablieren könnten. Diese Problemunkräuter seien nach 

Ablauf eines Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen-Verpflichtungszeitraums auf gewissen 

Flächen nur schwer zu bekämpfen und führten zu hohen Folgekosten der Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen bei den Landwirten (7. Interview Landwirt 2015: 32). Deshalb müsse eine 

reale Analyse der Kompensation zur Grunde liegen (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016 : 130 

- 132). Zwei weitere Landwirte erwähnten, dass in ihre interne Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen-Kalkulation auch Folgekosten durch eine erhöhte Herbizid-Aufwendung 

nach Beendigung der Maßnahmen (Anmerkung: Folgekosten um Problemunkräuter zu 

bekämpfen, die sich nach 5 Jahren etabliert haben) einkalkuliert werden müsse (1. Runder Tisch 

Groß-Umstadt 2016:  134 - 136).  

8.1.3 Wirkungsweise der Sozialen Systeme (Gesellschaft) auf den Habitat - und Arten-

schutz  

8.1.3.1 Schuldvorwürde an die Ladwirtschaft durch die Öffentlichkeit  

In der Projektregion war der Hauptkonfliktpunkt der Landwirtschaft mit der Öffentlichkeit 

nicht die Bedrohung der Habitat- und Artenvielfalt. Die Landwirtschaft stand in der Projektre-

gion stark in der öffentlichen Kritik, weil die Nitratwerte im Grundwasser weiter ansteigen. Als 

Reaktion führen die Landwirte seit über 15 Jahren verschiedene Maßnahmen zum Grundwas-

serschutz durch, die Erfolge blieben jedoch aus. Dies führte dazu, dass sich in der Region eine 

gesellschaftliche ĂAgenda-Gruppeñ gebildet hat, die sich dem Thema Wasserschutz widmet:  

ĂDa wird schon ordentlich Stimmung gemacht gegen die Landwirteñ (2. Interview 

Landwirt 2015: 117 - 122).  

Die Landwirte waren in den Gesprächen davon überzeugt, dass ihr Handeln auch eine Auswir-

kung auf die Umwelt hat. Allerdings sei bei der Grundwasserproblematik immer noch nicht 

abschließend geklärt, wo das belastete Wasser herkommt: 
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ĂOb geologische Verwerfungen da sind, wo Oberflªchenwasser dann wirklich tief 

nach unten absinkt? Ich denk da müsste auch in der Bevölkerung noch ein bisschen 

Aufklärungsarbeit betrieben werden. Dass wir als Landwirte nicht an allem schuld 

sindñ (2. Interview Landwirt 2015: 123 ï 131). 

Die Landwirte fühlten sich allein gelassen. Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe des Grund-

wasser- bzw. Habitat- und Artenschutzes sollte laut den Angaben des Landwirtes im Zentrum 

der Diskussion sein. Ein interviewter Landwirt war überzeugt, dass die Menschen als Gesell-

schaft in die Natur eingegriffen haben und dadurch auch Verantwortung für die einhergehenden 

Veränderungen haben. In seinen Augen werden die Landwirte so:  

Ăquasi zum Buhmann gemachtñ (1. Interview Landwirt 2015: 50). 

8.1.3.2 Kooperativen Ansätze für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

Bezüglich der kooperativen Ansätze für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sagte ein Land-

wirt, dass es, wenn man Dinge miteinander entwickelt, immer viel einfacher sei, als gegenei-

nander (1. Interview Landwirt 2015: 136). Diese Aussage machte der Landwirt, besonders aus 

der aktuellen Motivation heraus, da vom Vogelschutzverband neue Lehrschilder am Feldrand 

aufgestellt wurden. Diese weisen darauf hin, dass u.a. die Landbewirtschaftung negative Aus-

wirkungen auf die Vogelbestände hat. Er kritisierte die Naturschutzorganisationen, die zwar 

den Dialog mit der Landwirtschaft führen, aber in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit, 

sie seiner Meinung nach, nicht die Seite der Landwirtschaft miteinbringen. Auf den Schildern 

wird, so der Landwirt, ganz klar die landwirtschaftliche Produktion als eine dem Habitat- und 

Artenschutz schadende Praxis dargestellt (1. Interview Landwirt 2015: 137 ï 140). Dabei 

spricht sich der Rest der Gesellschaft, so die Meinung des Landwirtes, frei von ihrer Verant-

wortung. Ein Landwirt fasste seine Ansichten zum Habitat- und Artenschutz folgendermaßen 

zusammen: 

ĂEs wird halt auch sehr oft drauÇen in der ¥ffentlichkeit propagiert, dass der Land-

wirt schuld ist am Artenrückgang und am Rückgang von Vogelarten und dem Nie-

derwild. Jäger sind dann ganz aktiv auch dabei. Im Allgemeinen ist das ja nicht nur 

der Landwirt, sondern der Mensch an sichñ (7. Interview Landwirt 2015: 66 - 71). 

Anhand eines Beispiels des Strommarktes versuchte ein Landwirt die Position der Landwirte 

mit dem Verhalten anderer Gesellschaftsteilnehmer zu erklären: 
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ĂJedem von uns ist klar, dass wir regenerative Energien brauchen und dass wir 

dafür mehr machen müssten, aber trotzdem kauft man nur Ökostrom, wenn der bil-

liger ist. Jeder will, jeder weiß. Aber nur wenn es mir selbst was bringt, dann mach 

ich es auchñ (1. Interview Landwirt 2015: 51 ï 54). 

Ein Landwirt fand es auch erwähnenswert, dass er als Landwirt seinen Beitrag zum Habitat- 

und Artenschutz genauso leisten kann wie jeder andere Bürger:  

ĂAlso so Nisthilfen und so was kºnnen auch Privatleute aufstellen. Wenn ich mir 

die heutigen Hausgärten anschaue oder so, da ist auch nicht mehr viel Lebensraum 

für Tiere drin. Wenn ich meinen japanischen Bonsaigarten habe, das hat dann da-

mit (Anmerkung: mit dem Habitat- und Artenschutz) auch nicht viel zu tunñ (7. 

Interview Landwirt 2015: 212 - 214). 

Es ist wichtig, laut der Meinung eines Landwirtes, dass nicht einfach die Landwirtschaft alleine 

am Habitat- und Artenverlust in der Agrarlandschaft schuld sei. Genauso tragen auch andere 

Akteure im ländlichen Raum Verantwortung. Dies zu kommunizieren, sei nach Meinung des 

Landwirtes, nur über eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit möglich:  

ĂUnd zwar da schon ganz fr¿h, irgendwie so eine Umweltbildung als Schulfach. 

Dass es irgendwie schon früh begleitet wird und das möglichst objektiv. Man muss 

das natürlich alles von ganz klein aufziehen. Das im Grundschulbereich erst mal 

wichtig, dass man sagt, ich muss schützen was um mich herum ist. So: `Ich kann 

den Ball jetzt nicht in die Wiese kicken oder ins Schilf, weil da um diese Jahreszeit 

Stockenten br¿tenË. Das halte ich f¿r ganz wichtig, weil [é] in anderen Bereichen 

[z.B. die Mülltrennung] kennt man das ja auch. Ich habe selbst Kinder, die schlep-

pen das mit nach Hause (Anmerkung: das neu gelernte Wissen) und tragen einen 

Teil dazu bei [ ]  Also was wir nicht brauchen, ist noch ein EU-Gerüst, wahrschein-

lich wird es aber kommenñ (3. Interview Landwirt 2015: 139 ï 151). 

Ein befragter Landwirt sah den Habitat- und Artenschutz grundlegend als eine gesellschaftliche 

Aufgabe. Seiner Meinung nach benötigen die Landwirte auch die Unterstützung der Gesell-

schaft dafür. Landwirte sehen sich in einem Spannungsfeld zwischen Politik, Naturschutz und 

Bevölkerung. Laut einigen Landwirten förderte auch das Verhalten einiger Berufskollegen die 

Spaltung zwischen den angesprochenen Gruppen: 
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ĂJa, die juckt es nicht (Anmerkung: die landwirtschaftlichen Berufskollegen). Die 

fahren sogar mit der Spritze noch weiter, wenn da Spaziergänger sind oder die 

Mutter mit Kindñ (7. Interview Landwirt 2015: 276 - 277). 

Zu dem beschriebenen Verhalten kam, dass die landwirtschaftlichen Betriebe schon allein auf-

grund ihrer Dimensionierung von der Gesellschaft Ablehnung erfahren (1. Runder Tisch Groß-

Umstadt 2016: 154-166):  

ĂDas ganze Schwarz-Weiß-Denken, es gibt den Bio-Bauern, der die Latzhose an-

hat, der Traktor muss mindestens 20 Jahre alt sein und die Kappe muss a bisschen 

schepps sitzen und das ist ein Guter und dann gibtôs einen mit einem groÇen Schlep-

per und der hat vielleicht noch eine Spritze dran, der ist dann besonders schlimm. 

Das bereitet mir im Moment etwas Schmerzen" (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 

2016: 154-166). 

Ein Landwirt schlug vor, mithilfe des Projektes, die Schilder aufzustellen, um mehr 

Aufmerksamkeit auf die vorhandenen HALM Flächen zu lenken. Er sei davon überzeugt, dass 

man speziell auf solche Maßnahmen hinweisen und vermittelen müsste, dass dieser 

Blühstreifen als Lebensraum für Bodenbrüter dient. Und so den Sinn der Maßnahmen einfach 

der Zivilbevölkerung besser erklärt würde (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 141-142). 

Darauf erwiderte ein Landwirt, dass es, von der Stadt gefördert, im Ortsteil Semd solche 

Schilder schon gab: 

ĂDie meisten Schilder haben den ersten Winter nicht ¿berlebt" (2. Runder Tisch 

Groß-Umstadt 2016: 13-13). 

So die Aussage des Landwirtes, weil sie von irgendjemanden wieder weggenommen wurden 

(2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 14-15). Bei gewissen Maßnahmen könne man analog zu 

den Schildern, die auf den Habitat- und Artenschutz hinweisen, im Ackerbau auch die Schilder 

"Dieser Acker ist kein Hundeklo, hier werden Nahrungsmittel produziert" aufstellen. 

Allerdings, so warnte er, können diese Schilder auch Probleme bereiten. Er ergänzte, wenn er 

als Landwirt mit dem Güllefass kommt und Schweinekot auf die Flächen ausbringt, dann kam 

es schon zu Diskussionen, zwischen ihm und Passanten. So kam es bei ihm schon zu 

Gesprächen darüber, was denn nun der Unterschied sei zwischen dem Schweinekot und dem 

Hundekot (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 140-141). Ein anderer Landwirt begrüßte den 

Vorschlag, Schilder aufzustellen und spricht seine Erwartungen an das AUBI Projekt aus:  
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"Es müssen bei so einem Konzept einfach alle mitmachen. Wir können mitmachen, 

aber die Spaziergänger müssen auch mit machen" (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 

2016: 145-145). 

Ein weiterer Landwirt ergänzte, dass vielleicht die Schilder die Spaziergänger überzeugen. 

Vielleicht, so seine Aussage, hilft das in Verbindung mit den "schönen" Blühstreifen, dass sie 

auch mehr über ihr Verhalten nachdenken (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 146-147). 

Außerdem wurde vonseiten der Landwirte angemerkt, dass eine Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen-Blühfläche von den meisten Verpächtern nicht geduldet werde. Entsprechend sei es 

zum Teil schwierig, diese Maßnahmen langfristig umzusetzen, wenn der Ackerschlag nicht im 

eigenen Besitz sei. Hier sei eine Sensibilisierung zum Nutzen dieser Maßnahmen dringend not-

wendig (3. Runder Tisch Groß-Bieberau 2017: 104 - 108). Ein anderer Landwirt sprach von 

einem ĂRiesenkonfliktñ zwischen der Jagdgenossenschaft und der Landwirte, die die Feldwege 

unterhalten und auf der anderen Seite die Freizeitsuchenden, die öffentliche Wege benutzen, 

die von allen genutzt werden können:  

ĂDie Woche ¿ber geht es einigermaÇen, aber, wenn ich Samstagnachmittag mit 

meinem Traktor auf einen Feldweg fahre, da sind die Leute schrecklich genervt, 

dass sie ihre drei Hunde, die kreuz und quer über die Äcker laufen, einfangen 

müssen oder drohen mit Fäusten oder laufen mir extra lange im Weg herum. Das 

erleben wir tagtäglich" (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 148-152). 

8.1.3.3 Imageverbesserung als Argumente der landwirtschaftlichen Betriebsleiter zur Umset-

zung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

Ein Interviewpartner, der bereits jahrelange Erfahrungen mit HALM-Blühflächen gesammelt 

hat, beschrieb, wie er Maßnahmen in der Region auf seinen Flächen umsetzt und dabei wahr-

genommen wird:  

ĂDie Leute wollen nat¿rlich Gr¿nflªche haben, die wollen was Bl¿hendes in der 

Gemarkung haben, das ist schön für das Auge. Ich hab auch Grünfläche gemacht 

da am XXX. Mehrfach sind die Leute auf mich zugekommen, ach Herr X das ist ja 

klasse, was du da hast, ich hab sogar Emails bekommen deshalb. Und das ist 

vielleicht so ein Ansatzpunkt, wo man die Landwirte dann ein bisschen in die 

Richtung zu den Maßnahmen bekommt" (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-

Umstadt: 215-219). 
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Viele Landwirte hielten es für besonders wichtig, dass mit der Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen eine soziale Wertschätzung einhergeht (6. Interview Landwirt 2015: 120 - 

122). Die Landwirte waren hinsichtlich ihres Images im Ort oder in der Gemeinde alarmiert 

und versuchten, gezielt Maßnahmen zu treffen, um das Ansehen zu erhöhen. So sei eine 

Blühfläche nach der Meinung eines Landwirtes gut für die Umwelt und vor allem für das Image 

der Landwirte. Er wird sehr oft wegen seinen Blühflächen positiv angeschrieben oder 

angesprochen (7. Interview Landwirt 2015: 191 - 199). Ein weiterer Landwirt erklärte, dass er 

in seinem Betrieb eine Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen oder eine Extensivierung bewusst 

als Marketinginstrument einsetzt. Zum Beispiel versuchte er über einen Beitrag in der 

Regionalzeitung, die Agrarumwelt- und Klimamaßnahme in Wert zu setzen (1. Interview 

Landwirt 2015: 111 - 116). In einem anderen Gespräch wurde beschrieben, dass der Landwirt 

in seiner Kalkulation natürlich auch den positiven Effekt der Imageverbesserung 

miteinberechnet (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 215-219). 

 

Ein Landwirt sprach aber auch gezielt die Leistungen der Landwirtschaft an, die in keiner Rech-

nung oder Entschädigungstabelle des HALM auftreten. Viele Maßnahmen, die er trifft, seien 

seiner Meinung nach direkter Vogel-, Insekten-, und Amphibienschutz. In dem Moment, wenn 

er entscheidet, den Raps nicht direkt nach der Ernte umzubrechen und den Raps auflaufen zu 

lassen, schafft er seiner Meinung nach Deckung für die Vögel. Das ist, wie er bemerkte, beson-

ders im August wichtig, wenn die Landschaft abgeerntet ist (7. Interview Landwirt 2015: 263 - 

266).  

 

8.1.3.4 Intrinsische Motivation als Argumente der landwirtschaftlichen Betriebsleiter zur Um-

setzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

Hinsichtlich der Motivation betonte ein Landwirt die Notwendigkeit, Verständnis für 

Maßnahmen des Habitat-und Artenschutzes zu wecken und zu unterstützen. Die Förderung 

dürfe eigentlich nur noch die letzte Anschubmotivation sein, lautete die Aussage eines 

Teilnehmers. Er sei der Meinung dass man aufgrund der ökonomisch nicht überzeugenden 

Fördersituation für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen stark intrinsisch motiviert sein müsse 

(1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016 : 224 - 226).  

ĂIch hab halt auch teilweise mitten in der Agrarsteppe (Anmerkung: Er meint damit 

eine Region mit landwirtschaftlichen Gunstlagen) sage ich mal, von Otzberg so 

Blühflächen angelegt. Das macht aber wahrscheinlich kein anderer. Weil ich halt 
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ein bisschen Idealist bin, die anderen sträuben sich erst mal. Da müssen wir uns 

erst mal Gedanken machen, warum sträuben die sich? Reichen überhaupt die 600 

Euro momentan bei dem Weizenpreis?ñ (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-

Umstadt: 160-164). 

Ein anderer Landwirt in der Diskussion beschrieb seine Motivation, warum er an der Diskussion 

teilnehme und Interesse an der Idee des Habitat- und Artenschutzes hat folgendermaßen:  

ĂIch mach jetzt seit 35 Jahren Landwirtschaft[é]wir haben uns schon damals 

Gedanken gemacht, da ist man z.B. hier vom Vogelschutzbund angesprochen 

worden, macht doch mal ein Lerchenfenster. Da haben wir mal Versuche gemacht. 

Wir haben auch schon mal Blühstreifen, mit Heilkräutern angelegt. Ich hab noch 

in keinem hessischen integrierten Agrarumweltprogramm (HIAP), Hessischen 

Landschaftspflegeprogramm (HELP) und HALM-Programm mitgemacht. Wir 

haben es halt auch gemacht, das hat auch ein bisschen was mit ökologischem  

Verstªndnis zu tunñ (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 310-313). 

Diese Entfernung zu den angebotenen Programmen von, vom Habitat- und Artenschutz über-

zeugten Landwirten, war auch an der folgenden Aussage zu erkennen:  

ĂIch will mich jetzt nicht als edler Ritter hinstellen, der sagt, wir brauchen keine 

Förderung und es muss alles vom Herzen kommen. Mir ging es einfach nur darum, 

dass dieses verkomplizieren, in welches Programm passt es rein, wie können wir 

da was drehen, wie können wir da was machen und tun, das ist was, wo ich mich 

innerlich dagegen strªub, ganz einfachñ (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 GroÇ-

Umstadt: 382-385). 

Ein Landwirt betonte, dass neben der ökonomischen Komponente der Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen, die Förderung der natürlichen Prozesse eine entscheidende Größe bei der Ent-

scheidung für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen bei ihm sei:  

ñéich bin halt Landwirt, Jªger und Natursch¿tzer, ich will meine Flªchen wirklich 

in gutem Zustand erhalten. Und will dann auch mein Gewinn machen, ganz klar, 

trotzdem will ich der Natur irgendwo ein Stückchen zurückgeben, aber sinnvoll 

zur¿ckgebenñ (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 GroÇ-Umstadt: 365-366).  

Ein Landwirt sprach von einzelnen Idealisten, zu denen er sich selbst zähle, unter den Landwir-

ten, die im Moment die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen durchführen (6. Interview Land-

wirt 2015: 128). Ein motivierter Landwirt berichtete, in diesem Jahr ohne eine HALM-
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Programmteilnahme auf zwei Schlägen Blühmischungen eingesät zu haben. Er beschrieb dies 

als ein Ausprobieren, wie die Mischung funktioniert und wie diese angenommen wird:  

ĂMan muss einfach planen und machen. Ohne stªndiges Feedback aus der Praxis 

funktionieren die MaÇnahmen nichtñ (1. Runder Tisch GroÇ-Umstadt 2016:  107-

110). 

Für einen weiteren Teilnehmer war genau dieses ĂMachenñ von einigen Landwirte ein 

entscheidender Aspekt für die Weiterentwicklung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen:  

ĂErst mal brauchen wir Landwirte wie sie, (Anmerkung: Drei Teilnehmer der 

Runde wurden damit persönlich angesprochen) die in gewisser Weise Vorreiter 

sind, wir Landwirte sind es gewohnt uns von anderen Landwirten etwas 

abzugucken. Und was dort gut ist, das machen wir auchñ (1. Runder Tisch GroÇ-

Umstadt 2016 : 145 ï 148). 

Ein anderer Landwirt ergänzte ein Beispiel aus dem Weinbau: dort wird seiner Meinung nach 

viel zum Naturschutz gemacht, aber nicht alles angemeldet: 

ĂWeil ja bei den ganzen Programmen auch jeder jeden kontrolliert. Viele 

Landwirte sind halt bei den Maßnahmen auch effektiver, wenn sie das nicht 

anmelden. Wir müssen Landwirten halt auch die Möglichkeit geben, dass es 

arbeitswirtschaftlich bleibt" (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 153-155).  

8.1.3.5 Einfluss der Hunde und Spaziergänger auf den Habitat- und Artenschutz 

Die Landwirte waren skeptisch, dass der Versuch mittels des AUBI Habitat- und Artenschutzes 

zu betreiben, die Artenvielfalt nur gering verbessert (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-

Umstadt: 231-232). So war es nach der Meinung der Landwirte zu berücksichtigen, dass frei-

laufende Hunde und auch Prädatoren Einfluss auf die Populationszahlen von vielen Vogelarten 

haben. Es wurde wiederholt betont, dass z.B. fünf Meter breite Schonstreifen, die über das 

HALM angelegt werden, keinen Vogelschutz garantieren. Da diese Flächen zu klein seien und 

die Tiere der offenen Agrarlandschaft dort keine Ruhe und Schutz finden könnten, weil so viele 

Hunde frei durch die Feldflur laufen (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 237-

237). Im Plenum wurde diskutiert, inwieweit die insbesondere am Wochenende zahlreichen 

Erholungssuchenden (Fußgänger, Radfahrer) und die vielen Hundebesitzer mit freilaufenden 

Hunden ebenfalls als Störungsquellen berücksichtigt werden müssen. Es wurde bestätigt, dass 
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Hunde, die in eine Fläche gehen, als eine Störung anzusehen sind (2. Runder Tisch Groß-

Umstadt 2016: 18-19). 

 

Aufgrund der hohen Naherholungsfrequenz gab es in der Region keine sogenannten 

störungsfreien Gebiete (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 2-2). Das Problem in der Region 

sei, dass die Dörfer 3 bis 4 km auseinander liegen und die Spaziergänger 2 bis 3 km gehen. 

Demnach seien die Spaziergänger überall unterwegs und somit gibt es keine freien Räume (2. 

Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 16-17). Ein Vertreter der PGNU fügte an, dass viele Arten 

bestimmte Fluchtdistanzen haben. Die Feldlerche hat ihr Nest als Beispiel vielleicht 20 Meter 

im Acker und wird durch den Spaziergänger mit Hund an der Leine gar nicht gestört, weil Ihre 

Fluchtdistanz noch nicht erreicht ist (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 35-36).  

8.1.3.6 Einfluss der Prädatoren auf den Habitat- und Artenschutz 

Ein Teilnehmer einer Diskussion sprach außerdem die Situation an, dass die Populationen der 

Bodenbrüter und des Niederwildes aufgrund der neu eingeführten Schonzeit für Füchse sich 

verändern könnte. Die Schonzeit, in der die Fuchsbejagung nicht mehr erlaubt ist, ist ab 2016 

in Hessen vom 01.März-15.August eines Jahres. Gerade im Frühjahr, betonte er, wenn die 

Füchse Junge haben, benötigen sie viel Nahrung und nehmen so einen starken Einfluss auf die 

Populationen von Bodenbrütern und Niederwild. Er äußerte die Befürchtung, dass die ange-

strebten Maßnahmen hinsichtlich der Förderung der Population von Ziel- und Leitarten folglich 

wenig erfolgreich sein könnten. (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016:  12-17):  

ĂIch sehe wenige Erfolgsmöglichkeiten, weil das alles abgegriffen wird 

(Anmerkung: die sich entwickelnden Niederwildbestände). Wir machen Futter für 

die Prªdatorenñ (1. Runder Tisch GroÇ-Umstadt 2016 : 27 - 28). 

Seiner Meinung nach ging es ja nicht nur darum, die HALM-Maßnahmen zu etablieren, sondern 

auch um den Erfolg der Arbeit. Ein weiterer Landwirt ergänzte:  

ĂWenn das Projekt weitergef¿hrt werden soll und keiner sieht einen Erfolg, laufen 

wir Gefahr, dass die Landwirte nicht beim Projekt dabei bleiben. Man hat ja früher 

schon solche Projekte gemacht und Untersuchungen gemacht mit optimalen 

Gestaltungen im Jagdbereich, Blühflächen und Hecken angelegt. Die ganzen 

Geschichten. Man konnte aber keinen Effekt feststellen, weil die Prädatoren- 

Bejagung vernachlässigt wurde" (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 17-27). 
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Aus seiner Erfahrung als langjähriger Jäger berichtete der Landwirt von verschiedenen 

Untersuchungen, um die Bodenbrüterpopulationen zu stabilisieren. Hier erwies sich die 

Fuchsbejagung als eine sehr erfolgversprechende Maßnahme, weil der Populationsentwicklung 

der Füchse kein natürlicher Feind gegenübersteht. Seiner Meinung nach war das Hauptproblem 

die Überpopulation von Füchsen in der Region (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016:  46-55). 

Nur in Kombination mit einer Prädatoren-Population Regulierung (Anmerkung: z.B. der Fuchs, 

weil diese Population in der offenen Agrarlandschaft zu stark angewachsen ist), macht es aus 

Sicht des Teilnehmers Sinn, dass die Landwirte ihren Teil zum Projekt beitragen (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 570-571). Auch andere Prädatoren wurden als ein 

Problem dargestellt. So werden laut den Landwirten die Elster- und Rabenvögel-Populationen 

immer größer. Es wurde z.B. beobachtet, wie eine Elster aus einem Amselnest die Brut geraubt 

hat (Thementag Biodiversität 2017: 8 - 9) und wie ein Rotschwänzchen von Rabenkrähen ge-

fangen und getötet werden. Außerdem wurde bemerkt, dass viele Populationen von Arten in 

vielen Gebieten einfach zu klein geworden sind. (4. AUBI Projektvorstellung: 9 - 12)  

8.1.4 Zusammenfassung  

Dass die Landwirtschaft den Habitat- und Artenschutz beeinflusst, war den Landwirten be-

kannt. Wie die landwirtschaftliche Arbeit sich auf den Habitat- und Artenschutz auswirkt, war 

den Landwirten teilweise jedoch nicht bewusst. Es wurde deutlich, dass das Thema des Habitat- 

und Artenverlustes bei den Landwirten aufgrund der medialen Brisanz auch ohne das AUBI 

diskutiert wurde. Ein unbedingter Handlungsdruck, vonseiten der Landwirtschaft das Habitat- 

und Artenschutzmanagement zu verändern, war zu Beginn des AUBI-Projektes nicht zu spüren. 

 

Die Landwirte in der Region, die bereits Managementmaßnahmen zur Förderung der Habitat- 

und Artenvielfalt zu Projektbeginn umsetzten, sind größtenteils auch Jäger. Diese Landwirte 

haben ihren Idealismus, ihr Verständnis für ökologische Zusammenhänge und den der Image-

gewinn für den Betrieb als Grund für Ihre Entscheidung eine HALM Blühfläche anzulegen, 

deutlich in den Vordergrund gestellt. Hier ist anzumerken, dass bei den Jägern auch noch die 

Motivation vorhanden ist, die Niederwildpopulationen in ihren Jagdgebieten zu stabilisieren. 

Es war deutlich zu beobachten, dass besonders verschiedene Prädatoren des Niederwildes wie 

z.B. Füchse, von Seiten der Jägerschaft als ein Kernproblem dargestellt wurden. Für viele Land-

wirte haben die Spaziergänger mit freilaufenden Hunden einen großen Einfluss auf die Rück-

gänge der Vogelarten in der Agrarlandschaft.  
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Auch die Sensibilisierung von Verpächtern und der Bevölkerung über den Nutzen der 

Maßnahmen sollte verstärkt werden, um eine erhöhte Akzeptanz der HALM-Maßnahmen zu 

entwickeln. Die Kommunikation der Landwirte mit den verschiedenen Akteuren war für meh-

rere Landwirte der Kern für eine erfolgreiche Umsetzung von Habitat- und Artenschutz.  

 

Viele Landwirte hatten negative Erfahrungen mit Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und 

fühlen sich von den Vorgaben überfordert. So führen hohe Umsetzungsauflagen für Landwirte 

zu einer verminderten Annahme von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen. Diese Sorge ensteht 

dadurch, dass aufgrund der flächenscharfen Auswertug der Vorortkontrolle schon geringe 

Über- oder Unterschreitungen bei den Flächenangaben zu Abzügen bei der Vergütung mit sich 

bringen können. Um das Risiko der Landwirte zu mindern, durch die Vorortkontrolle 

Sanktionen ausgesprochen zu bekommen, ist ein sehr hoher Zeitaufwand bei der Anlage von 

HALM C.3. Maßnahmen nötig.  

 

Trotz einer fachmännisch und verwaltungstechnisch einwandfreien Anlage einer HALM-

Maßnahme, wurde vonseiten der Landwirte von einer andauernden Belastung ab der 

Unterzeichnung eines HALM-Vertrages bis zum Vertragsende gesprochen. Hier kann eine 

Erweiterung des Toleranzbereiches bei Fehlangaben zu einer Entlastung der Landwirte führen. 

Außerdem sollte über die Art und Weise der Sanktionierung nachgedacht werden. Sanktionen 

stören das Vertrauensverhältnis der Landwirte mit den Landwirtschaftsämtern. Verwarnungen 

bei ersten Falschangaben könnten das aufgebaute Vertrauensverhältnis schützen und zur 

Erfüllung des Vertrages und zu Folgeverträgen führen.  

 

Für viele Landwirte, die nicht an Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen beteiligt sind, war es 

ein zentrales Anliegen, bei der Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen flexiblere 

Gestaltungsmöglichkeiten zu erhalten. Neben der räumlichen und zeitlichen Flexibilität bei der 

Umsetzung der Maßnahmen, wurde auch ein stärkerer Praxisbezug gefordert. Ziel der 

Gesetzgebung sollte es sein, den guten Willen der Landwirte zum Habitat- und Artenschutz 

nicht mit einem erhöhten Kontroll- und Sanktionsrisiko zu bestrafen. Außerdem kann eine 

Harmonisierung der Vorortkontrolle mit der lokalen Landwirtschaftsberatung und eine 

Erweiterung der Entscheidungsspielräume unnötige Sanktionsanlastungen vermeiden. Für 

Landwirte, die den Einstieg in Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen überlegen, ist der 

Verpflichtungszeitraum (fünf Jahre) hemmend. Hier kann ein Probejahr vor fünfjährigen 

Verträgen den Landwirten den Einstieg erleichtern. 
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Die Prämienhöhe der HALM C.3. Maßnahmen in Hessen erweisen sich im Projektzeitraum nur 

für Grenzertragsstandorte als attraktiv. Um die HALM C.3. Maßnahmen zu einer ökonomisch 

reizvollen Alternative für Betriebe in Gunstlagen auszubauen, ist es eine Möglichkeit, die 

Prämienhöhen Ackerschlag genau zu kalkulieren und so besser an den 

Markterlösmöglichkeiten des Ackerschlages anzupassen. Dies wird innerhalb des  

Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) in Bayern bereits angeboten (Klinghammer 2018). 

Dort wird die Ertragsmesszahl eines Ackerschlages als Basis für die Auszahlungshöhe 

angenommen. Somit würde die Höhe der Auszahlung der naturräumlichen Gliederung der 

Bodenfruchtbarkeit folgen.  

 

Um für Landwirte innerhalb des laufenden HALM Programmes in Hessen einen ökonomischen 

Reiz für die Neuanlagen von Blühstreifen zu setzen, könnten durch Landkreise, Gemeinden 

oder Gruppen der Bevölkerung die Kosten für das Saatgut übernommen werden. So kann die 

Anfangsinvestition der Landwirte, die oftmals in Diskussionen als Umsetzungshürde genannt 

wurden, verringert werden. Diese Unterstützung kann die Hemmschwelle, einen Agrarumwelt- 

und Klimamaßnahmen-Vertrag zu unterzeichnen, für Landwirte senken. Im Rahmen dieser 

Arbeit erwies sich die monetäre Unterstützung beim Saatguteinkauf durch Kommunen in drei 

Fällen (Büdingen, Öhringen und Groß-Umstadt) als sehr förderlich für den Erfolg von lokalen 

Maßnahmen. Die gemeinsame Investition in den Habitat- und Artenschutz durch 

Landwirtschaft, Bevölkerung und örtlichen Verbänden, kann ein verbindendes Element 

zwischen den verschiedenen Akteuren schaffen. Es stellt ein Entgegenkommen der anderen 

Gesellschaftsteilnehmer (z.B. Privat-Bevölkerung) dar und verdeutlicht den Landwirten das 

gesellschaftliche Interesse am Habitat- und Artenschutz. 
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8.2 Ergebnisse mit Bezug zur zweiten Forschungsfrage:  

Mit welchen konzeptionellen Ansätzen und mit welcher planerischen Instanz kann ein Agra-

rumwelt- und Biodiversitätskonzept (AUBI), welches auf theoretischen, ökologischen Ideal-

vorstellungen beruht und die unterschiedlichen Einzelinteressen verschiedener Landnutzer be-

rücksichtigt, auf lokaler Ebene umgesetzt werden?  

8.2.1 Ansichten der Landwirte zur Ist-Beratungssituation 

Grundsätzlich wurde von den Landwirten eine gegenüber der Vergangenheit positiv veränderte 

Gesamt-Beratungssituation durch die Ämter dargestellt. Gleichzeitig wurde die spezielle Situ-

ation vor Ort gelobt (7. Interview Landwirt 2015: 145 - 155). Neben der Unterstützung vom 

Landwirtschaftsamt gibt es in Hessen eine regional verankerte Grundwasserschutzberatung als 

Beratungsinstitution. Diese sei in der Projektregion seit Jahren etabliert und unterstütze die 

Landwirtschaft mit praxisnaher Beratung hinsichtlich der Erfüllung von Terminen und Vorga-

ben (2. Interview Landwirt 2015: 168 - 178). An verschiedenen Beispielen sei zu sehen, dass 

die Landwirte in der Region durchaus bereit seien, Maßnahmen des Grundwasserschutzes in 

ihr betriebliches Management miteinzubauen (2. Interview Landwirt 2015: 184 - 187). Die Ak-

zeptanz der Auflagen sei bei den Landwirten auch trotz der erschwerten Management-Bedin-

gungen sehr hoch. Die Landwirte akzeptieren die Bewirtschaftungserschwernis der späten Ein-

arbeitung der Zwischenfrüchte im Januar, um einen Beitrag zum Grundwasserschutz zu leisten 

(2. Interview Landwirt 2015: 111 - 114). 

 

Auf die Ist-Beratungssituation hinsichtlich des Habitat- und Artenschutzes angesprochen teilen 

die Landwirte mit, dass sie sich teilweise von der Beratung mit der komplexen Problematik des 

Habitat- und Artenschutzes alleingelassen fühlen (2. Interview Landwirt 2015: 168 - 178): 

ĂEs wird immer gesagt, achtet auf Feldrandhygiene, damit gewisse Ungräser und 

Unkräuter nicht vom Feldrand ins Feld hineinwachsen. Ja und da wird halt schon 

zwei- oder dreimal im Jahr werden die Feldränder gemulcht. Das ist halt grade 

auch f¿r die Feldlerche nicht von Nutzenñ (2. Interview Landwirt 2015: 25 - 28). 

Diese Art der Beratung, die auf der einen Seite die landwirtschaftliche Ăgute fachliche Praxisñ 

vertritt, aber gleichzeitig ökologische Ziele vernachlässigt, müsste ihrer Meinung nach besser 

abgestimmt sein. Ein Befragter sah als Folge von den vielen gesetzlichen Vorgaben Erschwer-

nisse für das innerbetriebliche Management und gleichzeitig seien die Maßnahmen für den 
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Landwirt schwer nachzuvollziehen, da der ökologische Nutzen nicht ausreichend kommuniziert 

sei:  

ĂWie ich vorhin schon gesagt habe ĂGreeningñ eine tolle Sache, wird aber von 

vielen Betrieben seit Jahren schon praktiziert. Da ist jetzt einfach nur, der Einar-

beitungstermin vier Wochen nach hinten geschoben worden oder das HALM-Pro-

gramm, pfluglose Bodenbearbeitung, prima. Aber damit geht ein höherer Gly-

phosat Einsatz einher und da frage ich mich was hat die Umwelt gewonnen, wenn 

ich da wieder die chemische Keule einsetzen muss. Nur weil ich auf der einen Seite 

die mechanische Unkrautbekªmpfung durch den Pflug nicht einsetzen darfñ (2. In-

terview Landwirt 2015: 155 - 162). 

Landwirte aus der Gruppe, die sich intensiv mit dem Management ihrer Flächen beschäftigten 

kritisierten die HALM und Greening Programme, dass diese ökologische Leistungen teilweise 

nicht gleichmäßig bewerten. Bei den Greening-Auflagen sei es so, dass ein Landwirt z.B. einen 

Feldrain oder Landschaftselemente jeglicher Art nutzen kann, um die Greening-Auflagen zu 

erfüllen. Dabei müssten im Ackerland keine Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. 

Gleichzeitig bekommt dieser Landwirt seine Gelder der ersten Säule für Greening-Leistungen 

zugewiesen (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 28-30).  

8.2.2 Welche Kommunikationsstrategie kommt hinsichtlich der Beratung im Bereich 

des Habitat- und Artenschutzes in Frage? 

Nach der Meinung der befragten Landwirte müsste hier mit einem Beratungskonzept klar 

aufgezeigt werden, welche Maßnahme welchen ökologischen Nutzen bringen sollte. Dabei 

merkte ein Landwirt an, müsse aber ganz klar sein, dass wichtige Fragen in Bezug auf die Ag-

rarumwelt- und Klimamaßnahmen vorab geklärt sind: 

ĂDie W-Fragen m¿ssten f¿r mich geklªrt sein. Wof¿r, wozu, womitñ (3. Interview 

Landwirt 2015: 139). 

Das Bestreben, Wissen und Erfahrungen hinsichtlich der Wirkung von Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen auszubauen, ist bei manchen Landwirten stark ausgeprägt, berichtete ein Teil-

nehmer (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 242-243). Auf die Frage, ob die Durchführung 

aktueller HALM Programme effektiv sei oder wie Politiken im Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen-Programme neugestaltet werden könnten, erwiderte ein Landwirt:  

ĂPuh, dass Spannende ist ja, es muss ja erst mal kommuniziert werden, was gibt es 

für Programme, großartig neu stricken würde ich gar nicht machen, aber damit in 
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die Öffentlichkeit treten, damit ins Bewusstsein der Landwirte bringen, guck mal 

da können wir was machen, wirklich also öffentlich medienwirksam aufzutreten. 

Das glaube das A und O ist, mit mehr Geld locken wir nicht mehr Landwirte hervor, 

das wirklich erst mal bekannt zu machen. Wir brauchen in so Regionen so symbol-

trächtige Tiere, mit denen man sich identifizieren kann. Der Storch, oder Goldam-

mer oder Rotkehlchen oder Hamster oder was auch immer aber etwas wo man sa-

gen kann, hier macht es Sinn und da kann man dann wirklich über Akzeptanz und 

Anerkennung sehr viel im Berufsstand bewirkenñ (6. Interview Landwirt 2015: 128 

- 138). 

Genauso fand ein weiterer Befragter die Effektivität und die Durchführung der aktuellen 

HALM Programme kritisch und schlug eine Lösung vor, die alle von der Aufgabe des Habitat- 

und Artenschutzes Betroffene zusammen an einen Tisch bringt (2. Interview Landwirt 2015: 

71 - 73). Ein solches Treffen müsste allerdings vonseiten der Landwirte ausgehen, da die Land-

wirte gerne selbst handeln (6. Interview Landwirt 2015: 97 ï 102): 

ĂIch fªnde es gut, wenn man z.B. mit einem Ortsbeirat sagt, wir machen einmal 

eine vogelkundliche Führung. Binden im Grunde genommen ein ganzes Dorf, so 

eine ländliche Struktur da mit ein. Da gibt es sicherlich auch viele interessierte 

Leute und dann kommt mehr oder minder die Frage auf, was können Landwirte 

hierbei tun und da sind viele Landwirte dann, wenn sie merken, oh, das wird aner-

kannt, das wird wertgeschätzt. Dann sind auch viele Landwirte so, dass sie von der 

Seite noch mal rankommenñ (6. Interview Landwirt 2015: 103 ï 113). 

Ein befragter Landwirt ist auch Imker, er war nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie 

Programme des Umweltschutzes bei ihm vor Ort umgesetzt werden. Für ihn seien manche Maß-

nahmen nicht nachvollziehbar, da sie seiner Meinung nach, die praktische Imkerei nicht genü-

gend miteingebunden hätten (1. Interview Landwirt 2015: 65 - 68). Er war davon überzeugt, 

dass über die Kooperation mehr erreicht werden könnte (1. Interview Landwirt 2015: 43 ï 49). 

Auf die Nachfrage, ob er sich diese naturschutzfachliche Beratung so vorstellen könnte wie die 

Wasserschutzberatung vor Ort bestätigt er dies:  

ĂJa genau, dass man sagt hier sind Leute f¿r den Vogelschutz, die das uns einfach 

mal ein bisschen erklären. Das man einfach mal eine Auftaktveranstaltung XXX 

machen würde und sagen ja ok wir haben jetzt ein neues Vogelschutzprogramm und 

dann hat man mal ein paar Leute die sich mit dem Vogelschutz auskennen, die ein-

fach mal uns interessierten Landwirten, sind ja nicht viele die es interessiert, ok das 
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und das sind die Probleme, das und das sind Lösungsmöglichkeiten. Dass man die 

vielleicht auch zusammen bespricht und dass man dann weiß, warum man das tut. 

Das ist so, diese die Feldlerche ist eine aussterbende Art und die ist vielleicht in 

Südhessen beheimatet und das man da einfach mal ein paar Informationen darüber 

kriegt, sondern nicht einfach von Wiesbaden oder Berlin ein Projekt runtergebro-

chen wird. Ihr müsst jetzt dann das machen. Eine gewisse Regionalisierung, es gibt 

ja genug Interessengruppen, die sich daran beteiligen w¿rdenñ (1. Interview Land-

wirt 2015: 117 - 130). 

Auf die Frage, Ăwie ein Programm attraktiver gemacht werden könnte und was sinnvoll wäre?ñ; 

War die Meinung eines Landwirtes, dass in der Region genügend beratende und begleitende 

Ansprechpartner vorhanden seien. Diese seien aber mit wenigen Entscheidungskompetenzen 

und Mitteln ausgestattet, was sich nach der Meinung des Landwirtes ändern müsse (3. Interview 

Landwirt 2015: 132). Ein Landwirt sah in einer regionalen Steuerung der Fördermittel aller-

dings auch Gefahren:  

ĂIch weiÇ, dass es immer schwierig ist, das ist mir alles klar, da liegt der Verdacht 

der Vetternwirtschaft nah, das wird auch so kommen, ob das in anderer Form an-

ders ist, kann ich nicht beurteilen. Ob da ein sicherer Schutz ist, also Klüngelei 

könnte ein Grund sein warum man sagt man macht das in dieser Form nicht. Sonst 

partizipieren immer nur die Gleichen an bestimmten Sachen. Ob ein großes Ver-

waltungsgerüst dazu dienlich ist Programme in die Region zu bringen sei dahinge-

stellt. Also regionale Kompetenzen und Mittelñ (3. Interview Landwirt 2015: 133 - 

139). 

Die Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren im ländlichen Raum hielt ein befragter 

Landwirt für besonders wichtig und Barrieren abbauend (2. Interview Landwirt 2015: 184 - 

187). Ein Landwirt beschrieb es folgendermaßen, dass es in schmerzt, auf einem Acker mit 

hoher Bodenwertzahl11 einen Streifen Blühmischungen stehen zu sehen. Die Bodenwertzahl ist 

für ihn ein klares Argument, nicht überall Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen umzusetzen. 

Aus diesen Gründen ist es, seiner Meinung nach wichtig, in Gruppen vor Ort über die Thematik 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zu reden (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Um-

stadt: 314-316). So kann er beschreiben, aus welchen Gründen er Flächen extensiviert oder 

auch nicht extensiviert. Die Landwirte sind aber auch überzeugt, dass trotz einer Verbesserung 

                                                           
11 Bodenwertzahl ï Die Zahl wird mit den Daten der Bodenschätzung ermittelt und reicht von 

0 (sehr niedrig) bis circa 100 (sehr hoch). 
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der Beratungssituation viele Landwirte bestimmte Angebote zur Beratung nicht in Anspruch 

nehmen:  

ĂIch denke, wenn ich jetzt mal so sehe, hier in der Ortschaft, dass das bestimmt ein 

Drittel der Landwirte macht (Anmerkung: Fortbildungen besucht). Und zwei Drit-

tel der Landwirte interessiert das sowieso nicht, die machen das so wie sie es vor-

heriges Jahr gemacht haben und wie sie es vor 20 Jahren gemacht habenñ (7. In-

terview Landwirt 2015: 145 - 155). 

8.2.3 AUBI -Projektidee 

Das geplante AUBI-Vorhaben hat die Zielsetzung, dem Artenrückgang speziell in ackerbauli-

chen Gunstlagen entgegenzuwirken. Für eine in der landwirtschaftlichen Beratung angestellte 

Teilnehmerin ist die Frage der Messbarkeit von Veränderungen der Maßnahmen ein sehr wich-

tiger Punkt, den es zu beachten gilt. Sie stellt die Überlegung an, dass Tierökologen, erst mal 

einen Istzustand der Situation vor Ort aufnehmen müssten. Die regionale angepasste Sinnhaf-

tigkeit der Maßnahmen soll ihrer Meinung nach sichergestellt sein (2. AUBI Vorbereitungs-

treffen 2015 Groß-Umstadt: 192-194). In diesem Zusammenhang wurde in der Diskussion von 

Landwirten auch die Frage gestellt, um welche Arten es im Projekt geht und was der maßge-

bende Bestand der Arten ist (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 549 ï 551)?  

Darauf wird von der Landschaftspflegeberatung erwidert, dass hier gerade das AUBI ï Projekt 

hlfen soll und die Frage, was es zu fördern gilt, soll vorab mit Landschaftsökologen beantwortet 

werden (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 192-195). Besonders soll für Arten 

eine Verbesserung geschaffen werden, die als gefährdet in der offenen Agrarlandschaft einge-

stuft sind. Das kann auch zur Folge haben, dass widersprüchliche Bedingungen auf einer Fläche 

geschaffen werden könnten. Die eine Art fördern, aber gleichzeitig eine andere Art hemmen. 

Das wäre dann auch eine Aufgabe des Konzeptes, zu entscheiden:  

 

Welche von diesen Bedingungen sollen erfüllt werden, um eine gewisse Art zu fördern? Die 

Frage, die sich für das Konzept stellt, ist: Wie können wir das definierte Ziel erreichen? Vor 

der Planung erfolgt die Bestandsaufnahme der Region, das zählt zu den definierten Grundauf-

gaben des Landschaftsplanungsbüros.  
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8.2.4 Landwirte als Zentrale Akteure 

Ein Landwirt sah in den HALM-Förderprogrammen viele gute Ideen. Allerdings würden diese 

in der Umsetzung seiner Meinung nach für den Landwirt unhandlich und sperrig (3. Interview 

Landwirt 2015: 92 - 95). Der Befragte sah in einer regionaleren Verankerung der Fördermittel 

einen Ausweg aus der im Moment nicht zufriedenstellenden Situation der Abwicklung der Ag-

rarumwelt- und Klimamaßnahmen:  

ĂAlso wªre es doch mal geil, wenn man hier vor Ort einen Verband mit begrenzten 

Mitteln ausstatten würde und der könnte es gezielt vor Ort verwenden und sagen 

das machen wir. Das wäre jetzt meine Idealvorstellung. Ob das jetzt der Vogel-

schutzverband oder das Landwirtschaftsamt kriegt, das man sagt, hier habt ihr die 

Summe X, mach damit in deiner Region was Gutes. Aber das ist halt bei Bundes- 

oder Länderprogrammen und bei Programmen der Europäischen Union noch 

schlimmer, das geht also nicht da muss erst ein Konzept erstellt werden, dann muss 

es erarbeitet werden, dann muss es durch irgendwelche Verfahren durchgepeitscht, 

dann wird es genehmigt oder nicht und im Umkehrfall muss ein Bericht geschrieben 

werden. Das sind alles Dinge, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das für das 

was auf der Fläche ist immer nur der kleinste Teil ¿brig bleibtñ (3. Interview Land-

wirt 2015: 97 - 105). 

Die Landwirte sind bei der Bestandsaufnahme der Zentraleakteur, da sie eine Sonderstellung 

haben, weil sie bedeutend mehr Zeit in der Flur verbringen. Die Gruppe könnte so helfen, 

Synergien zu schaffen. 

"Wenn ich morgen um 6 oder 5 mit dem Schlepper draußen bin, sehe ich auch, was 

an Biodiversität, was der Normalverbraucher gar nicht sieht. Ich finde es gut, dass 

sich diese Gruppe gebildet hatñ (1. Runder Tisch GroÇ-Umstadt 2016:  78-80). 

Die Landwirte können sagen, wo sich eine Maßnahme lohnen könnte und so übergeordnete 

Räume für Maßnahmen besser erarbeitet werden können (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 

41-41).  

Exemplarisch sollen hier Beispiele der Informationsgewinnung dargestellt werden: In einem 

Gespräch mit einem Landwirt erinnerte dieser sich an die große Anzahl von brütenden Kiebit-

zen in jedem Frühjahr in seiner Gemarkung:  
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ĂVor der Maisaussaat sind dann viele Nester (Anmerkung: der Kiebitze) der Bo-

denbearbeitung zum Opfer gefallen. Vielleicht sind es auch deshalb weniger ge-

worden. Es liegt auf jeden Fall in unserer Verantwortung, weil wir diese Fläche 

bewirtschaftenñ (2. Interview Landwirt 2015: 54 - 61). 

Ein anderer Landwirt berichtete dazu, wie die Landschaftspflege damals die Verantwortung für 

den Kiebitzschutz übernommen hat:  

ĂDa hat sich jemand drum gek¿mmert (Anmerkung: um den Kiebitz Schutz). Da 

haben die die Nester gesucht, haben ein großes Fähnchen aufgestellt und dann ist 

man Drumherum gefahren. Die hat man auch gesehen, wenn man nicht ganz blind 

war. Die fliegen ja Angriffe auf deinen Schlepper und kreischen und wollen das 

Nest verteidigen. Ich weiß aber nicht, wann die hier weg sind, es gibt keine mehr. 

Störche hatten wir auch, die sind jetzt wiedergekommen aber die Kiebitze sind wegñ 

(4. Interview Landwirt 2015: 97 - 103). 

Ein ortsansässiger Hobby-Ornithologe mit langjähriger Erfahrung in leitender Position in der 

landwirtschaftlichen Verwaltung erläuterte:  

ĂWir hatten ehemals 200 Kiebitzpaare im Landkreis Darmstadt-Dieburg, jetzt 

haben wir knapp 20 und das ist aber immer noch einer der besten Bestände in 

Gesamt-Hessen. Vor Jahren wurde auf einen Feuchtacker, der einer der letzten 

Brutplätze für Kiebitze war, eine Grünfläche angelegt, dass ist natürlich für den 

Kiebitz fatal. Aus dem Grund würde ich darauf hinweisen wollen, dass es mehrere 

Bereiche gibt die für den Kiebitz von Bedeutung sind. Da sollte man darauf achten, 

das dort nicht auf den Maisäckern oder Feuchtäckern Blühflächen angelegt 

werden, die den Kiebitz dann eventuell weg schützen würden. Der Kiebitz braucht 

dort diese langen Schwarzbrachen und Feuchtstellen im Acker und keine 

Blühflächen" (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 97-105). 

Im Rahmen der Diskussionen bei den AUBI-Projekttreffen wurden durch die Teilnehmer die 

verschiedensten möglichen Datenquellen genannt, was sich als sehr effizient erwies. Die 

Gruppe der Landwirte könnte so helfen, Synergien zu schaffen (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 

2016:  78-80). Die Teilnehmer berichten bei den verschiedenen Treffen, dass viele ökologische 

Daten durch bestehende Planungen oder durch bestehende Erhebungen in den letzten Jahren 

schon vorhanden sind (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 280-281). So wur-
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den in der Region z.B. Machbarkeitsstudien für Windkraftanlagen durchgeführt, die den Arten-

bestand, vor allem von Vogelarten, aufgenommen haben (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 

Groß-Umstadt: 274-274). Ein weiterer Landwirt fügt hinzu:  

ĂVor 3 Jahren hatten wir in XXX neue Flªchen angelegt, da ist ein artenrechtliches 

Gutachten erstellt worden. Auf solches Datenmaterial kann man ja zur¿ckgreifenñ 

(2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 282-283). 

Die Stadt Groß-Umstadt, so wird weiter berichtet hat auch noch eine relativ junge 

Biotopkartierung, die vor 5 oder 6 Jahren durchgeführt wurde (2. AUBI Vorbereitungstreffen 

2015 Groß-Umstadt: 284-285). Darüber hinaus können ganz viel Informationen vor Ort von 

den Landwirten, den Jägern und den Naturschutzverbänden gesammelt werden (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 275-279), was als Grundlage für weitere 

Feldbegehungen dienen kann. Der Modell-Charakter des AUBI-Projektes wurde durch die 

Projektleiter hervorgehoben. Die Landwirte stellten heraus, dass die kritischen Worte in der 

Diskussion, ihrer Meinung nach sehr wichtig sei: 

ĂWir wollen ja, dass hinterher auch etwas raus kommt. Das nicht nur die 

Förderung optimiert ist, sondern dass wir erfolgreich ein Konzept angehenñ (2. 

Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 140-142). 

Die Landwirte sahen als ein wichtiges Instrumentarium der Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men-Entwicklungan, dass Rückmeldungen über die Programmerfolge oder Misserfolge 

existieren. Ein wichtiges Signal an die Landwirte könne es nach einer Meinung sein, dass die 

Aussagen, die im Rahmen des AUBI-Projektes getroffen werden, nach Wiesbaden, Berlin und 

Brüssel transportiert werden (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 60-64). 

ĂAber wenn das ganze Ding (Anmerkung: AUBI und die Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen) jetzt nur dafür da ist, um irgendwo eine Förderung zu 

optimieren oder irgendwelche Subventionen auszunutzen, dann hab ich persönlich 

¿berhaupt kein Bock da drauf. Jetzt mal ganz aus meiner Sichtñ (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 316-317). 

8.2.5 Habitatverbund in der Modellregion  

Schon während den Diskussionen kommen die ersten Ideen auf. Durch einen Teilnehmer wurde 

initiiert, dass die anderen Landwirte gedanklich mit in die Feldflur ihrer Gemarkung geführt 

wurden (2. AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 245-246). Der Beitrag einer 

Beraterin bringt die anwesenden Landwirte zum Überlegen und ein weiterer Landwirt 
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entwickelt sofort eine Verbindung zur anstehenden Flurbereinigung in der Region. Die 

Etablierung der AUBI-Projektgruppe wird als ein angestrebtes Verbundsystem vorgestellt, in 

welchem die einzelnen Landwirte zusammenarbeiten und Flächen gemeinsam im räumlichen 

Zusammenhang geplant werden sollten. Es wurde durch die AUBI-Vertreter wiederholt 

klargestellt, dass die Maßnahmen freiwillig seien und dass jeder Betrieb individuell die 

Teilnahme an Extensivierungsprogrammen entscheidet. 

ĂDas heiÇt aber dann, wenn das Konzept eine landwirtschaftliche Struktur haben 

sollte, und wir gehen keinerlei Verpflichtung ein, jetzt vom Verständnis her, macht`s 

ja dann nur Sinn, wenn man sich doch f¿r diese Flªche mehrjªhrig festlegtñ (2. 

AUBI Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 142-143). 

Ein Mitarbeiter der Landschaftspflegeabteilung führte dazu aus, dass dies die Schwierigkeit des 

Programmes ist. Die Bandbreite der Möglichkeiten werde durch die Vorschläge des Konzeptes 

aufgeführt. Den Landwirten obliegt dann die Möglichkeit, selbst zu entscheiden:  

ĂSie haben ja eben vorgestellt: Sie wollen jetzt Habitat da, Habitat dort, das bringt 

nix, wenn ich dann hier ein Blühstreifen anlege, und es sind keine anderen 

Landwirte die das dann auch in diesem Bereich machen, oder irgendwelche 

Lerchenfenster? Oder wenn dann 4 Landwirte von den 5 im nächsten Jahr sagen, 

aus fruchtfolgebetrieblichen Gr¿nden passt das nichtñ (2. AUBI 

Vorbereitungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 144-148). 

Der Vertreter des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Fachbereich Landschaftspflege sah es 

optimistisch, ein Wechselspiel von Bereichen in denen es ruhig sei und gezielt was für gewisse 

Arten gemacht wird und Bereichen mit mehr Landwirtschaftlichen- und Publikumsverkehr zu 

kombinieren. Bei dieser konkreten naturräumlich planerischen Diskussion ergänzte ein 

Landwirt:  

"Einen Aspekt möchte in noch anmerken, der ist etwas weiterführend, fast schon 

global gedacht. Diese Maßnahmen sollen meiner Meinung nach nicht dazu führen 

das in diesem Raum wo schon so viel Fläche durch Wohnbebauung und 

Industrieanlagen verloren gegangen ist. Das ist mir wichtig, dass nicht zu viel 

Fläche aus der Produktion verloren geht. In der Summe ist es wertvolles Ackerland 

das da ist, um die Leute zu ernähren. Dieser Aspekt soll meiner Meinung nach 

beachtet werdenñ (2. Runder Tisch GroÇ-Umstadt 2016: 209-211). 
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Dazu ergänzte der Landwirt, dass es ihm wichtig war, das noch mal zu erwähnen, um auch die 

landwirtschaftliche Sichtweise zu verstehen und ergänzte, wie er es aus seiner Sicht machen 

möchte:  

"Man nimmt vielleicht Flächen, die nicht so gut sind und dann hört sich das aber 

auch so an, dass wir unsere Flªchen mit 80 Bodenpunkten da rein geben sollenñ 

(2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 216-216). 

Dies bestätigen auch die Vertreter des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Fachbereich 

Landschaftspflege. Sie wollen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen in der Gunstlage 

umsetzen. Damit ist die ganze Region hier gemeint. Nach der Meinung des Ministeriums soll 

dieses Konzept nicht dazu dienen, mehr Flächen ins HALM zu bekommen, es geht nicht 

unbedingt um eine Zunahme der Flächen, sondern um eine qualitative Optimierung (2. Runder 

Tisch Groß-Umstadt 2016: 212-215). Dabei soll durch die Planung gefördert werden:  

ĂDas sich die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen nicht auf die letzten 

Ackerstandorte im Odenwald zurückziehen, sondern dann eben in dem großen 

Bereich hier oder auch in der Wetterau stattfinden; da können sie aber auch auf 

Flächen stattfinden die nicht unbedingt an sich günstig sind aber in der Region 

Gunstlage liegenñ (2. Runder Tisch GroÇ-Umstadt 2016: 217-219). 

Gerade die Biotopverbundplanung war für die Landwirte ein schwieriges neues Konstrukt:  

"Das ist aber auch sehr schwierig; da haben wir es mit unterschiedlichen 

Fruchtfolgen zu tun und viele Betriebe, denken sich dann, was interessiert es denn 

meinen eigenen Betrieb; ich mache die und die Fruchtfolge und das mit meinen 

ganzen Nachbarn abzusprechen ist ein Ding des Unmöglichen, das hört sich gut 

an; aber das in der Praxis um zu setzen? Das wurde das letzte Mal auch schon mal 

angedeutet das man die Gemarkung ein bisschen auflockert und die Strukturen 

nicht nur so punktuell, sondern ¿berall verteilt sind aber das ist fast unmºglichñ 

(2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 199-202). 

Er war der Meinung das die AUBI-Planung in unterschiedlicher Priorität an die 

Störungsbereiche herangehen und hineingehen muss und dabei immer mit der Bevölkerung in 

Kontakt bleiben muss (2. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016: 196-197). Für die PGNU war 

dabei das Miteinander das entscheidende Kriterium:  

ĂDas kriegt man nur bedingt auf seinen eigenen Flªchen hin.ñ (2. Runder Tisch 

Groß-Umstadt 2016: 198-198). 
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8.2.6 Veränderungen des Habitat Verbunds in der Projektregion  

Im Rahmen der AUBI Studie wurde beobachtet, das die tiefere Einführung in das Thema Ha-

bitat- und Artenschutz zu Veränderungen bei Landschaftsmanagemententscheidungen einzel-

ner Landwirte führt. Es können im Folgenden nur Ergebnisse betrachtet werden, die in der Re-

gion mit dem AUBI erzielt wurden. Es wurden durch die PGNU im Rahmen des AUBI in den 

Jahren 2016 und 2017 elf Einzelberatungen im Projektgebiet ĂGroÇ-Umstadt/Otzbergñ und 

ĂGroÇ-Bieberau/Reinheim-Ueberauñ durchgef¿hrt. Im Rahmen dieser Termine wurden für 

fünfzehn Ackerschläge (10,46 ha) von neun verschiedenen Landwirten HALM C.3.1. und 

C.3.2. Verträge unterzeichnet (siehe Tabelle 10). Davon befinden sich 8,14 Hektar der HALM-

Maßnahmen im Gebiet Groß-Umstadt/Otzberg, das 8.465 Hektar landwirtschaftlichen 

Nutzflªche umfasst. Im Projektgebiet ĂGroÇ-Bieberau/Reinheim-Ueberauñ mit einer 

landwirtschaftlichen Nutzfläche von 1.290 ha, wurden 2,32 Hektar unter einen HALM-Vertrag 

genommen (siehe Tabelle 10).  

Maßnahmenbeschreibung Fläche im 

Landkreis 

Darmstadt-

Dieburg 

2015 

Fläche im 

Landkreis 

Darmstadt-

Dieburg 

2016 

Fläche im 

Landkreis 

Darmstadt-

Dieburg 

2017 

Fläche im 

Landkreis 

Darmstadt-

Dieburg 

2018 

C.3.1. Einjährige Blühstreifen/-

flächen in ha 

8,21  11,37 

Start AUBI 

14,87 

(2,00 durch 

AUBI)  

22,00  

(4,04 durch 

AUBI)  

C.3.2. Mehrjährige Blühstrei-

fen/-flächen in ha 

35,94 43,51 

Start AUBI 

51,19 

(1,07 durch 

AUBI)  

59,88 

(3,34 durch 

AUBI)  

C.3.1. und C.3.2. - Gesamt in 

ha 

44,15  54,88 66,06  81,88 

Tabelle 10: HALM ï C.3. Umsetzung in Hessen und in Landkreis Darmstadt ï Dieburg  

In den Gesprächen war zu erkennen, dass eine Handlungsbereitschaft der Landwirte, im Sinne 

des Habitat- und Artenschutzes zu handeln, vorhanden ist. Durch die positiven Erfahrungen mit 

der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft wurden in den Geprächen auch 

immer Überlegungen angestellt, auch außerhalb des HALM Alternativen zu entwickeln: 

"Wir sitzen nicht hier, weil es uns mangelt an noch mehr Bürokratie. Das muss man 

ja auch mal sehen, vor lauter Anträgen, Schreiberei und Büro bleibt kaum noch 

Zeit, was eigentlich unsere Arbeit ist. Wir haben ja so viele Projekte laufen. Ich 
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hatte vor Jahren auch großes Interesse an diesem HALM-Programm teilzunehmen. 

Und als ich dann die Auflagen gesehen habe. Ich hatte Angst. Das kannst du nicht 

machen. Du bist ja ständig mit irgendwelchen Dingen da belastet. Allein wenn ich 

lese. Du bist verpflichtet, dass der Kram dann auch im Herbst auf dem Feld steht. 

Dass die Mischungsverhältnisse stimmen. Damit ich nicht in de Verdacht komme 

ich hab da irgendwas gemauschelt kaufe ich fertige Mischungen. Es sind alles so 

Dinge. Die Bürokratie, die ufert aus. Sie müssen uns schon verstehen. Wenn wir auf 

dem Weg mitgehen wollen. Dann muss man das schon für die Bauern auch machbar 

sein. So ist es. Das ist der stªrkste Hemmschuh in vielen Bereichenñ (1. Runder 

Tisch 2017 Groß-Bieberau: 112-126). 

Die Bereitschaft der Landwirte entwickelte Ideen umzusetzen war an folgenden Beispielen im 

Rahmen der Fallstudie zu erkennen: 

 

Blühstreifen in den Fahrgassen zwischen den Weinstöcken 

Das Bestreben, Wissen und Erfahrungen hinsichtlich der Wirkung von Agrarumwelt- und Kli-

mamaßnahmen zu erweitern, sei bei manchen Landwirten stark ausgeprägt, berichtet ein 

Teilnehmer (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016:  242-243). Besonders bei der Winzerschaft 

hat sich seiner Meinung nach in den letzten Jahren hinsichtlich des Naturschutzes viel entwi-

ckelt. Es wird oft mit Dauerbegrünung gearbeitet und es werden verschiedene vielfältige 

Blühmischungen in den Fahrgassen ausprobiert. Durch die vorhandene Technik wird die Un-

krautbekämpfung mechanisch durchgeführt und auf Herbizid-Maßnahmen vollständig verzich-

tet (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016:  87-88). Projektvorüberlegungen für die Zwischen-

reihen-Dauerbegrünung in Weinbergen mit Blühflächen wurden 2016 im Rahmen des AUBI-

angestellt. Landwirte, die zugleich Weinbauflächen bewirtschaften, haben im Verlauf der Run-

den Tische des AUBI das Vorhaben vorangetrieben. Ziel ist, auf diese Weise einen flächenmä-

ßig großen Anteil neue Blütenpflanzen in die Landschaft zu bringen, ohne Produktionsfläche 

zu verlieren. Außerdem ergibt sich eine gute Vernetzung von Biotopen an der Talsohle mit dem 

Waldrand am Ende der Weinberge. Das Ergebnis dieses Prozesses in der Praxis ist, dass die 

Winzergenossenschaft Groß-Umstadt (ohne Fördermittel) 2017 und 2018 das Saatgut der 

Blühmischung für den teilnehmenden Winzer kostenfrei zur Verfügung stellt. Dadurch wurden 

mehrere Hektar Weinbergflächen mit mehrjährige Blühflächen zur Zwischenreihenbegrünung 

angelegt (siehe Abbildung 34 und Abbildung 35: Blühstreifen in den Fahrgassen zwischen den Wein-

stöcken II). 
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Abbildung 34: Blühstreifen in den Fahrgassen zwischen den Weinstöcken I 

 
 
Abbildung 35: Blühstreifen in den Fahrgassen zwischen den Weinstöcken II 

 

Von einem Landwirt wird die Idee eingebracht, ein dem Weinbau ähnliches Konzept zu 

entwickeln. So kann auf einem Getreidestandort in einer Fahrgasse eine Blühfläche etabliert 

werden (1. Runder Tisch Groß-Umstadt 2016:  127- 135): 

ĂDeshalb fand ich das Bild in der Präsentation sehr gut, auf dem mitten im Acker 

ein Streifen eingezogen war, dann vielleicht noch ein paar Landeflächen für die 

Feldlerchen dann passt esñ (1. Runder Tisch GroÇ-Umstadt 2016:  214 - 215). 
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Abbildung 36: Anlagebeispiel Blühstreifen (Oppermann und Luick 2012) 

Er hat die Überlegung, einjährige Blühstreifen in Fahrgassen einzusäen und diese dann vernetzt 

mit anderen Landwirten zu planen. Diese Blühstreifen könnten dann seiner Meinung nach im 

nächsten Jahr weiter geplant werden, sodass es mit der Fahrgasse passt (1. Runder Tisch Groß-

Umstadt 2016:  127- 135).  

 

Blühstreifen Projekt 

Inspiriert und animiert durch die Diskussionen im Rahmen des AUBI bezüglich Habitat- und 

Artenschutz wurde durch Mitarbeiter des AUBI und der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz 

und Landwirtschaft ein Blühstreifen-Projekt in der Region initiiert. Für die 

Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft, war das AUBI Projekt ein Treiber 

Initiativen zur Förderung der Habitat- und Artenvielfalt neben Ihrem originären Aufgabenfeld 

des Grundwasserschutzes zu etablieren. Die Teilnahmebereitschaft der Landwirte war sehr 

hoch. Für viele Landwirte war diese Gemeinschaftsaktion eine erste Erfahrung mit der 

Thematik Blühstreifen. Einige Landwirte nahmen die Blühflächen als ökologische Vorrangflä-

che ins Greening auf, einige haben gesagt, dass sie die Blühflächen ohne 

Fördergeldbeantragung einsäen. Ein Problem ergab sich, dass beim Greening die Blühfläche 

bis zum 01.04 eines Jahres eingesät sein muss.  

 

Da die Einhaltung des Einsaattermines in dem Jahr aufgrund der Witterung nicht möglich war, 

hat die Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft dieses bürokratische Problem 

für die Landwirte mit den Ämtern abgeklärt. Eine verspätete Einsaat war somit möglich. Die 

Landwirte haben der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft genau ihre 

Flächen gennant und die gewünschte Größe der Blühstreifen. Das Saatgut für die einjährigen 

Blühstreifen wurde durch Spenden finanziert. Ein Landwirt hat alles eingesät, diese 

Dienstleistung wurde ebanfalls über eine Spende entlohnt. Diese Arbeit von einem Landwirt 
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durchführen zu lassen, hatte den Vorteil, dass auch kleine Flächen eingesät werden konnten, da 

es technisch schwer möglich ist, die Sämaschine für einen Blühstreifen von 1000 qm2 

einzustellen (1. Runder Tisch 2017 Groß-Bieberau:  157-161).  

 

Die Rückmeldungen der Landwirte bei der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und 

Landwirtschaft waren sehr positiv und für die Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft 

Gewässerschutz und Landwirtschaft ein Zeichen, dass in der Region hinnisichtlich des Habitat- 

und Artenschutzes Potenzial vorhanden ist. 

ĂDieses Projekt hat vielen SpaÇ gemacht. Und ich denke, dass viele sich so an 

HALM-MaÇnahmen heranarbeitenñ (1. Runder Tisch 2017 GroÇ-Bieberau:  171-

178). 

Um die ereichten Maßnahmen nach außen zu kommunizieren, wurden Schilder für HALM -

Blühflächen und Gewässer- und Erosionsschutzstreifen erstellt.  

 

Wegränder Mahd-Management 

Bei einem Runden Tisch wurden von einem Teilnehmer der Hessischen Gesellschaft für 

Ornithologie (HGON) Bilder von Wegrändern/Wegen, die mit Pflanzenschutzmitteln gespritzt, 

zu früh gemäht/gemulcht, überackert etc. gezeigt. Als Reaktion auf den Beitrag begann eine 

Diskussion über den Zustand der Weg bzw. Feldränder. In Kombination mit Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen, kann die Nutzung der Feldraine für Naturschutz-Maßnahmen integriert 

werden. So können im Randbereich mit Kombinationen von Hecken und Ackerflächen durch 

die Feldraine Synergien von Maßnahmen geschaffen werden und so ein breiteres 

Artenspektrum gefördert werden.  

 

Ein Landwirt ist der Meinung, dass sich im Rahmen der Flurbereinigung Möglichkeiten zur 

Ausgestaltung von neuen Ideen mit der Gemeinde ergeben. Er schlägt z.B. vor, Feldwege mit 

Blühpflanzen zu bepflanzen, um auch dort Nahrungshabitat zu schaffen. (2. AUBI Vorberei-

tungstreffen 2015 Groß-Umstadt: 367-370). Die Idee eines Wegekonzeptes in Zusammenarbeit 

mit den Landwirten wurde daraufhin diskutiert. Die Idee dahinter ist, ein Konzept zu erarbeiten, 

in welchen Gebieten Wege in der Landschaft genutzt und gebraucht werden und welche Wege 



 

164 
 

wegfallen könnten. Somit könnte den Landwirten die Bewirtschaftung erleichtert und gleich-

zeitig festgelegte Wegrandstreifen gesichert werden. Ein Landwirt plädierte für eine Zusam-

menarbeit mit den Gemeinden. Ein weiterer Landwirt erwähnt, dass die verschiedenen Interes-

sen viel weiter gehen und auch andere Ebenen und Personen z.B. die Jäger, der Bauhof der 

Stadt etc. bei einem Runden Tisch dabei sein müssten. Der Umgang mit den Wegrandstreifen 

bleibt ein schwieriges Thema (1. Gemeinsamer Runder Tisch 2018: 86 - 96). Das Projekt wurde 

durch die PGNU weiterverfolgt und zum Thema bei den nächsten Gruppentreffen. 

 

Lerchenfenster und Sitzstangen für Greifvögel 

In der Gruppe wurden außerdem Maßnahmen diskutiert, die in Ergänzung zum HALM gut in 

den Betriebsablauf integriert werden könnten und nur geringe finanzielle Einbußen mit sich 

bringen. Hier wurden oftmals die Lerchen-Fenster genannt, aber auch die Möglichkeit, höhere 

Stoppel-Streifen von circa 10 Meter Breite bei der Ernte stehen zu lassen. Diese Maßnahmen 

seien leicht umzusetzen. Besonders die Lerchenfenster-Programme begeistern die Landwirte 

(1. Interview Landwirt 2015: 41 - 43). Ihrer Meinung nach könne man da mit relativ wenig 

Aufwand viel für die Vogelwelt tun (1. Interview Landwirt 2015: 106 ï 107). Ein anderer Land-

wirt spielt auf die Frage, was er sich für Programme vorstellen kann, die er umsetzen könnte:  

ĂHebt doch drei viermal die Sªmaschine aus. Das da so 8-10 qm eine Brache Flä-

che entsteht die dann so als Rückzugsort für Hasen und Rehe aber auch für Vögel 

genutzt werden kann. Das wird zu wenig gemacht. Könnte man mehr machen. Grad 

solche Sachen. Ein paar Quadratmeter brach liegen lassen. Da schadet dem Ein-

zelnen nicht. Bringt aber der Tierpopulation, egal welcher, doch schon einen gro-

ßen Nutzen. Weil einfach Deckung da ist, auch wennôs regnet, wo sie trocknen kºn-

nenñ (2. Interview Landwirt 2015: 34 - 41). 

Der Begriff des Lerchenfensters, das ist auffallend, fiel ihn fast jedem Gespräch von den Land-

wirten selbst als erstes, wenn das Thema Habitat- und Artenschutz angesprochen wird (4. In-

terview Landwirt 2015: 93 - 96). Ein mit Lerchenfenster erfahrener Landwirt gibt an, dass es 

aufgrund seiner Erfahrung folgendes zu beachten gilt:  

ĂIn den Empfehlungen steht, dass man ein Lerchenfenster nicht in die Spritzspur 

machen soll, weil da die Prädatoren spazieren gehen. Und dann greifen die das 

gezielt anñ (7. Interview Landwirt 2015: 73 - 75). 
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Der Grund, warum diese Lerchenfenster-Programme relativ beliebt und sehr bekannt sind liegt 

wahrscheinlich daran, dass die Lerchenfenster, wie ein Landwirt es zusammenfasste, für Land-

wirte sehr leicht durchzuführen sind, kein ökonomisches Risiko mit sich bringen und einfach 

zu kontrollieren sind (1. Interview Landwirt 2015: 108 - 110). Wichtig sei es, über dieses Vor-

gehen zu sprechen und Akzeptanz auch bei anderen Landwirten zu schaffen. Zum Teil sei das 

Verstªndnis f¿r solche MaÇnahmen nicht oder nur gering vorhanden und es werde von ĂFeh-

lernñ beim Ernten oder Sªen ausgegangen (4. Runder Tisch 2016: 42). In die Kategorie der 

leicht umsetzbaren Maßnahmen fiel auch die Maßnahme Sitzstangen für Greifvögel auf den 

Feldern zu installieren, die auch öfters während der Interviews angesprochen wurde.  

ĂIch hab da so einen Schlag, der ist ein bisschen auf Hanglage, da ist sehr viel 

Mäusepopulation. Da stelle ich regelmäßig Sitzstangen auf und die werden auch 

gut angenommenñ (2. Interview Landwirt 2015: 28 - 30). 

Ein weiterer Landwirt hatte ebenfalls Sitzstangen für Bussarde aufgebaut:  

ĂLetztes Jahr war ja ein extremes Mªusejahr und die Mªuse gehen an die Reben 

und fressen die Traube an. Ich kann ja nicht überall Gift hinschmeißen und alle 

Hunde, Katzen und Wildtiere damit vergiften, da muss man halt gezielt etwas 

machen und da haben wir gemerkt das man relativ effektiv flächendeckend 

Sitzstangen etabliert. Das würde ich gerne in die Gruppe mit reinbringen und diese 

Punkte in der Gruppe diskutierenñ (1. Runder Tisch GroÇ-Umstadt 2016:  78-92). 

Hier war für den Landwirt durch eine Minimierung der Mäusepopulation direkt ein Effekt zu 

spüren:  

ĂDa kann der Landwirt was verdienen, mit einer ökologischen Maßnahme, mit 

einer Bl¿hflªche kann er kein Geld verdienen. Das ist ein Problemñ (1. Runder 

Tisch Groß-Umstadt 2016:  244-245). 

Ein anderer Landwirt ging weiter und machte den Vorschlag:  

ĂOder dass man Sitzstangen fördern würde, wäre ja mal ganz witzig, wenn man 

sagen würde, pro Sitzstange, die man hinbaut, kriegt man 50 Euro oder 40 Euro. 

Die man da ganz gezielt so Sachen (Anmerkung: den Sitzstangenbau) macht. Also 

mal ausprobiert was man so machen könnteñ (1. Interview Landwirt 2015: 107 - 

108). 
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Schutz des Rebhuhns im AUBI  

Als Ziel- und Leitarten des AUBI sind unter anderem Rebhuhn, Wachtel und Feldlerche 

benannt. Das Rebhuhn zählt in Deutschland zu den besonders geschützten Arten im Sinne des 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG. Das Rebhuhn gilt als stark gefährdete Art mit ungünstigen 

Erhaltungsaussichten und fast bundesweit abnehmenden Beständen gemäß aktueller Roten 

Liste Deutschlands. Auch der HALM-Bodenbrüterschutz wird von einzelnen Landwirten 

durchgeführt und ist bekannt. Hier hatte ein Landwirt den Vorschlag gemacht:  

ĂWas uns eigentlich fehlt, ist mal eine gute Karte, die man auch einfach und schnell 

findet, in welchen Regionen tauchen überhaupt was für schützenswerte Tiere, es 

müssen nicht unbedingt Vögel sein, es können Schmetterlinge sein, dass man da 

einfach mal gucken, dass wenn ich in so ein Programm reingehe, welches Tier 

schütze ich damit überhaupt. Ich glaube, das würde deutlich mehr bewirken, dass 

man sich damit identifizieren kann, als einfach nur so zu schreiben Vogelschutz 

oder was auch immerñ (6. Interview Landwirt 2015: 87 - 96). 

Der Landwirt sieht dann genau, was er speziell bewirken kann, wenn er eine Fläche für eine 

bestimmte Maßnahme anmelden würde:  

ĂMacht es ¿berhaupt Sinn. Weil wenn ich anfange Rebhühner zu schützen und da 

sind keine Rebh¿hner, dann ist es rausgeworfenes Geldñ (6. Interview Landwirt 

2015: 97 ï 103). 

Daraufhin fügte eine Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft 

an, dass diese aus ihrer Sicht möglichst nicht im Wasserschutzgebiet angelegt werden sollten. 

In diesen Bereichen wäre zumindest eine niederwüchsige Vegetation sinnvoll, um eine 

verstärkte Auswaschung zu vermeiden. Der Vertreter des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 

Fachbereich Landschaftspflege erwähnte die Ergebnisse im Raum Göttingen. Hier konnten 

große Erfolge hinsichtlich der Rebhuhn-Förderung aufgrund von vernetzten Maßnahmen erzielt 

werden. Daraufhin merkte ein Landwirt an, dass hierdurch auch andere Feldvögel, wie der 

Fasan gefördert würden. Die betreuenden Ökologen stimmten zu und erläutertenn kurz, dass 

die Ziel- und Leitarten stellvertretend für die Feldvogelgemeinschaft stehen und auch andere 

Arten von den geplanten Maßnahmen profitieren können. Als eine mögliche und leicht 

umzusetzende Maßnahme wird vonseiten der Landwirte vorgeschlagen, Grasstreifen stehen zu 

lassen, um der Art Rückzugsmöglichkeiten und eine heterogene Landschaft zu bieten (4. 

Runder Tisch 2016: 32 ï 40). Die Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und 

Landwirtschaft stellte die Frage, ob es sinnvoll wäre, direkt in räumlicher Nähe der bestehenden 
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Rebhuhn Populationen Maßnahmen einzubringen und erkundigt sich nach dem Aktionsraum 

der Art. Die Vertreterin der PGNU verwies auf Aussagen der Vogelschutzwarte, dass aufgrund 

der hohen Standorttreue Maßnahmen insbesondere im 500 m-Umkreis um das bestehende 

Revier sinnvoll seien.  

Das AUBI-Projekt wurde als als südhessisches Pilotprojekt ausgewählt, die Hessen-Art 

Rebhuhn, das von der Vogelschutzwarte besonders im Focus steht, im Projektrum besonders 

zu fördern. Blühstreifen und -flächen sollen der Art im Projektgebiet Rückzugsorte sowie 

Brutplätze bieten und die Ernährungssituation verbessern. Dabei sollen insbesondere noch 

vorhandene Populationen, wie beispielsweise in der Gemarkung Reinheim-Ueberau, gestützt 

und deren Ausbreitung gefördert werden. Ergänzend dazu soll innerhalb des Projektes ein 

Monitoring des Rehhuhns erfolgen, um den Nutzen der Maßnahmen (Biotopflächen, Bejagung) 

zu belegen. Mit dem Ortsbeauftragen der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und 

Naturschutz (HGON) wurde vereinbart, dass die Bestandsänderungen der Ziel und Leitarten im 

AUBI-Projektraum mit einem Monitoring-Konzept beobachtet werden sollen. Ziel des AUBI-

Projektes ist es auch, Vorort die Verbindung zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben und 

z.B. den Naturschutz Experten zu befördern. In Absprache mit der Hessischen Gesellschaft für 

Ornithologie und Naturschutz (HGON) und weiteren Aktiven werden 3 Probeflächen in den 

nächsten Jahren kontrolliert.  

 

Zusammenfassung 

Aufgrund von verschiedenen Diskussionsbeiträgen der Landwirte zur Thematik Habitat- und 

Artenschutz ist zu bemerken, wie das Thema Biodiversität in den Projektgemeinden verstärkt 

mitgedacht wird. Die erzielten Ergebnisse, die hauptsächlich mit den beiden Initiativgruppen 

in den Projektregionen erarbeitet wurden, weisen darauf hin, dass Landwirte den Habitat- und 

Artenschutz in einer überschaubaren Region organisieren und selbst die Verantwortung 

übernehmen können. Dabei kann laut der Aussagen der Landwirte die Beratung sehr stark un-

terstützend wirken. Allerdings sollten die Beratungskonzepte im Bereich des Habitat- und Ar-

tenschutzes nach der Meinung der Landwirte von der reinen Programmberatung, die den Auf-

bau, Ablauf und Finanzierung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen einschließt, hin zu ei-

ner umfassenderen Beratung ausgebaut werden. Vor allem die ökologische Wirksamkeit der 

Maßnahmen ist wenig bekannt. Außerdem sollte die Beratung nicht nur im Rahmen der Land-

wirte stattfinden. Nach Ansicht der Landwirte sollte auch ein weiterer Teil der Gesellschaft 

eingebunden werden. 
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Neben den Runden Tischen konnten in elf einzelbetrieblichen Beratungen im Rahmen des 

AUBI Informationslücken seitens der Landwirte geschlossen werden. Es konnten in jedem 

Beratungsgespräch gemeinsam mit dem Landwirt mögliche Räume für Maßnahmen in 

störungsarmen Bereichen und häufig auch innerhalb der erarbeiteten Zielgebiete ausgewählt 

werden. Die Landwirte waren an den Erläuterungen zur Auswahl potenzieller Flächen 

interessiert und nahmen die Hinweise als wichtige Entscheidungshilfe für die Flächenauswahl 

von zukünftigen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen auf. Diese Vereinbarungen blieben 

zunächst unverbindlich, 10,46 Hektar Ackerflächen wurden jedoch aufgrund der AUBI-

Beratungen als HALM-Blühflächen in die Verpflichtung genommen. Durch einige Landwirte 

wurden neben der Umsetzung von HALM-Maßnahmen auch andere Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen zum Habitat- und Artenschutz durch das AUBI-Projekt etabliert. Im Jahr 

2016 und 2017 wurde ein Blühstreifenkonzept in Groß-Umstadt und Otzberg initiiert und im 

Jahr 2017 wurde von den ortsansässigen Winzern ein Begrünungskonzept in den Weinbergen 

um Otzberg eingeführt. Die geschaffene Diskussionsplattform des AUBI wurde so zur 

Realisierung von schnell umsetzbaren, naturschutzfachlich sinnvollen Maßnahmen genutzt.  
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8.2.7 Zusammenfassung  

8.2.7.1 Teilnehmerstruktur  

Im Rahmen des AUBI war zu sehen, dass durch gezielte Vorträge und Diskussionsrunden zum 

Thema Habitat- und Artenschutz ein Anstoß zum erweiterten Diskurs mit anderen Personen-

gruppen der Gemeinde oder unter anderen Akteuren gegeben wurde. Im Jahr 2016 und 2017 

wurden in Groß-Umstadt und Otzberg sieben Veranstaltungen durchgeführt (siehe Tabelle 11). 

Insgesamt besuchten 110 Personen die Veranstaltungen, davon waren 51 Vertreter von Behör-

den bzw. Verbänden und 59 waren praktizierende Landwirte (siehe Tabelle 11 und Tabelle 12) 

(Anmerkung: Zu dem ersten Vorgespräch waren nur Behördenvertreter geladen. Zu dem zwei-

ten Vorgespräch wurden sieben Landwirte eingeladen.).  
 

Groß-Umstadt und Otzberg 
 

 

1. Vor-ge-

spräch 

15.07.2015 

2.Vor-ge-

spräch 

27.11.2015 

1.Runder 

Tisch  

09.05.2016 

2.Runder 

Tisch  

20.06.2016 

3. Runder 

Tisch 

11.11.2016 

4. Runder 

Tisch 

17.03.2017 

5. Runder 

Tisch 

28.09.2017 

Gesamt 

Teilnehmer 

gesamt 
7 12 12 21 32 14 12 110 

Behörden-

und Ver-

bände-ver-

treter 

7 5 10 9 13 4 3 51 

Landwirte 0 7 2 12 19 10 9 59 

Tabelle 11: Übersicht über die AUBI Veranstaltungen im Jahr 2016 und 2017 in Groß-Umstadt und Otzberg  

Um Naturschutzziele in der Agrarlandschaft umzusetzen, bietet der AUBI-Ansatz 

vielversprechende Resultate. Die AUBI-Veranstaltungen in Groß-Umstadt und Otzberg wurden 

in 2016 und 2017 von insgesamt 38 verschiedenen Landwirten besucht (siehe Tabelle 11). 

Durch die aktive Kommunikation der Projektbeteiligten stieg die Anzahl der an der AUBI-

Kooperation interessierten Landwirtschaftsbetriebe stetig. Die sieben Landwirte der Initiativ-

gruppe waren bei fast allen Veranstaltungen vertreten und bilden den Kern der AUBI-Projekt-

arbeit. Von den Landwirten außerhalb der Initiativgruppe kam ein Großteil (28 Landwirte) nur 

zu einer Veranstaltung.  

 



 

170 
 

In Reinheim und Groß-Bieberau wurden im Jahr 2017 vier Veranstaltungen durchgeführt (siehe 

Tabelle 12). Es besuchten 55 Personen die Veranstaltungen, davon waren 28 Vertreter von Be-

hörden und Verbänden und 27 Landwirte. Wobei sich hier auch dasselbe Bild abzeichnet, dass 

14 Landwirte jeweils nur eine Veranstaltung besuchten. Am 21.03.2018 wurde eine gemein-

same Veranstaltung für beide Projektgebiete durchgeführt.   

Reinheim-Ueberau und Groß-Bieberau   Beide Gebiete 

 1. Runder 

Tisch 
15.03.2017 

2. Runder 

2016 
20.06.2017 

3. Runder 

Tisch 
26.09.2017 

4. Runder 

Tisch 
08.11.2017 

Gesamt Gemeinsamer 

Runder Tisch 
21.03.2018  

Gesamte 

Teilnehmer  

2016-2018 

Teilnehmer 

gesamt 
11 12 18 14 55 23 188 

Behörden-
und Ver-

bände-vetre-

ter 

6 5 10 7 28 7 86 

Landwirte 5 7 8 7 27 16 102 

Tabelle 12: Übersicht über die AUBI Veranstaltungen im Jahr 2017 in Reinheim-Ueberau und Groß-Bieberau 

Es war zu beobachten, dass ein Grundinteresse der Landwirte am AUBI vorhanden war. 

Allerdings schaffte es der Projektaufbau bei den meisten Landwirte nicht, diese zu einer 

weiteren Teilnahme zu motivieren. So war es schwer, neben den Initiativgruppen der beiden 

Projektregionen weitere Landwirte für ein dauerhaftes Mitarbeiten in der AUBI-Gruppe zu ge-

winnen. Wenn die gesamte Gruppe der Landwirte einer Region mobilisiert werden soll, ist es 

wichtig, die unterschiedlichen Typen von Landwirten genauer zu betrachten. Besonders die 

Generationenunterschiede der inhomogenen Gruppe der Landwirte einer Gemarkung und die 

Bildungsunterschiede hinsichtlich der landwirtschaftlichen Fachkunde sind von Bedeutung. 

Diese gilt es beim Aufbau einer Kommunikationsstrategie eines Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmenprogrammes besonders zu beachten und in weitere Planungen mit einzubeziehen.  
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8.2.7.2 Mit welchen konzeptionellen Ansätzen und mit welcher planerischen Instanz kann ein 

Agrarumwelt - und Biodiversitätskonzept (AUBI) auf lokaler Ebene umgesetzt werden? 

Für die Umsetzung des AUBI-Projektes in der Region war das Vorhandensein von 

verschiedenen Faktoren begünstigend. Durch einen gewissen Problemdruck der Landwirte 

(Artenrückgang, belastete Gewässer, belastetes Grundwasser, etc.) im Projektgebiet war eine 

entsprechende Motivation für das Projektvorhaben vorhanden und erleichterte den Projektstart. 

Ein starkes kooperatives Verhalten innerhalb der Initiativgruppe war von Beginn und über die 

gesamte Projektlaufzeit Bestandteil der Gruppenarbeit mit den Landwirten existiert. Dies kann 

als ein Zeichen für ein intaktes Gruppengefüge gesehen werden. Die Landwirte, die sich häufig 

seit Kindheitstagen kennen und teilweise geschäftlich oder freundschaftlich eng verbunden 

sind, wurden durch die AUBI-Projektarbeit im gewohnten Personenkreis mit neuen Themen 

konfrontiert. Das für ein transdisziplinäres Forschungsprojekt notwendige Vertrauensverhältnis 

der Akteure wurde durch die enge Zusammenarbeit miteinander schon zu einem frühen Zeit-

punkt erreicht. Das Miteinbeziehen der verschiedenen Gruppen wie Landwirte, lokale Agenda-

Gruppe, Jägerschaft und Agrarverwaltung führte dazu, dass eine starke Identifizierung mit dem 

AUBI und den neu umgesetzten HALM-Maßnahmen erreicht wurde.  

 

Bei den intensiven Diskussionen über den Habitat- und Artenschutz, meldeten sich die 

verschiedenen Experten zu Wort und diskutierten die jeweilgen Problemstellungen mit den 

Landwirten. Die Experten bescheinigten nach den Runden Tischen oftmals, dass die 

stattgefundenen Diskussionen ihnen einen Wissenzugewinn bringen und gleichsam ein 

vertrauteres Verhältnis zu den anderen Teilnehmern entsteht. Neben der offenen Kommunika-

tionsstruktur hat sich auch die Beteiligung und Mitentscheidung in der AUBI-Umsetzung als 

sehr motivierend ausgewirkt. Außerdem konnte durch die Einbindung der Akteure vor Ort das 

vorhandene Wissen über die Veränderungen in der Landschaft und die Entwicklung der 

regionalen Tier- und Pflanzenarten gewonnen werden. Somit war ein Wissenstransfer durch 

und zu den verschiedenen Akteuren sehr gut an den verschiedenen Runden Tischen zu 

beobachten. 

 

Als wichtiger Erfolgsfaktor war es notwendig, einen anerkannten, motivierten Antragsteller o-

der eine Gruppe von Antragstellern zu finden. Einzelne innovative Landwirte konnten ihr Inte-

resse am Thema bekunden und beispielsweise eine gewisse Vorbildfunktion für andere Land-

wirte übernehmen. Sie haben wesentlich zum Projekterfolg beigetragen. Neben einer guten 

Kommunikationsstruktur, einem funktionierenden Netzwerk, das alle maßgeblichen Akteure 
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einbindet, waren das fachliche Know-how des Fachbereichs Landschaftspflege als Teil der Ag-

rarverwaltung und ein Vertrauensverhältnis zu den Landwirten wichtig für den AUBI-Projekt-

erfolg. Außerdem waren ein langer Atem und finanzielle Ressourcen beim Antragssteller Vo-

raussetzung für das Gelingen des Projektes notwendig. Bei der Konzeptentwicklung für das 

HALM A1/A2-Projekt waren die Risiken in der Durchführung im Vorfeld genau zu bedenken. 

Für die Durchführung war die vorhandene Projekterfahrung einiger Teilnehmer und somit ein 

Gespür für die Machbarkeit des Projektes äußerst wichtig. Zudem wurde vorab sichergestellt, 

dass der am Anfang nicht abschätzbare Projektumfang zu bewältigen war. Dabei wurde durch 

die Projektleitung genau geprüft, welche Arbeitskapazitäten vorhanden sind. 

 

Innerhalb des Teams sind Kompetenzen und Zuständigkeiten klar abzugrenzen. Eine besondere 

Anforderung kommt auf die HALM-Bewilligungsstelle des Landkreises zu, die ihre Neutralität 

zu wahren hat. Deshalb ist eine professionelle Projektdistanz notwendig. Für das Projekt und 

die Akzeptanz der Maßnahmen ist zudem eine Beurteilung der Entwicklung lokaler Zielarten-

Populationen von großer Bedeutung. Entsprechend sollte ein langfristig angelegtes ökologi-

sches Monitoring durchgeführt werden. Um eine langfristige Sicherung der regionalen Projekt-

erfolge auf der Fläche zu gewährleisten, müssen die Probleme des Habitat- und Artenschutzes 

durch einen kontinuierlichen Austausch zwischen den beteiligten Akteuren kommuniziert wer-

den.  

 

Falls diese Faktoren für ein AUBI an anderen Standorten nicht vorhanden sind, müsste andern-

falls gegebenenfalls mehr Zeit zur Vorbereitung und Umsetzung von Kommunikations-Struk-

turen im Projektgebiet eingeplant werden. Auch kann aufgrund dieser Informationen bei einer 

möglichen Auswahl von verschiedenen Gemeinden eine Priorisierung hinsichtlich der Erfolgs-

wahrscheinlichkeiten (bei knappen Mitteln) vorgenommen werden. 

 

Die ökonomische Vereinbarkeit der konzeptionellen Idee der AUBI-Kooperation mit der land-

wirtschaftlichen Praxis ist Grundvoraussetzung für den Erfolg des AUBI. Am Anfang des 

AUBI-Projektes wurde genauso wie in den Vernetzungsprojekten in der Schweiz (siehe Kapitel 

5.1.2) oder den Biotopvernetzungskonzepten in Baden-Württemberg (siehe Kapitel 5.1.5) ein 

ökologisches Rahmenkonzept für die Region erstellt. In diesem wurde der ökologische Aus-

gangszustand dargestellt und die angestrebte Entwicklung beschrieben.  
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Die Planungskosten erwiesen sich mit circa 35.000 Euro für Groß-Umstadt und Otzberg im 

Jahr 2016, als sehr hoch. Entsprechend hoch ist auch der Anteil an Transaktionskosten an den 

jährlich umgesetzten Flächen im HALM. Dabei hängt es von der Projektdauer ab und welche 

Flächen genau in das Agrarumwelt ï und Biodiversitätskonzept integriert werden. Die erstellten 

Planwerke liefern in der Diskussion mit den Landwirten eine gute argumentative Basis für die 

beratenden Projektmitarbeiter. Allerdings werden die ökologischen AUBI-Planwerke von den 

am AUBI teilnehmenden Landwirten bei der tatsächlichen Auswahl eines Ackerschlages nicht 

zwangsweise beachtet.  

 

Diese angefallenen Transaktionskosten eines Vernetzungsprojektes können bei einer Instituti-

onalisierung des Konzeptes als Maß für die Effizienz der eingesetzten Mittel angesehen werden. 

Im AUBI-Projektverlauf wurden die Pläne zur Erweiterung des Projektgebietes im Jahr 2017 

und 2018 mit einem geringeren Budget von circa 15.000 Euro im Jahr 2017 bzw. 5.000 Euro 

im Jahr 2018 erstellt. Dieser Finanzrahmen hat sich für die Umsetzung und die ökologische 

Genauigkeit bisher als ausreichend erwiesen. Um positive Effekte durch diese neuen Maßnah-

men zu erreichen, ist das Ziel jeder organisatorischen Innovation eine Abnahme der Kosten, 

eine Zunahme in der Qualität der Durchführbarkeit ebenso wie die Steigerung der Flexibilität 

und Adaptierbarkeit durch den öffentlichen Sektor (Oppen und Wegener 1998).  

 

Mit der Übergabe des Projektmanagements an das Planungsbüro PGNU, welches das AUBI 

erstellt und betreut hat, ist ein weiterer großer Faktor für den Erfolg oder Misserfolg des AUBI-

Projektes entstanden. 2016 wurde vom Büro eine Person für das Projektmanagement einge-

stellt. Diese hat sich intensiv in die HALM A1 Maßnahme in Otzberg und Groß-Umstadt ein-

gearbeitet. Die konzeptionellen Ideen der Initiativgruppe wurden durch die PGNU hochmoti-

viert umgesetzt. Woraus für die Initiativgruppe kein Zweifel bestand das Planungsbüro PGNU 

auch für die Umsetzung des HALM A2 Konzeptes in den nächsten Jahren zu beauftragen. Ein 

Personalwechsel im Januar 2018 machte allerdings deutlich, dass die zentrale Person im AUBI-

Netzwerk sehr schwer zu ersetzen ist. Das gewonnene Vertrauen dieser Person zu den verschie-

denen aktiven Landwirten ist ein großer Erfolgsfaktor für die Durchführung des Projektes. Es 

entstehen somit große Abhängigkeiten von der entsprechenden Motivation der Projektleitung. 
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9 Diskussion 

9.1 Kritische Betrachtung der Vorgehensweise 

Um kritisch auf die erzielten Ergebnisse zurück zu blicken, sind diese nicht nur inhaltlich zu 

bewerten, sondern es ist auch wichtig zu fragen, ob die Vorgehensweise zur Erzielung dieser 

Ergebnisse theoretisch begründet und nachvollziehbar ist. Aus diesem Grund sind die metho-

dischen Schritte hinsichtlich der beiden Aspekte zu diskutieren.  

9.1.1 Zielsetzung und Untersuchungsfragestellung 

Das Hauptziel, das mit der Durchführung der Forschungsarbeit erreicht werden sollte, ist, einen 

Forschungsbeitrag zum Thema kooperative Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnah-

men in der offenen Agrarlandschaft in Deutschland zu leisten. Aufgrund der Vielfalt europäi-

scher Landschaften und Landnutzungssysteme wie auch landwirtschaftlicher Betriebe ist der 

Ansatz der Verordnung der Europäischen Union (EU-VO 1305 / 2013) richtig, die Agrarum-

welt- und Klimamaßnahmen auf der nationalen bzw. föderalen Ebene auszuweisen. Allerdings 

kann die nationale Ausweisung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, die in Deutschland 

auf Ebene der Bundesländer organisiert wird, nicht zwangsläufig auf regional vorhandene Na-

turschutzprobleme eingehen. Kleinräumigere Ansätze mit angepassten Maßnahmen können 

sich stärker an den Naturschutzproblemen orientieren. Diese Problematik betrachtend, verfolgte 

diese wissenschaftliche Analyse der AUBI Fallstudie zwei Forschungsfragen. 

  

1. Wie können einzelne Landwirte/die Gemeinschaft von Landwirten motiviert wer-

den bzw. wie werden Sie gehindert, ihr Verhalten in Bezug auf den Verlust der 

biologischen Vielfalt in ihrer Region zu verändern? 

 

2. Mit welchen konzeptionellen Ansätzen und mit welcher planerischen Instanz kann 

ein Agrarumwelt- und Biodiversitätskonzept (AUBI), welches auf theoretischen, 

ökologischen Idealvorstellungen beruht und die unterschiedlichen Einzelinteres-

sen verschiedener Landnutzer berücksichtigt, auf lokaler Ebene umgesetzt wer-

den?  

 

Es war deshalb nötig, mit der Fallstudie zum einen die Entwicklung einer Kommunikations-

strategie sowie eines teilnehmerorientierten Moderationskonzeptes hinsichtlich der Beratung 

im Bereich des Habitat- und Artenschutzes zu entwickeln. Zum anderen sollten während der 
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praktischen Umsetzung der Fallstudie zum Aufbau einer Gruppe von Landnutzern, um ökolo-

gisch und ökonomisch effizient Maßnahmen zur Förderung des Habitat- und Artenschutzes als 

auch des Wasser-, Boden- und Klimaschutzes umzusetzen, die initiierten Transformationspro-

zesse beobachtet und analysiert werden.  

 

Durch die Arbeit mit vielen verschiedenen Akteuren und durch den Anspruch, Transformati-

onsprozesse in Gang zu setzen, werden an die transdisziplinäre Forschung große Herausforde-

rungen gestellt. Diesen galt es, in der täglichen Projektarbeit gerecht zu werden. Dabei war es 

nicht einfach, das Projektdesign, die Ressourcen des Projektes und die verwendeten Methoden 

zur Erreichung der Ziele in allen Dimensionen immer zu kontrollieren. Die AUBI-Projektarbeit 

und die zugrunde liegende Forschungslogik wurden nicht nur aus dem Forschungsbedarf heraus 

konzipiert, sondern beziehen sich auch stark auf den praktischen Bedarf der realen Welt. Des-

halb sind die Einordnung der Forschungsfragen und der wissenschaftliche Forschungsfort-

schritt bei der Ausrichtung und Konzeption des AUBI immer mit einer besonderen Anstren-

gung bedacht worden. Ziel war es, die generierten Informationen und die partizipativ entwi-

ckelten transformativen Aktivitäten so zu gestalten, dass deren Antworten zum wissenschaftli-

chen Fortschritt beitragen. Dabei galt wªhrend des gesamten Prozesses: ĂNicht Forschung ¿ber 

Menschen und auch nicht für Menschen, sondern Forschung mit Menschen ï dies ist der An-

spruch und die grundlegende erkenntnistheoretische Position von partizipativer Forschungñ 

(Bergold und Thomas 2010). Die in der Literatur zur transdisziplinären Forschung diskutierte 

Zieldimension, das Anregen und Unterstützen von Lernprozessen, wurde im Laufe der Arbeit 

in die  Zielsetzung mitaufgenommen (Arnold und Piontek 2018; Beecroft et al. 2018). 
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9.1.2 Entwicklung des Agrarumwelt- und Biodiversität Konzeptes (AUBI) 

Durch den Aufbau des Agrarumwelt- und Biodiversität-Konzeptes (AUBI) als Modellprojekt 

in Deutschland, sollte eine zukunftsweisende Möglichkeit aufgezeigt werden, wie Gelder der 

zweiten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union ab 2020 verausgabt wer-

den könnten. Hier hat sich, wie in Abbildung 37 dargestellt, die Vorgehensweise bewährt, die 

Erfahrungen aus bereits umgesetzten Verfahren des kooperativen Naturschutzes zu analysieren. 

 

 

Abbildung 37: Entwicklung des Agrarumwelt- und Biodiversität Konzeptes (AUBI) 

Um anschließend eine Analyse zu betreiben, welche Akteure und welche Region durch eine 

kooperative Planung und Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sind, sollte eine 

gezielte Anlage von Blüh- und Erosionsschutzflächen in ihrer Region aufgebaut werden. Bei 

der auf Kooperation und auf Kommunikation aufgebauten Methode des ĂRapid Appraisal of 

Agricultural Knowledge Systemsò werden ursprünglich im zweiten Schritt der Methode die 

beteiligten Akteure ausgewählt. Im Rahmen der Forschungsarbeit wurde versucht, das theore-

tische Modell des AUBI nicht von vorneherein festzulegen, sondern den teilnehmenden Akteu-

ren noch die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen und Erfahrungen mit einzubringen (siehe Abbil-

dung 38).  

 

Abbildung 38: Schematischer Ablauf des Gruppenaufbauprozesses 

Lokale Initiativgruppe bildet sich 
und arrangiert Treffen
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und 
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Diskussion über Status 
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Dezember 2015

Vorstellung vor dem 
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